
-49ß44 

49ß45 
49ß46 
49ß47 

49ß48 

49/149 
49ßSO 

49ß51 

49ßSZ 
49ßSS 

49ßS4 

49/155 

49ßSS 

49ßS7 

49ßSS 

49ß59 

49ß60 

49ß61 
49ß62 

49ß63 
49ß64 
49ß6S 

49/166 
49ß67 
49ß68 

49ß69 

49ß70 
49ml 

49/172 
49ß73 

VL RESOLUTIONEN AUFGRUND DER BERICHTE DES DRlTl'EN AUSSCHUSSESI 

ÖBERSICHT 

'111</ 

Stand des J"'HI,w'J.mpl60 'Übemfnkommens zur Beseitigung jeder Fonn VOll Rassendfs-
kdminielllllg W49/6(4) ................................................ . 

lIedcht des A ..... Jmsses flIr die __ der RassendIskdmIni (A/49/604) ••••• 

DdI18 Dekade zurBekllmpfungvon RassIsmus und R""'"'"'Is'1 hululmang W49/604) ••• 
Maßnahmen zur Be1db:npftmg hettIigar Formen des Rassfsnms der Rassendis\.J.,iliiINUII& 

derFtemderJfelndllunddamlt 1Iii"'oblI"8' nrjerlmolemoz (A/49/604IAdd.l) 
U_ VerwhkUc!mng des Se1bsl1esoJUliiillbfll"'OCblB der Völker (A/49nSZ) ••••.••• 
oas_despal __ aufSeu""*,,hliiiiilll!l(AI49I7SZ) •••••••••••• 
Dor _ von Söklnom als MiIIeI zur ..... Ietwug der MonschomecIIIe und zur lIebbuIenmg 

der AusIlbtmg des Seih,,! " "IIi!IIlfll"'OCblB der Völker (A/49nSZ) .............. . 
Wlcbligkelt der _ VerwIddIeImog des Se1bsl1w,oJ"i1iiil ljjli10CbIs der Völker und der 

_ Ge-.ung der Unabh!!nglgkelt an _ LIIDder und Völker flIr die 
_bUebe Gew!ihrlaIstung und IliDhaI!ung der Mensc""""'-ble W49n52) •••••••• 

_Jahrder Jugund W4916OS) ................................... . 
Woge zur VO"_1l"Il lDIegm!ion __ In die C_"_ Anwendang der 

RahrnanlMhiliililllllOll flIr die Hers!eIInng der Cbnm>mgJeIcbbejt !Ur _ und 
UmseIzung der Langfrlstlgan S!m!egIo zur DurcbflIlmmg des WelIokdonspruguu flIr 
BebInderm bis zum Jahr 2000 und _ (A/49/1iOS) •••••••••.•••••••••••••••• 

Jugundpolllikan und JugundplogIamnw (A/49/1iOS) •••••••••••••••.•••••••••••••• 
Die R.o1le der Gm'!,§b1"& haften im Lichte neuer wirtscbaftUcber und sozialer Tendenzen 

W49/1iOS) ••••.•••••••.•••••••••••• ' .••••••••••••.•••••••••.•••••••••• 
A __ der_NllIiommfllr_gunddleßeband!nng 

S!rafIIIIIIger (AI4!lI606) ••••••••••••••••••••••••••.•••••••••.•••••••••••• 
N_ Kongre.8 der V_ NIlIiomm flIr VednecheDsvo!bUb und die ]!ebandInng 

StmfflIIllger (A/49/606) •.••••••..••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 
8mIkungdesPtogIammsderV __ aufdemGebletder~ 

und SImfredlIlIpfJo _so"dem seiner KapazIUIt auf dem GebIet der teebtdseben 
z" .. """",·,bolt (A/49/606) ••••••••••••••••••••••••••••.••••••.•••••••••• 

PolIIIsche ErkII!Iung und WeIIakIionspIan von Neapel gegandle gmnzilberscIueI 
orgaaIsIer1e _ (A/49/606) •••••..••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~2ttgmmmn1egnng des lntgmgfiomden Fomchungs-- und Angbflda"'gsli"411!'ts 
zur ~ der Frau und des -ssfunds der __ flIrdle Frau 
W49/607) •••••••••••••••••••.••.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 

Umsetzuog der~ von NaIrobI zur~derFrau (A/49/607) •.•••• 
1lln_1nmg _ Franan In die EntwIckhmg (A/49/607) ....................... . 
Tnte'lIüllotlalts Fotsc1nmgs-- und AusbfIdongsinsd zur ~ der Fnm (A/4916a1) 
__ die Beseitigung jeder Fmm von DlWlndniellllll! der Frau W491607) •• 

Oowaltgegan _Ulbd'"eJunerInnen (A/491607) ............................ . 
F ..... - und MJ!dc!ren!umde! (A/49/607) ...................................... . 
VerbißseIangderSltuallonderFrananbn SekremrlatW49/607) •••••••••.••.••••••• 
_ Vorgehen zur BeklImpfung des DrogemnllIbnmeb der ......... _ 

DrogengewInmmg und des11DOrlanbten Drogenvedcehrs (A/49/608) ••.•••••••••••. 
Amt des Hohen )<uiliiill ..... der __ flIr I'IIII:hIIInge (A/49/6IJ9) ••••••• 

N_ -.nttIonaIe 1"liiihilua'8 Ordnung (A/49/6IJ9) ............................ . 
ErweIIenmgdesExekuliv IS9 ","s'" des PtogIanuus des Hohen _. der_ 

NIlIiomm flIr l'IIII:hIIInge (A/49/609) ••••••••••••••••••••••••••.••••••.••••• 
HlIfe flIr ~ mlndeJjlllnlge l'IIII:hIIInge (A/49/609) •••.••..•••••••••••••••• 
11_ PrI!Iimg und U!!Ie!sUclnmg der Prob_ von I'IIII:hIIIngan, ~ 

VerldebenenundliOllSligerWandmbowegungeu (A/491609) •••••.••••••••••••••• 

""* 
!13 
!13 
!13 

!13 
94 

94 

94 

94 
95 

95 

95 

95 

96 

96 

96 

96 

97 

97 

97 
97 

97 
97 

97 

97 

98 
99 

99 

99 
99 

99 

, DIe ]!esebUJsse anI'gnmd der _ des Drillen Ansscbnssas sind In AbseImIttIX.B.5 wIedergegebeo. 

...... 
23. I)rmn .... I994 
23. JJomnter 1994 
23. JJomnter 1994 

23. I)rmn .... I994 
23. JJomnter 1994 
23. JJomnter 1994 

23. I)rmnb!lr 1994 

23. JJomnter 1994 
23. JJomnter 1994 

23. JJomnter 1994 
23. JJomnter 1994 

23. JJomnter 1994 

23. JJomnter 1994 

23. I)rmnb!lr 1994 

23. JJomnter 1994 

23. JJomnter 1994 

23. JJomnter 1994 
23. I)rmnb!lr 1994 
23. JJomnter 1994 
23.JJomnterI994 
23. I)rmnb!lr 1994 
23. I)rmn .... 1994 
23. I)rmnb!lr 1994 
23. JJomnter 1994 

23. I)rmnb!lr 1994 
23. I)rmnb!lr 1994 
23. JJomnter 1994 

23. I)rmnb!lr 1994 
23. I)rmnb!lr 1994 

23. I)rmnb!lr 1994 

.. 
195 
195 
196 

201 
201 
202 

203 

204 
204 

20S 

206 

208 

208 

209 

210 

212 

213 
214 
217 
218 
218 
220 
222 
223 

224 
229 
231 

232 
232 

233 



194 

7Itd 

49/174 lIil!i> fIIr FlUchtllnge, RlIckkobrm-muI_1n Afrika (A/49/1ifIiJ) 
49/175 Internationale Konvention ZIDD ScIwIz dfIr Rechte alJer __ muI _ 

FmniUennngehOrlgen (A/49/610/Add.I) ••••••..•••••••.••••••••••••.••..••.• 
49/176 FreiwiDlger Ponds dfIr V_ NatlOIIOD fllrOpfer dfIr_ (A/49/610/Add.1) ••••••• 
49/177 Bericht des Aqsscbll __ Poller muI Stnnd dfIr Konventinn __ tmd nndfIrn 

_ .nnn .. ..,h!!r.be odor omiedrIgende BMamfInng odor _ (A/49/610/Add.1) 

49/178 EffektIve Anwendnng dfIr lntemaIionalen MenschemecbIsfI nlnschUeR!lcb dfIr 
lIerichtspIIlch nnfgmnd dfIr lntemaIionalon ~ 
(A/49/610/Add.1) •••.••.•••••••.••.••••••••..••••.• , •.••.•••••••••••.•• 

49/179 M_ tmd extreme Annnt (A/49/610/Add.2) .•••••.•••••••••••••••.•••• 
49/180 Achtnng vor den (lnmds!!tzan dfIr _ SouvoriInIUIt muI dfIr McbtefmnIsc!nmg In die 

inneren Angelegenhoiten dfIr -. bei Wablvmgilngen (A/49/610/Add.2) ••.•••••• 
491181 SUidrung dfIr Tiltigkelt dfIr '\'imlIateo Natinnen aufdfIrnGebIet dfIr Menscbenn:<:III dnreh die 

P6rdenmg dfIr lntemaIionalenZngammenmllBlt.mulW1cblIgkeIt dfIr NlchtselektMt!it, 
Unpartelllchkelt muI 0bjekdvItlIt (A/49/610/Add.2) ..••••••••••••••••••.••••••. 

49/182 Achtnng dfIr univenndon _ muI dfIr UbomIgendlln J>edmmmg dfIr 1'amIIIen-
msammenfIIhnmg (A/49/610/Add.2) •.•..••.••..•.••••..•••••••••••••.•• '" 

49/183 Recht aufEntwlcklnng (A/49/610/Add.2) .................................... . 
49/184 Ilokade dfIr Vereinten NatIonen fIIr _g (A/49/610/Add.2) ....... . 

49/185 Menschetuecbte und _ (A/49/610/Add.2) .••.••.•••••••••.• , .••••••• , •• 
49/116 Andere _ sowie Mittel muI Wege lnneriJalb des Systems dfIr VereInten Nat!nnnn zur 

besseren GewUhr_g dfIr effektiven AnsIlbung dfIr MensclIenndJIe tmd Clrnnd-
freIheIten (A/49/610/Add.2) •..•••••••..••••••.•••••••..••.•••••••••••.••• 

49/1S7 Ansbnn dfIr ÖffimtIlcbJoel ... ,beIt aufdfIrn GebIet dflrMenscllenndJle (A/491610/Add.2) •• 

49/188 -gung alJer Ponnen reIIgWser lnIoleranz (A/49/610/Add.2) ••••••••••••••••• , •• 
49/119 RegIonale Vereinbarungen fIIr die Pörderung muI den ScIwIz dfIr MensclIenndJIe 

(A/49/610/Add.2) ••••.•••••••.•••••••..•••••••••.•••••..•.••.••••••• " • 
49/190 Stilrkung dfIr Rolle dfIr VereInten NatlOIIOD bei dfIr SteI_ dfIr Whk8amkelt des 
~ regelmäßigertmd nnvertl!IscbIor Wablen tmd dfIr Rlrdenmgdflr Demo!cmt!sIe.. 
nmg (A/49/610/Add.2) •••••.•..•••••••..•••••.•••••.••.•••••••••••••.••. 

49/191 S1IDIJJIlIriscli odor _Hebe lIlnriehtnngen (A/49/610/Add.2) •.••••••••••••••.••• 
49/192 'WIrkBattw Pörderung dfIr Eridärnng Ober die Rechte .on -. die nationalen odor 

ethnls ...... reIlgilIsen nnd spracllifchen _ angebllnm (A/49/610/Add.2) •.• 

49/193 I'mge des V_ von Personen (A/49/610/Add.2) •••.••.••••••••••••. 

49/194 Stllrkung dfIr _Ucbkeit (A/49/610/Add.2) .............................. . 
49/195 StlIrkung des _-ZenIIUms fIIr MensclIenndJIe (A/49/610/Add.2) ••••••••••.• 
49/196 DIe M_lndflrRepabllk_ nnd HeJzegowinn, dfIr Repnblik Kroa-

den muI dfIr Bnndesrepubllk Jugoslawien (Setbhm nnd M.-....o) (A/49/610/Add.3) 

49/197 DIe MenscItenrechts In Myanmar (A/49/610/Add.3) .•.••••••••••.•.••••••• 
49/198 DleMenscltenrechtsInSwlan(A/49/610/Add.3) ........................ .. 
49/199 DIe MenscItenrechts In Kambodscha (A/49/610/Add.3) ••.••.••.•••••••••.• 

49/200 DIe Mcnschenrechtsslon In Kuba (A/49/610/Add.3) •..••••••.••••••••••••. " . 
491201 DIe Menschetuecbte In HaItI (A/49/610/Add.3) .••••••.••••......••••••••••••.•• 
491202 DIe M_1n dfIr 1'sIamf""""n Repabllk Iran (A/49/610/Add.3) ••••••• 
491203 DIe MenscItenrechts In Irak (A/49/610/Add.3) •..••••••.••••••••••••.••.• 
491204 DIe _on hn Kosovo (A/49/610/Add.3) •••••.•.•..••.•••••••••. 
49120S Vergewaltigung nnd Mlßbandlnng voo _ In den GebIeten bewaffneten KoufIlkts hn 

ehemaligen Jugoslawien (A/49/610/Add.3) ................................ .. 
491206 DIe MenscItenrechts In Ruanda (A/49/610/Add.3) ••.••••••..•.••.••••••••• 
491207 DIe _00 In MgbanIstan (A/49/610/Add.3) •.•.••.••.••.•••••••• 

491208 Umt'assende VerwitklIebnng dfIr Eridärnng muI des AktIODSplogtWIbllS von Wien nnd 
diesMtilgIlebe A"""""ßmaßnnhmen (A/49/610/Add.4) ••.••••...•.•..••.•••••• 

491209 ScIwIz von KIndom, dIe.oo bewaffneten KonfIJkten betroffen sind (A/49/611) •••••••• 
491210 Notweatilgkeit ___ MaBna!unen zur \\!rldndenIug muI AbschalI\mg des 

KlruIetbandels, dfIr KIndeqn_on tmd dfIr KIndelporno-"1e (A/49/611) ••••••• 
491211 DnrcbllIhnmg dfIr Konventinn Ober die Rechte des KIndes (A/49/611) •••.•.••.•.••.•• 
491212 DIe Not dfIr Straßeok!nder (A/49/611) ....................................... . 
491213 Jahr dfIr Thhmmz (A/49/612) .............................................. . 
491214 lntemaIionale Dekat!o dfIr muoobdttmen BevOIkorungsgrnppen dflrWelt (A/49/613/Add.1) 

lOOa) 

lOOa) 

lOOa) 

lOOa) 

lOOb) 

lOOb) 

l00b) 

l00b) 

l00b) 
l00b) 
l00b) 

lOOb) 
lOOb) 

lOOb) 

lOOb) 

l00b) 
lOOb) 

l00b) 
l00b) 
lOOb) 

lOOb) 

l00e) 
lOOe) 

lOOe) 
lOOe) 

l00e) 
l00e) 
lOOe) 
lOOe) 

lOOe) 

lOOe) 

lOOe) 

lOOe) 

lOOd) 

101 

lai 

lai 
lai 

102 
103 

-23. DommIw 1994 

23. Domnber 1994 
23. Domnber 1994 

23. DommIw 1994 

23. DommIw 1994 
23. DommIw 1994 

23. DommIw 1994 

23. DommIw 1994 

23. DommIw 1994 
23. DommIw 1994 
23. DommIw 1994 
23. Dezember 1994 

23. DommIw 1994 
23. DommIw 1994 
23. DommIw 1994 

23. DommIw 1994 

23. DommIw 1994 
23. DommIw 1994 

23. DommIw 1994 
23. DommIw 1994 
23. DommIw 1994 
23. DommIw 1994 

23. DommIw 1994 
23. DommIw 1994 
23. DommIw 1994 
23. DommIwI994 
23. DommIw 1994 
23. DommIw 1994 
23. DommIw 1994 
23. DommIw 1994 
23. DommIw 1994 

23. Domnber 1994 
23. DommIw 1994 
23. DommIw 1994 

23. DommIw 1994 
23. DommIw 1994 

23. DommIw 1994 
23. Domnber 1994 
23. Domnber 1994 
23. DommIw 1994 
23. DommIw 1994 

-233 

237 
237 

238 

240 
242 

243 

244 

246 
246 
248 
249 

250 
251 
2S3 

255 

2S6 
2S7 

2S9 
260 
262 
262 

264 
268 
269 
271 
273 
274 
274 
276 
278 

279 
281 
284 

W 
288 

289 
291 
292 

293 
294 



49/144. Stand des JntematIonalen 'ObereIukommens zur 
Beseitigung jeder Form von R!!!!Se!!dlskrlmbde
nmg 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre seit 1973 verabschiedeten ein
scbUlgigen Resolutionen, zuletzt Resolution 47n8 vom 16. De
zember 1992, 

mit GenugtuWlg darDber, daß der Ausschuß für die Beseiti
gung der Rassendiskriminierung seit dem 3. Dezember 1982 
die Zustllndigkeit besitzt, von EinzeIpersonen oder Personen
C~:!ungen nach Artikel 14 des Internationalen 

. zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung' entgegenzunehmen und zu behandeln, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/111 vom 16. De
zember 1992, in der sie ihre Genugtuung über den am 15. Ja
nuar 1992 auf der vierzehnten Tagung der Vertragsstaaten des 
Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form 
von Rassendiskriminierung gefaSten Beschluß bekundet hat, 
Artikel 8 Absatz 6 des tl"bereinkommens zu lindern und dem 
Artikel g einen neuen Absatz 7 hinzuzufiIgen, worin die Finan
zierung des Ausschusses aus dem ordentlichen Haushalt der 
Vereinten Nationen vorgesehen wird', 

sowie unter Hinweis auf den Beschluß der vierzehnten 
'IlIgung der Vertragsstaaten, daß die Änderungen in Kraft 
treten werden, sobald zwei Drinel der Vertragsstaaten dem 
Generalsekretllr als dem Verwahret ihre Zustimmung zu den 
Änderungen notifiziert haben, 

feststeUend, daß die Änderungen trotz dieses Beschlusses 
bisher noch nicht in Kraft getreten sind, 

1. nimmt Keuntn/s von dern Bericht des Generalsekre
tärs', 

I 2. bringt Ihre Genugtuung zum Ausdruck über die Zuhl 
der Staaten, die das Intemationale Übereinkommen zur Be
seitigung jeder Form von Rassendiskriminerung ratifiziert 
haben beziehungsweise ihm beigetieten sind; 

3. bekriiftlgt erneut Ihre Obeneugung, daß es zur 
Verwirklichung der Ziele der Drinen Dekade zur Bekllmpfung 
von Rassismus und Rassendiskriminierung und für die Maß
nahmen über die Dekade hinaus erforderlich ist, daß die 
Ratifikation des Obereinkommens beziehungsweise der Beitritt 
ZU ihm auf universeller Grundlage erfolgt und daß seine Be
stimmungen umgesetzt werden; 

4. ersucht diejenigen Staaten, die noch nicht Vertrags
parteien des Übereinkommens sind, es zu ratifizieren bezie
hungsweise ihm beizutreten; 

S. ersucht die VertragsstaateD des Übereinkommens, zu 
erwägen, die in Artikel 14 des Übereinkommens vorgeSehene 
Erk!lIrung abzugeben; 

6. legt allen Vertragsstaaten eindrlng/lch nahe, soweit 
nicht bereits geschehen, alles Erforderliche zu tun, damit die 
Änderungen des 'Obereinkommens vom 15. Januar 1992 so 
bald wie möglich in Kraft treten können; 

• Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
, Siehe A/49/499, AnhaDg L 
• A/49/4f13. 

7. ersucht den Genemlsekretär, der Genemlvemammhmg 
gemäß Versamm1ungsresolution 2106 A (XX) vom 21. De
zember 1965 auf ihrer einundfllnfzlgsten 'IlIgung einen Be
richt über den Stand des ÜbereinkonImens vorzulegen. 

94. PlentusItvmg 
23. Dezember 1994 

49/145. Berleht des A11!!SeI .. ES ftIr die BeseItIguog der 
RassendJskrlmiD 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu den 
Berichten des Ausschnsses für die Beseitigung der Rassendis
kriminierung sowie auf ihre Resolutionen über den Stand des 
Intemations1en 'Obereinkommens zur Beseitigungjeder Form 
von Rassendiskriminierung', 

_r erneutem Hinweis auf die Bedentung des Überein
kommens, das eine der am weitreichendsten akzeptierten 
Menschenrechtsllbereinkllnfte ist, die unter der Schirmherr
schaft der Vereinten Nationen verabschiedet wurden, 

im BewqfJtsein der Bedeotung des Beitrags, den der Aus
schuß zu den Bemühungen der Vereinten Nationen zur Be
kIlmpfung des Rassismus und aller anderen Formen der Diskri
minierung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, der Abstam
mung oder der nationalen oder ethnischen Herkunft geleistet 
hat, 

unter nochmaligem Hinweis auf die Notwendigkeit, den 
Kampf zur weltweiten Beseitigung des Rassismus und der 
Rassendiskriminierung, insbesondere ihrer brutalsten Formen, 
zu verstllrken, 

mit dem nochdrlick/lchen Hinweis auf die Verpflichtung 
aller Vertragsstaaten des Übereinkommens, durch den Erlaß 
von Rechtsvorschrif sowie durch gerichtliche und sonstige 
Maßnahmen die volle Durchfllhrung des ÜberelnkommeiIs 
sicherzustellen, 

eingedenk der Erklllrung und des Aktionsprogramms von 
Wten, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Men
schenrechte verabschiedet wurden', insbesondere des .Ab
schnitts II.B über Gleichberechtigung, Wlirde und Toleranz, 
sowie der Resolution 48/121 der Generalversamm1ung vom 
20. Dezember 1993, insbesondere deren Ziffer 9, 

mit der At4[orderung an die Verti:agsstaaten dem Ge
neralsekretlIr umgehend auf schriftlichem Weg ihre Zu
I'fimmung zu der die Finanzierung des Ausschusses betteffen
den Änderung des Übereinkommens zu notifizieren, die am 
15. Januar 1992 von der vierzehnten Thgung der Vertragsstaa
ten des Internationalen ÜbereinkommenS zur BeseItigungjeder 
Form von Rassendiskriminierung beschlossen" und von der 
Generalversammlung in ihrer Resolution 47/111 vom 16. De
zember 1992 befürwortet wurde, 

mit Genugtuung ober die Bemühungen des Generalsekre
t!Irs, finanzielle Zwischenregelungen zur finanzierung der 
Ausgaben des Ausschusses ZU treffen, 

betonend, wie wichtig es ist, daß der Ausschuß reibungslos 
funktionieren kann und über alle Einrichtungen verfilgt, die 

, AICONF.1S7124 (Tell I), Kap. m. 



zur effektiven Wahrnehmung seiner Aufgaben nach dem Übereinkommens mgtllfenen Maßnahmen rechtzeitig vor-
Übereinkommen erfon:Ierlich sind, zulegen und ihre ausstehenden Beitdige ZU entrichten; 

noch Behandlung des Berichts des GeneraIsekretärs tIber 
die finanzielle Lage des Ausschusses", 

1. spricht dem A1l&'ICbuß fiJr die Beseitigung der Rassen
diskriminierung Ihre Anerkennung aus fiJr seine Arbeit im 
Zusammenbang mit der Durchfflhrung des Übereinkommens 
zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung und 
des Aktionsprogramms fiJr die Zweite Dekade zur Bekiimp
fung von Rassismus und Rassendiskriminimung' sowie fiJr 
seinen Beitrag ZU den Vorbereitungen fiJr die Dritte Dekade 
zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung; 

2. ermutigt den Ausschuß, voll zur Durchfilhrung der 
Dritten Dekade und ihres Aktionsprogramms" beizutragen, so 
auch durch die Einberufung einer gmneinssmen Tagung des 
Ausschusses und der Unterkommission fiJr die Verhiltung von 
Diskriminimung und den Schutz von Minderheiten; 

3. stellt mit Genugtuung fest, daß der A1l&'ICbuß und der 
Hohe Kommissar der Vereinten Nationen fiJr Menschenrechte 
Verbindung aufgenommen haben, und legt ihnen eindriuglich 
nahe, diese beizubehalten; 

4. begrqpt fll4ßerdem die innovativen Verfahren, die der 
Ausschuß eingefilhrt hat, um die Durchfflhrung des ilberein
konnnens in Staaten zu priIfen, deren Berichte iIherfiillig sind, 
und um abschließende Bemerkungen zu den Berichten der 
Vwtragsstaaten des Übereinkommens zu formulieren; 

5. spricht dem A1l&'ICbußIhre Anerkennung aus fiJr seine 
Bemühungen auf dem Gebiet der Verlriltung von Rassendis
kriminimung. namentlich die Frühwamung und die Driuglich
keitsver1'ahren und begrOßt seine dieshezllglichen Besch!l!sse"; 

6. bringt ihre tiefe Besorgnis dariiber 'lJ.lIfI Ausdruck, daß 
eine Reihe von Vertragsstaaten des Übereinkommens ihre 
finanziellen Verpflichtnngen noch immer nicht erl1llIt haben, 
wie aus dmn Bericht des GeneraIsekretllrs hervorgeht; 

7. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Aussclmsses tIber seine vierundvierzigste und fI1nfundvierzig
ste Tagung!.; 

8. fordert die VeItragsstaaten nochdrUcklich Qlff, ihre 
innerstaatlichen Verfahren zur Ratifikation der ÄndeIUDg 
betreffend die Finanzierung des Ausschusses zu heschlenni
gen; 

9. ersucht den GeneraIsekretiI. durch ausreichende 
finanzielle Vorkehrungen und geeignete MitteI auch weiterhin 
sicherzustellen, daß der Ausschuß funktionsfiihig bleibt; 

10. fordert die V~ Qlff, Ihren Verpflichtungen 
nach Artikel 9 Absatz 1 des Übereinkonnnens nacbznlrommen, 
ihre periodischen Berichte Ober die zur Durchfilhrung des 

• Af491499. 
, ResoluIion381I4,AnIaga 

• _on43J9I,AnIaga 
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Tagung, Beilag. 18 (Af49/18), AbschnItt n uud AnbaDg m. 
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gung, Beilag_18 (Af49/18.) 

11. appeUiert nochdrilcTcllch an alle VertragsstaaIen, die 
sich mit Ihren Zahlungen im Rflckstand befinden, Ihren 
ausstehenden finanziellen Vmpflichtnngen nach Artikel 8 
Absatz 6 des Übereinkommens nachzukommen; 

12. ersucht den GeneraIsekretiI, die Vertragsstaaten mit 
Zahlungsrilckstllnden zu bitten, die fliIIigen BetrIlge zu 
entrichten, und der Generalvmsammlung auf ihrer filnfzigsten 
Tagung darüber Bericht zu mstatten; 

13. beschließt, auf ihrer fiInfzigsten Tagung unter dem 
Punkt "Beseitigung von Rassismus und Rassendiskrimin 
rung" den Bericht des GeneraIsekretlI tIber die finanzialle 
Lage des Ausschusses sowie den Bericht des Aussehess

, ZU 

behandeln. 

94. PlenarsiIvmg 
23. Dezember 1994 

4!1/146. DrItte Dekade zur BekBI!qd1mg von Ra """I!snnd 
R_endWtrlmbderung 

DIe GeneralverstJmllllung, 

In Bekr4ftigung ihrer in der Charta der Vereinten Nationen 
enthaltenen Ziele. eine internationale Zusammenarbeit herhei
zufilhren, um intemationale Probleme wirtschaft1icher. s0-

zialer. kultureller und humanitärer Art ZU lösen und die Ach
tnng vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten fiJr alle, 
ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder 
Religion, zu fönIem und zu festigen, 

sowie In BekrtJftlgung Ihrer festen Entschlossenheit und 
ihres Willens, den Rassismus in allen seinen Formen und die 
Rassendiskriminmung vo1lstllndig und bedingungslos ZU be
seitigen, 

unter Hinweis auf die Allgclllleine Erkllirllng der Men
schemechte!1, des Internationale Übereinkommen zur Beseiti
gungjeder Form von Rassendiskriminmung' und das von der 
Organisation der Vereinten Nationen fiJr Erziehung, WUIsell
schaft und Kultur am 14. Dezember 1960 verabschiedete 
Übereinkommen gegen Diskriminimung im Unterrichtswe-
sen1Z

, 

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis der beiden 1978 und 
1983 in Genf abgehaltenen WeItkonferenzen zur Bekämpfung 
von Rassismus und Rassendiskriminimung. 

mit Genugtuung Ober das Ergebnis der im 1uni 1993 in 
Wien abgehaltenen Weltkcnferenz Ober Menschenrechte und 
insbesondere darüber, daß in der Erklllnmg und dem Aktions
programm von W'ten' der Beseitigung von Rassisums, Rassen
diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und anderen Formen 
der Intoleranz Aufmerksamkeit gewidmet wird, 

davon Kenntnis nehmend, daß die Unterkommission fiJr die 
Verllütnng von Diskriminierung und den Schutz von Min
derheiten der Menschenrechtskommission empfoblen hat, auf 
ihrer einundfilnfzigsten Tagung die Möglichkeit der Ein
berufung einm Weltkcnferenz gegen Rassismus, Rassendls-
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kriminierung und ethnische Diskriminierung, Fremdenfeind
licbkeit und andere damit zusammenblingende heutige Formen 
der Intoleranz zu erwägen, die 1997 stattfinden soll13, 

betonend, wie wichtig die TIltigkeit des Sonderbericht
erslattets der Menschemechtskommission flIr heutige Formen 
des Rassismus, der Rassendiskriming, der Fremdenfeind
licbkeit und damit znsammeohängender Intoleranz ist, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 38/14 vom 22. No
vember 1983, deren An1age das Aktionsprogramm flIr die 
Zweite Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und Rassen
diskriminierung enthIUt, 

mit großer Besorgnis feststellend, daß die wichtigsten Ziele 
der heiden Dekaden zur Bekämpfung von Rassismus und 
Rassendiskriminierung trotz der BemOhungen der. interns
tionalen Gemeinschaft nicht erreicht worden sind und daß 
Millionen Menschen selbst heute noch Opfer verschiedener 
Formen von Rassismus und Rassendiskriminierung sind, 

Vltleftt besorgt über die gegenwärtige Tendenz dahin 
gelhend, daß der Rassismus die Gestalt diskriminierender 
Maßnahmen annimmt, die auf der Ku1tur, der Nationalitllt, der 
Religion oder der Sprache beruhen, 

unter Hinweis auf ihre Resolu1ion 48191 vom 20. Dezember 
1993, mit der sie die Dritte Dekade zur Bekämpfung von Ras
sismus und Rassendiskriminierung verkündet hat, 

nach Behandlung der Mittei1ungl4
, die der Generalsekretär 

im Rabmen der Durchfflbrung des Aktionsprogramms flIr die 
Dritte Dekade vo:rgelegt hat, 

fest dflvon fiberzeugt, daß es geboten ist, auf nationa1er und 
internationaler Ebene wirksamere und nachhaltigere Maß
nahmen zur Beseitigung aller Formen von Rassismus und 
Rassendiskrimin zu ergreifen, 

mit Genugtuung lIber den friedlichen Übergang Sildafrikas 
zu einer demokratischen Gesellschaft ohne Rassenscbranken, 

anerkennend, wie wichtig die Stärkung der einzeIstaatli
chen Rechtsvorschriften und Institulionen zur Förderung der 
Harmonie zwischen den Rassen ist, 

Vlt/eftt besorgt darilber, daß das PhIInomen des )ilassismus 
und der Rassendiskriminerung gegen Wanderarbeitnebmer 
trotz der Bernllhungen, welche die internationale Gemeinachaft 
unternimmt, wo den Schutz der Menachenrechte von Wander
arbeitern und ihren Familienangehörigen zu verb essern. immer 
weiter wo sich greift, 

unter Hinweis auf die auf ihrer filnfundvierzigsten Tagung 
verabschierlete Internationale Konvention zum Schutz der 
Rechte aller Wanderarbeitnebmer und ihrer Familienangehöri
gen!!, 

in der Erlamntnis, daß autochthone Bevölkerungsgruppen 
mitnnter Opfer besonderer Formen des Rassismus und der 
Rassendiskriminierung sind, 

u SIeboEICN.4I199512-ElCN.4ISub.2l1994/56,Kap.IJ,AbsdmittA.Reso
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1. eridi.irt erneut, daß alle Formen des )ilassismus und der 
Rassendiskriminerung, gleichgll1tig ob in inatituliona1isierter 
Form oder als Ergebnis offizieller Doktrinen der raasischen 
Obe.rlegenheit oder der rassischen Abgrenzung, wie die 
ethnische Säuberung, zu den schwerwiegendsten Menschen
rechtsverletzungen in der heutigen Welt gehören und mit aI1en 
verftlgbaren Mitteln bekämpft werden niOssen; 

2. begrfllJt die Verkilndung der Dritten Dekade zur 
Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung, die 
1993 begann, verabschiedet das in der An1age zu dieser 
Resolu1ion entbaltene ilberarbeitete Aktionsprogramm flIr die 
Dritte Dekade und ersucht den Generalsekretär, eine weitere 
ÜberprII.fung des Aktionsprogramms vorzunehmen, mit dem 
Ziel, seine Wirksamkeit zu erhöhen und es stärker auf Maß
nahmen auszurichten; 

3_ fordert die Regierungen auf, mit dem Sonderbericht
erstatter der Menschenrechtskommission flIr heutige Formen 
des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeind
licbkeit und damit znsammenhängender Intoleranz 7J]1l8mmen
zuarbeiten, wo ibm die ErfOllung seines Auftrags zu ermög
lichen; 

4. legt allen Regierungen eindringlich nahe, alle er
forderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung neuer Formen des 
Rassismus zu ergreifen, indem sie insbesondere die Mitte1 zu 
deren Bekämpfung laufend anpassen, namentlich auf den Ge
bieten der Gesetzgebung, der Verwaltung, der Bildung und der 
Information; 

5. beschließt, daß die internationale Gemeinschaft im 
allgemeinen und die Vereinten Nationen im besonderen 
Programmen = Bekämpfung von Rassismus und Rassendis
kriminierung höchste Priorität einräumen und sich wilbrend 
der Dritten Dekade verstärkt darwn bemühen sollen, den 
Opfern des Rassismus und aI1er Formen der Rassendiskrimi
nierung Unterstlltzung und Sofortbilfe zu gewähren; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Lage der W~
arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen auch kilnftig 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen und in seine Berichte 
rege1mlißig vollstllndige Infonnationen lIber Wanderarbeitneh
mer aufzunehmen; 

7. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ~t Vorrang die 
Unterzeichnung und )ilatjfjkatj()n der Internationalen Konven
tion zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnebmer und 
ihrer Familienangehörigen beziehungsweise den Beitritt zu der 
Konvention zu erwägen; 

8. ersucht den Generalsekretär, seine Untersuchung über 
die Auswirkungen der Rassendiskriminierung in den Berei
chen BtzIehung, Ausbildung und BeschlIftigung auf die Kiml;er 
von Minderheitengruppen, insbesondere von Wanderarbeit
nebmern, fortzusetzen und unter anderem konkrete Empfeh
lungen flIr Maßnahmen zur Bekämpfung der Auswirkungen 
dieser Diskriminierung vorzu1egen; 

9. legt dem Generalsekretär, den Organen der Vereinten 
Nationen, den Sonderorgsnisationen, aI1en Regierungen,.den 
zwischenstaatlichen Organisationen und den zustilD~gen 
nichtstaat1ichen Organisationen eindringlich nahe, bei der 
Durcbfilhrung des Aktionsprogramms flIr die Dritte Dekade 
der Lage der autochthonen Bevölkerungsgruppen besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen; 



10. ersucht den Gene.mIsekretli, den Entwurf der Muster
rech1svorschriften, von denen sich die Regierungen beim Erlaß 
weiterer Rechlllvorscbriften gegen Rassendiskriminierung 
leiten lassen können, unter BerOckslchtigung der von den 
Mitgliedern des Ausschusses für die Beseitigung der Rassen
diskriminierung auf dessen vierzigster und einundvierzigster 
Thgung abgegebenen Stellungnahmen zu Oberarbeiten und 
fertigzustellen und den Wortlaut so bald wie möglich zu 
veröffentlichen und zur Verteilung zu bringen; 

11. bittet die Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur erneut, die Ausarbeitung 
von Unterrichtsmateria1 und Lebrmitteln zur Förderung von 
Unterrichts-, Ausbildungs- und Bildungsaktivitliten auf dem 
Gebiet der Menschenrechte und gegen Rassismus und Rassen
diskriminierung zu beschleunigen und dabei besonderes Ge
wicht auf den Grund- und Sekundarscholunterricht zu legen; 

12. vertritt die Allffassung, daß zur Verwirklichung der 
Ziele der Dritten Dekade allen Thilen des Aktionsprogramms 
für die Dritte Dekade gleiche Aufmerksamkeit geschenkt 
werden sollte; 

13. bedauert es, daß einige der für die Zweite Dekade zur 
Beklimpfung von Rassismus und Rassendiskriminiernng ge
planten Aktivitllten wegen unzureichender Ressourcen nicht 
durchgefilbrt worden sind; 

14. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß 
während des Zweijahreszeitraums 1994-1995 die für die 
Durchfllhrung der Aktivitllten der Dritten Dekade erforderli
chen Flllanzmittel zur Verfllgong gestellt werden; 

15. ersucht den Generalsekretär CU4/lerdem, den Aktivitä
ten des Aktionsprogramms für die Dritte Dekade höchsten 
Vorrang einzuräumen; 

16. ersucht den Genera1sekretär/emu, dem WJrtschafts.. 
und Sozialrat jedes Jahr einen detaillierten Bericht Ober alle 
Aktivitäten der Organe der Vereinten Nationen und der Son
derorganisationen vorzulegen, der eine Analyse der eingegan- . 
genen Infonnationen Ober die Aktivitllten zur BeklimpfImg des 
Rassismus und der Rassendiskriminierung enthlilt; 

17. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung 
Vorschllige vorzulegen, mit dem Ziel, das Aktionsprogramm 
für die Dritte Dekade erforderlichenfal1s zu ergänzen; 

18. bittet alle Regierungen, die Organe der Vereinten 
Nationen, die Sonderorganisationen und anderen zwischen
stnatlichen Organisationen sowie interessierte nichtstnatliche 
Organisationen mit Konsultativstatos beim Wirtschafts- und 
Sozialrat, sich voll an der Dritten Dekade zu beteiligen; 

19. bittet alle Regierungen, zwischenstnatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen und Einzelpersonen, die dazu 
in der Lage sind, großzllgige Beiträge an den 'freubundfonds 
für das Programm der Dekade zur Beklimpfung von Rassismus 
und Rassendiskriminierung zu entrichten, nnd ersucht zu die
sem Zweck den Generalsekretlir, auch weiterhin entsprechende 
Kontakte anfzunehtnen und Initiativen zu ergreifen; 

20. beschließt, den Punkt "Beseitigung von Rassismus nnd 
Rassendiskriminierung" auf Ihrer Thgeson:Innng zu belassen 
nnd ihn auf Ihrer f!Infzigsten Thgung mit höchstem Vorrang zu 
behandeln. 

94. PIentJrs/tvmg 
23. Dezember 1994 

ANLAGE 
'Oberarbeitetes AkUonsprogramm fiIr die Dritte Dekade 
. zurBe1dim.pfuDgvonPessJs, ••• wundRaaendJskrlmbde 

rang (1993-2003) 

EInleitung 

1. Die Gesamt- und Einzelzieie der Dritten Dekade zur 
Beklimpfnng von Rassismus und Rassendiskrimin sind 
jene, die die Generalversammlnng in Ziffer 8 der Anlage zu 
Ihrer Resolution 3057 (XXVIII) vom 2. November 1973 für 
die eI!Ite Dekade beschlossen hat: 

"Die Dekade verfolgt letztendlich die folgenden Ziele: 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle, ohne 
irgendeinen Unterschied nach Rasse, Hautfarbe, Ab
stannnung oder nationaler oder ethnischer Herkunft, zu 
ftInIem, insbesondere durch die Beseitignng von rassischen 
Votutteilen, Rassismus nnd Rassendiskriminerung; der 
Verbreitung rassistischer Politiken Einhalt zu gebieten, 
fOltbestehende rassistische Politiken abzuschaffen und der 
Enllltehnng von Allianzen, die auf dem gemeinsamen 
Eintreten für Rassismus und Rassendiskriminierung 
beraben,entgegenzuwirken; allen Politiken und Praktiken 
Widerstand entgegenzusetze die zur StlIrknng der rassisti
schen Regime filhren nnd zur Aufrechtetbaltung von 
Rassismus und Rassendiskriminierung beitragen; die 
irrigen und irrationalen Überzeugungen, Politiken und 
Praktiken, die zu Rassismus nnd Rassendiskriminierung 
beitragen, mlfzumigen, auszusondern und zu verwerfen; 
und den rassistischen Regimen ein Ende zu setzen." 

2. Bei der Aufstellnng der votgeSCblagenen Bestandteile 
des Aktionsptogramms für die Dritte Dekade worde berück
sichtigt, daß die de!zeitigen weItwir!schaftI Bedingungen 
viele Mitgliedstaaten zur Forderung nach Hausballllein
scbrilnkungen veranlaBt haben, was wiederum ZurDckbaltung 
bei der AnzabI nnd der Ausgestaltung der Aktionsprogramme 
erfordert, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Erwägung 
gezogen werden können. Der Generalsekretär bat außerdem 
die entsprechenden VorscbIIIge berOckslchtigt, die der Aus
schuß für die Beseitigung der Rassendiskriminierung auf 
seiner einundvierzigsten Thgung vorgelegt hat. Es worde 
vorgeschlagen, die nachstehend aufgefOhrten Bestandteile des 
Programms als wesentlich zu betrachten, faI1s die für ihre 
Umsetzung erforderlichen Ressourcen zur Verfllgung gestellt 
werden. 

MAssNAHMBN ZUR BESl!lTlGUNG DES VBRMÄCHTNIS8ES 
KUCJ:tJRBLLRR, WIlITSCHAFILlCH UND SOZIALER UN
GLElCllHl!lTEN, DAS Dm APAImIEID HINTBRLASSBN HAT 

3. In Si1dafrika sind trotz des erfolgreichen, friedlichen 
Übergangs zu einer demokratischen Gesellschaft ohne Rassen
schranken, in der die Menschenrechte durch eine fest ver
ankerte Charta der Grundrechte geschOtzt sind, noch kolturelIe, 
wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten bestehen geblieben, 
die das Ergebnis einer historischen Benachteiligung sind. 
Entsprechende AbbilfemaBnahmen der Menschenrechtsorgane 
werden anf diesem Gebiet einen kcPStruktiven Beitrag leisten. 

MAssNAHMBN AUFINTBRNATIONALBR EBENE 

4. Wäbrend der Erörterungen Ober die Zweite Dekade 
zur Beklimpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung 
auf der Arbeitstsgung 1992 des Wlrtschafts-und Sozialrats 



äußerten viele Delegationen ihre Besorgnis über neue Aus
drucksformen des Rassismus, der Rassendiskriminerung, der 
Intoleranz und der Fremdenfeindlichkeit in verscbiedenen 
Thilen der Welt. Betroffen sind davon insbesondere Min
derheiten, ethnische Gruppen. Wanderarbeiter, autochthone 
BevOlkerungsgruppen, Nomaden, Einwanderer und FlOcht-
~. 
5. Den größten Beitrag zur Beseitigung der Rassendis
kriminierung werden die von den Staaten in ihrem eigenen 
Hoheitsgebiet getroffenen Maßnahmen leisten. Die interna
tionalen Maßnahmen, die im Rahmen eines Programms fiIr die 
Dritte Dekade gelloffen werden, sollen daher darauf ausge
richtet sein, den Staaten ein wirksames Vorgehen ZU erleich
tern. Das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriming' hat fiIr die Staaten Nonnen 
festgelegt, und es soll alles getan werden, um sicherzustellen, 
daß diese Nonnen universell akzeptiert und angewandt wer
den. 

6. Die Generalversammlung soll wirksamere Maß.. 
naltmen erwIIgen, um sicherzustellen, daß alle Vertragsstaaten 
des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Fenn vun Rassendiskriminierung ihren BerichtetstaUungs
pflichten und ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen. 
Einze\staatliche Maßnaltmen gegen )lassismus und Rassendis
kriminierung sollen überwacht und verbessert werden, indem 
ein sschverstllndiges Mitglied des Ausschusses fiIr die Beseiti
gung der Rassendiskriminierung gebeten wird, einen Bericht 
über die Hindernisse zu erstellen, die sieh der wirksamen An
wendung des Übereinkommens durch die Vertragsstaaten ent
gegenstellen, und AbbiJfemaßnahmen vorzuschlagen. 

7. Die Generalversamm\ung ersucht den Generalsekretlir, 
regionale Workshops und Seminare zu veranstalten. Ein aus 
MitgIiedem des Ausschusses gehildetes Tham soll gebeten 
werden, diese Veranstaltungen zu beobachten. Folgende The
men werden fiIr diese Seminare vorgeschlagen: 

a) ein Seminar zur Bewertung der bei der Anwendung 
des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Fenn von Rassendiskriming gesammelt.en Erfahrungen. 
Das Seminar wUrde auch die Effizienz der innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Beschwerdeverfahren bewerten, die 
Opfern von Rassismus zur Verfügung stehen; 

b) ein Seminar über die Beseitigung der Anstiftung zu 
Rassenhaß und Rassendiskriminierung, eiascbließ\ich des 
Verbots von Propagandaaktivitäten und daran beteiligten 
Organisatiunen; 

c) ein Seminar über das Recht auf gleiche Behandlung 
vor den Gerichten und anderen Einrichtungen der Justiz, 
einschließlich des Anspruchs auf Wiedergutmachung der 
molge vun Diskriminierung erlittenen Scbliden; 

d) ein Seminar über die Übertragung der rassischen 
Ungleichheit von einer Generation auf die nlIchste, unter 
besonderer Berücksichtigung der Kinder von Wanderarbeitern 
und des Auftretens neuer Fonnen der Rassentreunung; 

e) ein Seminar über Einwanderung und Rassismus; 

1) ein Seminar über die internationale Z"sammenarbeit 
bei der Beseitigung der Rassendiskriminerung, namentlich 
über die Zusammenarbeit zwischen den Staaten, den Beitrag 
der niehtstaat\lchen Organisationen, nationaler und regionaler 

Institutiunen und der Organe der Vereinten Nationen sowie 
über Petitionen an die zur Kontrolle der VeItragseinhaltung 
eingesetzten Organe; 

g) ein Seminar über den Erlaß iunerstaatlicher Rechtsvor
schriften zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendis
kriminierung, die ethnische Gruppen, Wanderarbeiter und 
Flüchtlinge in allen 'Thilen der Welt betreffen; 

h) ein Seminar über FIOchtiingsströme, die durch 
ethnische Konflikte oder die politische Neugliederung mul
tietbnischer Gesellschaften hervorgerufen werden, die sich in 
einem sozioökonomischen Umbruch befinden, und über den 
bestehenden Z!Jsammenhang mit Rassismus im Gastland; 

i) ein Ausbildungskurs über innerstaatliche Rechtsvor
schriften zum Verbot der Rassendiskriminierung sowohl fiIr 
Staatsangehörige von Ländern, in denen es solche Rechtsvor
schriften gibt, als auch fiIr Staatsangehörige von Ländern, in 
denen es sie nicht gibt; 

J) RegionaIsemlnar über Nationalismus, Ethno-Na
tionalislDu8 und Menschenrechte könnten ebenfalls Gelegen
heit bieten, das Verständnis der Ursachen der ethnischen 
Konflikte der heutigen Zeit, insbesondere der sogenannten 
Politik der ethnischen Säuberung, zu vertiefen, um Lösungen 
zu finden; 

k) ein Seminar fiIr Sachverständige auf dem Gebiet der 
Bildung und AushIIdung, unter Einschluß der nichtstaat1ichen 
Organisationen, in Zusammenarbeit mit der Organisatiun der 
Vereinten Nationen fiIr Erziehung, WJSSCD8Chaft und Kultur 
und anderen in Betracht kommenden Organisationen, mit dem 
Ziel, LehrmateriaI und Ausbildungskurse fiIr Lehrer und 
andere Meinungsbilder über die Beseitigung von Vorurteilen 
und die Förderung der Thleranz zu erstellen. 

8. Die Generalversammlung ersucht die Sekretariats
Hauptsbtei\ung Presse und Information, sich mit konkreten 
Aktivitäten zu befassen, die von den Regierungen und ent
sprechenden I'in,.,lstaatUchen nichtstaat1ichen Organisationen 
durchgeführt werden könnten, um sm 21. März eines jeden 
Jahres den JnternationaIen 'Thg fiIr die BeseitIgung der Rassen
diskriminierung zu begehen. KOnstIer sowie flthrende Vertreter 
der Religionen, Gewerkschaften, Unternehmen und politische 
Parteien sollen um ihre Untersllltzllog geheten werden, um der 
Bevölkerung die Obel des Rassismus und der Rassendis
kriminierung bewußt zu machen. 

9. Die Hauptsbteilung Presse und Information soll 
außerdem P\akate fiIr die Dritte Dekade herausbringen und 
Informationsbroschüren über die fiIr die Dekade geplanten 
Aktivitäten veröffentlichen. Darüber hinaus sollen 
Dokomentarfilme und Berichte sowie Hörfunkprogramme 
über die Sl'bHdlichen Auswirkungen des Rassismus und der 
Rassendiskriminierung in Betracht gezogen werden. 

10. InZusatnmenarbeitmitderOrgsnisatiunderVereinten 
Nationen fiIr Erziehung, Wissenschaft und Kultur und der 
Hauptabtei\ung Presse und Information unterstützt die Ge
neralversammlung die Veranstaltung eines Seminars über die 
Rolle der Mas_medien bei der Bekämpfung beziehungsweise 
Verbreitung rassistischen Gedankenguts. 

11. In Zusammenarbeit mit der Internationalen Arbeits
organisatiun soll die Möglichkeit der Veranstaltung eines 
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Seminars über die Rolle der Gewerkschaften bei der Bekämp
fung von Rassismus nnd Rassendiskrimin im Erwerbs
leben geprüft werden. 

12. Die Generalversamminng bittet die Orgamsation der 
Vereinten Nationen fIIr Erziehnng, WISSenschaft nnd Kultur, 
die Ausarbeitung von Unterrichtsmaterial nnd Lehrmitteln zur 
Förderung von Unterrichts-. Ausbildnngs- nnd Bildnngs-. 
aktivitäten gegen Rassismus nnd Rassendiskriminernng zu 
beschleunigen nnd dabei besonderes Gewicht auf den Grund
nnd Sekundarschulnnterricht zu legen. 

13. Die Generalversammlnng fordert die Mitglied .... teq 

auf. besondere Anstrengnngen zu nnternehmen, 

a) um das Ziel der Nichtdiskriminiernng in allen Bil
dnngsprogrammen nnd -politiken zu fördern; 

b) um der staatsbürgerlichen Bildnng der Lehrer be
sondere Aufmerksamkeit zu widmen. Es ist nnerilißlich. daß 
die Lehrer die Grundsätze nnd den wesentlichen 1nhalt der fIIr 
Fragen des Rassismus nnd der Rassendiskriminierung relevan
ten Rechtxtexte kennen nnd mit dem Problem der Beziehnngen 
zwischen Kindern. die verschiedenen Bevö1kerungsgruppen 
angehören, umgehen können; 

c) um Zeitgeschichte bereits in einem frühen Alter zu 
nnterrichten nnd Kindern ein genaues Bild der von faschisti
schen nnd anderen totalitären Regimen begangenen Ver
brechen nnd insbesondere von den Verbrechen der Apartheid 
nnd des Völkermordes zu vermitteln; 

d) um sicherzustellen, daß die Lelupiline und LehrblIcher 
antirassistische Grundsätze widerspiegeln und die interkultu
relle Erziehnng fördern. 

MAssNAHMBN AUF NATIONAL1lR UND REGIONAL1lREBBNE 

14. Im Kontext der auf nationaler nnd regionaler Ebene zu 
treffenden Maßnahmen stellen sich die folgenden Fragen: Giht 
es erfolgreiche einzeIstaatliche Modelle zur Beseitignng von 
RaMismns nnd Rassenvorurteilen. die den Staaten empfohlen 
werden könnten, beispielsweise zur Erziehnng der Kinder, 
oder gibt es Gleichheitsgrnndslitze, mit denen der gegen 
Wanderarbeiter, ethnische Minderheiten oder autochthone 
Bevölkerungsgruppen gerichtete Rassismus bekämpft werden 
könnte? Welche Art von Programmen der "positiven Dis
kriminiernng" giht es auf nationaler nnd regionaler Ebene zum 
Ausgleich der Diskriminiernng bestimmter Gruppen? 

15. Die Generalversamminng empfiehlt den Staaten, 
soweit noch nicht geschehen, Rechtsvorschriften zum Verbot 
von Rassismus nnd Rassendiskriminiernng zu vernbSchieden, 
zu ratifizieren nnd anzuwenden, wie das lnternationale 
Übereinkommen zur Beseitignng jeder Form von Rassendis
kriminierung' und die Internationale Konveation zum Schutz 
der Rechte aller Wanderarbeitnehmer nnd ihrer Familien
angehörigen!.!. 

16. Die Generalversammlnng empfiehlt den Mitgliedstaa
ten, ihre llfaatiichen Programme zur Beklimpfung der Rassen
diskriminiernng und deren Auswirknngen zn überprüfen, um 
Gelegenheiten zur Überwindnng der unterschiedlichen Si
tuation verschledener Gruppen zn erkennen nnd zn nutzen nnd 
insbesondere Wobnnngs-, Bildungs- nnd BeschlIftignngspro
gramme durchzufilhren, die sich im Kampf gegen Rassen
diskriminiernng nnd Fremdenfeindliehkeit als erfolgreieh 
erwiesen haben. 

17. Die Generalversammlnng empfiehlt den Mitglioostaa
ten, die Mitwirknng von louma1isten und Menschenrechts
aktivisten aus Minderheitengruppen und -gemeinschaften in 
den Massenmedien zu 1IIIIeISIfItzen In Hörfunk nnd Fernsehen 
soll die Zahl der Scodnngen, die von oder in 2'aJsommenarbeit 
mit rassischen nnd kulturellen Minderheitengruppen heigestellt 
werden, erhöht werden. Multikulturelle Aktivitliten der Medien 
sollen außerdem Oberall dort nnterstfltzt werden, wo sie zur 
Unterdrilcknng von Rassismus nnd FremdenfeindHchkeit bei-

. tragen können. 

18. Die Generalversamminng empfiehlt den Regional
organisationen, mit den Vereinten Nationen bei deren Bemü· 
hnngen um die Bekämpfung von Rassismus nnd Rassendis
kriminiernng eng zusammenzuarbeiten. Die mit Menschen
rechtsfragen befaßten Regionalorganisationen könnten die 
Öffentlichkeit in ihrer jeweiligen Region gegen die 0beJ. des 
Rassismus nnd der Rassenvorurteiie mobilisieren, die gegen 
benachteiligte rassische nnd ethnische Gruppen gerichtet sind. 
Diese Institutionen könnten insofern eine wichtige Aufgabe 
wahrnehmen, als sie den Regiernngen dabei behilflich sein 
könnten, Innerstaatliche Rechtsvorschriften gegen die 
Rassendiskriminierung zu erinssen nnd die VernbSchiednng 
nnd Anwendnng der internationalen 'Übereinkünfte zu fördern. 
Die regionalen Menschenrechtskommissionen sollen aufge
fordert werden, den grundlegenden Dokumenten Ober die 
bestehenden Menschenrechts1nstrumente breite Publizität zu 
verschaffen. 

GRUNDLAGENFORSCHUNG UND STUDIEN 

19. Die lnngfristige Bestandfiihigkeit des Programms der 
Vereinten Nationen gegen Rassismus und Rassendiskrimine
rung wird zum Thil von der weiteren Erforschnng der Ursa
chen des Rassismus und der neuen Erscheinnngsformen des 
Rassismus nnd der Rassendiskr:iminieru abhängen. Die 
Generalversamminng könnte prilfen, in welchem Maße die 
Erstellnng von Studien über den Rassismus wichtig ist. Unter 
den zu untersuchenden Aspekten wlIren insbesondere folgeode 
zn nennen: 

a) . Die Anwendnng von Artikel 2 des Internationalen 
tlbereinkommens zur Beseitignng jeder Form von Rassendis
kriminiernng. Durch eine solche Studie könnten die Stanten 
darIlber Aufschluß erhalten, welche Maßnahmen in anderen 
LIindern zur Anwendnng des Übereinkommens getroffen 
wurden; 

b) die wirtschaftlichen Faktoren, die zur perpetuiernng 
von Rassismus nnd Rassendiskriminiernng beitragen; 

c) Integration oder Wahrung der kulturellen Identität in 
einer multirassischen oder multietbnischen Gesellschaft; 

d) politische Rechte, einschließlich der Mitwirknng 
verschiedener Rassengruppen an den politischen Prozessen 
nnd ihrer Vertretung im Staatsdienst; 

e) blIrgerliche Rechte, einschließlich der Migration, der 
Staatsangehörigkeit nnd der Meinnngs- nnd Vereinignngs
freiheit; 

1) Aufklärungsmaßna1nnen zur Bekämpfung von 
Rassenvorurteilen nnd Rassendiskriminiernng nnd zur Be
kanntmachnng der GnlDdslltze der Vereinten Nationen; 

g) die sozioökonomischeu Kosten des RaMismns nnd der 
Rassendiskriminiernng; 
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h} das Zlr:meJ\wachsen der Welt und die Frage des 
RaSSlSDltlS und Nationalstaates; 

i) einzelstaatIiche Mechani_ zur Bekllmpfung von 
Rassismus und Rassendiskriminierung in den Bereichen 
Einwanderung. Erwerbstätigkeit, Entlohnung, Wohnen. 
Bildung und Eigentum. 

KooRDINJI!RUNG UND BERICBTBRSTAlTIlNG 

20. WIe erinnerlich, beauftragte die Generalversammlung 
in ihrer Resolution 38114 vom 22. November 1983. mit der sie 
die Zweite Dekade zur Bekllmpfung von Rassismu. und 
Rassendiskriminierung verkOndete, den Wirtschafts- und 
Sozia1rat mit der Koordinierung der Durcbfilhrang des 
Aktionsprogramms fiIr die Zweite Dekade und mit der 
Evaluierung der Aktivitlilen. Die VeIlI8ID1lI!ung bescbließt, daß 
folgende Maßnahmen gettoffen werden sollen, um den Beitrag 
der Vereinten Nationen zur Dritten Dekade ZU stärken: 

a) Die Genem1versammlung lIbertdlgt dem WJrtscbafts
und SoziaJrat und der Menschemechtskommission in Zu
sammenarbeit mit dem GeneraIsekretli die Verantwortung fiIr 
die Koordinierung der Programme und die Evaluierung der im 
Zl'sammeuhang mit der Dritten Dekade durchgefflhrten 
Aktivitllten; 

b) Der Generalsekretllr wird gebeten, konkrete Infonna
linnen Ober die zur Bekllmpfung des Rassismus durchgefflhrten 
Aktivitllten in Form eines Jahresberichta zur Vertilgung ZU 
stellen, der umfassend angelegt sein und einen aI1gemeinen 
Überblick Ober alle auftmgsgemIIlIe Aktivitllten bieten sollte. 
Dies wird die Koordinierung und Evaluierung erleichtern; 

c) Es k6unte eine allen Mitgliedstaaten olfenatehende 
Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommlssion oder eine 
andere geeignete der Kommission onterstehende Einrichtung 
geschaffen werden mit dem Auftrag, auf der 0rundIage des ge
nannten Jahresberichta alle die Dekade betreffenden Informa
tionen sowie einsch1llgige Untersuchungen und Berichte von 
Seminaren zu priIfen und der Kommission so bei der Aus
arbeitong entsprechender Empfehlungen an den WJrtscbafts
und SoziaJrat betteffend einzelne Aktivitllten, die Festlegeng 
von Prioritllten usw. behilflich zu sein. 

21. Ferner soll unmittelbar nach der VerkOndung der 
Dritten Dekade eine interinstitutionelle 'Thgung zur Planung 
der Arbeitstagnngen und anderer Aktivitllten abgehalten 
werden. 

RIlGELMÄSSIGE SYSTEMWI!lTI! KoNsut:rATlONEN 

22. Jedes 1ahr sollen zur Überprilfung und P1anong der die 
Dekade betteffenden Aktivitllten KonsuIIationen zwischen den 
Vereinten Nationen. den Sonderorganisati und den 
nichtstaat1ichen Organisationen stattfinden. In diesem Rahmen 
soll das Sekretariats-Zentrum fiIr Menschenrechte interin
atitntione11e Tagungen veranstalten. bei denen weitere Maß
nahmen zur Verstärkung der Koordinierung und der 
Zusammenarbeit der Progtamme in bezug auf Fragen der 
Bekllmpfung von Rassismus und Rassendiskriming 
geprOft und erörtert werden sollen. 

23. Das Zentrum fiIr Menscbemecbte soll außerdem seine 
Beziehungen zu den nichtstaatlichen Organisationen, die 
Rassismus und Rassendiskriminerung bekllmpfen, chm:h die 
Abhaltung von Konsultationen und Informationssitzungen mit 

diesen Organisationen stärken. Diese Zusammen\dlnfte 
kötn\ten ihnen dabei belfen, VorschUIge zum Kampf gegen 
Rassismns und Rassendiskrimin zu konzipieren, 
auszuarbeiten und vorzulegen. 

24. Der Generalsekretllr soll die wlihrend der Dekade 
durchzufDhrenden Aktivitllten sowie den entsprechenden 
Mittelbedarf in die Entwtlrfe der Progmmmbapsbaltspläne. 
mrlDebmen. die wIihrend der Dekade alle zwelJahre vorgelegt 
werden, beginnend mit dem Entwmf des Programmbanshaits
planS fiIr den Zweijahreszeitraum 1994-1995. 

49/147. MaRnahmenzurBekllmpllmgheutlgerFormendes 
Re km"s, der RessendlskrJmlnenmg, der Frem
clenfelndlfrhkelt. und cIemit zusemmenhilngender 
Jntolerenz 

DIe Generalversammlung. 

nach Prtifung des Berichts des Sonderbericbterstetters fiIr 
heutige Formen des Rassisom .. der Rassendiskriming, der 
Fremdenfeindllcbkeit und damit znsammeohilngender Jntnlo
ranz16, 

1. verleiht ihrer rmnngeschrllnJaen UntemlitzUng 
Ausdruck fiIr die Arbeit des Sonderberichtetstettels der 
Menschenrechtskommission fiIr heutige Formen des Ressis
MUS, der Rassendiskriming. der Fremdenfeiudlichkeit und 
damit zusammenhlingender Jntnleranz; 

2. fordert die Mitg1iedslaeten nachdrtlcldich mif, zu 
erwägen, im Rahmen des 'Ii'euhendfonds fiIr das Programm 
der Dekade zur Bekllmpfung von Rassismus und Rassendis
kriminierung eigens fiIr das Mandet des Sonderbericht
etstetteIs bestimmte zweckgebundene Mittel bereitzuetellen 

3. ersucht den GenemIsekretlIr. dem Sonderberlcht
etsteUm ohne weitere Verz6genmgen jedwede personelle und 
finanzielle HlIfe zu gewlihren. die er bei der Wehrnehmung 
seines Mandats benötigt und der Generalversammlung auf 
ihrer fllnfzIgsten Tagung unter dem Punkt "Beseitigung von 
Rassismus und Rassendiskriminerung" termingerecht einen 
Zwiscbenbericht vorzulegen. 

94. Plenanitvmg 
23. De;ember 1994 

49/148. UnIverseIeVerwIrIdIdumgdes SelIlStbesllm"""iP' 
reehts der VIIIker 

Die Generalversammlung, 

erneut erklilrend, wie wichtig fiIr die tetsilchliche Clewiihr
leietnng und Binbeltnng der Menschenrechte die universale 
Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechte der Völker ist, 
das in der Charta der Vereinten Nationen verankert und in den 
lnternetione1en Menschenrechtspakten" sowie in ihrer 
Resolution 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 enlhaltenen 
Erk1iIrung über die Gewllbrung der Unebbllngigkeit PD 
koloniale LlInder und Völker festgelegt worden ist, 

den Umetand begrljfJend, daß die unter kolonialer. fremder 
oder wlSUlndiscber Jlese!z!mg stehenden Völker in zunehmen-

.. A/49tm, AahImg. 
11 Jleso)utlnn i200 A (XXI). An!age. 
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dem Maß das SelbstbestinunllDgsrecht ausüben und sich zu 
souveränen IIDd unabhängigen Staaten entwickeln, 

zutiefst besorgt darüber, daß es nach wie vor zu fremder 
milillirischer Intervention IIDd Besetzlmg beziehongsweise zur 
Androhung solcher Handlungen kommt, wodurch das Selbst
bestimmungsrecht einer zunehmenden Anzahl souverllner 
Völker und Nationen IIDterdrilckt zu werden droht oder bereits 
unterdrückt worden ist, 

mit dem Ausdruck großer Besorgnis darüber, daß als Folge 
des weiteren Vorkommens solcher Handlungen Millionen von 
Menschen als F1i1cht1inge und Vertriebene heimatlos geworden 
sind beziehungsweise heimatlos werden, IIDd nachdrflcklich 
darauf hinweisend, wie dringend erforderlich konzertierte 
internationale Maßnahmen zur Milderung ihrer Lage sind, 

unler Hinweis auf die von der Menschenrechtskommission 
auf ihrer sechsonddreißigstenl8, sichemmddreiBigsten19, 
achtunddreißigsten"', neununddreißigsten", vierzigsten22, 
einundvierzigsten", zweiundvierzigsten"', dreiundvierzig
sten"', vierundvierzigsten"', filnfundvierzigsten27, sechsund
vierzigsten28

, siebenundvierzigsten", achtundvierzigsten'", 
neunundvierzigsten" und filnfzigsten" Thgung verabschiede
ten einschlägigen Resolutionen über die Verletzong des 
Selbstbestinunongsrechts der Völker und anderer Men
schenrechte als Folge fremder miliIlIrischer Intervention. 
Aggression und Besetzung, 

In Bekriiftlgung ihrer Resolutionen 35135 B vom 
14. November 1980, 36110 vom 28. Oktober 1981, 37/42 vom 
3. Dezember 1982, 38/16 vom 22. November 1983, 39/18 vom 
23. November 1984, 40fl4 vom 29. November 1985, 411100 
vom 4. Dezember 1986,42194 vom 7. Dezember 1987,43/105 
vom 8. Dezember 1988,44/80 vom 8. Dezember 1989,45/131 
vom 14. Dezember 1990, 46188 vom 16. Dezember 1991, 
47/83 vom 16. Dezember 1992 und 48/93 vom 20. Dezember 
1993, 

" Stelle O.I/Idol Records of the Economic und Social Cormdl, 1980, 
Supplement No. 3 und Konigendum (FJ1980/13 und Kmr.l), Kap. XXVI, 
_A. 

~ EbcI., 1981, SuppkmentNo. Sund Konigendmn (FJ1981125 und Kmr.11 
Kap. xxvm,_A. 

.. EbcI., 1982, Suppkment No. 2 und Kmxigendum (FJl982ll2 und Kmr.l1 
Kap. XXVI,_A. 

U EbcI., 1983. SuppkmentNo.!lund Kmxigendum (FJl983/13 und Kmr.11 
Kap. XXVII, _A. 

" EbcI., 1984, Suppkment No. 4undKonigendum (FJl984/14 und Kmr.l1 
Kap.n._A. 

.. Ebd.,1985. Supplement No. 2 (FJl98SI22), Kap. n. _ A. 

.. Ebd.,1986, Supplement No. 2 (FJl986/22), Kap. n. _ A. 
" Ebd .. 1987, Supplement No. 5 und Konigenda (FJl987ß8 und Kmr.l 

und 2), Kap. n. _ A. 

" EbcI., 1988. Suppkment No. 2 und Konigendmn (FJl98llll2 und Kmr.1), 
Kap.n._A. 

21 EbcI., 1989. Supplement No. 2 (B/198912O), Kap. n. _ A. 
"EbcI., 1990, SuppkmentNo. 2undKmxigendum(FJl990/22und Kmr.l1 

Kap.n._A. 
" Ebd.,1991. Supplement No. 2 (B/19911221 Kap. n. _ A. 
30 Ebd.,I992, Supplement No. 2 (B/1992122), Kap. n. _ A. 
" Ebd.,1993, Supplement No. 3 (B/1993123), Kap. n. _ A. 
" EbcI., 1994, Suppkment No. 4 und Konigendmn (FJl994/24 und Kmr.11 

Kap.n._A. 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneraIsekretlI 
über das Selbstbestinunongsrecht der VÖlker", 

1. erkllJrt erneut, daß die universale Verwirklichung des 
Selbstbestimmungsrechts aller Völker, einsch1ießlich derjeni
gen, die unler kolonialer, fremder oder aus1lIndischer Herr
schaft stehen, eine Grundvoraussetzung für die tatsiichliche 
Gewähtleistung und Einha1tung der Menschenrechte und für 
die Wahrung und Förderung dieser Rechte darstellt; 

2. bekundet ihre entschiedene Zurl1ckwelsung fremder 
miliIlIrischer Intervention. Aggression und Besetzung, da diese 
in bestimmten Thi1en der Welt zur Unterdrücktmg des Selbst
heatimmongsrechts der Völker und anderer Menschenrechte 
gefIIhtt haben; 

3. fotrJert die dafOr verantwortIichen Staaten m4. ihre 
milillirische Intervention in fremden Ländern und Gehieten 
und deren Besetzung sowie jede Unterdrilcktmg, Diskriminie
rung, Ausbeutung und Mißhandlung sofort einzustellen, 
insbesondere die brutalen und Immenschlichen Methoden, die 
Berichten zufoIge bei der Begehung dieser HandlllDgen gegen 
die betroffenen Völker angewendet werden; 

4. beklogt das ffiend der Millionen Flüchtlinge IIDd 
Vertriebenen, die infolge der genannten Handlungen entwur
zelt worden sind, und bekräftigt ihr Recht auf freiwillige, 
sichere und ehtenvolle Rückkehr an ihre Heimstätten; 

5. emu:htdieMenschemechtskommission,derFrageder 
Verletzung der Menschenrechte, insbesondere des Selbst
bestimmungsrechts, als Folge fremder miliIlIrischer Interven
tion, Aggression oder Besetzung auch kflnftig besondere 
Aufmerksam)rejt zu widmen; 

6. ersucht den GenemIsekretlIr, der GeneralversammIlIDg 
auf ihrer fllnfzigsten Thgung unler dem Punkt "Selbstbestim
mllDgsrecht der Völker" über diese Frage Bericht zu erstatten. 

94. Plenarsitvmg 
23. Dezember 1994 

49/14!1, Das Recht des pgJ!l..tiueusisrhen Volkes auf SeJbst. 
...... UliiiilUDg 

Die Generalversammlung, 

im Bewl4fltse1n dessen, daß die Entwicklung freund
schaft)jcher, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichbe
rechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhender 
Beziehungen zwischen den Nationen zu den Zielen und 
Grundsätzen der Vereinten Nationen gehört, wie sie in ihrer 
Charta festgelegt sind, 

unter Hinweis auf die Internationalen Menschenrechts
pakte17

, die Allgemeine Erkll!rung der Menschenrechte", die 
Erklilrung über die Gewllhtung der Unabhllngigkeit an 
koloniale Länder IIDd VÖlker" sowie auf die Erklärung und 
das Aktionsprogramm von Wien. die am 25, Juni 1993 auf der 
Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden', 

KennmJs nehmend von den im Friedensprozeß im Nahen 
Osten erzielten Fortschritten, insbesondere von der gegenseiti-

" Al49/402 und Add.1. 
" ResoltdiOD 1514 (XV). 



gen Anerkennung und der am 13. September 1993 in Wa
sbington erfolgten Unterzeichnung der GrundsatzerkIlIg 
Ober Regelungen betreffend eine vorlllufige Selbstregierung 
durch die Regierung des Staates JsraeI und die PaIlIstinensische 
Befreiungsorganisation" sowie von den darauffolgenden 
Entwicklungen vor Ort, 

in Bekrllftigung des Rechts aller Staaten der Region. in 
Frieden innerhalb sicherer und international anerkannter 
Grenzen zu leben, 

1. bekrllftigt das Recht des pallIstinensiscben Volkes auf 
Selbstbestimmung; 

2. bringt dJe Hojfnung zumAusdruck, daß das pailistinen
sische Volk im Rahmen des derzeitigen Friedensprozess Dein 
Recht auf Selbstbestimmung bald ausiIben kann; 

3. fordert alle Staaten, SonderOIganisatonen und 
Organisationen des Systerna der Vereinten Nationen 1IIJCh
drilcklich tuif, das paIlIstinensiache Volk in Deinem Streben 
nach Selbstbestimmung auch weiterhin ZU unteratl1tzen. 

94. Plenarsitzung 
23. Det.ember 1994 

49/150. Der EInsatz von SIIldnem als MIttel zur Verfelzung 
c!er Meusehenreehte und zur Behblllenmg der 
AusiIbuDg des SeIl_lIeS!!"''''''''!!'\! eclds der VUlker 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihte Resolution 48/92 vom 20. Dezember 
1993. 

in Bekrllftigung der in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Ziele und Grundslltze betteffend die strikIe 
Einhaltung der Grundslltze der souveränen Gleichheit, der 
politischen Unabhlingigkeit und der territorialen Unveraehrt
heit der Staaten und der Selbstbestimmung der Völker. 

mit der 1IIJChdrlJcklichen Alffforderung zur strengen 
Achtung des Grundsatzes der Nichtanwendung und N"IChtan
drohung von Gewalt in den internationalen Beziehungen, wie 
er in der Erklärung Ober völkerrechtliche Grundslltze fIIr 
freundsehaftliche Beziehungen und zUSßmmenarbeit zwischen 
den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Natio
nen'" weiter ausgef1lhrt wird, 

in der Erkenntnis. daß Söldner fIIr Aktivitäten eingesetzt 
werden, die gegen diese Grundsätze verstoßen, 

besorgt über die Bedrohung, die die Tätigkeit von Söldnern 
fIIr alle Staaten, insbesondere fIIr die afrikanischen Staaten und 
andere EntwicklungslUnder, darstellt, 

hlJchst beunruhigt darOber, daß Söldner nach wie vor 
internationalen kriminellen Aktivitäten nachgehen und dabei 
mit DrogllnhUndlern gemeinsame Sache machen, 

unter Hinweis auf alle ihte einschlägigen Resolutionen, in 
denen sie unter anderem alle Staaten verurteilt hat, die die An-

" Al4&'486-SI265IiO, Anhang; _ OJfIdalRlcords ofthe SecutIty CotuJ· 
cIl, Fony.e/ghlh Year. SuppIsnumt Jor JuIy. August mrd !Ißptmnber 1993. 
""_ SI26S6O. 
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werbung, die FinanzIerung, die AnsbiIdung, die Zusammenzi.,.. 
hung, die Durcbreise und den Einsatz von Söldnern zufassen 
oder dulden, mit dem Ziel, die Regierung eines Mitgliedstaatg 
der Vereinten Nationen, insbesondere eines Entwicklungs
landes, zu stiIrzen oder gegen nationale Befreiungsbewegun
gen zu klImpfen, sowie unter Hinweis auf die einschlägigen 
Resolutionen des SicherheilStids, des Wirtschafts.. und Sozial
rats und der Organisation der afrikanischen Einheit, 

tief besorgt Ober die Verluste an Menschenleben, die 
beträchtlichen Sachscbllden und die kurz- und langfristigen 
negativen Auswirkungen auf die VolkswirtBchaften der 
bettoffenen LIInder infolge von Söldnerangriffen, 

aberumgt von der Notwendigkeit, die internationaIe 
Zusamm'lllllfbeit zwischen den Staaten zur Verlriltung, 
Verfolgung und Bestrafung von Söldneraktivitäten Auszubauen 
und aufrechtzuerhalten, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Sonderbericht
exslattets der Menschenrechtsfrommission fIIr den Einsatz von 
Söldnern37 und insbesondere von der darin geliu8erten Be
sorgnis, daß mit dem Söldnextum verbundene Aktivitäten trotz 
der Resolution 48/92 weiter andauern; 

2. erldlJrt erneut, daß der Einsatz von Söldnern sowie 
ihte Anwerbung, Fmanzierung und Ausbildung allen Staaten 
ernste Sorge bexeiten und die in der Charta der Vereinten 
Nationen verankerten Ziele und GrundaUtze verletzen; 

3. fordert alle Staaten 1IIJChdrIJcklich tuif, die erforderli
chen Schritte einzoleiten und gegenüber der Bedrohung dorch 
SöldneraktivitUten höchste Wachsamkeit an den Thg zu legen 
und durch Gesetzgebungsma sicherzustellen, daß ihr 
Hoheitsgebiet und andere unter ihrer Kontrolle befindliche 
Gebiete sowie ihte Staatsangehörigen nicht fIIr die Anwer
bung, die Zusammenziehung, die Fmanzierung, die Aus
bildung und die Durchreise von Söldnern oder fIIr die Planung 
von Tätigkeiten verwender werden. die auf die Destabifisie.. 
rung oder den Sturz der Regierung eines Staates, die Be
drohung der territorialen Unversehrtheit souveräner Staaten 
oder auf die Beklimpfung nationaler Befreiungsbewegungen 
gerichtet sind, die gegen Koloninlherrschaft und fremde 
Interveation oder Besetzung kIIm;pfen; 

4. fordert alle Staaten tuif, soweit nicht bereits gesche
hen, die baldige Unterzeicbnung oder Ratifikation der Interna
tionalen Konvention gegen die Anwerbung, den Einsatz. die 
Finanzierung und die Ausluldung von Söldnern'" zu erwllgen; 

S. richtet dJe dringende Alffforderung an alle Staaten, mit 
dem Sonderberichter bei der ErfiIIlung seines Auftrages 
Z'tsammenzuarbeiten; 

6. ersucht das Sekretatia1s-Zentrum fIIr Menschenrechte 
erneut. sich vorrangig stärker um die Bekanntmachung der 
nachteiligen Auswirkungen von Söldneraktivitäten zu bemO
hen, denjenigen Staaten, die unter den Auswirkungen solcher 
Aktivitlilen leiden, beratende Dienste zu leiaten und im 
Rahmen der vorhandenen Ressourcen die Veranstaltung von 
Arbeitstteffen zu erwIIgen, mit dem Ziel, die politischen und 
rechtlichen Aspekte der in dem Bericht des Sonderbericht-

'" A/49f362. ADbang. 
SB Resolntfnn 44134, Anlage. 
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mslatteIs enthaltenen Empfehlongen zn analysieren ond zn 
prIlfen; 

7. ersucht den SonderberichtetSlatteI, der Genera1ver
samm1ung auf Ihrer fDnfzigsten 'lhgung einen Bericht mit 
konkreten Empfehlongen zn den im Znsammenhang mit dem 
Einsatz von Söldnern festgestellten neuen E1mnenten vor
zulegen. 

94. P/etuu'sitomg 
23. Dezember 1994 

49n51. Wichtigkeit der UDiversalen VerwlrkllehUDg des 
SelbstbesU"'''''",W'",ehts der VIIIker und der 
rasehen Gewllhnmg der Unabhllnglgkelt an lmIo
DIale LInder und VIIIker fiIr eile tatsIIchllehe 
GewiIhrleIstung und EInhaltung der Mensehen
reebte 

Die Generalvenammlung, 

In Bekrllftlgung ihmr tJberzeugung von der Wrohtigkejt der 
Verwirklichung der in Ihrer Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 enthaltenen ErkIlirung über die Gewäh
rung der UnahhJingigkeit an koloniale Under und Völker, 

In BekrlIftlgung der Verpt1ichnmg der Mitgliedstaaten sieh 
an die Grondslltze der Charta der Vereinten Nationen und die 
Resolutionen der Vereinten Nationen über die Ansf1bong des 
Selbstbestimmungsrechts durch die unter Kolonial- und 
Fremdherrscbnft stehemlen Völker zn halten, 

unter Hinweis auf die Erklärung und das AktiOIJBptogtwnm 
von Wten, die am 2S.luni 1993 von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden', 

In Bekriiftigung der nationalen Einheit ond territorialen 
Unverselntheit der Komoren, 

1. forrlert alle Staaten mif, alle einschlägigen Resolutio
nen der Vereinten Nationen über die AusIlbung des Rechts auf 
Selbstbestimmung ond Unabhängigkeit durcb die unter 
Kolonial- und Fremdherrscbnft stehenden Völker vollinhaltlich 
und gewissenbnft durchzufilbren; 

2. bekrliftigt die WICbtigkeit der universalen Ver
wirkllchong des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, 
nationale SouveriInität ond territoriale Unverselntheit sowie 
der raschen Gewäbrong der Unabhängigkeit an koloniale 
Under und Völker als Vonn1l!setPmg fIIr die oneingeschrilnkte 
Wahrnehmung aller Menschenrechte; 

3. fordert diejenigen Regiernngen, die das Recht e11er 
noch unter Kolonialherrschaft, fremder Untmjochong und 
ausländischer Besetzung stehenden Völker auf Selbstbestim
mong ond Unabhängigkeit nicht anerkennen, mif, dieses Recbt 
nunmehr anzuerkennen; 

4. ll1Itt!mIJtztden Genera1sekretlIvolllllld ganz in seinen 
Bemilhongen, den Plan zur Regelong der Westsabarafrage 
durch die Abhaltong eines SelbstbestimmIlJlgsn,t'eiendnms des 
Volkes von Westsahara in Zusammenarbeit mit der Organisa. 
tion der afrilcaoischen Einheit und im Einklang mit den 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats umzusetzen; 

5. nimmt Kenntnis von den Kontakten, welche die 
Regierung der Komoren und die Regierung Frankreichs in dem 
Bemühen nm eine gerechte Lösung des Problmns der In-

tegra!ion der Komoreninsel Mayotte in die Komoren im 
Einklang mit den Resolutionen der Organisation der afrika
nischen Einheit und der Vereinten Nationen zn dieser Frage 
aufgenommen haben; 

6. verurteilt t/QChdrllcldich die fortgesetzte Verletzung 
der Menschenrechte der noch unter Kolooialhemcbnft und 
fremdem loch lebenden Völker; 

7. fontert eine erhebliche Steigerong e11er Formen von 
~ welche mc: S~ die ~e der Vo:;reinten N~cnu:n
die SondetOIga"b'ationen und die mcht8laatlichen 0Iga0iaati0-
nen den Opfern von RassismUl! und Rasaendiskrimin 
gewähren; 

8. verlllngt die sofortige und bedingonga1oae Freilassong 
e11er Pexsonen, die aufgnmd ihres Kampfes nm Selbstbestim
mung und Unabhängigkeit in Haft oder Strafgefangenscbnft 
geha1ten werden und die keine Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit begangen haben, verlnngt die volle Achtong Ihrer 
grundlegenden Individualrechte und die Einhaltnng von 
Artikel 5 der Allgemeinen Erklllnmg der MenschenrechtelI, 
wonach niemand der Folter oder grallSmOer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Bebandlong unterwmfen werden darf; 

9. dankt fIIr die materielle und sonstige Hilfe, we1che die 
unter Kolonialherrscbnft atehemlen Völker von Regierungen, 
Orgaoiaationen des Systems der Vereinten Nationen und 
nnderen zwischenstaattichen Organisationen auch weiterhin 
erhalten, ond fordert eine erhebliche Erhöhung dieser Hilfe; 

10. fontert alle Staaten sowie die Sonderorganiaatonen 
ond anderen zuständigen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen t/QChdrllcklich mif, alles zn tun, nm die 
vol1stllndige Verwirklichong der Erklllnmg über die Gewäh
rung der Unabhängigkeit an koloniale LiInder und Völker 
sicheJ:znatelle, und ihre Bemilhongen zur Untetstillzung der 
unter Kolonial- ond Fremdherrscbnft atehemlen Völker in 
ihrem gerechten Kampf nm Selbstbestimmung und Un
abbJlngiglcel.t zn verstärken; 

11. beschlJeßt, diese Frage auf Ihrer fflnb:igaIen 'IlIgong 
unter dem Punkt "Selbstbestimmongsrecht der Völker" zn 
behandeln 

94. P/etuu'sitomg 
23. Dezember 1994 

491151 lDtemaI10llllles Jahr der Jugend 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/103 vom 
14. Dezember 1990 und 4718S vom 16. J'lemmber 1992 sowie 
ihre anderen einscblägigen Resolutionen, 

im HlnblJck darauf, daß es 1995 fUnfzig labre her sein wird, 
seit die Charta der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, 
und fUnfzig labre seit der GrIIndong der Organisation der 
Vereinten Nationen fIIr Erziehung, Wissenschaft und Koltnr 
sowie zebn labre seit der Veranstaltong des Internationalen 
lahres der lugend und daß 1995 der We1tgipfel fIIr sozia1e 
Entwicklong ond die Vierte Weltfrauenkonfer Mallnahmen 
fIIr Gleicbberechtigung, Entwicklong und Frieden abgehalten 
werden, 
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eingedenk dessen, daß die Vorbereitung und Begehung des 
zehnten Jahrestags des Internationalen Jahres der Jugend im 
Jahre 1995 eine besondere Gelegenheit bietet, die BediIrfnisse 
und Bestrebungen der Jugend erneut in den Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit zu rOcken. die ZlIsammllllllrbeit bei der 
Behandiung von Jugendfragen auf a11en Ebenen zu verstlIrken 
und konkrete Maßnahmen zugunsten der Jugend zu ergreifen. 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Genera1sekre
tlIrs3ll und den darin enthaltenen Empfehlungen; 

2. ersucht die Kommission fiIr soziale Entwicklung, auf 
ihrer vierunddreißigsten Thgung den Entwurf des Weltaktions
programms fiIr die Jugend bis zum Jahr 2000 und dnnach40 

vorrangig weiter zu prüfen und ihn auf dem Weg aber den 
Wrrtschafts- und Sozialrat der Genera1versammlung auf ihrer 
filnfzigsten Thgung vorzulegen; 

3. beschUeßt. der Begehung des zehnten Jahrestags des 
Internationalen Jahres der Jugend auf ihrer filntZigsten Thgung 
bis zu vier Plenarsitzungen zu widmen und das Weltaktions
programm fiIr die Jugend bis zum Jahr 2000 und danach im 
Hinblick auf seine Verabschiedung zu prl1fen; 

4. bittet die Mitgliedstanten, aufhnher politischer Ebene 
an den Plenarsitzungen reil,.mebmen, und ersucht das Sekretn
riat, diese Sitzungen m!lgJichst mn den 24. Oktober 1995 
anzubernmnen, mn eine solche ThiInalune zu erleichtere; 

5. beschließt, den zehnten Jabrestag der Venmsta1tung 
des Internationalen Jahres der Jugend zu begeben, indem sie 
1995 auf ihrer filnfzigsten Thgung einen Tag zum Internn
tionalen 'Illg der Jugend bestimmt; 

6. legt den Mitgliedstanten nahe, sicherzustel1en, daß den 
Jugendlichen und den Jugendorgnnisationen enlsptechende 
Gelegenheit geboten wird, sich an der einzeIstaatlichen 
Aussprache im Vorfeld des zeboten Jahrestags der Vet'
anstaltung des Internationalen Jahres der Jugend zu beteiligen 
und dazu beizutragen; 

7. bittet die Regierungen, ganz besonders die Möglich
keit ins Auge zu fassen, in ihre staatlichen Delegntionen fiIr die 
vierunddreißigste Thgung der Kommission fiIr soziale Ent
wicklung und die fiJntZigste Tagung der Generalversammlung 
auch Vertreter der Jugend anfzuoebmen; 

8. fordert den Genera1sekretllr nachdrfJckllch auf, der 
Umsetzung des Weltaktionsprogramms fiIr die Jugend bis zum 
Jahr 2000 und dnnach besondere Aufmerksamkeit zu widmen 
und das Programm zu diesem Zweck im Rahmen der vorhan
denen Mittel aus dem ordentlichen Haushalt zu unterstlltzen 
und sich außerdem fiIr die Bereitstellung außerplanmHßiger 
. Mittel einzusetzen; 

9. ersucht den Generalsekretllr. dafiIr So!ge zu tragen, 
daß die zuständigen Organisationen und Organe der Vereinten 
Nationen im Kontext des Weltaktionsprogramms fiIr die. 
Jugend bis zum Jahr 2000 und danach Maßnabmen zugunnten 
der Jugend in ihre Progt8IDIlle aufnehmen. 

" A/4!lI434. 

94. plenarsitzung 
23. Dezember 1994 

" Siehe IlICN.5I19!l3!IO und PICN.stt!l93lL.lI, AnIIaDs 

49/153. Wege zur voIlstilDdlgen integration Behinderter In 
die Gesell!dmft: Anwendung der RaJunenbestIm
mnogen fiIr die Herstellung der Cltannmglelehheit 
fiIr Behinderte und Umsetzung der Langfrlsdgen 
Strategie zur DurchfiIhrung des Weltakfions
JIlIIIjiWDDiS fiIr Behfnderte bis zum Jahr 2000 und 
danaeh 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/96 vom 20. Dezember 
1993. mit der sie die Rabmenbestimmungen fiIr die Her
stellung der Chancengleichheit fiIr Behinderte verabschiedet 
hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 37/52 vom 
3. Dezember 1982, mit der sie das Weltaktionsprogramm fiIr 
Behinderte<! verabschiedet hat, 

ferner unter Hinweis auf alle ihre entsprechenden Resolu
tionen, namentlich die Resolutionen 37/53 vom 3. Dezember 
1982, 46/96 vom 16. Dezember 1991. 47/88 vom 
16. Dezember 1992 sowie 48/95 und 48199 vom 20. Dezember 
1993. 

etfreut aber die uneingescbriinkte Bekriiftigung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten Behinderter in der 
ErkIlirung und dem Aktionsprogramm voo Wren'. die am 
25 • .tuni 1993 von der Weltkonferenz aber Menschenrechte 
verabschiedet wurden. sowie dariIber, daß in dem Aktions
programm der lnternationa1en Konferenz aber Bevö11rerung 
und Entwicklung'" unter anderem die dringende Notwendig
keit anerkannt wird, das Ziel der vollen Thilhabe und Gleich
berechtigung fiIr Behinderte zu erreichen, 

in BekriJ,ftigung der weiteren GiIltigkeit und des fort
bestehenden Wertes des Weltaktionsprogramms fiIr Behinder
te, das einen stahileo und innovativen Rahmen fiIr behinder
tenbezogene Fragen darstellt, 

von neuem dmauf hinweisend, daß es Aufgabe der Regie
rungen ist, die Schnmken und Hindemisse zu beseitigen oder 
beseitigen zu helfen, die sich der vol1stlindigeo Integrntion von 
Behioderteo in die Gesellschaft und ihrer Thilhabe an gesell
schaftlichen Belangen entgegeostellen, und ihre Bemühungen 
um die Ausarbeitung einzehrtaatlicher Politiken Z1D' Erreichung 
bestimmter Ziele uoterstfltzend, 

in Anerkennung des Beitrags oichtstant1icher Otgaoisatio
nen, namentlich der Behinderteoorgnnisationen, zu den 
weltweiten Bemftbungen mn die volle Thilhabe und Gleichbe
rechtigung von Behinderten, 

Im Bewußtsein der großen Hindernisse, die sich der 
DurChfnhrung des Weltaktionsprogramms fiIr Behinderte 
entgegenstellen. darunter an erster Stelle die unzulängliche 
Zuweisung von Mittelo. 

unter gebahrender Beachtung der in Abscboitt I der 
Rahmenbestimmungen aufgefilhrten Voraussetzungen fiIr die 
gleichberechtigte 'Thilhabe. namentlich einzelsiaatliche Maß.. 
nahmen Z1D' gese11scbaftlichen Bewußtseinshildung in bezug 

.. _IlICN.5I1993/10 undPICN.5/I!l93IL.lI, Anhang. 
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auf Behinderte, ihre Rechte, ihre Bedürfnisse, ihr Potential und W. bittet die Regierungen und den Privatsektor. den 
die Notwendigkeit, diese zu verwirklichen, sowie auf ihren Freiwilligen Behindertenfonds der Vereinten Nationen sinnvoll 
Beitrag, sowie ebensolche Maßnabmen zur Gewährung einer zu unterstfltzen mit dem Ziel, die Anwendung der Rahmen-
wirksamen medizinischen einschließlich psychiatrischen Be- bestimmungen im Rahmen des Weltaktionsprogramms fiIr 
treuung, zur Gewilhrleistung von Rehabilitationsdiensten und Behinderte zusiItzlich zu unleistfllzen; 
zur Schaffung und Unterhaltung von Unterstfl1zungsdiensten. 
einschließlich technischer Hilfen fiIr Behinderte, die ihnen 
helfen sollen, im tlIglichen Leben IInabblingiger zu werden und 
ihre Rechte wahrzunehmen, 

I 

RAllMENBEsTIMMuOEN PÜR Dm Hl!RsTBI.LUNG DER 
CHANCIlNGLElCHHElT PÜR BIlHINDl!1m! 

1. [orden alle Regierungen nochdriJcldlch ar4. in 
:z.II!!I!mmeuarbeit und mit Unterstfltzung entsprechender 
Organisationen die in der Anlage zu ihrer Resolution 48/96 
enthaltenen Rahmenbestimmungen fiIr die Herstellung der 
Chancengleichheit fiIr Behinderte anzuwenden; 

2. bittet die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit 
Behindertenorganisationen oder deren Vertretern behin
denmgsbezogene Programme fiIr die Anwendung der Rahmen
bestimmungen sowohl auf nationaler als auch auf lokaler 
Ebene zu erarbeiten und behindemngsbezogene Komponenten 
in alle Planungs., Grundsatz- und EntwickIungsprogramme 
aufzunehmen; 

3. bittet die Mitgliedstaaten tl14Perdem, im Znsammeu
hang mit der Erarbeitung von behinderongsbezogenen Pr0-
grammen nach Bedarf Fristen fiIr die Erreichung bestimmter 
Ziele oder Zielgrijßen zu setzen; 

4. bestllrkt die Regierungen, zur vollstlindigen Anwen
dung der Rahmenbestimmungen nach Bedarf rechtliche und 
administrative Maßnahmen zu ergreifen; 

5. setzt sich tl4ftJr ein, daß bei bevorstehenden wichtigen 
Veranstaltungen, so·auch bei dem Weltgipfel fiIr soziale Ent
wicklung 1995 und der Vierten Weltfrauenkonferenz: 
Maßnahmen fiIr Gleichberechtigung, Entwicklung und 
Frieden, Behindertenfrag behsndelt werden, die einen Bezug 
zum Thema dieser VeranstaItungen haben; 

6. begrliPt die Ernennung eines Sonderberichterstatters 
fiIr Behindertenfragen mit dem Auftrag, die Anwendung der 
Rahmenbestimmungen zu überwachen und der Kommission 
fiIr soziale Entwicklong auf ihrer vierunddreißigsten und 
flInfunddreißigsten Thgung Berichte vorzulegen; 

7. begrliflt tl14Perdem die Einsetzung eines Sachver
stliDdigengremiums, wie in Abschnitt IV Ziffer 3 der Rahmen
bestimmungen erwiibnt; 

8. ermutigt den Genera1sekretär und die zuständigen 
Organisationen der Vereinten Nationen, in Abstimmung mit 
den Mitgliedstaaten die Erarbeitung eines weltweiten Behin
derungsindikato abzuschlIeßen, und ermutigt außerdem den 
Sonderbericbterstatter, diesen bei seiner zukflnftigen Atbeit 
nach Bedarf heraJlzuzieben; 

9. stellt mit Genugtuung fest. daß mehrere Mitgliedstaa
ten Beitriige zur Unterstfltzung der Arbeit des Sonderbericht
etstalteis geleistet beziebnngsweise ihre Absicht bekundet 
haben, dies zu tun; 

11. ersucht den Generalsekretllr, die wirksame Überwa
chung der Rahmenbestimmungen durch den Sonderbericht
etstattex zu unterstfltzen, und bittet wn freiwillige Beitriige zur 
F'manzierung der diesbezDglichen Tätigkeit des Sonderbericht-
eIstatters; 

12. ersucht den GeneraIsekretlI artJerdem, der General
versammlung auf ihrer zweiundfOnfzigsten Thgung fIber die 
DurchfiIhrnng dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

n 
LANGFRISI'IGE S'i'RATEGJB ZUR DuRCHfIOHRUNG DES WEl:r

AKTIONSPROGRAMMS PÜR BmlINDI!RI'B BIS ZUM JAHR 2000 
UND DANACH 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekretär 
über die DurcbfDhrung des Weltaktionsprogramms fiIr 
Behinderte"; 

2. [orden die Regierungen ar4. bei der DurcbflIhtung des 
Weltaktionsprogramms die in der Langfristigen Strategie zur 
DurchfiIhrung des Weltaktionsprogramms fiIr Behinderte bis 
zum Jaht 2000 und danach vorgeschlagenen Elemente, die im 
Anhang zu dem genannten Bericht des GeneraIsekretlirs 
beschrieben sind, zu betilcksichtigen; 

3. nimmt mit Interesse Kenntnis von den verschiedenoo 
Aktivitäten und Beiträgen dutch Programme und 0rganisatio
nen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Behindenmg; 

4. ersucht die Regionalkommissionen und andere 
regionale Organisationen, die Anpassung der auf weltweiter 
Ebene eIwbeiteten Ansätze, Normen und behindertenbezuge
nen 'Il:chnologien an die besonderen Gegebenheiten der 
jeweiligen RegIon sowie ihre Weitergabe zu fördern; 

5. [orden die inteInationaIen Organisationen nochdrllclc
lieh ar4. die regiona1en und nationalen Pläne zu unterstfltzen; 

6. ersucht den Genera1sekretJi, dafiIr Sorge zu tragen, 
daß die wirksame Anwendung der Langfristigen Strategie 
angemessene Unterstfltzung findet; 

7. ersucht den Generalsekretär artJerdem, der General
versammlung auf ihrer zweiundfllnfzigsten Thgung fIber die 
Umsetzung der Langfristigen Strategie Bericht zu erstatten. 

94. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

491154. JugendpoDtiken und Jugendplogtwnme 

DIe Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 321135 vom 
16. Dezember 1m und 36117 vom 9. NovembeJ: 1981. mit 
denen sie die Richtlinien fiIr die Verbesserung der Kommuni-

" N49/43S. 
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kationsm6glichkeiten zwischen den Vereinten Nationen und 
der Jugend sowie den Jugendorganisationen verabschiedet hat, 
Resolution 40/14 vom 18. November 1985 mit dem TItel 
"lnternationales Jahr der Jugend: Partizipation, Entwicklung 
und Frieden" und Resolution 45/103 vom 14. IJezember 1990, 
mit der sie beschloß, eine Plenarsitzung auf ihrer fflnfzigsten 
Thgung Jugendfragen zu widmen, 

im Hinblick darauf, daß es 1995 ffInfzig Jabre her sein wird, 
seit die Charta der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, 
und zehn Jabre seit der Veranstaltung des lnternationalen 
Jahres der Jugend, 

In Anerkennung dessen, daß der Wahrnehmung der 
Menschenrechte durch die Jugend, insbesondere des Rechts 
auf Bildung und Arbeit, wie auch der Lösung anderer dringen
der Probleme, mit denen junge Menschen in der Welt von 
heute konfrontiert sind, beispielsweise Hunger, die Ver
schlechterung der Umwelt, Drogenmißbrauch, Behinderung 
und Krankheit, einschließlich des Syndroms der erworbenen 
Immunschwl!che (Aids), bei der Anwendung dieser Richtlinien 
Vorrang eingeräumt werden sollte, 

unter Hinweis auf die Konvention über die Rechte des 
Kindes", die am 2. September 1990 in Kraft getreten ist, die 
Erklärung und das Aktionsprogramm von Wien", die am 
25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte 
verabschiedet warden, die Welterklärung über das 'Oberleben, 
den Schutz und die Entwicklung der Kinder" und den Ak
tionsplan zur Verwirklichung der Welterklärung über das 
'Oberleben, den Schutz und die Entwicklung der Kinder in den 
neunziger Jabren", die vom Weltkindergipfe1 am 30. Sep-
tember 1990 verabschiedet wurden, . 

feststellend, daß im Mai 1991 in WIen das Jugendforom des 
Systems der Vereinten Nationen veranstaltet wurde, unter 
Hervorhehung der bedeotenden Rolle der mit Jugendfragen 
befaßten nichtstaatlichen Organisationen, was ihren Beitrag zu 
den Politiken der Vereinten Nationen im Bereich Jugendfragen 
angeht, sowie erfreut über die immer zahlreicheren Aktivitäten 
des Jugendbeschllftigungsprogramms HOPE '87 und seine 
enge Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen bei der 
Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen, insbe
sondere in den Entwicklungsll!ndern, 

1. legt allen Staaten, allen Organen der Vereinten 
Nationen, insbesondere dem WI11SChafts.. und Sozia1rat über 
die Kommission für soziale Entwicklung, den Sonderurganisa
tionen und den betreffenden zwischenstaatlichen und nicht
staatlichen Organisationen, insbesondere den Jugendorganisa
tionen, nahe, auch weiterhin nach Kräften alles zu tun, damit 
die Richt1inien für die weitere Planung und geeignete 
Anschlußmaßna1unen im Bereich Jugendfragen'" umgesetzt 
werden; 

2. forrkrt die Mitg1iedstaaft"l mif, jungen Menschen eine 
umfassende Erziehung zu ermöglichen, namentlich zu 
Menschenrechts-, Umwelt- und zu interkulturellen Fragen, mit 
dem Ziel, gegenseitiges Verstllndnis und Toleranz zu fIIrdern; 

.. ResoIution44l2S, AnJage. 

" SIebe A/45f62S, Anhang. 
.. SIebe A/40f2S6, Anhang. 

3. e18UCht den GeneraIsekretli in enger 711Sammenarbeit 
mit den Mitgliedstaaten und Jugendorganisationen Jugend
programme zu bewerten, die als Folgemaßna1unen des 
Internationa1en Jahres der Jugend entwickelt wurden, und der 
Generalversamm1ung auf ihrer zweiundfflnfzigsten Thgung 
Bericht zu erstatten mit dem Ziel, die wirksame Durchfflhrung 
eines Weltsktionsprogramms für die Jugend bis zum Jahr 2000 
und danach sicherzu:steIle; 

4. ermutigt die Mitgliedstaateu, soweit noch nicht 
geschehen, ausgehend von einer auf einzelstaatlicher Ebene 
vorgeoommen"'l analytischen Bewertung der Situation und der 
BedlJrfnisse der Jugend1ichen eine einzeIstaatliche Jugend
politik auszuarbeiten; 

5, forrkrt die Mitgliedstaaten, die Organe der Vereinten 
Nationen und nichtstaatliche Organisationen abermals mif, die 
von 'der Generalversammlung in ihren Resolutionen 32/135 
und 36/17 verabschiedeten Richtlinien für die Verbesserung 
der Kmnmunikationsmöglichkeiten zwischen den Vereinten 
Nationen und der Jugend beziehungsweise den Jugendorga
nisationen in vollem Umfang anzuwenden und insbesondere 
im Einklang mit diesen Resolutionen die Tätigkeiten der von 
Jugendlichen und Jugendorganisationen geschaffenen Ein
richtungen für Jugendliche zu fIIrdern; 

6. nift die Regiona1kom:missionen mif, soweit nocb nicht 
geschehen, gemeinsam mit regiuna1en Jugendorganisationen 
beziehungsweise der Jugend dienenden Organisationen die 
umfasS"'lde PrIIfung der in den einzelnen Regionen seit 1985 
erzielten Fortschritte beziehungsweise angetroffenen Hinder
nisse abzuschließen und EntwOrfe von regionalen Aktions
programmen für die Jugend bis zum Jahr 2000 und danach zu 
unterbreiten; 

7. bIltet die Mitgliedstaaten erneut, anläßlich des zehnten 
Jubiläums des Internationalen Jahres der Jugend in die 
Delegationen, die sie zur Generalversamm1ung, insbesondere 
zu ihrer flInfzigsten 'IlIgung, und zu anderen in Betracht kom
menden Thgungen der Vereinten Nationen entsenden, nach 
Möglichkeit auch Jugendvertreter aufzunehmen, um so durch 
die Erörterung jugendbezogener Fragen die Kmnmlmikatio1lS
mög1ichkeiten zu _1 In und zu verstärken, mit dem Ziel, 
Lösungen für die Probleme zu finden, denen sich die Jugend 
in der Welt von heute gegenübersieht; 

8. ersucht den Genera1sekretlir, EmpfehInngen zu dem 
Bedarf an gezie1ten Programmen abzugeben, durch die in 
enger Abstimmung mit dem Kinderbllfswerk der Vereinten 
Nationen, der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, WJSSenSChaft und Kultur. der EmIlhrungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und den 
multi1atera1en Finanzinstitutionen mittels verschiedener 
MaBna1unen der Schnlbesuch gefilrdert werden soll, ins
besondere durch kostenlosen Unterricht, und, nach Bedarf, 
kostenlose Mahlzeiten in der Schule, in Anbetracht dessen, wie 
grundlegend wichtig für die Jugend eine Steigerung der 
Alphabetisierungsquoten entsprechend dem Entwurf des 
We1taktionsprogramms für die Jugend bis zum Jahr 2000 und 
danach ist"; 

9. beschlit>Jlt, die Frage der Jugendpo1itiken und Jugend
programme auf ihrer zweiundfflnfzigsten Thgung unter dem 
Punkt "Soziale Entwicklung" unter Zugrundelegung des 



208 GeneraltWSh""'"ung-Neummdvlet 's 7 Tagung 

Berichts des Genera\sekretärs über die Durcbfilhrung dieser 
Resolution zu bo-bande1n. 

94. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

491155. Die RoHe der Genossenschaften Im Lichte neuer 
wirtsehaftUcher und sozialer 'l1!ndenzen 

DU: Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47190 vom 16. Dezember 
1992, insbesondere deren Ziffer 2, in der sie den ersten 
Samstag im Juli 1995 zum Internationalen Thg der Genossen
schaften erklärt bat, 

mit Genugtuung über den Bericht des Genendsekretärs über 
die Stellung und die Rolle der Genossenschaften im lichte 
neuer wirtschaftlicher und sozialer Thndenzen47, insbesondere 
die wichtigen Empfehlungen in Abschnitt n des Berichts, die 
darauf ausgerichtet sind, den bestmöglichen Ansatz fiIr die 
Behandlung der Frage der Genossenschaften sicherzustellen, 
unJer Berücksichtigung ihres maßgeblichen Beitrags zur 
Lösung wichtiger wirtschaftlicher und sozialer Probleme, 

In Anerkennung dessen, daß die Genossenscbaften.in ihren 
verschiedenen Formen zu einem unverzichtbaren Faktor der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung aller Länder 
werden, da sie die breitesJmögliche Mitwirkung aller Bevö!ke
rungsgruppen, namentlich auch von Frauen, Jugendlichen, 
Behinderten und älteren Menschen, am Entwicklungsprozeß 
fördern, 

sowie in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den die 
Genossenschaften in ihren verschiedenen Formen zu den 
Vorbereitungen fiIr den Weltgipfel fiIr soziale Entwicklung 
und die Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnshmen fiIr Gleich
berechtigung, Entwicklung und Frieden, die 1995 abgehalten 
werden sollen, und fiIr die 1996 stattfindende Konferenz der 
Vereinten Nationen über Wohn- und Sied1ungswesen (Habi
tat ll) und die entsprechenden Anschlußmaßnabmen leisten 
oder leisten können, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Stellung und die Rolle der Genos
senschaften im lichte neuer wirtschaftlicher und sozialer 
Thndenzen; 

2. bittet die Regierungen, die ZtIstlindigen internationalen 
Organisationen, Sonderorganisationen und nationalen und 
intemationslen Genossenschaftsorganisationen, ab 1995 jfibr.. 
lieh am ersten Samstag im Joli den von der Genemlverssmm
lung in ihrer Resolution 47/90 verklindeten Internationalen 
Thg der Genossenschaften zu begehen: 

3. legt den Regierungen 1Ulhe, bei der Ausarbeitung 
einze1staatlicher Emwicklungsstrategien voH zu berUcksichti
gen, welchen Beitrag die Genossenschaften zur Lösung 
wirtschaftlicher, sozialer und umweltbezogener Probleme 
leisten können; 

4. legt den Regierungen außerdem 1Ulhe, zu erwägen, die 
rechdlchen und verwaltungstechnischen Hindernisse zu 
überprüfen, die sich der Tätigkeit der Genossenschaften 

., A14!11213. 

entgegenste\len, mit dem Ziel, diejenigen Hindernisse zu 
beseitigen, die nicht auch fiIr andere Handels- und Gewer
beuntem.elmum gelten; 

5. bittet die staatlichen Stellen, in Zusammenarbeit mit 
den Genossenschaften und anderen zuständigen Organisatio
nen Programme zur Verbesserung der statistischen Erfassung 
des Beitrags der Genossenschaften zur Volkswirtschaft zu 
erarbeiten und die Verbreitung von Infonnationen über 
Genossenschaften zu erleichtern; 

6. bittst den Weltgipfel fiIr soziale. Entwicklung, die 
Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnshmen fiIr Gleichberechti
gung, Entwicklung und Frieden und die Konferenz &:r 
Vereinten Nationen über Wohn- und Sied1ungswesen (Habi
tat ll), bei der Ausarbeitung ihrer jeweiligen Strategien und 
MaBnah_ die Rolle und den Beitrag der Genossenschaften 
gebührend zu berUcksichtigen; 

7. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Mittel> die Programme und Ziele der internationalen 
Genossenschafts auch weiterbin zu 1IJltenlIützen und 
der Generalversammlung auf ihrer einundfilnfzigsten Thgung 
einen Bericht über die Durchfilhrung dieser Resolution vorzu
legen. 

94. PlenarsItvmg 
23:Dezember 1994 

49n56. AfrIkanIsches institut der Vereinten Nationen mr 
Verbl1!dumsverhfttong und die Bebandhmg Straf. 
fiIIlfger 

DU: Generalversanunlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481101 vom 20. De
zember 1993, 

Kennmis nehmend von der Resolution 1994/21 des 
Wirtschafts- und Sozia1rals vom 25. Juli 1994, 

im BewqPtsein der finanziellen Schwierigkeiten, denen sich 
das Afrikanische Institut der Vereinten Nationen fiIr Ver
brechensverhütung und die Bebandhmg Strafflilliger nach wie 
vor gegeni1bersieht da viele Stssten der afrikanischen Region 
der Kategorie der am wenigsten entwickelten Llinder angehö
ren und daher nicht über die erforderlichen Mittel zur Unter
stützung des Instituts verfügen, 

im BIlWlIfJtseIn der Anstrengungen, die das Institut bislang 
unternommen bat, um seinem Auftrag unter anderen! durch die 
Veranstaltung von Ausbildungsprogrammen und Regionalse
mInaren sowie durch die Gewährung von Beratungsdiensten 
nachzukommen, 

nach Belumdlung des Berichts des Generalsekretär'", 

1. begllJckwUnscht das Afrikanische Institut der Ver
einten Nationen fiIr Verbrechensverhütung und die Be
handlung Strafflilliger zu den Tätigkeiten, die es trotz der 
Schwierigkeiten, die sich ihn! bei der Wahrnehmung seines 
Mandats entgegenste\len, unternommenen bat, wie dem 
Sacl!stsndsbericht des Generalsekretär über die Tätigkeit des 

.. A1491T12. 
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Intetregionalen Forschungsinstituts der Vereinten Nationen fflr 
KriminaUt!!t und Rechtspflege" zu entnehmen ist; 

2. dankt denjenigen Regierungen und zwischenstaatli
chen Organen, die das Institut bei der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben unterstiltzt haben; 

3. forrJert die Regierungen sowie die zwischenstaatlichen 
und nichtslaatlichen Organisationen ca{. dem Institut finanziel
le und technische Unterstfitzung ZU gewllbren, damit es seine 
Ziele erreichen kann, insbesondere auf den Gebieten Aus
bildung. technische HUfe, Beratung in Grundsatzfragen. 
Forschung und Datensammlnng; 

4. ersucht den Generalsekretär. sicherzustellen, daß dem 
Institut im Rahmen der GesamtmittelhewiDigungen des 
ProgralDlliballsbaltsplaus sowie aus anßeIplanm!!ßigen Mitteln 
ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt werden. und 
AnIriIge fflr allenfalls erforderliche zusätzliche Mittel fflr das 
Institut im Einklang mit Abschnitt TI Ziffer 32 ihrer Resoln
tion 48/228 vom 23. Dezember 1993 vorzulegen; 

5. ersucht den Generalsekretär llIIfJerrJem, Vorschllige fflr 
zusIItzliche Mittel fflr das Institut im Rahmen seines Entwurfs 
des Progrmnmhallsbaltsplans fflr den Zweijahreszeitraum 
1996-1997 zu unterbreiten; 

6. ersucht den Administrator des Entwicklungspro
gmmms der Vereinten Nationen. auch weiterhin angemessene 
Finanzmittel fflr die institutionelle Stärkung und die Umset
zung des Arbeitsprogmmms des Institnls bereitzustellen und 
dnbei die schwierige wirtschaftliche und finanzielle Lage zu 
berücksichtigen, der sich viele Länder in der afrikanischen 
Region gegenOhersehen; 

7. ersucht den Genem1sekretllr, in Zusammenarbeit mit 
allen Beteiligten sicherzustellen, daß entsptechende Anschluß.. 
maßnahmen zur Durcbfllhrong dieser Resolution getroffen 
werden, und der Generalversammlung auf ihrer filnfzigsten 
'Thgong sowie der Kommission fflr Verbrechensverhtltnng und 
Strafrechtspflege auf ihrer vierten 'Thgong einen Bericht 
darflher vorzulegen. 

94. P1enar.sitvmg 
23. Dezember 1994 

491157. Neunter Kongreß der Vereinten Nationen fBr 
Verbreehemwerhfltung und die Behamflung Straf· 
fBlIiger 

, Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf die Verantwortung. die die Vereinten 
Nntionen aufgrand der Resolution 155 C (Vll) des 
Wntschafts.. und Sozialrats vom 13. August 1948 und der 
Resolntion 415 (V) der Generalversamm1ung vom 
1. Demmber 1950 auf dem Gebiet der Verbrechensverhlltung 
und Strafrechtspflege Ilbernommen haben, 

eingedenk der Ziele der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der Verhrechensverhlltong und Strafrechtspflege, insbesondere 
was die Verringerung der Krimina1itllt, eine 1eistungsflibigere 
und wirksamere Rechl8dun:hsemmg und Rechtspflege, die 

.. BlCN.!S/l994/10und Korr.!,Z!ffem 71-84. 

Achtung vor den Menschenrechten und die Filrderung eines 
Hllchstmalles an Faimeß. MenschUchkeit und pflichtgemllßem 
Verhalten betrifft, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/152 vom 
18. Dezember 1991. in deren An1age es heißt, daß die Kon
gresse der Vereinten Nationen fflr Verbrechensverhtltnng und 
die Bebandlnng StrafflIlliger alle fflnf Jabre I'tattflnden und als 
Forum fflr den Meinungsaustausch zwischen Staaten, zwi
scbenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und 
einzelnen Sacbverstlindigen, die verscbiedene Berufsgruppen 
und Disziplinen repräsentieren, den Brfahrungsaustah auf 
dem Gebiet der Forschung. des Rechts und der Ausarbeitung 
von Politiken und zur Aufzeigung neuer Thndenzen und 
Probleme auf dem Gebiet der VerbrechensverhOtung und 
Strafrechtspflege dienen sollen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/103 vom 
20. Dezember 1993. in der sie den Generalsekretär ersucht hnt, 
alles zu tun, um die angemessene Ausrichtung des Neunten 
Kongresses der Vereinten Nationen fflr Verhrechensverhlltung 
und die Bebandlung StntffiIlliger im Einklang mit der Resolu
tion 1993/32 des Wirtschafts.. und SoziaJrats vom 27 • Juli 1993 
sicherzuste1len, 

In Anerkennung des wichtigen Beitrags, den die fflnf 
regionnlen Vorbereitungstreffen und die daraus hervor
gegangenen Empfehl~ die in den Berichten dieser 
Treffen enthalten sind • zur Vorbereitung des Neunten 
Kongresses geleistet haben, 

mit GenugtuUng Uber die Empfehlungen, die die Kommis
sion fflr Verhrechensverhlltong und Strafrechtspflege auf ihrer 
dritten 'Thgong Ober die organisatorischen und fachlichen 
Vorbereitungen fflr den Neunten Kongreß abgegeben hnt, wie 
aus ihrem Bericht'1 und der Resolution 1994/19 des 
Wirtschafts.. und Sozialrats vom 25. Juli 1994 hervorgeht, 

1. nimmt mit GenugtuUng Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretlirs Ober die Fortscbritte bei der DurcbfIIhrong 
der Resolutionen 46/152. 47191 vom 16. Dezember 1992 und 
481103 der Generalversammluntf' sowie von den Fort
schritten, die bislang bei den VOlbexeitungen fflr den Neunten 
Kongreß der Vereinten Nationen fflr Verhrechensverhlltung 
und die Bebandlnng StrafflIlIiger erzielt worden sind; 

2. bUligtdie in der Resolution 1994/19 des Wirtschafts
und Sozialrats enthaltenen Empfehlungen und ersucht den 
Generalsekretär. sie in die Tht IDDZUSetzen; 

3. nimmt Kenntnis von der Verbn1note der Ständigen 
Vertretung Tuneslens beim BIlro der Vereinten Nationen in 
Wien vom 1. Dezember 1994; 

4. nimmt die großzllgige Binlndung der Regi~g 
Ägyptens, als Gastgeberin des Neunten Kongresses zu fungie
ren, der in Kairo abgehalten werden soll, dankbar an; 

SI AICONF.!69lRPM.tJRev.! und Korr.!, AlCONF.!691RPM.2, 
A/CONF.!69JRPM.3 und Kmr.1. AICONF.!691RPM.4 und A/CONF.!69/ 
RPM.5. 

" 0.f/Id4I11#md3 qft/ul Et:tmmnIt:undSoclal CoundI, 1994. Supplement 
No. 11 (1111994/31). 

" A/491593 • 
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5. beschlilifJt. den Neunten Kongreß vom 29. April bis tlIteIi des Prograinms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
10. Mai 1995 in Kairo abzuhalten und zwei Thge davon fiIr der Verbrecheosverhlltuog und Strafrechtspflege; 
Vorauskoosultationeo vorzusehen; 

6. gibt der Hofftumg Ausdruck, daß der Neunte Kongreß 
maßgeblich zur Lösung von Problemen im Zusammenltang mit 
der Verbrecheosverhlltuog und Stnd'rechtspflege beitragen 
wird; 

7. ersucht den GeneralsekretJir. sicherzustellen, daß die 
fachlichen und otglIDisatorischen Vorkebrungen fiIr den Neun
ten Koogreß ausreichen, WH den Ert'oJg des Kongresses zu ge
währleisten. und bierfiIr die erforderlichen Mittel bereit
zustellen, auf der Grundlage einer Darstellung der finanziellen 
Auswirkungen der Resolution 1994/19 des WIrtllCbafts- und 
Sozia1rats und dieser Resolution; 

8. bittet die Regierungen erneut. sich aktiv an den 
Vorbereitungen fiIr den Neunten Kongreß zu beteiligen, 
insbesondere durch die Vorlage von nationalen Positions
papieren zu den verschiedenen Thgesordnungspunkteo. 
gegebenenfalls durch die Schaffung von nationalen Komitees 
und KoordinierungssteJlen. die Förderung von Beiliigeo aus 
dem Hochschulbereich und seitens der in Betracht 1mmmeoden 
wissenschaftlichen Institutionen und die Thilnahme von 
nationalen Kollespoodenten auf dem Gebiet der Verbrechens
verhlltuog und Strafrechtspflege an dem Kongreß; 

9. fordert die Sonderorganisationen, die interessierten 
Organe der Vereinten Nationen, die regionalen Instimte und 
andere zwischenstaatliche und nichtstaatliche Organisationen 
aIif, sich aktiv am Neunten Kongreß zu beteiligen und na
tionalen, regionalen und internationalen Maßnahmen zur 
Verbrecheosverhlltuog und qualitativen Verbesserung der 
Rechtspflege die erforderliche Aufmerksamkeit und Prioritllt 
zu schenken; 

10. beschUeßt. daß das Thema des Neunten Kongresses 
"Weniger Verbrechen, mehr Gerechtigkeit Sicherheit fiIr alle" 
lauten wird; 

11. ersucht den GeoeraIsekretIl. den Entwicklungsländern 
eine umfassendere Teilnahme ZU ermöglichen, indem im 
Einklang mit Ziffer 13 c) der Resolution 1993/32 des 
Wirtschafts.. und Sozia1rats im Rahmen der zur Verfllgung 
stehenden Mittel die erforderlichen Mittel fiIr die Reisekosten 
und die Aufeothaltsverglltungen von Delegationen aus den am 
wenigsten entwickelten LIIndern· bereitgestellt werden und 
indem die Mllglichkeit sondiert wird, zu diesero Zweck 
Beiträge aus allen verfIIgbaren Quellen zu erhalten, so auch 
von seiten staatlicher. zwischenstaatlicher und in Betracht 
kommender nichtstaatlicher Organisationen; 

12. ersucht den GeneralsekretJir aqßerdem, im Einklang 
mit Ziffer 13 J) der Resolution 1993/32 des WIrtIICbafts- und 
Sozia1rats zwanzig sachverständige Berater auf Kosten der 
Vereinten Nationen zur Thilnabme an dem Neunten Kongreß 
einzuladen; 

13. fordert den Neunten Kongreß aIif, konkrete Empfeh
lungen ZU der Frage auszuarbeiten, wie die Wirksamkeit der 
TlIIigkeiten und Mechanismen der Vereinten Nationen auf dem 
Gehiet der Verbrecheosverhlltuog und Strafrechtspflege 
verbessert werden könnte, unter BerOcksichtigung der von den 
regiona1eo Vorbereitnngstreen unterbreiteten Empfehlungen 
und unter besonderer Berllcksichtigung der operativen Aktivi-

14. ersucht die Kommission fiIr Verbrechensverhlltuog 
und Strafrechtspfleg auf ihrer vierten Thgung den Schlußfol
gerungen und Empfehlungen des Neunten Kongresses vorran
gige Aufmerksamkeit zu schenken, mit dem Ziel, der General
versammlung auf ihrer fünfzigsten Thgung lIber den 
Wirtschafts- und SoziaJrat geeignete Aoschlußmaßnahmen zu 
empfehlen; 

15. beschließt. sich auf ihrer fflnfzigsten Thgung mit 
dieser Frage zu befassen. 

94.P~ 
23. Dezember 1994 

4911S8. StlIrImng des Programms der VereInten NatiODell 
auf dem Gebiet der Verbm:hensverhiItuDg und 
Strafreehtspfleg IDsbesondere seiner Kapazltlt 
auf dem Gebiet der technischen Zusammenarbeit 

Die Generalverstllll11lb.uzg. 

In Anerkennung der unmittelbaren Wichtigkeit der Ver
brechensverhOtung und Strafrechtspflege fiIr eine nachhaltige 
Entwicklnng. Stabilitllt, Sicherheit und die Verbesserung der 
Lebensqnalitllt, 

Ube17/Jugt von der Zweckmäßigkeit einer engeren Koordi
nierung und Zusammenarbeit zwischen den Staaten bei der 
Bekllmpfung der Krimina1itllt, SO auch von mit Drogen 
zusammenhllngenden Verbrechen wie Thmni:smus. un
erlaubtem Waff'enhsndel und Geldwäsche. und eingedenk der 
Rolle, welche sowohl die Vereinten Nationen als auch die 
Regiona1OJg8Di.sationen in dieser Hinsicht spielen könoten, 

eingedenk der Ziele der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der Verbrecheosverhg und Stmfrechtspflege. insbesondere 
was die Verringerung der Krimina1itlit, eine effizientere und 
wirksamere Rechtsdurchsetzung und Rechtspflege. die 
Achtung vor den Menschenrechten und die Förderung eines 
Höchstmaßes an Fnirneß. MeoschIichkeit und pflichtgemäßem 
Verbalten betrifit, 

In Anerkennung der dringenden Notwendigkeit einer 
Aosweitung der Aktivitllteo auf dem Gebiet der technischen 
Zusammenarbeit, WH den Ländern, insbesondere den 
Entwicklungs- und Umbruchlllndem, bei ihren BemOhungen 
behilflich zu sein, die Leitlinien der Vereinten Nationen in die 
Praxis .UDZI.sctmQ, so auch was die Ausbildung und die 
Verbesserung der natinna1en Kapazitllteo betrifft, 

betonend. daß es dringend notwendig ist, die regionale, 
interregionale und internationale Zusammenarbeit und 
Koordinierung der Aktivitllteo zur Bekl!mpfung der Krimina1i
tlIt unter ihren vielgestaltigen Aspekten zu verbessern, 

feststellend, daß die Arbeitslast der Sekretariats-Unter
abteilung Verbrechensverhiltung und Strafrechtspflege ständig 
Zllnimmt und daß beträchtliche Hindernisse ihr es aufgrund des 
Fehleos einer angemessenen institutionellen Kapazitllt un
möglich machen, ihre Prograuunaktivitllteo in vollem Umfang 
und wirksam durchzufllhren. 

In der tJberzeugll1lg. daß die Unterabteilung Verbrechens
verhlltuog und Strsfrechtspflege nur dann wirksam sein kann, 
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wenn sie mit Mitteln ausgestattet wird, die ihren Erforder
nissen entsprechen und es ihr gestatten, ihren Auftrag zu 
erfDllen und der wachsenden Nachfrage der Mitgliedstaaten 
nach ihren Diensten rechtzeitig und wirksam nachzukommen, 

unter Hinweis auf die Resolution 1986111 des WIrISchafts.. 
und SoziaIrats vom 21. Mai 1986, in der der Rat den Ge
nera1sekretllr ersqcht bat, die bestehende Struktur und die 
Leitnngsebene der Unterabteilung Verbrechensverhi1tnng und 
Straftechtspflege kritisch zu untersuchen, mit dem Ziel, ihre 
Kapazität und ihren Status entspiechend ihrer Verantwortnng 
zu stärken, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 461152 vom 
18. Dezember 1991 ilber die Schaffung eines wirksamen 
Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Verbrechensverhiltung und Strafrechtspf1ege, in der sie die 
Grundsatzerk1lirung und das Aktionsprogramm in der Anlage 
zu der genannten Resolution gebilligt bat, worin dem Ge
nera1sekretllr empfohlen wurde, die Unterabteilung Ver
brechensverhi1tnng und Strafrechtspfle so bald wie möglich 
in den Rang einer Ahteilung zu erheben, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 48/103 vom 
20. Dezember 1993, in der sie den Genera1sekretii emeut 
ersucht bat, das Programm der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Verbrechensverhiltung und Strafrechtspflege zu 
stIlrken und die UnterabteiIung Verbrechensverhiltung und 
Strafrechtspflege dringend in den Rang einer Abteilung zu 
erheben, 

unter Hinweis auf ihre f'inschlägigen Resolutionen und die 
BeschlUsse des Wirtschafts.. und Soz.iaIrats, in denen den 
Aktivitäten des Programms der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Verbrechensverh6tung und Strafrechtspf1ege hohe 
Priorität eingerliumt und darum ersucht wurde, dem Programm 
einen angemessenen Anteil der Gesamtmittel der Vereinten 
Nationen zuzuweisen, 

besorgt darüber, daß trotz der wiederholten Aufforderun
gen der Generalversammlung und des WIrISchafts.. und So
ziaIrats, die Unterabteilung Verbrechensverhiltung und Straf
rechtspflege in den Rang einer Abteilung zu erheben, keine 
Maßnahmen ergriffen worden sind, um die Vemammlungs
resolutionen 461152, 47/91 vom 16. Dezember 1992 und 
481103 und die Ratsresolutionen 1992/22 vom 30. Juli 1992, 
1993/31 und 1993134 vom 27. Juli 1993 und 1994/16 vom 
25. Juli 1994 umzusetzen, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneralsekretII 
ilber die bei der DurchfiIlmmg der Resolationen 461152, 47/91 
und 48/103 der Generalvemammlung erzielten Fortschtitte52

, 

1. beg. mit Genugtuung die Resolution 1994/16 des 
WIrISchafts.. und Sozia1rats mit· dem Titel ·Stllrkung des 
Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Verbrechensverhiltung und Strafrechtspflege"; 

2. erkllJrt erneut, wie wichtig das Programm der Ver
einten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhötung 
und Strafrechtspflege ist und welche entscheidende Rolle es 
bei der Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Verbrechensverhötung und Strafrechtspflege 
spielt, indem es auf die BedOrfnisse der internationalen 
Gemeinschaft angesichts der innerstaatlichen wie auch der 
grenzIIberschre Krimina1itlIt eingeht und den Mitglied-

staaten dabei bebilflich ist, ihre Ziele in bezog auf die Ver
brechensverhiltung innerhalb der Staaten und zwischen den 
Staaten zu erreichen und die Maßna1unen zur Verbrechens
bekämpfung zu verbessern; 

3. bekrlJjligtflllllenlem den Vorrang, der dem Programm 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege im EinlcJang mit ihren 
Resolutionen 461152, 47/91 und 48/103 zusteht, sowie die 
Notwendigkeit. dem Programm einen angemessenen Anteil der 
den Vereinten Nationen zur Verfügung stehenden Mittel 
zuzuweisen; 

4. ersucht den Generalsekretli ihre Resolutionen 
461152, 47/91 und 48/103 sowie die Resolutionen des 
Wirtschafts.. und Sozia1rats 1992122, 1993/31, 1993134 und 
1994/16 dringend nmzusetzen, indem dem Programm der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhi1tnng 
und Strafrechtspf1ege entsptechend dem hohen Vorrang, der 
dem Programm beigemessen wird, ausreichende Mittel fQr die 
vollslllndige Brföllung seiner Mandste zur Verfügung gestellt 
werden; 

5. erkennt an, daß die operativen Aktivitäten und die 
technische Hilfe unter den Aktivitäten der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Verbrechensverhiltung und Strafrechts
pflege auch weiterhin vorrangige Aufmerksamkeit erhalten 
sollten; 

6. ersucht den Generalsekretllr, angemessene Mittel fQr 
den Autbau und den Unterhalt der inatitutioitellen Kapazität 
des Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Verbrechensverhi1tnng und Strafrechtspflege bereitzustellen, 
damit das Programm dem Ersuchen der Mitgliedstasteu um 
Hilfe auf dem Gebiet der Verbrechensverhiltung und Straf· 
rechtspf1ege nachkommen kann, erforderlichenfalls durcb die 
Umschichtung von Mitteln; 

7. wiederholt ihr Ersuchen an den Generalsekretllr, die 
Sektetariats-UnterabteiIung Verbrechensverh6tung und 
Strafrechtspfleg im EinlcJang mit den Resolutionen 461152, 
47/91 und 48/103 und unter voller Berücksichtigung der 
Züli!m 2 und 11 der Resolution 1994/16 des WJrtschafts.. und 
Sozia1ratsin den Rang einer Abteilung zu erheben; 

8. beg. die Ernennung von zwei interregionalen 
Beratern fQr Verbrechensverhiltung und Strafrechtspflege; 

9. foniert die Staaten und die Finanzierungsorganisatio
nen auf, beträchtliche finanzielle Beiträge zu den operativen 
Aktivitäten fQr Verhtechensverhütung und Strafrechtspfle zu 
1eisten, und ermutigt alle Staaten, zu diesem Zweck freiwillige 
Beitrllge an den 'Il:euhandfonds der Vereinten Nationen fQr 
Verbrechensverhiltung und Strafrechtspf1ege zu entrichten, 
und dabei auch die Aktivitäten zu berücksichtigen, die zut 
Umsetzung der Politischen Erk1lirung und des Weltaktions
plans von Neapel gegen die grenzlIberschreitende organisierte 
Kriminalität" notwendig sind; 

10. ersucht den Genera1sekretii, nach Bedarf die Er· 
greifung von gemeinsamen Initiativen und die gemeinsame 
Ausarbeitung und Durchfllbrung von technischen Hilfe· 
projekten ZU erleichtern, die den EntwicklungsIlIndem und den 

" Sielle N49n48, Anhang, AbscImitt L A 
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Umbruchllindern zugute kommen, unter Einbeziehung vom 16. Dezember 1992 und 48fl03 vom 20. Dezember 1993 
interessierter GeberIänder und Finanzierungsorganisatonen, sowie die Resolutionen des Wirtschafts.. und SoziaJrats 
insbesondere des Entwicklungsprogramms der Vereinten 1992/22 und 1992123 vom 30. Juli 1992 und 1993129 und 
Nationen und der Weltbank, mit dem Ziel, als wesentlichen 1993130 vom 'J:l. Juli 1993 und Kenntnis nehmend von den 
Teil der Entwicklungsanstrengungen wirksame StrafrechIs- Ratsresolutionen 1994/12 und 1994/13 vom 25. Juli 1994, 
pfIegesysteme aufzubauen und zu unteIbalten; 

11. eraucht den Genera1sekretlI ar4Jerdem, die Zusam
menarbeit zwischen der UnlenlbteiIung Verbrechensver1riltuDg 
und Strafrechtspflege und dem Programm der Vereinten 
Nationen fIIr die internationale DrogenbeklImpfung zu ver
stArken; 

12. eraucht den Generalsekretärfemer, aIlo erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Kommission fIIr Ver
brechensverhlltung und Strafrechtspflege als das wichtigste 
richtliniengebende Organ auf dem Gebiet der Verbrechens
verhlltung und Strafrechtspflege bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben ZU unterstützen und fIIr die entsprechende Koordi
nierung aller einschiligigen Aktivitllten auf diesem Gebiet zu 
sorgen, insbesondere mit der Menschemechtskommission und 
der Snchtstoffkommission; 

13. begrtUJt die Beitrllge, die das Programm geleistet bat, 
indem es im Einklang mit der Resolution 1992/22 des 
Wirtschafts- und SoziaJrats den Stanten auf Ersnchen auf dem 
Gebiet der Verbrechensverhlltung und Strafrechtspflege 
behilflich war, SO auch aufgrund von Ersnchen, die auf dem 
Weg iIber Friedenssicherongseinslitze der Vereinten Nationen 
eingegnngen sind, und ersucht den Generalsekretlir, auch 
weiterhin Grundkmse über die Nonnen und Richtlinien der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensver1riltuDg 
und Strafrechtspflege auszuarbeiten, die erforderlichenfalls zur 
Ausbildung von Personal fIIr Friedenssicherongs- und Not
bilfeeins!!tze sowie auf Ersuchen der Mitgliedstaaten fIIr deren 
einzelslaatJiche Facbkrilfte verwendet werden könnten, wie in 
Ratsresolution 1993134 gefordert; 

14. eraucht den Generalsekretär, der Genemiversammbmg 
auf ihrer flinfzigsten 'Thgung einen Sachstandsbericht über die 
DnrchfDhrung dieser Resolution vorzulegen. 

94. Plenarsttvmg 
23. Dezember 1994 

4'/15'. Politisehe Erklllruug und Weitaktionsplan von 
Neapel gegen die grenziiberschre organlsleroo 
te KrlmInaIltIit 

Die GeneralverstJllll1l1ung, 

beunruhigt über den raschen Anstieg und die geograpbi
sche Ausbreitung der organisierten Krimina1ität in ihren 
verschiedenen Formen, auf nationaler wie auch auf interna
t1ona1er Ebene, wodurch der Entwicklungsprozeß untergraben, 
die LebensqualitlIt beeintrilchtigt und die Menschenrechte und 
Grandfreiheiten bedroht werden, 

In der Erkenntnis. dnß die wachsende Bedrohung, die von 
der organlsierten Kriminalität aufgrund ihres äußerst destabili
sierenden und kornnnpierenden Einflusses auf grundlegende 
soziale, wirtschaftliche und politische Institutionen ausgeht, 
eine Herausforderung darstellt, die eine vermehrte und wirk
samere internationale Zusammenarbeit erfordert, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44rll vom 8. Dezem
ber 1~9, 45/121 und 451123 vom 14. Dezember 1990,47M1 

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 461152, in 
der sie die GrundsatzerkIIi und das Aktionsprogramm iIber 
die Schaffung eines wirksamen Programms der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverb1ltung und 
Strafrechtspflege in der An1age zu der genannten Resolution 
gebilligt bat, 

In dankbarer Anerkenmmg der Arbeit der Welt-Minister
konferenz iIber grenzIIherscbre organisierte Kriminalitllt, 
die vom 21. bis 23. November 1994 in Neapel (Itnlien) 
abgehalten wurde, 

sowie In dankbarer Anerkenmmg der Arbeit der vom 
18. bis 20. Juni 1994 in Courmayeur (Italien) abgehaltenen 
Internationalen Konferenz über die Verhütung und Bekilmp
fung der Geldwllsche und der Verwendung der ErtrIige aus 
Straftaten: ein globaler AnsaIz, die von dem Internationalen 
wissenschaftlichen und fachlichen Beirat des Programms der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhlltung 
und Strafrechtspflege und der Regierung Italiens unter der 
Scbirmherrschaf der SekreJariats-Unterahteilung Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege veranstaltet wurde, 

Kenntnis nehmend von den regionalen Initiativen auf 
diesem Gebiet, wie beispielsweise der von den LIIndem der 
Europäischen Union und den mitte1- und osteuroplIische 
Ländern abgehaltenen Konferenz iIber Drogen und organisierte 
Kriminalitllt, deren Ergebnisse in der Berliner Erk1lirung vom 
S. September 1994 festgehalten sind, dem vom 18. bis 
20. August 1994 in Gu4cimo (Costa Rica) abgehaltenen ff1nf
zehnten =::~n der zentralamerikanischen Präsidenten 
und dem • mmen des Sftdasiatischen Verbandes fIIr 
regionale Zusammenarbeit über Suchtstoffe und psychotrope 
Stoffe sowie der Erk1lirunS der im Oktober 1994 in Santiago 
abgehaltenen sech7ebnten Plenartagung der Interamerika
nischen Kommission der Organisation der amerikanischen 
Staaten zur BeklImpfung des Drogenmißbrauchs, 

In der Erkenntnis, daß die grenzüberschreitende 0rganisier
te Krimina1ität allen Lllndern große Sorge bereitet und eine 
konzertierte Antwort der internationalen Gemeinschaft 
erfordert, 

betonend, dnß es notwendig ist, die internationale Zu
sammenarbeit auf allen Ebenen zu stArken und zu verbessern 
und die technische Zusammenarbeit zur UoterstfItzung der 
Staaten bei der BeklImpfung der grenzftberschreitenden 0rga
nisierten Kriminalität wirksamer ZU gestalten, 

1. dankt der Regierung Italiens fiIr die Ausrichtung der 
Welt-Ministerkonferenz iIber grenzIIherscbre organisiCl'
te KriminalitAt; 

2. nimmt mit Dank KenntnIs von den Schlußfolgerungen 
und Empfehlungen der Konferenz'<; 
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3. bi/Ugt die Politische Erklärung und den Weltaktions
plan gegen die grenzllberschreitende organisierte KriminaIi
iIit", die von der Konferenz in Neapel verabschiedet wurden, 
und fordert die Staaten nachdrllcklich auf, sie dringend 
umzusetzen; 

4. ersucht den Generalsekretär, die Politische Erklärung 
und den Weltaktionsplan von Neapel gegen die grenzi1ber
schreitende organisierte Kriminalitllt der Kommission für 
Verbrechensverhlitung und Strafrechtspflege zu ühermitteln, 
damit diese geeignete Maßnahmen ergreift, und empfiehlt 
gleichzeitig, daß dem Programm der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Verbrechensverhlitung und Strafrechtspflege 
im Rahmen der Vereinten Nationen höhere Prioritllt einge
räumtwird; 

5. fordert alle Stellen des Systems der Vereinten Natio
nen, einschließlich der Regionalkommissionen und Sonder
mganisationen, sowie die zustlindigen zwischenstaatUc1ten und 
nichtstaatlichen Organisationen nachdrilcklich auf, dem 
Programm der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Verbrechensverhlitung und Strafrechtspf1ege bei der ErfU11ung 
seiner Aufgaben ihre volle Unterstützung zu gewllhren; 

6. bUtet die Regierungen, Beiträge zn dem Fonds der 
Vereinten Nationen für Verbrechensverhlitung und Strafrechts
pf1ege zn entrichten, um des Programm in die Lage zn verset
zen, auf die dringendsten Bedllrfnisse der Staaten auf dem 
Gebiet der Verhlitung und Bekllmpfung der grenzüberschrei
tenden organisierten Kriminalitllt einzugehen; 

7. trifft den Beschl14fJ, daß sie auf ihrer fünfzigsten 
Thgung auf der Grundlage der vom General.sekretilr vor
zulegenden Vorschläge zur Änderung des Programms der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhlitung 
und Strafrechtspflege Beschlüsse über die Zuweisung an
gemessener Mittel an das Programm fassen wird, unter 
Berücksichtigung der Verantwortlichkeiten, die den Vereinten 
Nationen gemIiß der Politischen Erklärung und dem Welt
aktionsplan von Neapel übertragen werden; 

8. ersucht die Kommission für Verbrechensverhlitung 
und Strafrechtspf1ege, die Umsetzung der Politischen Er
klärung und des Weltaktionsplans von Neapel einer regel
mäßigen Überprüfung zn unterziehen; 

9. enucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Thgung über die Durchfilbrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

94. plenarsitzung 
23. D~er 1994 

49/160. Vorgescblagene ZusammenleguDg des interna
tionalen Forselnmgs- und Ansbßdungsi".UtiIts zur 
Förderung der Frau und des EntwIcklungsfonds 
der Vereinten Nationen fiIr die Frau 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/111 vom 20. De
zember 1993, in der sie betont hat, daß das Ziel der Neuglie
derung letztlich sein soll, die Programme zur Förderung der 
Frao zn stärken und die Tlitigkeit des Internationalen 
Forschungs- und Ausbildungsinst zur Förderung der Frau 
und des Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die 

Frau im Hinblick auf ihre FunktiOll8fllhigkeit, Struktor und 
Kostenwirksamkeit effizienter zn gestalten, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1994/51 des WIrt
schatls- und SoziaJrats vom 3. November 1994, in der der Rat 
betont hat, daß die F6rderong der Frau ein integrierender 
Bestandteil des wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungs
prozesses im Rahmen der wiehtigsten weltweiten Fragen sein 
sollte, wie der 'Thilhahe der Frau am Friedensprozeß und an der 
Regierungs- und Verwaltungsfilhrong auf nationaler und inter
nationaler Ebene, sowie einer bestandfl!higen Entwicklung und 
der Gleichstellung der Geschlechter, 

1. nimmt KenntnIs von dem gemIiß Resolution 48/111 
vorgelegten Bericht des Generalsekretlirs"; 

2. nimmt fJl4!Jerdem Kenntnis von den im Bericht des 
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen"" enthaltenen Fragen und Empfehlungen sowie von 
seiner Schlußfolgerung, daß weitere Studien notwendig sind, 
bevor ein endgil1tiger BeschluB über die Frage der vorgescbla
genen Zusammenlegung gefaßt werden kann; 

3. legt dem GeneralsekretIi eindrlngUch 1U1he, geeignete 
Maßnahmen zn eIgIeifen, dsmit den von der Generaiversanun
lung in Resolution 48/111 und vom Wlrtschafts- und Sozialrnt 
in seiner Resolution 1994/51 zum Ausdruck gebrachten 
Ersuchen und Empfehlungen Folge geleistet wird; 

4. ersucht den Genera1sekretl!r, dem Wirtschafts- und 
SoziaIrat über den Berstenden Ausschuß für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen einen aktualisierten Bericht vorzu1egen; der 
unter anderem die in dem Ratsbeschluß 1993fl35 vom Xl.1uli 
1993 und in den Ziffern 2 und 3 der Resolution 48/111 
erbetenen InformatIonen sowie die vom Beratenden Ausschuß 
erbetenen zlIsIitz1lchen Informationen enthält; 

5. enucht den Wlrtschatls- und Sozialrat, auf einer 
wiederaufgenommenen Thgung, die nach der Vierten Welt
frauenkonferenz: Maßna1unen für Gleichberechtigung, 
Entwicklung und Frieden und vor der Behaodl,mg des Punktes 
über die F6rdenmg der Frau im Dritten Ausschuß der General
versammlung auf der fünfzigsten Thgung stattfinden soll, die 
Frage erneut zu prüfen und dabei die Er6rterungen der 
Kommission für die Rechtsstellung der Frau auf ihrer nenn
unddreißigsten Tagung, der Vierten Weltfrauenlrouferenz und 
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen über inatitutionelle Vorkehrungen im System der 
Vereinten Natinnen zur Förderung der Frau zn berücksichti
gen; 

6. beschließt. auf ihrer fünfzigsten Tagung einen endgiIl
tigen BeschluB über die vorgeschlagene 7lJsammelllegung des 
Internationalen Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur 
Förderung der Frau und des Entwicklungsfonds der Vereinten 
Nationen für die Frau zu fassen und dabei die Empfehlungen 
des Wlrtschatls- und Sozialrnts und die Er6rterungen der 
Kommission fiII' die Rechtsstellung der Frau auf ihrer 
neununddreißigsten" Thgung sowie der Vierten Weltfrauen
konferenz Ober die institutionellen Vorkehrungen im Ra1unen 
des Systems der Vereinten Nationen zur F6rdenmg der Frau zu 
berücksichtigen; 

" A/49l!17-E/1994/103. 
" A/49136S-E/1994/119. 
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7. ersucht den GeneraIsekreIär der Genemlversammlung der Thtsache, daß einige dieser Organisationen, iosbesundere 
auf ihrer fIlnfzigsten Thgung über die Durchfilhrung dieser diejenigen aus den Entwicklungsländern, beim WIrtSChafts-
Resolution Bericht zu erstatten. und Sozia1rat keinen Konsu1tativstatus ionehaben, 

94. Ptenarailvmg 
23. Dewnber 1994 

49n61. Um .. ' '''''li der Zrun",nSilb:utegien von Nalrobl mr 
Förderung der Frnn 

Dte Generalversanunlung, 

unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutionen, 
insbesondere die Resolution 44fI7 vom 8. Dezember 1989, 
worin sie sich unter underem fIIr die Zeit bis zum Jahr 2000 
den Zukunftsstrategien von Nairobi zur Förderung der Frau" 
angescblossen, ihre Wtchtigkeit bekriiftigt hat und Maßnahmen 
zu ihrer sofortigen Umsetzung und zur allgemeinen Ver
wirklichung der untereinander zusammenhängenden Gesamt
und Binzelziele der Frauendekade der Vereinten Nationen fIIr 
Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden festgelegt bat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/98 vom 
16. Dezember 1991, 47/95 vom 16. Dezember 1992 und 
48/108 vom 20. Dezember 1993, 

unter Berfk:kslchJigung der vom WIItScbafts- und Sozia1rat 
seit seiner Resolution 1987/18 vom 26. Mai 1987 verabschie
deten Resolutionen zu Frauenfragen, 

in Bekrliftigung ihrer Entschlossenheit, die volle Mit
wirkung von Frauen an wirtschaftlichen, sozialen, knltnrellen, 
bflIgerlichen und politischen Angelegenheiten zu begünstigen 
und die Entwicklung, die Zusammenarbeit und den Welt
frieden zu fllrdern, 

im B~sein des wichtigen und konstruktiven Beitrags, 
den die Kommission fIIr die Rechtsstellung der Frau, die 
Sonderorganisationen, die Regionalkommissionen und anderen 
Organisationen und Organe des Systems der Vereinten 
Nationen sowie die entsprechenden nichtstaat1ichen Organisa
tionen zur Verbesserung der Simation der Frau leisten, 

besorgt dari1ber, daß die im Sekretariat fIIr das Programm 
zur Förderung der Frau zur Verfügung stehenden Ressourcen 
nicht ausreichen, um eine angemessene Unterstiltznng des 
Ausschusses fIIr die Beseitigung der Diskriminierung der Frau 
und die wirksame Durcbfilhrung anderer Programme1emente, 
insbesondere der Vorbereitungen fIIr die fIIr 1995 anberaumte 
Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen fIIr Gleichberech
tigung, Entwicklung und Frieden, sicherzustellen, 

unter Berfk:ks/chJigung der Resolutionen der Kommission 
fIIr die Rechtsstellung der Frau 36/8 vom 20. März 1992'", 
37n vom 25. März 1993" und 38/10 vom 18. März 1994'" 
Ober die Vorbereitungen fIIr die VIerte Weltfrauenkonferenz, 

eingedenk der wichtigen Rolle der nichtstaatlichen Organi
sationen bei allen Maßna1uuen zur Förderung der Frau sowie 

" Report uf the World Cmrference to Revl8w1lllll Appra/8e the AchIsv.· 
menl8 uf the United NflIitms l1<Iaufe for Wom.,,: Equality, Deve10pment llIIIl 
peoce, NairobI, 15-26 July 1985 (V_Hebung der V_ Nationen, 
Best.-Nr. E.8SN.I0), Kap. I, Absclmltt A. 

" Sleho Ojfictal Records uf the Et:onomk llIIIl Soc/al Cmmdl, 1992, 
Supplement No. 4 (E/19!/2124), Kap. I, AbsclmItt C. 

so Fbd.,1993, supplement No. 7 (PJ19931l7), Kap. I, AbsclmItt c. 
.. I!bd., 1994, StlppIementNo. 7 (PJ1994127), Kap.I,AbsclmIttc. 

mit Befriedigung /eststelknd, daß die Vorbereitungen fIIr 
die Vierte We1tfrauenkonferenz in die Phase der Sacharbeit 
einge1reten sind, daß die zuständigen Organe der Vereinten 
Nationen, China als das Gastland und andere Länder den 
KonferenzvorbeIeilUDgen alle groBe Bedeutung beimessen und 
daß bei den verschiedenen Vorbereitungsaktivitäten in die 
Tiefe und in die Breite gegangen wird, 

in der ErwtJgung, daß das Jahr 1995 fIIr die Vorbereitungen 
fIIr die VIerte Weltfrauenkonferenz von entscheidender Bedeu
tung sein wild und daß die Kommissioo fIIr die Rechtsstellung 
der Frau den 1nhaIt der Aktionsp1attform auf ihrer neun
unddreißigsten Thgung erörtern wird, 

mit Genugtuung über den Bericht des GeneraJ.sekretl61, 
der die Zusammenfassung des World Survey on the Rote of 
\lIbmen in Deve/opment (WeItlIberb1ick Ober die Rolle der Frau 
in der Entwicklung) von 1994 enthl/lt, 

mit dem Ausdruck Ihrer Genugtuung dari1ber, daß im 
Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevöl
kerung und Entwicklung'" festgestellt wird, daß die Macht
gleichstellung der Frau ein Hauptthema der Vierten 
We1tfrauenkonferenz darstellt, 

wwie mit dem Ausdruck Ihrer Genugtuung dariIber, daß die 
regionalen Vorbereitungskonferenzen fIIr die Vierte Welt
frauenkonferenz Pläne oder Plattfonnen fIIr ihre jeweilige 
Region ausgearbeitet haben, die nOtz1iche Beitriige zur 
Aktionsp1attform der Konferenz darstellen, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraJsekre
tlIrs62, 

2. bekriiftigt Abschnitt I Ziffer 2 der E!nPfehlungen und 
Schlußfolgerungen, die aus der ersten Oberprofuig und 
Bewertung der Umsetztmg der Zukonftsstrateg von Nairobi 
zur Fördernng der Frau hervorgegangen und in der Anlage zu 
der Resolution 1990115 des WIrtSChafts- und Sozialrats vom 
24. Mai 1990 enthalten sind, worin dnzu aufgefordert wurde, 
das Thmpo der Umsetzung der Zukunftsstrateg in dem so 
entscheidenden letzten Jahrzehat des zwanzigsten Jahrhunderts 
zu beschleunigen, da der (,uellscbaft im Falle einer NlCbtver
wirklichung der Strategie hohe Kosten in Form einer lang
sameren wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, einer 
unzullinglichen Verwendung der Humanressourcen und eines 
geringeren Fortschritts der Gesellschaft insgesamt entstehen 
würden; 

3. fo1riert die Regierungen, die imernationa1en Organisa
tionen und die nichtstaat1ichen Organisationen nachdrllckllch 
auf, die Empfehlungen umzusetzen; 

4. fo1riert die Mitgliedstaaten erneut auf, im 1ntet Jeder 
Eigenstllndigkeit der Frauen und der Mobilisierung einhei
mischer Ressourcen Politiken und Programmen im Zu
sammenhang mit dem Uaterthema "Beschäftiguag, Gesundheit 
und Bildung", insbesondere der Alpbabetisierung, und Themen 
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im 7nS!!TlU!!e\lhang mit der Rolle der Frau bei der wirtschaftli
chen und politischen Entscheidungsfindung, auf den Gebieten 
Bevölkerung, Umwelt, Informationsfra und auf dem Gebiet 
von Wissenschaft und 'Thchnik Vorrang einzuriiumen; 

5. bekr4ftlgt die zentrale Rolle der Kommission fIIr die 
Rechtsstellung der Frau in Angeiegenheiten, die mit der 
Förderung der Frau zusammenhllngen, und fordert sie auf, die 
ttmselzung der Zukunftsstrategen bis zum Jahr 2000 auf der 
Gnnullage der Zielsetzungen der Frauendekade der Vereinten 
Nationen fIIr Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden 
und des Unterthemas "Beschäftigung, Gesundheit und Bil
dung" weiter zu fördern, und fordert alle zuständigen Organe 
des Systems der Vereinten Nationen nachdriIckIicb. auf, mit der 
Kommission dabei tatkräftig zusammenzuarbeiten; 

6. ersucht die Ko!)unission, bei der Behandlung des Ent
wicklungsfragen betreffenden Schwerpunktthemas auf ibrer 
neommddreißigsten Thgung sicherzustel1en, daß rechtzeitig ein 
Beitrag zu den Vorbereitungsarbeiten fIIr die 1995 bevorste
henden großen internationalen Konferenzen gelelstet wird, na
mentlich die Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen fIIr 
Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden und den Welt
gipfel fIIr soziale Entwicklung, und sich mit den Auswirkun
gen der 'Thchnologie auf das Leben der Frau zu befassen; . 

7. ersucht die Kommission fJl4IIerdem, Frauen in den 
Entwicklungslllndem, insbesondere in Afrika und den am 
wenigsten entwickelten LiIndem, die mehr als andere unter den 
Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftskrise und der 
schweren Auslandsschuldenlast leiden, besondere Aufmerk
samkeit zu widmen und im 7nge der Behandlung des Schwer
punktthemas "Entwicklung" weitere Maßnahmen zur Her
stellung von Chancengleichheit und zur Einbeziehung der 
Rollen und Perspektiven der Frauen sowie ibrer Bedllrfnisse, 
Anliegen und Bestrebungen in den gesamten Entwicklungs
prozeß zu empfehlen; 

8. betont im Rahmen der ZukunftssIrateg wie wichtig 
es in Anbetracht der besonderen und dringenden BedOrfDisse 
der Entwicklungsillnder ist, Frauen jeden Alters vollstllndig in 
den Entwicklungsprozeß zu integrieren, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, fIIr jede Ebene konkrete Zielwerte 
aufzustellen, mit dem Ziel, in ihren Ländem den Anteil der 
Frauen in Fach-, Management- und Leitungspositionen anzu
heben; 

9. betont erneut, daß die Beseitigung sozioökonomischer 
Ungerechtigkeiten auf nationaler und internationaler Ebene als 
ein notwendiger Schritt auf dem Weg zur vollstllndigen Ver
wirklichung der Gesamt- und EinzeIzIele der Zukunftsstrate
gien durch die Befriedigung der praktischen und strategischen 
Bedlltfnisse der Frauen dringende Beachtung finden muß; 

10. fonlert die zuständigen Organisationen der Vereinten 
. Nationen und die Regierungen mit allem Nachdruck auf, den 
besonderen Bedlltfnissen behinderter Frauen, lllterer Frauen 
und auch schutzhedflrftiger Frauen wie Wanderarbeitnehme
rionen und FlOchtiingsfrauen sowie deren Kindem besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen; 

11. fonlert die internationale Gemeinschaft und die 
zuständigen Gremien und Organe der Vereinten Nationen 
nachdrllcklich auf, sich die starke Zunahme der Armut unter 
Frauen in ländlichen Gebieten verstärkt zum Anliegen zu 
machen; 

12. begrf4Pt die auf der KonfeIenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung in allen Programmbereichen 
verabschiedeten Empfehlungen betreffend die Frauen, die 
Umwelt und die Entwicklung, insbesondere die Empfehlungen 
in Kapitel 24 der Agenda 21 mit dem TItel "Globaler Aktions
plan fIIr Frauen zur Erzielung einer bestandfllhigen und 
gerechten Entwicklung .... ; 

13. begrl(/Jt fJl4IIerdem die im Aktionsprogramm der 
imernationalen KonfeIenz über Bevölkerung und Entwicklung 
enthaltenen Empfehlungen zur Förderung der Frau"; 

14. fonlert die Organe, Organisationen und Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen nachdrUcklich auf, sicber
zustellen, daß Frauen an der Planung und Durchführung der 
Programme flIr eine bestandfllhige Entwicklung aktiv mit
wirken, und ersucht die Regierungen, im Kontext der Resolu
tion ~7/191 der Generalversammlung vom 22. JJezember 1992 
ZU erwägen, Frauen als Vertreterinnen in die Kommission flIr 
bestandflIhige Entwicklung zu bestellen; 

15. ersucht den Generalsekretllr, bei der Ausarbeitung des 
systemweiten mittelfristigen Plans zur Förderung der Frau fIIr 
den Zeitraum 1996-2001 und bei der EinbezIehung der 
Zukunftsstrateg in die von der Generalversammlung 
veranlaBten Aktivitllten, besonderes Augenmerk aufbesljmm!e 
sektoraIe Einzeltbemen zu richten, welche die drei Ziele 
Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden übergreifend 
behandeln; hierzu sollten insbesondere AiPhabetisierung, 
Bildung, Gesundheit, Bevölkerungsfragen, die Auswirkungen 
der 'Thchnologie auf die Umwelt und ihre Folgen flIr die Frau 
sowie die volle Mitwirkung der Frau am Entscheidungs
findungsprozeß zählen; und ersucht ihn, die Regierungen auch 
weiterhin bei der Stärkung ibrer nationalen Mechanismll11 zur 
Förderung der Frau zu unterstlltzen; 

16. ersucht den GeneralsekretIIr fJl4IIerdem, den World 
Survey on the Role ofWomen In Developinenl" in Anbetracht 
seiner Wichtigkeit auch kOnftig zu akhl8lisieren und dabei 
besonderes Gewicht auf die nachtelligen Folgen zu legen, 
welche die schwierige WJrtschaftslage flIr die meisten Ent
wicklungsländer, insbesondere flIr die Lebensbedingungen der 
Frauen hat, und den sich verschlechternden Bedingungen fIIr 
die Eingliederung der Frauen in den Arbeitsmarkt sowie den 
Auswirkungen der sinkenden Sozialsusgaben auf die MögIich
kelten der Frauen auf dem Gebiet der Bildung, des Gesund
heitswesens und der Kinderbetreuung besondere Aufmerksam
keit zu schenken; 

17. ersucht die Regierongen, Bewerbungen von Frauen 
den Vorrang zu geben, wenn sie Bewerbungen flIr offene 
Stellen im Sekretariat, insbesondere auf Leitungsebene, 
1II1Ie.tbtei!en, und ersucht den Generalsekretär, Bewerberinnen 
aus unterrepriisentie und nicht repräsentierten Entwick
lungslllndem bei der Prüfung dieser Bewerbungen besonders 
zu berllcksichtigen; 

" l/ep01t qf/IUJ Unlted Nalions CmpfereIU:s on _ and Dnelopo 
ment, RIo de JtUU1Iro. 3-14 J/IIIB 1992 (AICONP.1SI1261Rev.l (Vol I, 
VoI.IIKoJr.l, Vol. ll, Vol m und Vol 11I/KmT. 1» (Vod!ffentIIclnmg der 
VerolIIlen NatIonen, Best-Nt. E.9UB und KmrIgenda), Voll: -
Adopted by /IUJ Coqferenc:s, Rmntlon I, AnIBgo D. 

.. VerljfIIontJlclmng der VerolIIlen NatIoDon. Best-Nt. B.89JV.2. 



18. ersucht den Generalsekretllr, die Regierungen, die 
Qrganisationen des Systems der Vereinten Nationen, ein
schließlich der Regionalkommissionen und der Sonder
organisationen, sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaat
lichen Organiaationen zu bitten, dem WllIschafts.. und 
SoziaJrat flber die KommissilJn fIIr die Rechtsstellung der Frau 
rege1mJIßig flber die auf allen Ebenen unternommenen Aktivi
täten zur Umsetzung der Zukunftsstrategen Bericht zu 
erstatten; 

19. ersucht den Generalsekretär fJl4/Jerdem, im ordentli
chen Haushalt der Vereinten Nationen auch kilnftig Mittel fIIr 
die Ausstrahlung der bestehenden wöchentlichen Rundfunk
programme über Frauen bereitzustellen und dabei ausreichen
de Mittel fIIr Rundfunksendungen in verscbiedenen Sprachen 
vorzusehen sowie die Koordinierungsstelle fIlr Frauenfragen 
in der Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Information 
auszubauen, die gemeinsam mit der Hauptabteilung fIlr 
grundsatzpolitische Koordinienmg und bestandtllhige J;!nt
wicklung ein wirksameres 1nform.ationspr zum Thema 
"Förderung der Frau" gestalten sollte; 

20. ersucht den Generalsekretär ferner, in seinen Bericht 
an die fiinfzigste Tagung der Generalversammlung über die 
Umsetzung der Zukunftsstrategen eine Bewertung der 
jIlngsteo Entwicklungen anfzllnehmen, welche fIlr die auf der 
nächsten Thgung der Kommission zu behandelnden Schwer
punktthemen von Belang sind, und der Kounnission eine 
Zusammenfassung der von den Delegationen im Laufe der 
Debatte in der Versammlung vorgebrachten diesbezl1glichen 
Auffassungen zuzuleiten; 

21. ersucht die Kommission, weiterhin zu prlIfen, welche 
Auswirkungen die Weltkonferenz über Menschenrechte und 
die Erklärung und das Aktionsprogramm von Wien', die von 
der Konferenz verabschiedet wurden, auf die zentrale Rolle 
haben, die sie im System der Vereinten Nationen in Fragen im 
Zusammenhang mit den Rechten der Frauen innehat, und dem 
Wirtschafts- und SoziaJrat auf seiner Arbeitstagung 1995 
Bericht zu erstatten; 

22. ersucht den GeneraIsekretIl, fIlr die Kommission zur 
Behandlung auf ihrer neununddreißigsten Thgung einen 
Bericht flber die Maßnahmen zu erstellen, die die der Haupt
abteilung fIlr grundsatzpolitische Koordinierung und bestand
:tlihige Entwicklung angchörende Abteilung FrauenfIlrderun 
in Zmlllmm<marbeit mit anderen Organen der Vereinten 
Nationen, insbesondere dem Sekretariats-Zentrum fIlr Men
schenrechte, ergreifen muß, um sicherzuatellen, daß sich die 
zuständigen Menschenrechtsmechanismeu der Vereinten 
Nationen, wie die zur Kontrolle der VertragseinhaItung 
eingesetzten Organe, Berichterstatter und Arbeitsgruppen, 
syl'lematisch mit Verletzungen der Rechte der Frauen, nament
lich auch geschIechtsspezifishen Mißbräuchen, befassen; 

23. erkennt an, daß die von der Generalversammlung in 
ihrer Resolution 48/104 vom 20. Dezember 1993 verkündete 
Erkllirung über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen fIlr 
die Gewährleistung der vollen Achtung der Rechte der Frau 
wesentlich ist und einen wichtigen Beitrag zu den Bemühun
gen um die Verwirklichung der Ziele der Zukunftsstrategien 
von Nairobi zur Fllrderung der Frau bis zum Jahr 2000 leistet; 

24. bringr Ihre Genugruung zum Ausdruck über den 
reibungslosen Abschluß der regionalen Vorbereitungstagun
gen, deren Ergebnisse wichtige Beitd!ge zur AktionspIattform, 

dem Schlußdokument der Vierten Weltfrauenkonferenz. 
darstellen; 

25. ersucht den Generalsekretär, die als Sekretariat der 
Vierten Weltfrauenkonferenz fungierende Abteilung Frauen
förderung durch die Bereitstellung ausreichender finMzleller 
und personeller Ressourcen und eine breite Bekanntmachung 
der Konferenz und ihrer Vorbereitungsarbeiten im Rahmen der 
vorhandenen Mittel stllrker zu unterstfltzen; 

26. appeUJert an die Länder, soweit noch nicht geschehen, 
sich emstbaft der Eratel1ung ihrer Länderberichte zuzuwenden 
und sie dem Konferenzsekretariat rechtzeitig zu flbermitteln; 

27. beschließE, daß zur UtdeIstiitzung der Entwicklungs-
1lInder, insbesondere der am wenigsteo entwickelten UInder 
unter ihnen, bei der vollen und wirksamen ThiInahme an der 
Konferenz und ihren Vorbereitungsarbeiten jedem der am 
wenigsten entwickelten UInder, nach Maßgabe der zur 
Verfilgung stehenden außeIp1anmäßigen Mittel aus dem vom 
GeneraIsekretlI zur Vorbereitung der Konferenz eingerichteten 
1leuhandfonds die Reisekosten und in Ansoahmefl!llen das 
Thgegeld fIlr die an der neununddreißigsteo Thgung der 
Kommission, dem \Urbereitungsorgan der Konferenz, und an 
der Konferenz selbst tei1nehmenden Vertreter bezahlt werden 
können; 

28. spricht den Regierungen, Organisationen und Ein
zelpersonen, die bereits Beitrllge an den Tnmhandfonds der 
Vereinten Nationen fIlr die Vierte Weltfrauenkonferenz 
entrichtet haben, Ihren Dank und Ihre Anerkenntmg aus; 

29. empfiehlr die Weiterentwicklung der Methoden zur 
Erfassung und Kompi1ierung von Daten auf den von der 
Kommission benannten Interessensgebieten und fordert die 
Mitgliedstaaten nachdri1cklich auf, die Sammlung von nach 
Geschlecht aufgegliederten statistischen Daten zu verbessern 
und auszuweiten und diese Daten den zuständigen Organen 
des Systems der Vereinten Nationen zur Verfilgung zu steIlen, 
mit dem Ziel, in allen Amtssprachen als Hintergrunddokunt 
fIIr die Vterte Weltfrauenkonferen eine aktualisierte Ausgabe 
der Veröffentlichung The World:S Women 1970-1990: Trends 
tmd Srat/stics" (Frauen der Welt 1970-1990: 'Ilmdenzen und 
Statistiken) zu erstellen; 

30. unrerstiUV das Ersuchen der Kommission, der Ge
neralsekretär möge in die vorbereitende Doknmentation fIlr 
das von der Kommission auf ihrer neununddreißigsteo Thgung 
1995 zu behandelnde Schwerpnnktthema "Frieden: Frauen in 
der internationalen Entscheidtmgsfindnug" Informationen flber 
Frauen in Leitungspositionen im öffentlichen Leben und auf 
den Gebieten WJSSenSChaft und Thchnik aufnehmen; 

31. ersucht den Generalsekretllr, der Vierten Weltfrauen
konferenz die Berichte und BeschWsse der Weltkonferenz flber 
Menschenrechte, der Internationalen Konferenz flber Bevölke
rung und Entwicklung und des Weltgipfels fIlr sozia1e Ent
wicklung zur Verftlgung zu stellen; 

32. betont, daß der Erfolg der Vierten Weltfrauenkonfe
renz weitgehend von den Anschblßmaßnahmeu an die Konfe
renz abhängen wird; 

" V_lkJmngderVerelnIenNatiDnen, Best.-Nr. B.90.xvn.3. 
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33. bittet die Organe und Sonderorganisatonen der 
Vereinten Nationen und andere zustllndige zwischenstaatlihe 
Organisationen die Möglichkeit zu erwägen, zur Verwirkli
chung der weltweiten Prioritäten zur Förderung der Frau bis 
zum Jahr 2000 konkrete Verpflichtungen einzugehen und 
detaillierte MalInalunen festzulegen. die in die Aktionsplatt
form Eingang finden werden; 

34. bittet die MltgliOOstaafe1l, ebenso zu erwIIgen, welche 
konkreten Mallnaltmen sie in ihren eigenen Ländern eIgreifen 
köonten, um bis zum Jahr 2000 Verlinderungen herbei-
zufilhren; , 

35. bekriifdgt ihnm BeschbfIJ. unter Berilcksichtigung' der 
Resolution 37 n der Kommj"'lion die in der Anlage zu der 
Resolution 481108 der Generalversammlung niedergelegten 
Modalitäten fIIr die Thilnahme von nichtstaatlichen Organisa
tionen, namentlich ans den Entwicklungsländern, an der 
Vierten WeltfrauenkoDferenz und ihrem Vorbereitungsprozeß 
sowie fIIr deren diesbezllglichen Beitrag anzuwenden; 

36. ersucht den Generalsekretllr. fIIr die fIIr 1995 in 
Beijing anberaumte Vierte Weltfranenkonferenz einen Bericht 
zu erstelIen, in dem dargelegt wird, in welchem Mnße die 
Anliegen der Frauen in die Aktivitllten der in Betracht kom
menden MenschenrechtsmoohMjsmen der Vereinten Natiunen, 
wie der zur Kontrolle der Vertragaeinhaltung eingesetzten 
Organe. Berichte.tsfatte.t und ArheitJIgrnppen einbezogen wor
den sind; 

37. ersucht darum, dnß der Bericht der Vierten Welt
frauenkonferenz der Generalversammlung auf ihrer fUnfzig
sten 1lIgung zur PrlIfung und Besc\lhtßfassung vorgelegt wird; 

38. emu:ht den Generalsekretllr, der Generalversammlung 
auf ihrer fUnfzigsten Tagung einen Bericht über die An
schlußmalInahmen an die Vierte Weltfranenkonferenz vorzu-
1egen und dabei die auf der Konferenz abgegebenen Empfeh
lungen zu hedlcksichtigen; 

39. ersucht den Generalsekretllr lll4ßerdem. der General
versammlung auf ihrer fUnfzigsten Tagung über die zur 
Durcbfilhrung dieser Resolution getroffenen Maßnahmen 
Bericht zu erstatten. 

94. Plenorsitl.rmg 
23. Dezember 1994 

49/162. EInhezlelnmg i1terer Frauen In die Entwleklung 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44n6 vom 8. Dezember 
1989. in der sie daranfhlngewiesen hat, dnß die sozialen und 
wirtschnftlichen Probleme älterer Frauen, neben ihrer ge
schlechmbedingten Stereotypisierung. noch durch ihre Aus
grenzung aufgrund ihrea Alters verschlhft wird und dnß diese 
Frauen oft nur a1a Nutznießerinnen der Entwicklung und nicht 
auch a1a zu ihr Beitragende gesehen werden, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 40130 vom 
29. November 1985. in der sie hervorgehoben hat, dnß lIItere 
Menschen a1a wichtige und notwendige Mitwirkende im 
Entwickiungsprozeß auf allen Ebenen innerl!alb einer Gesell
schaft angesehen werden milssen. 

ferner unter Hinweis auf die Resolution 36/4 der Kommjs,. 
sion fIIr die Rechtsate1l1lll8 der Frau vom 20. MIlrz 1992". in 

der die Kommiasion die Notwendigkeit eines AII!!I!I7As zur' 
Förderung der Frau betont hat, der alle Lehensahschnitt 
hedlcksichtigt und es ermöglicht, Maßnahmen aufzuzeigen, 
die den Bedürfnissen der Frau entsprechen, 

unter Hinweis auf die dringende Notwendigkeit, die 
Velöffentlichung von geschlechts- und alterssp',j6schen 
Statistiken mtszuhaueo. und zu verbessern und die vexschiecf&. 
nen Fonnen der Aktivitäten äIteJ:er Frauen aufmzeigen und zu 
evaluieren, insbesondere im infonnellen Sektor. denen in der 
Regel kein wirtschnftliche Wert beigereessen wird, 

unter BeriJcksichtlgung der Tagungsberlchte des im 
September 1987 in Thkio abgehaltenen Intemationa1en 
Symposiwns Ober Bevölkernngsstruktu und Entwicklung. in 
denen darauf hingewiesen wonIe, dnß sich die Zahl der Frauen 
im Alter von 60 Jahren und darIIber Scb!!tznngen der Ver
einten Nationen zufolge im Jahr 1985 auf 208 Millionen belief, 
von denen jeweila die Hlilfte in den entwickelten Ländern und 
den Entwicklungslllndem 1ehten, und dnß sich diese Zahl 
Hochrechnungen zufolge bis zum Jahre 202S weltweit auf 
604 Millionen ältere Frauen erhöhen wIIIde, von denen nahezu 
70 Prozent in den EntwicklnngsUindem leben wIIIden .. , 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von der vom Internationalen 
Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau 
und der Statiatischen Ahtellung des Sekretariats gemeinsam 
hernusgehInchten VeIÖffentlichung The SitutJtion of Elderly 
Women: Availoble StiJtIstics ond Ind/cQtors({/ (Die Situntion 
der älteren Frauen: VerfllgbnIe Statiatiken und Indikatoren) 
und ermutigt das Institut und die Ahtellung, ihre bahnbIechen
de .Arbeit auf diesem Gebiet fortzusetzen; 

2. enucht den Ausschuß fIIr die Beseitigung der Dis
kriminierung der Frau, bei der Bvalnierung der NationaJbe.. 
richte über die DurchfUhnmg der Konvention über die Beseiti
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau" der alters
bedingten Diskriminierung besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen; 

3. bittet die zuatftndigen Oigane der Vereinten Nntionen, 
sich bei allen ihren Strategien und Progiammen zur Föiderung 
der Frau eines AnMf7es zu bedienen. der alle Lebensahscbnitte 
hedlcksichtigt; 

4. bittet die Oigane und Organisationen fIIr intema1iona1e 
BntwickiungsfIagen, namentlich den Entwicklungsfonds der 
Vereinten Nationen fIIr die Frau und das Entwicklungs
programm der Vereinten Natiunen, das Potential älterer Frauen 
a1a eine wichtige menschliche Ressource fIIr die Entwicklung 
zu hedlcksichtigen und ältere Frauen in ihre Entwicklimgs
stmtegien und -progmmme einzubMiehen. und ermutigt die 
Regierungen, die Einbeziehung von Frauen, unahhllngig von 
ihrem Alter, in die von nationalen und multi1aternlen Finanz
institutionen finanzierten Entwicklungsprqjekte sicheizustel
Jen; 

5. bittet den Vorhereitungsansschu8 fIIr den Weltgipfel 
fIIr soziale Entwicklung. defIIr Sorge zu tragen, dnß die 
Anliegen und Beitriige älterer Frauen zur Entwicklung im 
Rahmen der drei HaupttagesoIdnugspunkte des Oi.pfels: 

.. SIoIto ST/BSAISBR.RI85. 
" INSTRAWISIlIUII44, 
.. ResolutIon 341180, Anlage. 
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"Beseitigung der Annut", "Sozia1e Integration" und "Beschllf
tigung" behandelt werden; 

6. fordert die Kommission fOr die Rechtsstellung der 
Frau als Vorbereitongsorgan fOr die Vierte WeItfrauen
konferenz: Maßnahmen fOr Gleichberechtigung, Entwicklnng 
und Frieden nachdriJcklich tn{. dafiIr Sorge zu tragen, daß die 
Anliegen nnd Beiträge älterer Frauen zur Entwicklnng aner
kannt und in die Strategien, Programme und Politiken der 
Aktionsplattform, die sich mit Gleichberechtigung, Entwick
lung nnd Frieden befassen, einbezogen werden; 

7. ersucht den Generalsekretllr, der Generalversammlnng 
auf ihrer flln&igsten Thgung unter dem Pnnkt "Förderung der 
Frau" über die DurchfOhrung dieser Resolution Bericht zu 
erstntten. 

94. Plenars/tz.ung 
23. Dez.ember 1994 

49/163. IntematIouales Forschungs- und AusbfJd .... gslll.lI
tot zur Filrdenmg der Frau 

Die Generalversmnmlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481105 vom 
20. Dezember 1993, in der sie das Internationale Forschnngs
und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau nachdrUcklich 
aufgefordert hat, seine Forschungs-, Ausbildungs- und Infor
mationstlltigkeiten weiter auszubauen, die darauf abzielen, 
Frauenfragen durchgängig in Entwicklungsstrategien ein
zubeziehen und Frauen vermehrt ins Blickfeld zu rücken, 
indem ihr Beitrag zur sozialen nnd wirtschaftlichen Entwick
lnng gewürdigt wird - beides wichtige Mittel zur Machtgleich
stellung von Frauen und zur Verbesserung ihres Statuts -, und 
in der sie nachdröcklich auf die einzigartige Funktion verwie
seo hat, die dem Institut als der einzigen Stelle im System der 
Vereinten Nationen zukommt, die sich ausschließlich mit 
Forschung und Ausbildung im Hinblick auf die Einbeziehung 
der Frau in die Entwicklung befaßt, und unterstrichen hat, wie 
wichtig es ist, daß die Ergebnisse seiner Forschungsarbeiten 
fOr die Politikgestaltung und fOr operative Aktivitllten verfüg
bar gemacht werden, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 481111 vom 
20. Dezember 1993, in der sie die Wichtigkeit einer an
gemessenen Vorbereitung der f!lr 1995 anberaumten Vierten 
Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen fOr Gleichberechtigung, 
Entwicklung und Frieden sowie die dem Institut dabei zu
kommende Rolle anerkannt hat, 

unter BerlJcksichltgung dessen, daß der Wirtschllfts.. nnd 
Sozia1rat in seiner Resolution 1994130 vom 27. Juli 1994 
erneut erklärt hat, wie wichtig es ist, auch weiterhin im der
zeitigen Umfang Mittel fOr unabhängige Forscbnngsarbeiten 
und damit zusammenhl!ngende Ausbildungstlltigkeiten bereit
zustellen, die fOr die Situation der Frau von entscheidender 
Bedentung sind, 

nachdriJcklich darauf hinweisend, daß der W"n18chafts.. und 
Sozialrat in seiner Resolution 1994151 vom 3. November 1994 
betont hat, daß das Institnt dringend mit einer geeigneten 
Leitung und geeignetem Personal ausgestattet werden muß, 
dnmit es seinen Aufttng erfilllen kann, 

unter BerlJcksichtigung dessen, daß der W"n18chllfts.. und 
Sozialrat in seiner Resolution 1994151 betont hat, daß die 
Förderung der Frau ein fester Bestandteil des wirtschaftlichen 

und sozialen Entwicklungsprozesses im Ra1unen der wichtig
sten weltweiten Fragen sein sollte, wie beispielsweise die 
Gleichberechtigung der Geschlechter und die Mitwirkung der 
Frau am FriedensprozeB, an der Lenkung der nationalen und 
internationalen Belange und an einer bestandfIIbigen Entwick
lung, 

1. nimmt KennI1Iis von dem Bericht des Generalsekretärs 
gemIIß Resolmion 481111"; 

2. nimmt artJerdem Kenntnis von dem Bericht des 
Beratenden Ausschusses fOr Verwaltungs- nnd Haushalts
fragen"'; 

3. erklJlrt erneut, wie wichtig es ist, auch weiterhin im 
derzeitigen Umfang Mittel fOr unabhängige Forschungs
arbeiten und dnmit zusammenhängende Ansbildungstlltig
keiten bereitzustellen, die fOr die Situation der Frau von 
entscbeidender Bedentung sind; 

4. fordert die Staaten sowie die zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen tn{. freiwillige Beiträge an den 
'D:euhandfonds der Vereinten Nationen fOr das Internationale 
Forschnngs- nnd Aushildungsinstitnt zur Förderung der Frau 
zu entrichten und anzukündigen, damit das Institut seinen 
Auftrag weiterhin wirksam erfillIen kann; 

5. fordert den Genera1sekretllr nachdriJckllch tn{. so 
rasch wie möglich einen Direktor des Internationalen 
Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur Förderung der Frau 
zu ernennen und die derzeit freien Stellen zu besetzen, dnmit 
das Institnt seinen Auftrag wahrnehmen kann; 

6. fordert den Genera1sekretllr artJerdem tn{. geeignete 
Maßnahmen zur Durchführung der Resolution 481111, der 
Resolutionen des W"n18chlIfts.. und SoziaJrats 19!J4/30 und 
1994/51 und dieser Resolution zu etweifen; 

7. ersuchtden GeneralsekreIlI, der Generalversammlung 
auf ihrer fiinfzigsten Thgung nnter dem Pnnkt "Förderung der 
Frau" aber diese Frage Bericht zu erstatten. 

94. Plenarsit:.ung 
23. Devnnber 1994 

49/164. Konvention fIber die BeseItIgung jeder Form von 
DIskrImInIerung der Frau 

Die Generalversammlung, 

In Anbetracht desseo, daß nach den Artike1n 1 nnd 55 der 
Charta eines der Ziele der Vereinten Nationen darin besteht. 
die 8l1gemeine Achtung vor den Menschenrechten und Grund
freibeiten liIr alle ohne irgendeinen Unterschied, insbesondere 
auch ohne Unterschied nach Geschlecht, zu f!Irdern, 

erldiJnmd, daß Frauen und Mlinner gleichberechtigt an der 
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung teil
nehmen, gleichberechtigt zu ihr beitragen und gleichberechtigt 
an besaeren Lebensbedingungen teilhabeot sollten, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 34/180 vom 18. De
zember 1979, mit der sie die Konvention über die Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau verabschiedet hat, 

sowie rmter Hinweis auf ihre vorangegangenen Resolutio
nen iIber die Konvention und Kenntnis nehmend von der Reso-
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lution 1994n des WIrtSChafts- und Sozia1rats vom 21. Juli 
1994, 

mit Genugtuung lIber die wachsende Anzahl der Vertrags
staaten der Konvention, die sich nunmehr auf 134 be\liuft, 

mit tiefer Besorgnis feststellend, daß die Konvention nach 
wie vor zu den Menschenrechtsilbereinkflnflen gehört, zu 
denen zahlreiche Vorbehalte geltend gemacht wurden, wovon 
viele dem Ziel und Zweck der Konvention widersprechen, 
wenngleich einige Vertragss1aaten ihre Vorbehalte zurOck
genommen haben, 

unter Hinweis auf die Erk1llrung und das Aktionspro
gramm von Wien, die von der Weltkonferenz über Men
schenrechte am 25. Juni 1993' verabschiedet wurden und 
worin es heißt, daß die Menschenrechte von Frauen und 
Mädchen ein unveräußerlicher, fester und untei1barer Bestand
teil der allgemeinen Menschenrechte sind, 

sowie unter Hinweis darauf, daß die KonfeIenz in der 
Erk1llrung und dem Aktionsprogramm von W"ten empfohlen 
hat, daß neue Verfahren zur verstllrkten Umsetzung des 
Bekenntnisses zur Gleichberechtigung und zu den Men
schenrechten der Frau beschlossen und namentlich die 
Kommission fIIr die Rel'lusstelbmg der Frau und der Ausschuß 
fIIr die Beseitigung der Diskriminierung der Frau aufgefordert 
werden sollen, umgehend die Mög1ichkeit zu priIfen, durch die 
Ausarbeitong eines Fakoltativprotokolls zu der Konvention ein 
Petitionsrecht einzufUhren, 

Kenntnis nehmend von dem am 4. Februar 1992 auf der 
Sechsten 'lhgong der Vertragss1aaten der Konvention ver
abschiedeten Besehluß"', 

sich dessen bewqßt, daß durch die Umsetzung der Zu-
1runftsstrategien von Nairobi zur Förderung der Frau" ein 
wichtiger Beitrag zur Beseitigongjeder Form von Diskriminie
rung der Frau und zur gesetzlichen und faktischen Gleich
stellung von Mann und Frau geleistet werden kann, 

TUlCh BeJumdlung der Berichte des Ausschusses fIIr die 
Beseitigung der Diskriminienmg der Frau lIber seine zwölfte'" 
und dreizehnte" 'lhgong, 

Kenntnis nehmend von den VorscblBgen und allgemeinen 
Empfehlungen, die der Ausschuß im Einklang mit seinem 
Mandat abgegeben hat, zu1etzt auf der dreizehnten 'lhgong des 
Ausschusses, auf der der Ausschuß als Beitrag zum 
JnteroatIonalen Jahr der Familie den Vorschlag Nr. 6 zur 
Internationalen Konfurenz lIber Bevölkerung und Entwicklung 
und die allgemeine Empfehlung Nr. 21 zu den Ziffern 9, 15 
und 16 der Konvention verabschiedet hat, sowie von anderen 
allgemeinen Empfehlungen des Ausschusses, 

feststellend, daß die Arbeitsbelastung des Ausschusses 
aufgrund der wachsenden Anzahl der Vertragsstaaten der 
Konvention zugenommen hat, daß die JahrestaguDg des 
Ausschusses nach wie vor die kOrzeste aller Jabrestagungen 
der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte ist 
und daß trotz der Empfehlung des WIrtSChafts- und Sozia1rats 

.. Siebe CBDAWISPß992I4. 
"0jfIde/ks ProtDkoU tkr Genemlver:mmmlung, Achtundv/erzJgs/6 

T_g./kIIoge 38 (A/48I38). 

" Ebd., NeunwuJvIen:Igste T"""". _ge 38 (A/49J38). 

in seiner Resolution 1992/17 vom 30. Juli 1992, die von der 
Generalversammlung in ihrer Resolution 47/94 vom 
16. Dezember 1992 unterstOtzt wurde, wonach fIIr jede 
Ausschußtagung drei Wochen anberaumt werden sollten, um 
den Ansschnß in die Lage zu versetzen, die von den Vertrags
staaten vtngeJ.egten Berichte zu prüfen, bis der Rllckstand bei 
der Behandlung von Berichten beseitigt ist, nach wie vor ein 
betriichtlicher ArbeitsriIclcst vorhanden ist, 

in der Oberomgung, daß es notwendig ist, Ma8nabmen zu 
ergreifen, um es dem Ausschuß zu ermöglichen, die von den 
Vertragsstaaten vorgelegten Berichte sorgfli1tig und rechtzeitig 
zu prüfen und alle seine Verautwortlichkeiten nach der 
Konvention wahrzunehnten, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Arbeitsmethoden des Ausschusses und seine Fähig
keit, sein Mandat wirksam wahrzunehmen", der einen Ver
gleich mit anderen Vertragsorganen enthielt, 

mit Genugtuung über die Bemnhungen des Ausschusses, 
seine Arbeitsmethoden weiter zu verbessern, indem er ab
schl/eßende Bemerkungen annimmt, die konkrete VorscblBge 
und Empfehlungen enthnIten, 

unter Hinweis darauf, daß es dem Generalsekretiir nach 
Artikel 17 Absatz 9 der Konvention obliegt, dem Ausschuß 
das Petsona1 und die Einrichtungen und Dienste zur Verfilgung 
zu stellen, deren dieser zur wirksamen Wahrnehmung seiner 
Aufgaben bedarf, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44n3 vom 
8. J:)e7ember 1989,45/124 vom 14. Dezember 1990 und 47/94 
vom 16. Dezember 1992, in denen sie unter anderem energisch 
die Auffassung des Ausschusses unterstOtzt hat, der Ge
neralsekretllr solle einer verstllrkten Untersti1tznng des Aus
schusses höhere Prioritlit einrllumen, 

die allgemeine Empfehlung Nr. 19 des Ausschusses über 
Gewalt gegen Frauen TUlChdrUcldich unterstatzend. und mit 
dem Aufruf an die Vertragsstaaten, ihre periodischen Berichte 
im Einklang mit dieser und anderen allgemeinen Empfeh
lungen des Ausschusses zu erstellen, 

mit Genugtuung lIber die Ernennung eines Sonderbericht
erstattet. der Menschenrechtskommission üher Gewalt gegen 
Frauen, einschließlich ihrer Ursachen und Folgen, 

1.. gibt Ihrer Genugtuung darlJber Ausdruck, daß mehr 
und mehr Staaten die Konvention über die Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau ratifiziert huben hezie
hun . ihr beigetreten sind, und unterstiltzt die allgemeine 
Em~ des Ausschusses fIIr die Beseitigung der Dis
kriminierung der Frau, auf diejenigen Vorbehalte hinzuweisen, 
die mit dem Ziel und Zweck der Konvention nicht im Einklang 
stehen; 

2. fonJert alle Staaten, die die Konvention noch nicht 
ratifiziert huben beziehungsweise ihr noch nicht beigetreten 
sind, nochdrllcldich aaf, dies möglichst bald zu ton; 

3. weist TUlChdrIJcklich tla:m1ifhin, wie wichtig es ist, daß 
die Vertragsstaaten ihren Verpflichtungen nach der Konven
tion genauestens nachkommen; 

'" A/4913OB. AbscImittIß. 
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4. ermutigt die VertragsstaateD, zu erwIIgen, den Umfang 
der Vorbehalte, die sie gegen die Konvention einlegen, zu 
begrenzen. diese so genau und enggefaßt wie möglich zu 
formulieren und sicherzustellen, daß sie mit dem Ziel und 
Zweck der Konvention nicht unvereinbar sind oder auf andere 
Weise im WtdetspnIch zum Völkerrecht stehen; 

5. ersucht die Vertragsstaatell der Konvention, ihre 
Vorbebalte regelmii8ig zu ilberprilfen, mit dem Ziel, diese 
VbrbebaIte rasch zuriickzunchmen, damit die Konvention voll 
umgesetzt werden kann; 

6. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraJsekretllrs 
Ober den Stand der Konvention" und emucht ihn, der General
versammlung auch weiterhin jährlich Bericht zu erstatten; 

7. nimmt aq/Jerdem Kenntnis von den Berichten des 
Ausschusses Ober die Beseitigung der Diskriminierung der 
Frau Ober seine zwö!fte'lll und dreizehnte71 Thgung; 

8. empfiehlt, den Vertragsslaaten der Konvention, die Ar
beitssitention des Ausschusses und seine Kapazität zur 
wirksameren ErfiII1ung seines Mandats im Lichte der in den 
Ziffern 6 und 7 erwähnten Berichte zu prilfen und in diesem 
Znsammenhang außerdem die Möglichkeit zu erwIIgen, 
Artikel 20 der Konvention so zu ändern, daß dem Ausschuß 
genilgend Zeit flIr seine Thgung zur Verfllgoog steht; 

9. ersuchJ die Vertragsstaatell der Konvention, im Jabre 
1995 zusammenzutrete um sich mit der in Ziffer 8 erwlllmten 
0berpriIfung des Artikels 20 der Konvention zu befassen; 

10. bittet die Vertragsstanten der Konvention, alles in 
ihren KriIften Stehende zu ton, um ihre Erstberichte sowie die 
Zweitberichte und alle nachfolgenden periodischen Berichte 
Ober die Umsetzung der Konvention geml!ß deren Artike118 
und gemllB den vom Ausschuß vorgegebenen Richtlinien 
VOl2IJiegen und bei der Vorlage ihrer Berichte uneiogeschriinkt 
mit dem Ausschuß zusammenzuarbeiten; 

11. begrlfJt die Anstrengungen, die der Ausschuß unter
nimmt, um seine Verfahren zu rationalisieren und die periodi
schen Berichte rascher zu behandeln, ond legt dem Ausschuß 
IIIIChdrIIcklich nahe, diese Anstrengnogen fortzusetzen; 

12. begrlfJt aq/Jerdem die im RinJcJang mit der allgemei
nen BmpfchIung Nr. 11 des Aosschusses74 exgtiffenen in
itiativen, regionale AlIsblldungslehrgllnge flIr die Ausarbeitnng 
und Redaktion von Berichten der Vertragsstaatell flIr Regie
rungsbeamte sowie Ausbildungs- und lnformatIonsseminare 
flIr Stssten zu vernnstalten, die den Beitritt zu der Konvention 
in Erwägung ziehen, und legt den zuständigen Organen und 
OIgnnisationen der Vereinten Nntionen eindringlich nahe, 
diese lnitintiven zu unterstiltzen; 

13. ersucht den Genem1sekretär, sich auch kßnftig zu 
bemllhen, Sekretnriatsper insbesondere Rechtssachver
ständige flIr die Anwendung von Menschenrechtsvertrligen, 
sowie technisclte Mittel zur Verfllgnog zu stellen, dnmit der 
Aosschuß seine Aofgsben wirksam wahrnehmen kann; 

7JEbd..~n. 
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14. untersIfJtV energisch die Anffnssung des Ausschusses, 
wonnch der Generalsekretllr im Rabmen der vorhandenen 
Ressourcen der Stärknng der fachlichen und sachlichen 
Unterstiltzung des Aussclmsses höhere Priorität einrIIumen 
soDte, insbesondere um bei den vorbereitenden Forschungs
arbeiten bebiJflich zu sein; 

15. ersucht den Generalsekretllr, im Rabmen der vorhnn
denen Ressourcen und unter Beri!cksichtigung der diesbezllgli
ehen Empfehlungen des Ansschusses auch weiterhin flIr die 
Verbreitung von Infonnntionen Ober den Ausschuß, seine 
Beschlflsse und Empfehlungen, die Konvention ond das 
Konzept der Rechtskondigkeit Sorge zu tragen beziehungs
weise diese zu erleichtern und zu fördern; 

16. untersIfJtV das von dem Ausschuß auf seiner zwölften 
und dreizehnten Thgung ausgesprochene Ersuchen um eine 
Ilingere Thgungsdauer samt einer angeh! seuen Untet81ß!ZIIug 
seitens des Sekretariats, dnmit der Ausschnß auf seiner 
vierzehnten und fflnt'7A!hnten Thgung eimnal im Jahr flIr drei 
Wochen :msammentteten kann, und empfiehlt, daß das 
Ersuchen des Ansschusses um eine Ilingere Thgungsdauer im 
Rabmen der vorbandenen H8nshaltsroittel geprflft wird; 

17. ersuchJ den Generalsekretllr, sicherzustellen, daß der 
Ausschn8 angemessene Unterstiltzung erhlllt, und ersucht 
außerdem darum, daß aus dem vorbandenen ordentlicben 
Hausbait ausreichende MitteI flIr diesen Zweck zur Verfflgoog 
gestellt werden, damit sich der Ausschn8 eingehend und recht
zeitig mit den von den VerIragsStanten vorgelegten Berichten 
befassen kann; 

18. beschließt, auf ihrer einundfllnfzigsten Thgung erneut 
zu IlberprOfen, ob der Ausschuß seinen Rllckstand bei der 
Behandlung der Berichte verringern konnte; 

1'9. empfiehlt, daß die Thgungen des Ausschusses nach 
Möglichkeit so angesetzt werden, daß die Ergebnisse seiner 
Arbeit der Kommission flIr die Rechtsstellung der Frau noch 
im selben Jahr rechtzeitig nachrichtlich Obermittelt werden 
können; 

20. ersuchtden Generalsekretär der Generalversammlung 
auf ihrer einundfllnfzigsten Thgung einen Bericht Ilber die 
Durchfilhrung dieser Resolution vorzulegen und diesen BIrlcht 
der Kommission flIr die RechtssteDung der Frau auf ihrer 
einundvierzigsten Thgung zu ilbermitteln. 

94. Plenarsltvms 
23. Dezember 1994 

49/165. Gewalt gegen Wandemrbeltnll1l ... e. hmen 

Die Generalvel"BlDlllllllmg, 

unter Hinweis darauf. daß die Charta der Vereinten 
Nntionen den G1auben an die grund1egenden Menschenrechte, 
an die WIlrde und den Wert der menschlichen Person und an 
die Gleichberechtigung von Mann und Frau bekräftigt, 

in Bekr4ftlgung der Grundsätze in der Konvention Ober die 
Beseitignog jeder Form von Diskriminierung der Frau, die von 
der Generalversammlung mit ihrer Resolution 34/180 vom 
18. Oezember 1979 verabschteder wurde, , 

betonend, daß die Förderung der Menschenrechte der Frau 
einen integrierenden Bestendteil der Menschenrechtsaktivitli-
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100 der Vereinten Nationen darstellt, wie in der Erklllrung und 
im Aktionspioglwnm von WIen bekrllftigt wurde, die 1993 
von der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet 
wurden", 

mit GenugtU/l1lg über das Aktionsprogramm der vom S. bis 
13. September 1994 in Kairo abgehaltenen JnternationaIen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung", in dem alle 
Uinder dazu anfgeforclert wurden, umfassende MaßnabnIen 
zur Beseitigung aller Formen der Ausbenttmg. der Miß
handlung. der BeIlistIgung und der Gewalt gegen Frauen zu er
greifen. 

feststellend, daß Armnt, Arbeitslosigkeit und andere 
sozioökonomische Situationen in ihren Heituatilindem nach 
wie vor zahlreiche Frauen aus Entwicklongsllindern und aus 
einigen Umbruchllindern dazu veranlassen. sich anf der Suche 
nach einem Lebensunterhalt fUr sich und ihre Familien in 
LIinder zu begeben. in denen gröBerer Wohlsttmd herrscht, und 
gJeich...mg anerkennend, daß es vorrangige Ptlicht der S1aa1en 

. ist, anf die Schaffung von Bedingungen hinzuwlrken. unter 
denen ihre Bilrger Beschllftigung finden können. 

in der ErwlJgung, daß es die Pt1icht der Herkunf1sllinder ist, 
die I:nter eh ihrer BiIrger, die in anderen Uindern Beschäfti
gung snchen oder erhalten. zu schützen und zu fOrdern, ihnen 
eine entsprechende Ausbildung beziehungsweise Bildung zu 
vermitteln und sie über ihre Rechte und Pt1ich1oo in den 
LIIndern. in denen sie beschäftigt sind. zu informieren, 

im Bewl4fJtsein der moralischen Verpflichttmg der 
Aufnahme- beziehungsweise Gast\Iinder, die Menschenrechte 
und Grundfreihei100 aller Menschen innerhalb ihrer Grenzen 
zu gewährleisten, einschließlich der Wanderarbeitnehmer und 
insbesondere der Wanderarbeitnehmerinnen. die anfgrund 
ihres Geschlechts und der 'Thtsache. daß sie Ausliinderinnen 
sind. in zweifacher Hinsicht gefllbrdet sind. 

mit Besorynls über die fOltgeseWen Berichte von schweren 
Mißhandlungen und GewaIttlltigkeiten gegeI! die PeIson von 
Wanderarbeitnehmerinnen, die von Arbeitgebern in einigen 
GastIl1ndern begangen werden, 

betonend. daß Gewalihandlungen gegen Frauen den Genuß 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Frauen 
beeintd!chtigen oder unmllglich !nachen, 

tlbemugt von der Notwendigkeit, alle Formen der Dis
kriminierung der Frau zu beseitigen und sie vor Gewalt 
anfgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit zu schützen, 

1. bringt ihre ernste Besorynls zum Ausdruck über die 
Not der Wanderarbeitnehmerinnen, die Opfe! kllrperlicher, 
psychischer und sexueller Belilstigung oder Mißhandlung wer
den; 

2. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, daß einige 
Aufnahmellindel: Anstrengungen unternehmen. um die schwie
rige Situation der Wanderarbeitnehmerinnen zu mildem; 

3. verweist in diesem Zll!l!lJDlDCIlhang anf ihre ResoIntion 
48/104 vom 20. Dezember 1993, mit der sie die Erklllrung 
über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen vmabschiedet 
hat; 

4. begr4flt die Maßnaitmen zur Stlirkung der Menschen
rechte der Frau und zur HeISlellung engeter Beziehungen 
zwischen den mit Frauenfragen und -rechten befaßten Organen 

in den VeIeinten Nationen im Rahmen eines besonderen 
Tiitlgkeitsprogramms, wie in der vorgeschlagenen Revision 
des mittelfristigen Plans fUr den Zeitraum 1992-1997 vOIge
sehen; 

S. bittet die betroffenen Staaten, insbesonde!e die 
Herkunfts- und Anfnaltmellinder von Wanderarbeitnehme
rinnen. regelmäßjge Konsultationen durchzufilhren. um 
Problernbereiche bei der Fö!derong und dem Schutz der 
Rechte von Wanderarbeitnehmerinnen und bei der Bereitstel
lung von Gesundheits- und Sozia1diensten fUr sie zu benennen. 
konkrete Maßnabmtm zur Behandlung dieser Probleme zu 
mgteifen. gegebenenfa\Is geeignete MeI'hanismen zur Durch
fDhrung diese! Maßnahmen einzurichten und ganz allgemein 
Bedingungen zu schaffen. die eine größere Harmonie und 
Toleranz zwischen Wanderarbeitnehmerinnen und dem Rest 
der Gesellschaft. in der sie leben. fOrdern; 

6. ruft die betroffenen LIinder auf, durch geeignete 
Maßnahmen sicherzustellen. daß Polizei und Justiz bei der 
Gewähiieistung des vollen Schutzes der Rechte der Wander
arbeitnehmerinnen behilflich sind. im Einlclang mit den 
internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten; 

7. fordert sowohl die Herkunfts1llnder als auch die 
GastIl1nder nachdrllcklich auf, nötigenfalls auch durch den 
Erlnß gesetzlicher Maßnahmen dazu beizutragen. daß der 
Schutz von Wanderarbeitnehmerinnen vor skrupellosen 
Anwerbeprak!iken gewähdeistet ist; 

8. legt den Mitgliedstaaten nahe, die Unterzeichmmg und 
Ratifikation der Internationalen Konvention zum Schutz der 
Rechte alle! Wanderarbeitnehmer und ilner Fatlli1ienangehöri
genlS beziehungsweise den Beitritt dazu in Erwägung zu 
ziehen; 

9. bittet die Gewerkschaften, die VerwiIklichung der 
Rechte der Wanderarbeitnehmerinnen ZU unle!stiltzen, indem 
sie ihnen helfen, sich zu organisieren, damit sie ihre Rechte 
besse! geltend mschen können; 

10. fordert die zuständigen Organe und Sonc!erorganisa
tionen des Systems der Vereinten Nationen, die zwischen
staatlichen und die oichtstaatlichen DIganisationen auf, dem 
GeneraIsekretIi über das Ausmaß des Problems Bericht zu 
mstatten und weitere Maßnahmen zur VerwiIklichung der 
Zie1e diese! Resolution zu empfehlen; 

11. ersucht die zur Kontrolle der Verttagseinhalamg 
eingesetzten Organe und fordert die mit der Fmge der Gewalt 
gegen Frauen befaßten oichtstaatlichen Organisationen anf, die 
Situation der Wanderarbeitnehmerinnen gegebenenfa\ls zum 
Gegensttmd ilner Beratungen und Erkenntnisse zu mschen und 
den Organen der Vereinten Nationen sowie den Regierungen 
einschlllgige Informationen zur Vetfügung zu stellen; 

12. bittetdie SonderberichteIstatterin der Menschenrechts
kommission ZU! Frage der Gewalt gegen Frauen. Gewalt gegen 
Wanderarbeitnehmerinnen auch kl1nftig als eine der dringen
den Fragen im Rahmen ihres Mandats zu behandeln; 

1-3. fordert die betteffenden zwischenstaatlichen Organe, 
Sonderorgenisatonen und oichtstaat1ichen Organisationen auf, 
in ZusammcnnIbeit sowohl mit den Herkunfts- als auch mit 
den GastIl1ndern Serninnre und Auabildungsprogramme über 
Menschenrechtsilbereinkllnf durchzufilhren. insbesondere 
soweit sie Wanderarbeitnehmer beb:effen; 



· 14. bittet alle Staaten, mit UnteIstiltzung der zustllndigen mit dem Menschenhandel, wie zwangSweise Hausbaltsarbeit, 
nicbtstaatlichen Organisationen geeignete Maßnahmen ZU Scheinehen, SchWlll7.81"beit und Scheinadoptionen, 
ergreifen, um Wanderarbeitnebmerinnen, die infolge einer 
Verletzung ihrer Rechte unter anderem durch skrupellose Ar
beitgeber undIoder Anwerber tnmmatisim worden sind, Unter
stIltzungadienate zu gewllhren, Ressourcen fIIr ihre physische 
und psychische Rehabilitation zur Verfllgung ZU stellen und 
ihre Rilckkehr in ihre Herkunftslllnder zu erleichtern; 

15. bittet den Weltgipfel fIIr soziale Entwicklung, die 
Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen fIIr Gleichberechti
gung, Entwicklung und Frieden und den Neunten Kongreß der 
Vereinten Nationen fIIr Verbrechensverhiltung und die· 
Behandlung StraffiIlliger, die Frage des Frauen- und Ml!dchen
handels sowie des Handels mit 1ugendlichen in ihre jeweiligen 
Aktionsprogramme aufzunehmen; 

16. ersucht den GeneralsekreUir, der Generalversammlung 
auf ihrer tlinfzigsten Thgung über die Durcbtllhrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten, einscbließlich inabesondere 
über den Bericht der Sonderberichtelstatleiin zur Frage der 
Gewalt gegen Frauen. 

94. PlenarsUvmg 
23. Dezember 1994 

491166. Frauen· und MlIdehenhandel 

Die Generalversammlung, 

in Bekrliftigung Ihres Glaubens an die grundlegenden 
Menschenrechte, an WIltde und Wert der menschlichen Person 
und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die in der 
Charta der Vereinten Nationen festgeschrieben sind, 

sowie in Bekrliftirm,g der in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschentechte ,der Konvention über die Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau", den interna
tionalen Menschentechtspakten17, der Konvention gegen Folter 
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe", der Konvention über die Rechte des 
Kindes" und der Erklärung über die Beseitigung der Gewalt 
gegen Frauen' • niedergelegten Gnmdsätze, 

daran erinnernd, daß in der Erkli1rung und dem Aktions
progmmm von Wien, die am 25. 1nni 1993 von der WeIt
konferenz über Menschentechte verabschiedet worden', 
hekriiftigt worde, daß die Menschenrechte der Frauen und 
MlIdchen ein unveräußerlicher, fester und unteilbarer Bestand· 
teil der allgemeinen Menschenrechte sind, 

iJberzeugt von der Notwendigkeit, alle Formen der sexuel
len Gewalt und des Sexhandels zu beseitigen, die die Men
schenrechte von Frauen und MlIdchen verletzen, 

unter Verurteilung der unerIanbten und belmIichen Ver
bringung von Personen über nationale und internationale 
Grenzen hinweg, weitgehend aus EntwicklungslJindem und 
einigen Umbrucblllndem, mit dem Jetztuchen Ziel, Frauen und 
MlIdchen in Situatjonen zu bringen, in denen sie sexuell oder 
wirtschaftlich unterdrilckt und ausgebeutet werden, woraus 
Anwerber, HlIndler und Verbrechersyndikate Profit ziehen, 
sowie anderer rechtswidriger Tätigkeiten im Zu!!llmmenhang 

" Resolution 39/46, AnIaglo. 
" Resolution 48/104. 

davon Kenntnis nehmend, daß eine zunehmende AnzahI 
von Frauen und MlIdchen aus Entwicklungsllindem und aus 
einigen Umbrucblllndem Menschenhl1ndle zum Opfer fallen, 
und feststellend, daß auch 1ungen zu Opfern des Menschen· 
handels werden, 

feststellend, daß die Menschentecbtskommission in ihrer 
Resolution 1994/45 vom 4. März 199432 die Beseitigung des 
Frauenhandels gefonlert hat, 

sich dessen bewt4ßt, daß die Kommission fIIr Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege in ihrer Resolution 3/2 vom 
6. Mai 199471 beschlossen hat, auf Ihrer vierten Thgung im 
Zn!!llmmenhang mit der ErIlrterung der Frage der grenzilber· 
schreitenden organisierten KriminalitJlt den internationalen 
Handel mit Minderjllhrigen zu behandeln, 

in der Ericenntnis, daß auf nationaler, regionaler und 
inteiDationaier Ebene dringend wirksame Maßnahmen zum 
Schutz von Frauen und MlIdchen gegen diesen ruchlosen 
Handel ergriffen werden müßten, 

1. bringt Ihre ernste Besorgnis zum Ausdruck über die 
VerschlIrl'ung des Problems des Menschenhandels, insbes0nde
re die Thtsache, daß der Sexhandel zunehmend in der Hand 
von Verbrechersyndikaten ist und daß sich der Frauen· und 
Mlidchenhandel internationalisiert hat; 

2. begrqfJt das Aktionsprogramm der vom 5. bis 
13. September 1994 in Kairo abgebaJtenen Internationalen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung", in dem unter 
anderem alle Regierungen aufgefordert worden, den interna
tionalen Menschenhandel mit Migranten, inabesondere zum 
Zweck der Prostitution, zu vmbindem und die Regierungen der 
Aufnahme- wie auch der Herkunftsllinder aufgefordert 
worden, wirksame Sanktionen gegen diejenigen zu ergreifen, 
die illegale Wanderungen organisieren, illegale Wanderer 
ausbeuten oder Handel mit illegalen Wanderern betreiben, 
inabesondere diejenigen, die in irgendeiner Form interna
tionalen Frauen- und MlIdchenhandel betreiben; 

3. legt den Regierungen, den zuständigen Organen und 
Sonderorganisationen des Systems der Vereinten Nationen, 
den zwischenstaatlicben und den nichtstaatlichen 0rganisatio
nen Rahe, Informationen über alle Aspekte des Frauen· und 
Mädchenhandels ZU sammeln und weiterzugeben, um die 
Ausarbeitung von Maßnahmen zur Bekllmpfung dieses 
Handels zu erleichtern; 

4. foniert die Regierungen NlChdrIJckllch auf, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um dem Problem des Frauen- und 
Mädchenhandels zu begegnen und sichmzustellen, daß die 
Opfer die Hilfe, die Unterstützung, die Rechtsberatnng, den 
Schutz, die Behandlung und die Rehabilitation erbaJten, die sie 
benötigen, und fonIert die Regierungen nachdrilck1ich auf, in 
dieser Hinsicht zu!!llmmenzuarbeiten; 

5. fonien alle Regierungen auf, geeignete Maßnahmen 
ZU ergreifen, um ZU verhindern, daß die Menschenhlindler 
Wutschaftstlltigkeiten wie den Ansbau des Fremdenverkehrs 

" 0jJküd Records of ths llconomIc anti SodaI Coundl, 1994, SrIppk
ment No. 11 (EIl994/3I), Kap.!' AbscImltt C. 



und die Ausfuhr von Arbeitskräften mißbrauchen und aus
nutzen; 

6. legt den Mitgliedstaaten nahe, die UnteIzeichnung und 
RalifilcatiQl1 der Konvention zur Unterbindung des Menschen
handels und der Ausnutzung der Prostitution anderer", des 
Übereinkommens betteffend die Sklaverei in seiner gelinderten 
Fassung'" und aller anderen einschlägigen internationalen 
ÜbereiDktinfte beziehungsweise den Beitritt zu diesen zu 
erwägen; 

7. bl#et die betreffenden Regierungen und die zuständi
gen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um der Öffentlichkeit 
dieses Problem verstiirkt bewußt zu machen; 

8. lenkt die Arifmerksamkelt der Sonderberichterstatterin 
der Meoscheorechmkommission flIr Gewalt gegen Fraoeo und 
der von der Unterktoomission flIr die Verhatoog von Dis
kriminierung und den Schutz von Minderheiten eingesetzten 
Arbeitsgruppe flIr die modernen Formen der Sklaverei auf das 
Problem des Frauen- und Mädchenhandels; 

9. bittet den Weltgipfel flIr soziale Entwicklung, die 
Vierte Weltfraoeokoofereoz: Maßnahmen flIr Gleichberechti
gung, Bntwick100g und Frieden und den Neunten Koogreß der 
Vereinten Nationen flIr Verbrecheosverhütoog und die 
Behandlung Straffiilliger, zu erwägen, die Frage des Fraoeo
und Mädchenhandels in ihre jeweiligen Aktionsprogramme 
aufzunehmen; 

10. e1IIJ?fiehlt. daß das Problem desFraoeo- und Mädchen
handels im Znsmnmeohang mit der Anwendoog aller ein
schlägigen internationalen ÜbereiokiInfte berilcksichtigt 
werden sollte und daß erforderlicheofaJls Maßna1mteo zur 
Stlirkuog dieser Übereinldlnfte geprüft werden sollten, ohne 
daß dndorch ihre rechtliche Aotorltät und Integrität unleI'
graben wird; 

11. ersucht den Genera!sekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fIInfzigsten Thgoog unter dem Punkt "Förderung der 
Frau" einen vorläofigen Bericht aber die Durchfllhrung dieser 
Resolution vorzulegen. 

94. PlenßniIvmg 
23. Devnn/Jer 1994 

49/167. Verb tUDg der SItuatIon der Frauen Im Sekreta-
riat 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Artikel 1 und 101 der Charta der 
Vereinten Nationen, 

sowie unter Hinweis auf Artikel 8 der Charta, der bestimmt, 
daß die Vereinten Nationen die Gleichberechtigung von 
Mäonero und Frauen hinsichtlich der Anwartschaft auf alle 
Stellen in ihren Haupt- und Nebeoorganen nicht einscbrllokeo, 

ferner unter Hinweis auf die entsprechenden Ziffern der 
Zokunftsstrategen von Nairobi zur Förderung der Frau"', 
insbesondere die Ziffern 79, 315, 356 und 358, 

" Resolution 317 (IV). AnIago. 
,. V_ NIIIlonen, Treoty Serle3. Vol. 212, Nr.2861. 

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen und 
BeschlUsse der Generalversamm1ung, des Wirtschafts.. und 
Sozialrals und anderer Organe, die sich seit der Verabschie
dung der Versammlungsresolution 2715 (XXV) vom 15. De
zember 1970, in der die Frage der Beschäftigung der Frauen 
im Höheren Dienst zum ersten Mal behoodelt worde, weiter 
mit dieser Frage befaßt haben, 

besorgt darilber, daß die Fraoen im Sekretariat, insbes0nde
re in den höheren Leitoogsebeoen, nach wie vor stark unterre
präsentiert sind, 

in der Ober:.eugung, daß die Verbesserung der Situntion 
der Fraoen im Sekretariat die Wirksamkeit und Glaubwilrdig
keit der Vereinten Nationen wesentlich erhöhen könnte, so 
auch ihre FiIhrongsrolle bei der Verhesserung der Situntion der 
Frauen in der ganzen Welt und bei der Förderung der vollen 
Teilhobe der Fraoeo an allen Aspekten der Entscheidungs
findung, 

erinnernd an das in ihren Resolutionen 4511ZS vom 
14. Dezember 1990 und 451239 C vom 21. Dezember 1990 
gesetzte und in ihren Resolutionen 46/100 vom 16. Dezember 
1991, 47/93 vom 16. Dezember 1992 und 48/106 vom 
20. Dezember 1993 bekrl!ftigte Ziel, bis 1995 einen Frauen
aoteil von insgesmnt 35 Prozent an den der gengtapbischen 
Verteilung unterliegenden Stellen zu erreichen, 

mit Besorgnis feststellend, daß die derzeitige Steigeroogs
rate bei der Ernennung von Fraoen möglicherweise nicht 
ausreicht, om bis 1995 das Ziel eines 35prozentigen Frauen
anteils an den der gengraphischen Verteilung unterliegenden 
Stellen zu erreichen, 

unter Hinweis auf das in ihrer Resolutioo 451239 C gesetzte 
und in ihren Resolutionen 461100, 47/93 und 48/106 bekrl!ftig
te Ziel, bis 1995 einen Fraoeoanteil von ZS Prozent an den 
Dieos1pOSteD der Besoldungsgruppe 0-1 und darIlber zu 
erreichen, 

mit EnttIJusehung feststeUend, daß der Frauenaoteil an den 
Dienstposten der Besoldongsgruppe 0-1 und dariIber nach wie 
vor unannehmbar niedrig ist und weit unter dem ZS-Prozeot
ZielJiegt, 

Ken:ntnis nehmend von den Anstrengungen, die der 
Geoeralsekretlir und der Bereich Personalweseo und -manage
ment im vergangenen Jabt unternommen haben, om die von 
der GeoeraIversammlung gesetzten Ziele zur Verbesserung der 
S~onderFraoenim~~indieGesmn~flIr 
die Vorwaltoog der Homanressourcen der Organisation zu 
integrieren, sowie davon Kenntnis nehmend, daß ein solches 
omfassendes Konzept der Verbesserong der Simation der 
Frauen im Sekretariat flIrderlich sein wird, 

in Anerkell1lung dessen, wie wichtig es ist, allen Bedien
steten Chancengleichheit in der Beschäftigung zu gewlilJr.. 
leisten, 

s/eh dessen bewllßt, daß eine omfassende Politik zur 
Verhatoog sexoe1ler Bellistigong ein in1egrierender Bestandteil 
der Persona1polltik sein sollte, 

dem Generalsekretllr ihre Anerkennung aussprechend flIr 
die von ihm erlassene Verwaltongsvorscbrift betreffend Ver
fahren zur Behandlung von FiUlen sexoaJler Belllstigong"', 

.. 1rr/AJ1379. 
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eingedenk dessen, daß ein sichtbares Engagement des 9. ersucht den Generalsekretllr fJ14IJenlem, die Leitstelle 
Generalsekretllrs flIr die Erreichung der von der Generalver- flIr Frauenfragen im Sekretariat im Rahmen der vorhandenen 
sammlung gesetzten Zie1e unerllißlich ist, Mittel in die Lage zu versetzen, die Fortschritte bei der 

UmsetZ!mg des strategischen P1ans wirksam zu überwachen 
1. begrqpt den Bericht des Generalsekretllrs1

; oder zu erleichtern; 

2. nimmt Kennmis von dem in Abschnitt W des Berichts 
entbaltenen strategischen Aktionsplan zur Verbesserung der 
Situation der Frauen im Sekretariat (1995-2000) sowie von den 
vom Generalsekretllr vmgeschIagenen Gesamt- und Ein
zelzielen des strategischen Plans; 

3. fordert den Generalsekretär nacluJriJcldlch at.if, den 
strategischen Plan voll durcbzufllhren, und weist dabei darauf 
hin, daß sein sichtbares Engagement flIr die Erreichung der 
von der Generalversammlung gesetzten Ziele und der in dem 
strategischen Plan entbaltenen Gesamt- und EinzelzieIe 
unerlJißlich ist; 

4. begrtqJt die Absicht des Generalsekretllrs, die Durch
fllhrung des strategischen P1ans unter anderem dadurch 
sicherzustellen, daß er klare und konkrete Anweisungen in 
bezug auf die Befugnisse und die Verantwortung aller Fflh
rungskdifte im Zusammenhang mit der UmsetZ!mg des P1ans 
sowie in bezug auf die Kriterien erteilt, nach denen die 
erzielten Ergelnrlsse bewertet werden; 

5. fordert den Generalsekretär nacIuJriJcldich at.if, im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und gemäß 
dem strategischen Plan der Einstellung und Beförderung von 
Frauen in Stellen, die der geographischen Verteilung unterlie
gen, insbesondere in FDbrungs- und Leitungspositionen und in 
denjenigen Thilen des Systems der Vereinten Nationen und 
ihrer Sonderorganisationen, in denen der Frau""anteil 
beträchtlich unterhalb des Durchschnitts liegt, grilBere Priorililt 
einzuräumen, damit die in ihren Resnlutionen 45/125 und 
45/239 C gesetzten Ziele verwirklicht werden, nämlich bis 
1995 einen FranenanteU von 35 Prozent insgesamt und von 25 
Prozent an den Dienstposten der Besoldungsgrnppe 0-1 und 
darlIber zu erreichen; 

6. fordert den Generalsekretär fJ14IJerdem nacluJriJcldlch 
at.if, die derzeitigen Arbeitsregelungen innerbalb des Systems 
der Vereinten Nationen weiter zu prlIfen mit dem Ziel, sie 
flexibler zu gestalten und auf diese Weise die direkte oder 
indirekte Diskriminierung von Bediensteten mit famiIillren 
Verpflichtungen zu beseitigen, und dabei unter anderem 
Fragen wie der Bescbliftigung von Ehegstten, der Arbeitsplatz
teilung, der gleitenden Arbeitszeit, Einrichtungen flIr die 
Kindetbetrenung, PIlinen flIr die Unterbrechung der Laufbahn 
und dem Zugang ZU FortbUdnngsmÖglichkeiten Aufmerksam
keit zu schenken: 

7. fordert den Generalsekretärferner nacluJriJcldlch at.if, 
im Sekretariat mehr Frauen aus den Bntwicklungsliindern, 
insbesondere aus überhaupt nicht vertretenen oder unterre
prilsentierten Entwicklungslllndern, sowie aus anderen LIIndem 
einzustellen, die nor dorch wenige Frauen vertreten sind, 
namentlich auch aus den Umbruchllindetn; 

8. ersucht den Generalsekretär, daflIr Sorge zu tragen, 
daß flIr alle Bediensteten Chancengleichheit in der BeschIifti
gung besteht; 

.. Al491587 und Ko1r.l. 

10. legt den Mitgliedstaaten eindringlich 1IIJhe, den 
strategischen Plan sowie die Anstrengungen der Vereinten 
Nationen und der Sonderorganisationen zur Erhöhung des 
prozentualen Frauenanteils im Höheren Dienst, insbesondere 
in der Besoldungsgrnppe 0-1 und darlIber, zu unterstfll:zen, 
indem sie mehr weibliche Bewerber namhaft machen, indem 
sie Frauen ermutigen, sich um freie Stellen zu bewerben, und 
indem sie nationale Listen wmblicher Bewerber aufstellen und 
diese dem Sekretariat, den Sonderorganisationen und den 
Regionalkommissionen zur Vetfflgung stellen: 

11. ersucht den Generalsekretär, weiter umfassende 
GrundsatzmaBnahmen zur Verhütung von sexueller Bellisti
gang im Sekretariat auszuarbeiten; 

12. ersucht den Generalsekretär fll4IJenlem, sicherzustel
len, daß der Kommission flIr die RechtssteUung der Frau auf 
ihrer neununddreißigsten 'Thgung, im Einklang mit den 
einschUigigen Vorschriften betJeffend die Fristen flIr die 
Vorlage von Dokumenten, sowie der Generalversammlung auf 
ihrer fllnfzigsten 'Thgung ein Sachstandsbericht über die 
Situation der Frauen im Sekretariat unterbreitet wird, der unter 
anderem auch Informationen über Maßnahmen zur Erreichung 
der in dem strategischen Plan entbaltenen Gesamt- und 
Einzelziele sowie GrundsatzmaBnahmen zur Verhütung von 
sexueller Bellistigung im Sekretariat entbäIt. 

94. PIenmsiIzung 
23. Dezember 1994 

491168. Intematlonales Vorgehen zur Beklimpfung des 
Drogennd8brauehs, der unerlaubten Drogengewin
mmg und des lIJIel'Ianbten Dliigenverkebrs 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/97 vom 
16. ))ezetnber 1992, 48/12 vom 28. Oktober 1993 und 48/112 
vom 20. Dezember 1993, 

IJt.fIJerst beunruhigt über das AII8IIllIß, in dem die Thndenz 
zum Drogenmißbrauch und zur unerlaubten Gewinnung von 
und dem unerlaubtem Verkehr mit Suchtstoffen und psy
chotropen Stoffen Zlmimmt, welche die Gesundheit und das 
Wohl von Millinnen Menschen, insbesonderen Jngendlichen, 
in allen Lllndetn der Welt bedrohen, 

zutlefst besorgt darilber, daß die unerlaubte Nachfrage nach 
Snchtstoffen und psychotropen Stoffen sowie deren unerlaubte 
Gewinnung und der unerlanbte Verkehr damit nach wie vor 
eine ernste Bedrohung flIr die sozio6konomischen und 
politischen Systeme sowie flIr die Stabllitlit, die nationale 
Sicherheit und die SouverIInitlit einer wachsenden Zsbl von 
Staaten darstellen, 

ii14Jerst beunruhigt über die zunehmende Gewalttlitigkeit 
und die immer grilBere Wlrtschaftsmach krimineDer Otpnisa
tionen und tetroristischer Groppen, weiche die Erzeugung von 
Drogen, Waffen, Vmprodukten und wesentlichen Cbemilrnllen 
sowie den Verkehr damit und deren Verteilung betreiben, 
wobei sie sich mitunter dem Zugriff des Gesetzes entziehen, 
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Iostitutionen korrumpieren, die volle Ausl1bung der Men
schenrechte untergraben und die Stabilität vieler Gesell
schaften in der Welt bedrohen, 

sich vol1arif dessen bewlifJt, daß die Staaten, die zustlIndi
gen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und 
die multi1atemlen Entwicklungsbanken dem Kampf gegen 
diese Geißel höheren Vommg einrllumen mil8sen, welche die 
Entwicklung, die wirtschaftliche und politische Stabi1ität und 
die demokratischen Institntionen untergrIIbt und deren Be
kllmpfung den Regierungen eine immer größere wirtschaftJi
che BeIastung auferlegt und mit nicht wieder rückgängig zu 
machenden Verlusten an Menschenleben einhergeht, 

Uberzeugt, daß eine engere Koordlnierung und Z'!S8I!1men
arbeit zwischen den Staaten beim Kampf gegen die mit Drogen 
zusamme1lhllngende Krimina1ität, wie 'Thrrorismus, un
erlaubter Waffenhandel und Geldwllsche, w\lnschenswert ist, 
sowie eingedenk der Rolle, die sowohl die Vereinten Nationen 
als auch die Regionalmganisatim1en in dieser Hinsicht spielen 
könnten. 

erneut erkldrend, daß die bestehenden Übereinkommen 
Ober die Drogenbekllmpfung, die Erk1IIrung"" und die Umfas

. sende Mnltidisziplinllre Konzeption fIlr kflnftige Aktivitllten 
zur Bekllmpfung des Drogenmißbranchs", die Politische 
ErkUlrung und des Weltweite AktiOnsprogmmm84, die von der 
Generalversammlung auf ihrer siebzehnten Sondertagung zur 
Behandlung der Frage der internationalen Zusammenheit 
gegen die unerlanhte Gewinnung von Suchtstoffen und 
psychotropen Stoffen, des unerlaubte Angebot dieser Stoffe, 
die unerlanbte Nachfrage danach, den uner1anhten Verkehr 
damit und die unerlanbte Verteilung dieser Stoffe verab
schiedet wurden, die ErkIllrung, die von dem Welt-Minister
gipfel zur Verminderung der Drl!gennachfrage und zur 
Bekllmpfung der Kokainbedrohung'" verabschiedet wurde, 
sowie der Systemweite Aktionsplan der Vereinten Nationen 
zur BeklIInpfung des Drogenmißbraucbs86 einen umfassenden 
Rahmen fIlr die interoationale Zl!S8l!1menarbeit bei der 
Drogenbekllmpfung bieten, sowie betonend. daß bestifndige 
Bemllhungen zur Umsetzung dieser Dokomente notwendig 
sind, 

In Anerkennung der Anstrengungen der Länder, die 
Suchtstoffe fIlr wissenschaftliche, metliziniscbe und therapeuti
sche Zwecke gewinnen, die Umleitung dieser Stoffe auf 
unerlaubte Märkte zu verhindem und die Gewinnung auf 
einem der erlanhten Nachfrage enisprechenden Stand zu 
halten. im Einklang mit dem Einheits-Öbereinkommen von 
1961 Ilber Suchtstoffe87

, 

In der Erkenntnis, daß unter beatimmten Ums1änden 
zwischen der Armut und der Zunahme der uner1anhten 
Gewinnung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen und 
des unerlanhten Verkehrs damit ZnsammenbJinge bestehen und 
daß die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der vom 

SI Siebe Report oflhe 1nterna#tmtJl CooI.renes on D11Ig Abuu and 1IUcIt 
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uner1anhten Drogenhandel betloffenen Länder angemessene 
MaßnaIunen etfordert, inabesondere die VlIIstlhkung der 
interoationalen Zusammenarbeit zur UbteIsUlI 'lmg einer 
alternativen und bestandfliIrigen Entwicklung in den betloffe
nen Gehieten dieser Länder, 

unter Hervorhebung der Notwendigkeit einer Analyse der 
von den DrogenblindIern benutzten Thmsltrouten, die stIindig 
wechseln und eine immer größere Zahl von Ländern und 
Regionen in allen Thilen der Welt einbeziehen, 

unter Hervorhebung der Rolle, welehe die Suchtstoff
kommission als des wichtigste richtIiniengebende Organ der 
Vereinten Nationen fIlr Grundsatzfragen in Fragen der 
Drogenbekllmpfung spielt, 

In 1Jekr4fIlgtmg der Fllhrungsrolle des Progmmms der 
Vereinten Nationen fIlr die interoationa1e Drogenbekllmpfung 
als Angelpunkt fIlr konzertierte intemationale Maßnahmen zur 
BeldImpfung des Drogenmißbranchs sowie in Wflrdigung der 
Art und Weise, in der des Progmmm die ihm Obertragenen 
Aufgaben wabrnhnmt, 

In Anerlumnung dessen, daß des Ausmaß der Drogenbe
drohung die Ausarbeitung von Strategien, KonzeptioJ)en und 
Zielsetzungen sowie eine verstlhkte internstionale Zusammen
arbeit erfordert, um den internationalen Geschl!ften derjenigen, 
die dem unerlanbten Verkebr mit Suchtstoffen, Waffen, 
Vorprodukten und wesentlichen ChemikaUen nachgehen, 
wirksamer entgegentreten zu können, 

I 

AcHruNo VOR DEN INDBRCHAKrADBR VBRB\N'II!NNATIONBN 
UND 1M VÖLKERRECHT VBRANKBRI'I!N GRUNDSÄTZBN 1M 
KAMPF OI!OI!N DROOBNMISSBRAUCH UND UNERLAUBTEN 
DROGBNVERKBHR 

1.. erkllJrt erneut, daß der Kampf gegen Drogenmiß
brauch und unerlanhten Drogenverkebr in keiner WeiSe die 
Verletzung der in der Charta der Vereinten Nationen und im 
Völkerrecht verankerten Grundsätze rechtfertigen kann, 
inabesondere der Grundsätze der Achtung der SouverIinitlIt 
und der tet:ritoria1en Unversehrtheit von Staaten und der 
Nichtanwendung beziehungsweiSe Nichtandrohung von 
Gewalt in den internationalen Beziehungen; 

2. fordert alle StsBten m4. sich vers1iIrkt fIlr die För
derung einer wirksamen Zusammenarbeit bei den Bemllhun
gen um die Bekllmpfung des Drogenmißbnmcbs und des 
uner1suhten Drogenverkehrs einznsetn:n, um so zur Schaftimg 
eines Klimas beizutragen, des der Verwirldichung dieses Ziels 
fIlrderlich ist, auf der Grundlage der GrundsIItze der Gleichbe
rechtigung und der gegenseitigen Achtung; 

n 

INTBRNATIONALl! MAssNAHMBN ZUR BBKÄMPPUNo DES 
DROOENMISSBRAUCHS UND DES UNERLAUBTEN DROOI!N
Vl!RKBIIRS 

1. bekrlifllgt ihre Entschlossenheit, die internationale 
Zusammenarbeit weiter ZU verstlhken und die Bemllhungen 
um die Bekllmpfung der unerlanbten Gewinnung von Sucht
stoffen und psychotropen Stoffen, des uner1anhten Verkaufs 
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dieser Stoffe, der unerlaubten Nachfrage danach. des un- 9. nimmtdavonKenntnU. daß die Mitglieder der Sucht-
erlaubten Verkehrs damit sowie der unerlaubten Verteilung stoftkommission ihre nachdrilckliche Unterstillzung fIIr die 
dieser Stoffe erheblich ausZIIweiten, auf der Grundlage des Initiativen des Programms der Vereinten Nationen fIIr die 
Grundsatzes der gemeinsamen Verantwortung und unter internationale Drogenbeklimpfung belmndet haben, die darauf 
Berilcksicbtigung der bisher gesammelten Erfahrungen; abzielen, einen Dialog mit multilateralen Entwicklungsbanken 

2. fotrien alle Staaten nachdrilcklich atif, das Einheits
Übereinicommen von 1961 über SuchtstoffeB1 in der durch das 
Protokoll von 1972 geänderten Fassung"'. das 'Übereinkommen 
von 1971 über psycho1rope Stoffe'" und das Übereinkommen 
der Vereinten Nationen von 1988 gegen den unerlaubten 
Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen"" zu 
ratifizieren beziehungsweise diesen ÜbßreinkiInften bei
ZIItreten und alle ihre Bestimmungen anzuwenden; 

3. fotrien alle Stenten atif, geeignete innerstnatIiche 
Rechtsvorschriften ZII erlnssen. ihre einzeIstaatli.chen Justiz
systeme ZII stärken und in Zusammenarbeit mit anderen Stnn
ten sowie im Einklang mit den genannten imernationalen 
Rechtsakten wirksame Drogenbeldlmpfungsaktivitäten durch
zufIlhren; 

4. ersucht das Programm der Vereinten Nationen fDr die 
internationale Drogenbeldlmpfung. den Mitgliedstaaten auf 
entsprechendes Ersuchen auch weiterhin Rechtshilfe bei der 
Anpassung ihrer innerstaatlichen Recbtsvorscbriften, Politiken 
und Infrastrukturen im Hinblick auf die Durchfllhrung der 
Übereinkommen zur internationalen Drogenbeldlmpfung ZII 
gewIIbren und sie bei der Ausbildung des fIIr die Anwendung 
der neuen Gesetze verantwortlicben Personals ZII unterstützen; 

5. untersttltzl die Konzentration auf regionnle, subregio
nale und nationale Strategien zur Bekllmpfung des DrogenmiB
brauchs. insbesondere den Leitplan-Ansatz, und fordert das 
Progrnmm der Vereinten Nationen fIIr die imernationale Dm
genbekämpfung nachdrilcklicb auf, diese Strategien auch wei
terhin durch wirksame interregionale Strategien ZII ergIlnzen; 

6. bekr4fligt, welche Gefahr und Bedrohung der Drogen
hnndel und seine Verbindungen zum Thrrorismus. zur Geld
wlische und zum Wnffenhnndel fIIr die bllrgerIiche Gesell
schaft dmste11en. und ermutigt die Regierungen, sich dieser 
Bedrohung ZII stellen und zusammenzuarbeiten. um den 
Thmsfer von Mitteln an die an solchen Aktivitäten Beteiligten 
sowie zwischen ihnen zu verhindern; 

7. erkennt an, daß zwischen der unerlaubten Gewinnung 
von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, der unerlaubten 
Nachfrage danach und dem unerlaubten Verkehr damit und 
den wirtscbaftlichen und sozialen Verhll1toissen in den 
hetroffenen LiIndero Znsammenbllnge bestehen und daß die 
Probleme in jedem Land unterschiedlich und vie1fiUtig 
ausgeprägt sind; 

8. fotrien die internaticnale Gemeinschaft auf, Regierun
gen. die darum ersuchen. verstärkte wirtscbaftlicbe und 
technische Unterstfltzung ZIIgRnSten von Progrnmmen einer 
alternativen und bestandfllldgen Entwicklung in den von dem 
Problem unerlaubter Drogen betroffenen Uindern zu gewäh
ren, bei denen die kulturellen Traditionen der Völker voll 
berilcksichtigt werden; 

.. Ebd., VoI. 976, Nr. 14152-
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herzustellen, damit sie in ihre Kreditvergabe- und Programm
aktivitäten in den interessierten und betroffenen LiIndero 
DrogenbeldlmpfungsmaBnabmen einschließen können, und 
ersucht den Exekativdirektor des Programms, die Kommbwlon 
über die auf diesem Gebiet erzielten weiteren Fortschritte zu 
untenicbten; 

10. unterstreicht. daß wirksame Maßnahmen ergriffen 
werden müssen, um die Um1eitnng von Vorprodukten und we· 
sent1ichen Chemikalien, Materialien und Geräten, die bei der 
unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen 
Stoffen verwendet wenIen, auf illega1e Märkte zu verhindem; 

11. sprlchtdem Internationalen SuchtstoIl:kontroDamt Ihm 
Anerkennung aus fIIr seine wertvolle Arbeit bei der iiberwa
chung der Gewinnung und Verteilung von Sucbtstoffen und 
psychotropen Stoffen mit dem Ziel. deren Verwendung auf 
medizjnische und wissenscbaftIiche Zwecke ZII bescbrllnken, 
und fordert sie nachdrilcklicb auf. verstärkte Anstrengungen 
zur ErfiI11ung ihres Auftrags nach Artikel 12 des 'Oberein
kommens der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten 
Verkehr mit Sucbtstoffen uud psycbotrcpen Stoffen belIeffend 
die Kontrolle von Vorprodukten und wesentlichen Cbemikn
lien zu unternehmen; 

12. fotrJen das Programm der Vereinten Nationen fIIr die 
internationale Drogenbeldlmpfung auf, Mitgliedstaaten auf 
entsprechendes Ersuchen weiter bei der Errichtung oder dem 
Aushau einze1staat1icher Laboratorien zur Entdeckung von 
Drogen zu helfen; 

13. ermutigt das Progrnmm der Vereinten Nationen fIIr die 
imernationale Drogenbeldlmpfung. seine Laborforscbungs
arbeiten fortzusetzen und sich um Unterstfltzung dieser 
Arbeiten durch andere zuständige Organisationen zu bem!!Iteu. 
um umwe1tvertd1gliche Methoden filr die Vernichtung illegaler 
Kulturen ZII entwickeln. aus denen Sucbtstoffe gewonnen 
werden, zur UnlerStiltzung einze1stnntlicber Drogenbeldlmp
fungsstrategien wenn interessierte Regierungen darum 
ersuchen, und in diesem Kontext internationale Qualitiits
normen fIIr solche Methoden zu fOrdern, und ersucht das 
Progrnmm, der Sucbtstoll:kommission auf ihrer achtund
dreißigsten 'llIgung Ober die in dieser Angelegenheit erzielten 
Fortschritte Bericht zu erstatten; 

14. fotrien die Staaten atif, eine Verstärkung i11rer An
strengungen zur Vernichtung illegaler Kulturen, aus denen 
Sucbtstoffe gewonnen werden, zu erwllgen und sich dabei die 
Bemühungen des Progrnmms der Vereinten Nationen fIIr die 
internationale Drogenbeldlmpfung um die Entwicklung 
umweltvertriigIicher Vemicbtungsmetboden vollauf zunutze zu 
machen; 

15. unterstreicht. daß es notwendig ist, die Kapazität des 
Internationalen Suchtstoll:kontroUamtes aufrechtZllerhalten, 
insbesondere durch die Bereitstellung angemessener Mitte1 
durch den Genera1sekretlI im Rahmen der vorhandenen 
Ressourcen und durch eine entsprechende technische Untero. 
stOtzung seitens des Progl8mms der Vereinten Nationen fIIr die 
internationale Drogenbeldlmpfung; 



16. erkllirt erneut, wie wichtig es ist, daß die Zie\e der 
Dekade der Vereinten Nationen gegen den DrogenmißbJ:auch 
1991-2000 unter dem Thema "Weltweite Antwort auf eine 
weltweite Herausforderung" durch die Mitgliedstaaten das 
Programm für die Vereinten Nationen für die internationale 
Drogenbekämpfung und das System der Vereinten Nationen 
verwirklicht werdeo; 

17. empfiehlt der Sochtstoffkommission, auf ihrer acht
unddreißigsten Thgung unter einem bereits bestehenden Thges
ordnungspunkt die Dokwnente zu priIfen, die die sozialen und 
wittschaftIiche Auswirkungen des Drogenmißbraoch und der 
Drogenbekämpfung und das Thema Drogen und Entwicklung 
behandeln, die dem Vmbeteibmgsausschuß für den Weltgipfel 
für soziale Entwicklung vom Bxekutivdirektor des Programms 
der 'Vereinten Nationen ftIr die internationale Drogenbekllmp-
fung vmgelegt wurden"': . 

18. liegrI4ßt den von der Sochtstoffkommission auf ihrer 
siebenunddreißigsten Thgung gefaSten Beschluß", den 
Exekutivdirektor des Programms der Vereinten Nationen für 
die internationale Drogenbekämpfung zu ersuchen, in Zu
sammenarbeit mit dem Internationalen Sochtstoffkontrollamt 
und mit Unterstiltzung einer zwischenstaatiichen Ad-hoc-Bera
tungsgruppe eine Evaluierung der in den Ziffern 9 und 10 a), 
b), c), e), lJ, und)) der Resolution 48112 der Generalversamm
lung behandelten Fragen sowie der Frage möglicher alternati
ver Finanzierungsmechanismen für die Drogenbekämpfungs
aktivitäten der Vereinten Nationen vorzunehmen: 

19. begrI4ßt alf/1erdem den Beschluß der Sochtstoff
kommission", auf ihrer achtunddreißigsten Thgung die in 
Ziffer 10 d),f), g) und h) der Resolution 48/12 aufgefllhrten 
Fragen ZU prüfen; 

20. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem Beschluß 
der Sochtstoffkommission, im Einklang mit Ziffer 10 a) der 
Resolution 48/12 in die vorlllufige Thgesordnung ihrer 
achtunddreißigsten Thgung einen Punkt über die Vermin
derung der unerlaubten Drogennachfrage aufzunehmen: 

21. bittet den Wtrtschafts.. und SoziaIrat, bei der Be
handlung der Frage der internationa1en Zusammenarbeit gegen 
die unerlaubte Gewinnung von Such1stoffen und psychotropen 
Stoffen, den unerlaubten Verkauf dieser Stoffe, die unerlaubte 
Nachfrage danach, den unerlaubten Verkehr damit und die 
unerlaubte Verteilung dieser Stoffe auf seinem Thgungsteil auf 
hoher Ebene 1995 dem in Ziffer 11 der Resolution 48/12 
erbetenen Bericht der Sochtstoffkommission besondere Auf
merksamkeit zu widmen: 

22. ersucht das Programm der Vereinten Nationen für die 
internationale DrogeI'bekämpfung, in seinen Bericht über den 
unerlaubten Drogenverkehr eine Analyse der weltweiten 
Tendenzen auf dem Gebiet des unerlaubten Verkehrs und 
Transits von Sochtstoffen und psychotropen Stoffen, ein
schließlich der dnbei verwendeten Methoden und Routen, 
mlfzunehmen und Empfehlungen darf1ber abzugeben, wie die 
an diesen Routen liegenden Staaten besser in die Lage versetzt 
werden können, alle Aspekte des Drogeoptoblems zu bewälti
gen; 
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m 

WBL'l'WElT&'I AKTIONSPROGRAMM 

1. bekr4ftlgt die Wichtigkeit des Weltweiten AktiOllll
progrannns"' als mnfassender Rahmen ftIr nationale, regionale 
und internationale Maßnahmen zur Bekämpfung der un
erlaubten Gewinnung von Sochtstoffen und psychotropen 
Stoffen, der unerlaubten Nachfrage danach und des un
erlaubten Verkehrs mit diesen Stoffen; 

2. fordert die Staaten auf, die Mandnte und Empfeh
lungen des Weltweiten Aktionsprogramms durchzufllhren mit 
dem Ziel, das Programm in praktische Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Drogenmißbraoch auf nationaler, regionaler 
und internationaler Ebene lnnZ1Is~n; 

3. forrIert alle Regierungen und die zuständigen Regio
na1orgsnisationen MCIuJriJcklIch auf, im Rahmen umfassender 
Maßnahmen zur Venninderong der Nachfrage einen aosgewo
geJU<lI Ansatz ZU entwickeln, bei dem der Verhütung, Behand
lung, Forschung, sozialen WtedereingIlederg und Aus
bildung im Kontext einn:JstaatUcher strategischer Pläne zur 
Bekämpfung des Drogenmi8braochs entsprechender Vommg 
eingeräumt wird; 

4. ftmJert die zustlIndigen Organe der Vereinten Natio
nen, die Sondero!ganiBationen, die internationalen Finanz
inatitutionen und die anderen in Betracht kommenden zwi
schenstaatljehen und nichtstaatilchen Organisationen auf, den 
Staaten bei ihren Bemühungen um die Förderung und Durch
führung des Weltweiten AktiollSptnglamms ihre Zusammen
arbeit und Hilfe zuteil werden zu lassen; 

5. begrI4ßt die Anstrengungen, die die Sochtstoff
kommission und das Programm der Vereinten Nationen für die 
internationale Drogenbekämpfung untemehmen, um den 
Regierungen die Berichterstnttog über die DurchfDhrung des 
Weltweiten Aktionsprogramms zu erleichtern, und ermutigt 
sie, diese Bemühungen fortzusetzen, mit dem Ziel, die Zahl 
der berichterstattenden Regierungen zu erhöhen; 

6. nimmt Kenntnis von den vom Programm der Vereinten 
Nationen für die internationale Drogenbekämpfung und 
anderen Organen der Vereinten Nationen unternommenen 
Anstrengungen zur Sammlung verlllßlicher Daten über den 
Drogenmißhrauch und den unerlaubten Drogenverkehr, 
insbesondere auch von der Einrichtung des Internationalen 
Systems zur Erfassung des Drogenmißbraochs, ermutigt das 
Programm, zur Vermeidung von Doppe1arbeit in Zusammen
arbeit mit anderen Organen der Vereinten Nationen weitere 
Maßnahmen zur Erleichterung der effizienten Sammlung von 
Daten zu ergreifen, und ermutigt außerdem die MitgIiedstan
ten, aktnaUsierte Informationen rasch und in stIIrkerem Maße 
zur Verfllgung zu stellen; 

7. bittet das Programm der Vereinten Nationen ftIr die 
internationale Drogenbekämpfung, zu prIIfen, wie Mitglied
staaten, die darum ersuchen, bei ihren Bemühungen um die 
Sehaffung geeigneter MechanismIllI für die Smnmluug und 
Analyse von Daten geholfen werden kann, und sich um 
freiwillige Mittel für diesen Zweck zu bemühen; 
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IV 

DURCHFtlHRUNG DES SYSTJlMWl!ITI!N AKTioNSPLANll DER 
\IBREJN'mN NATIONEN ZUR BBKÄMPFIING DI!S DRooBN
MISSBRAUCHS: MAssNAIIMBN DER ORGANISATIONEN DI!S 
SYSTEMS DER \IBREJN'mN NATIONEN 

1. untersttltzt den Systelnweiten Aktionsplan der Ver
einten Nationen zur BeklImpfung des Drogenmißbrauchs" als 
unverzichtbares Mittel zur KoordiDienmg und Verstl!rkung der 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs in
nerhalb des Systems der Vereinten Nationen und ersucht um 
eine zweijährliche AktuaIislerung und ÜberprlIfung des 
Aktionsplans mit dem Ziel, seine formale Gestaltnng und seine 
Natzlichkeit als strategisches Werkzeug der Vereinten Natio
nen zur Bekämpfung des Drogenproblems laufend zu ver
bessern; 

2. erklilrt errutut, daß der Exekutivdirektor des Pr0-
gramms der Vereinten Nationen fiIr die internationale Drogen
bekämpfung die Aufgabe hat, sämtliche DrogenbeklImpfungs
maßnahmen zu koordinieren und wirksam zu leiten, um 
sicherzustellen, daß die Maßnahmen innerhalb des Programms 
kostenwirksamer und kohllrent sind und daß die Koordinie
rung, Komplementarität und Nichtllberschneidung dieser 
Maßnahmen im gesamten System der Vereinten Nationen 
gegeben ist; 

3. beftlrwortet die einvernehmlichen Schlo8folgerungen, 
die der Wirtschafts- und Sozinlrat auf seinem Tagungsteil fiIr 
Koordinierungsfragen im Jahr 1994" im Hinblick auf die 
durch das Programm der Vereinten Nationen fiIr die interna
tionale Drogenbekämpfung erfolgende Koordinierung der mit 
der Drogenbekämpfung znsammenhllngenden Politiken und 
Tätigkeiten des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere 
auch der internationalen Finanzinstibrtionen, verabschiedet 
hat; 

4. fordert die Leitungsorgane der Organisationen der 
Vereinten Nationen, die mit dem Systemweiten Aktionsplan 
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Drogenmiß
brauchs zu tun haben, 1/ßChdrllcJdlch ruif, zu wirksamen 
Anschlußmaßnahmen beizutragen, indem sie das Thema 
Drogenbekämpfung in ihre 'Thgesordnung aufnehmen, mit dem 
Ziel, die im Einklang mit den Plan durchgefilhrten Maß.. 
nahmen zu bewerten und zu prDfen, wie das Drogenproblem 
in den entsprechenden Programmen angegangen wird; 

5. bittet die Mitgliedstaaten, den Wirtschafts- und 
Sozinlrat auf seinem Tagungsteil auf hoher Ebene im Jahre 
1995 lIber die bei der internationalen Zusammenarbeit erziel
ten Fortschritte zu unterrichten, insbesondere aber konkrete 
einzelstaatliche Bemnhungen, das System der Vereinten 
Nationen und die multilateralen Entwicklungshanken in die 
Auseinandersetzung mit dem Drogenproblem einzubeziehen; 

V 

PRooRAMM DER VERBINTBN NATIONEN FORDm 
IN11!RNATIONALE DROGENBBKÄMPFIING 

1. begrifJt die Anstrengungen, die das Prognunm der 
Vereinten Nationen fiIr die internationale Drogenbekämpfung 

" SIehe QfJizJefJes PrutoIaJIl tkr Generolver.rammlung, Newumdvlerzlgsts 
Tagung, BeIlag. 3 (Al49131Rev.1J, Kap. m. AbscImItt B. 

unternimmt, um seine Mandate im Rahmen der internationalen 
Verträge aber die Drogenbekämpfung, der Umfassenden 
MultidisziplinlIren Konzeption fiIr ldIuftige Aktivifllten zur 
Bekämpfung des Drogellmißbrauchs, des Weltweiten Aktions
progtanuns und der einschlligigen Konsensdnkumente durch
zufilhren: 

2. fordert alle Regierungen 1/ßChdrilcJdlch ruif, dem 
Programm der Vereinten Nationen fiIr die internationale 
Drogenbekämpfung grölItmögliche finanzielle und politische 
Unterstlltzung zukommen zu lassen, insbesondere indem sie 
die freiwilligen Beiträge an das Programm erhöhen, damit es 
seine operativen Tätigkeiten und seine technische Zusammen
arbeit ausweiten und stIIrken kann; 

3. bittet die Regierungen und das Prognunm der Ver
einten Nationen fiIr die internationale Drogenbekämpfung, 
Möglichkeiten zur Verbesserung der Koordinierung der mit 
der Drogenbekiimpfug zusammenhllngenden Tätigkeiten der 
Vereinten Nationen zu prDfen; 

4. begrf4Pt die von der Suchtstoffkommis auf ihrer 
wiedereinberufenen sechsunddreiBigsten Tagung im Zu
sammenhang mit der Behandhmg des Progtall'll,halllwaltsplans 
des Fonds des Programms der Vereinten Nationen fiIr die 
internationale Drogenbeldlmpfung geleistete Arbeit, im 
Einklang mit dem in Abschnitt XVI Ziffer 2 der Resolu
tion 461185 C der OeneraIversammlung vom 20. Dezember 
1991 enthsltenen Mandat; 

5. nInunt mit Dank Kenntnis von den Anstrengongen, die 
der Exekutivdirektor des Programms der Vereinten Nationen 
fiIr die internatinnale DrogenbeIdimpfu unternimmt, um sich 
im Einklang mit den I'insch1ägigen Resolotionen der 
Snchtstoft'kommission und der Generalversammlung sowie 
den Empfehlungen des Beratenden Ausschusses ftIr 
Verwaltongs- und Haushaltsfragen an das gebilligte Format 
und die Me1hodik des ProgrammhanshuI des Fonds zu 
baIten, und ermotigt den Exekotivdirektor, seine Bemnhungen 
um die Verbesserung der formalen Gestaltung und der 'Iraus
parenz des Haushaltsplans fortzusetzen; 

6. U1IIIJrstreicht die Wichtigkeit der Tagungen der Leiter 
der nationalen Snchtstoftbehörden und ermotigt sie, Möglich
keiten zur Verbesserung ihrer Arbeitsweise und zar Ver
stlIrkong ihrer Wirksamkeit zu prilfen, um die Zusammenarbeit 
im Kampf gegen die Drogen auf regionaler Ebene zu ver
stlIrken: 

VI 

1. nimmt Kenntnis von den umer dem Punkt "lnterna
tionale Drogenbekämpfung" vorgelegten Berichten des 
Genera1seIaetll94

; 

2. ersucht den Generalsekretllr, 

a) der OeneraIversanunlung auf ihre einnndfllnfzigsten 
'Thgung einen aktualisierten Bericht lIber den Stand des 
Obereinkommens der Vereinten Nationen gegen den UD
erlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen 
VOJ:ZuIegen; 

" A/491139-W19941S7, A/49ß17, A/49134S lI1Id A/49/369. 



b) in seinen Iahresbericht über die Durchfllhrung des 
Weltweiten Aktionsprogramms Empfehlungen über Möglich
keiten zur Verbesserung der DurchflIhrung des Programms 
und der Bereitstellung von Jnfonnationen an die Mitgliedstaa
ten aufzunehmen. 

94. Plenarsi/vmg 
23. Dezember 1994 

49/169. Amt des Hohen Ko"""I .... rs der Vexelnten Natio
nen f6r FlfiehtJfnge 

Die Generalversammlung, 

noch Behandbmg des Berichts der Hohen Kommissarin der 
Vereinten Nationen ftlr Flüchtlinge über die TIltigkeit ihres 
Amtes" und des Berichts des Exekutivausschusses des 
Programms des Hohen KommifWml über seine filDfundvierzig
ste Thgung'" sowie Kenntois nehmend von der Erklärung, die 
die Hohe Kommissarin am 9. November 1994 abgegeben haf', 

unter Hinweis auf ibre Resolution 481116 vom 20. De
zember 1993, 

mit dem Ausdruck Ihrer tiefen Besorgnis über das un
ermeßliche menschliche Leid und die ungeheuren Verluste an 
Menschenleben, die eine Begleiterscheinung der jüngsten 
Krisen sind, die zu F1üchtIingsströmen und anderen zwangs
weisen Vertreibungen gefUhrt haben, sowie über das Ausmaß 
und die Komplexität der derzeitigen F1üchtlingsprobleme, die 
der Hohen Kommissarin die Wahrnehmung ihrer vordring
lichen Aufgaben erschwext haben, die darin bestehen, den 
völkerrechtlichen Schutz von FlÜChtlingen zu gewährleisten 
und rechtzeitige und dauerhafte Lösungen ftlr ibre schwierige 
Lage zu finden, 

In Bekriiftlgung der Wichtigkeit des Abkommens von 
1951" und des Protokolls von 1961" über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge als Grundlage des völkerrechtlichen Systems 
fIIr den Schutz von F1ücht1ingen und mit Genugtuung fest
stellend, daß inzwischen 127 Staaten Vertragsparteien eines 
oder beider Rechtsakte sind. 

sowie In Bekr4ftigung des rein humanitären und un
politischen Charakters der TIltigkeit des Amtes und der 
entscheidenden Bedeutung der Aufgaben der Hohen Kommis
sarin, Flüchtlingen vö1kerrechtlichen Schutz zu gewähren und 
nach Lösungen ftlr die Probleme der'FIüchtlinge zu suchen, 

mit Genugtuung über die nach wie vor groBe Bereitschaft 
der Staaten, Flüchtlingen Schutz und Hilfe zu gewähren, und 
über die wextvolle Unterstiltzung. welche die Regierungen der 
Hohen Kommissarin bei der ErfIlllung ihrer humanitären 
Aufgaben zuteil werden lassen, 

sowie mit Genugtuung über das von den Mitgliedstasle11 im 
Aktionsprogramm der vom 5. bis 13. September 1994 in Kairo 
abgehaltenen Internationalen Konferenz über Bevölkerung und 

" 0JfIzIe1la PratoItDlJ der Generalversamnrbmg. NlIU1lU1UMsn;Ig8te 
Tagung. Be/IQge12 (Al49112). 

" Bbd., Be/lQgel2A (Al49I121Add.l). 
., Oj)lcfal Records of Ihe General AssembIy. F.,.".._ s-ton. Third 

CommIttee. 23. Sitzung. und Korrigendum. 
.. Vorelnte Nationen. Treoty Serles. Vol. 189. Nr. 2545. 
.. Bbd., Val 606. Nr. 8791. 

Entwicklung" zum Ausdruck gebrachte nachdrtick1Iche En
gagement ftlr das Institut des Asyls sowie ftlr F1i1chtIinge und 
Vertriebene, 

betonend, daß die Staaten der Hohen Kommissarin bei der 
Suche nach dauerhaften und rechtzeitigen Lösungen ftlr die 
Probleme der Flüchtlinge behilflich sein und sich mit darum 
bemühen milssen, keine Situationen entstehen zu lassen, die 
F1iIcht1ingsbewegungen auslösen könnten, und daß sie die den 
F1üchtlingsslrÖmen zugrunde liegenden Ursachen angehen 
müssen, sowie in diesem zusammenhang die Staatenvemnt
wortlichkeit hervorhebend, insbesondere soweit sie die Her
kunftslllnder betrifft, 

mit Lob ftlr die Kompetenz. den Mut und den Einsatz, mit 
dem die Hohe Kommissarin und ibre Mitarbeiter ibre Aufga
ben wahrnehmen, in Würdigung der Mitarbeiter, die in Aus
übung ihres Dienstes ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. und 
mit tiefem BedwICm über den Tod von Mitarbeitern als Folge 
von gewalttlltigen Vorflillen in verschiedenen Liindem der 
Welt, 

mit dem Ausdruck Ihrer Anerkennung ftlr diejenigen 
Staaten, insbesondere soweit sie zu den am wenigsten entwik
kelten LIIndem gehören oder über lange Zeit Millionen von 
Flüchtlingen eine Bleibe geboten heben, die trotz schwerwie
gender eigener WtrtschafIS-, Entwicklungs- und Umweltpro
bleme auch weiterlIin zahlreiche Flüchtlinge in ihrem H0heits
gebiet aufnehmen, und unter Betonung der Notwendigkeit, 
durch internationale Hilfsmaßnabmen, insbesondere durch 
entwicklungsorientierte Hilfe und Hilfe im ZusammenIumg mit 
den Umweltfolgen der Präsenz der groBen Vielzahl von 
F1ücht1ingen und Vertriebenen unter der Obhut des Amtes, ei
nen möglichst groBen Thil der BiIrde zu übernehmen, die diese 
Staaten zu tragen heben, 

besorgt feststellend, daß die Zahl der Flüchtlinge und 
anderen Personen, denen das Amt des Hohen Kommissars 
aufgerufen ist, Hi1fe und Schutz zu gewähren, weiter zu
genommen het und daß ihr Schutz in vielen Situationeo auch 
weiterhin ernstlich in Frage gestellt ist infolge ihrer Nichtanf
naIune. widerrechtlichen Ausweisung, zurOckweisung. unge
rechtfertigten Inhaftnahme sowie infolge anderer Bedrohungen 
ihrer persönlichen Sicherheit, ihrer WiIrde und ihres Wohl
ergehens und der mangeloden Achtung und Gewährleistung 
ihrer Grundfreihelten und Menscheorechte, 

in Anerkennung dessen, daß der in bel>timmten Regionen 
von einzeloen praktizierte Mißbrauch der Asylverfahren das 
Institut des Asyls gefäbrdet und sich nachteiIig auf den raschen 
und wirksamen Schutz von Flüchtlingen auswirkt, 

feststellend, daß die unfreiwillige Vertreibung von Men
schen innerhalb ihres eigenen Landes nach wie vor ein 
gravierendes humanitlires Problem darstellt und daß die 
zahlreichen und unterschiedlichen tieferen Ursachen von 
unfreiwilligen Binnenvertreibungen und Flüchtlingsbewegun
gen einander vielfach ähnlich sind, 

In der ErwiJgung, daß die MaßnaIunen. die die interna
tionale Gemeinschaft im Benehmen und in Abstimmung mit 
dem betroffenen Stsat zugunsten der Binnenvertriebenen 
ergreift. zum Abbau der Spannungen und zur Lösung der zu 
der Vertreibung fIIhrenden Probleme beitragen können und 
einen wichtigen Bestandteil eines umfassenden Ansatzes zur 
Verhiltung und Lösung der F1üchtlingsprobleme bilden, 
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feststeUend, daß die Binnenvertriebenen in einigen FDllen 
mit den F1i1chtlingen, den Ri1ckkehrem oder einer sozial 
schwachen örtlichen Bevölkerung unter Bedingungen Seite an 
Seite leben, unter denen es weder vemi1nftig noch möglich ist, 
hei der Wahrnehmung ihrer Schutz- und Hilfshedi1Ifnisse 
Unterschiede zwischen diesen Kategorien zu machen, 

mit Genugtuung ilber die fortgesetzten Bemilhungen der 
Hohen KommiSlllll'\n, den Schutz.. und Hilfserforderni von 
F1i1chtlingsfrauen und -kindern gerecht zu werden, die die 
Mehrheit der F1i1chtlingsbevöIkerung der WeIt steIIen und 
deren Sicherheit und Wohlergehen oft ernsthaft bedroht sind, 

mit Besorgnis ilber die nach wie vor bestehenden Probleme 
der Staatenlosen in verschiedenen Regionen und ilber das 
Entstehen neuer Situationen der Staatenlosigkeit, 

1. bekr4ftlgt 1IIJChdrilcklIch die fundamentale Bedeutung 
der völkerrechtlichen Schutzfunktion des Amtes des Hohen 
K(lmmiSSllT!! der Vereinten Nationen fiIr F1i1cbtlinge sowie die 
Notwendigkeit einer uneingeschrlinkten Zusammenarbeit der 
Staaten mit dem Amt, um die wirksame Wahrnehmung dieser 
Aufgabe zu erleichtern; 

2. fordert alle Staaten arif, soweit noch nicht geschehen, 
dem Ahkommen von 1951 und dem Protokoll von 1967 ilber 
die RechtssteIlung der F1i1chtlinge und den einschlägigen 
regionalen Rech1sakten zum Schutz der F1i1chdinge beizutreten 
beziehungsweise die Staatennacbfolge in diese Rechtsakte 
anzutreten und diese vollinha1t1ich durchzufllhren; 

3. mflJbllligt, daß F1i1cbt1inge und ROckkehrer und andere 
unter der Obhut des Amtes des Hohen KOlIlIDissan stehende 
Personen in bestimmten Situationen bewaffneten Angriffen, 
Mord, Vergewaltigung und anderen VerIetzungen oder 
Bedrohungen ihrer pers!lnlichen Sicherheit und anderer 
Grundrechte ausgesetzt waren und daß sich FDlle von Zurilck
weisung und Verweigerung des Zugangs zu Sicherheit ereignet 
haben, und fordert die Staaten auf, alle erforderlichen Maß
nahmen zu ergteifen, um die Achtung der Grundsätze des 
F1i1chtliogsschutzes und der humanen Behandlung von Asylsu
chenden im Elnklang mit den imernational anerkannten 
Menschenrechtsnormen zu gewllhrleisten; 

4. ruft alle Staaten arif, am Asylrecht als einem un
verzichtbaren Instrument zum völkerrechtlichen Schutz der 
F1i1chtlinge festzubalten und den fundamentalen Grundsatz der 
Nichtzurilckweisung genanestens zu achten; 

5. erklilrt erneut, daß es wichtig ist, allen Personen, die 
völkerrechtlichen Schutz benötigen, den Zugang zu fairen und 
effizienten Verfahren zur Feststellung der F1i1chtIingseigen
schaft oder gegebenenfalls zu anderen Mechanismen zu 
gewährleisten, um sicherzuste1len, daß Personen, die des 
völkerrechtlichen Schutzes bedDrfen, ermittelt werden und 
ihnen ein solcher Schutz zuteil wird, ohne daß der den F1i1cht
lingen gemäß dem Abkommen von 1951 und dem Protokoll 
von 1967 sowie den einschlägigen regionalen Rechtsakten 
gewährte Schutz geschmlilert wird; 

6. fordert alle Staaten arif, die Hohe Kommissarin bei 
ihren Bemilhungen zu unterstfltzen, Personen, die infoIge einer 
durch Konfliktsituationen bedingten Gefahr fiIr ihr Leben oder 
ihre Freiheit aus ihren HerlmnftslDndern fliehen oder außerhaIb 
derselben leben mußten, auch weiterhin völkerrechtlichen 
Schutz und Beistand im Einklang mit den einschlägigen 

Resolutionen der GeneralversammIung zu gewIlhren und sich 
um Lösungen fiIr die durch die zwangsweise Vertreibung ver
ursachten Probleme zu hemilhen; 

7. erkennt an, daß es in Konfliktsituationen oder bei 
Verfolgungen, die groBe F1i1chtlingsströme zur Folge hoben 
und bei denen die Heimkehr als geeignetste dauerhafte Lösung 
angesehen wird, wilnschenswert ist, zu sondieren, durch 
welche weiteren Maßnahmen völkerrechtlicher Schutz allen, 
die seiner bedDrfen, gewIlhrt werden kann, namentlich auch 
vorilbergeltender Schutz und andere auf die Repatriierung 
ausgerichtete Formen des Asyls, und ermutigt die Hohe 
Kommjssarin, auch weiterhin die internatianale Zusammen_ 
arbeit ZU fördern und weitere Konsultationen und Gespräche 
iIher Maßnahmen zur Erreichung dieses Zieles ZU fiIhren und 
dabei den Wert der dieshezftglichen regionalen Verein
barungen anzuerkennen; 

8. unterstreicht, wie wichtig internationale Solidarität 
und Lastenteilung ist, wenn es darum geht, den völkerrecht. 
lichen Schutz von F1i1cht1ingen zu stIIrken, und fordert alle 
Staaten sowie die zuständigen nicbtstaatlichen Organisationen 
nachdrilcklich auf, sich gemeinsam mit dem Amt des Hohen 
Konimissm an Bemilhungen zu heteiIigen, den Staaten, die 
eine große Anzahl von Asylsuchenden und F1i1chtlingen 
aufgenommen haben, einen 'Ibn der dumit verbundenen BiIrde 
abzunehmen; 

9. erklilrt erneut, daß die freiwillige Repatriierung, 
sofern eine solche praktisch möglich ist, die ideale Lösung fiIr 
die F1i1chdingsprobleme durste1It, fordert die Herkunftslllnder, 
die Asylllinder, das Amt des Hohen Kommissars und die 
internationale Gemeinschaft insgesamt auf, alles in ihrer Macht 
Stehende ZU tun, dumit die F1i1chtlinge ihr Recht auf Rilckkehr 
in Sicherheit und WiIrde frei ausi1ben können, indem sie 
sicherstellen, daß bis duhin vö1kerrechtlicher Schutz gewährt 
wird, und indem sie, wenn nötig, bei· der Ri1ckkehr und 
W!edereingliederung der heimkehrenden F1i1chdinge behilflich 
sind, und fordert die Hohe Kommissarin auf, in Zusammen
arbeit mit den betroffenen Staaten, die freiwillige Repatriie
rung von F1i1chdingen zu fördern, zu erleichtern und zu 
koordinieren und dabei auch ihre Sicherheit und ihr Wohl
ergehen nach ihrer Rilckkehr zu ilherwachen; 

10. fordert eine konzertiertere Reuktion der interna
tionalen Gemeinschaft auf die Bedllrfnisse der Binnenver
triebenen und bekräftigt in Übereinstimmung mit ihrer Res0-
lution 48/116 ihre UnteJ:stlltzung fiIr die BemObllngen der Ho
hen KOJIlI'IIiSIlIII auf der Grund1sge ausdri1cklicher Ersuchen 
des Oenerulsekretlirs oder der zuständigen Hanptorgane der 
Vereinten Nationen und mit Zustimmung der betJ:offen.m Staa
ten sowie unter Berilcksichtigung des erglin7.enden Charakters 
der Mandate und der Sachkenntnis anderer zuständiger Orga
nisationen Binnenvertriebenen humanitäre Hilfe und Schutz zu 
gewähren, und betont dabei, daß die Tätigkeiten zugunsten von 
Binnenvertrlahenen das Institut des Asyls, namentlich auch das 
Recht, in anderen Ländem Asyl vor Verfolgung zu suchen und 
zu genießen, nicht untergraben dOrfen; 

11. forden die internationale Gemeinschaft auf, den mit 
Binnenvertriebenen konfrontierten Ländern rechtzeitig und 
rasch bllmanitlire Hilfe und Unterstiltzung zu gewähren, um 
ihnen dabei behilflich zu sein, ihren Verantworlichkeiten 
gegenilber den Vertriebenen nachzukommen; 



12. fonlert ebenso die Staaten und alle KonfIiktparteien 
atif, im Rahmen des Möglichen alle erforderlichen Maß.. 
nahmen zu ergreifen, um sicheIZustellen, daß Personen, die 
Schutz und Hilfe benötigen, unparteiisch, in Sicherheit und 
rechtzeitig Zugang zu humanitären Diensten haben; 

13. anerkennt die Fortsetzung der engen ZnsammelllU'beit 
zwischen der Hohen Konunissarin und dem Beauftragten des 
Generalsekretärs zugunsten der Binnenvertriebenen in Aus
übung seines Mendats und anerkennt die Wichtigkeit ihrer 

. engen Zusammenarbeit sowie der Kooperation mit dem 
lnternetionalen Komitee vom Roten Kreuz auf dem Gebiet der 
Verhiltung, des Schutzes, der humanitllren Hilfe und der Suche 
nach Lösungen; 

14. legt der Hohen Kommissarin nahe, den Koordinator 
fiIr No1hiIfe auch weiterhin bei seiner Koordinierungsaufgebe 
zu unterstiltzen, insbesondere in großen und komplexen 
Notsituationen; 

15. unterstreicht, daß das System der Vereinten Nationen 
weitere Fortschritte machen muß, was die Frage des kohären
ten und synergie bewußten Herangehens an Aktivitäten auf 
dem Gebiet der blllnanitliren HiJfe, des Wiederaufbaus und der 
Entwicklung, insbesondere in denjenigen LIIndern angeht, in 
die die Flüchtlinge freiwillig zurilckkehren, und fordert den 
Wn1scbafts- und Sozialrat auf, den komplementären Charakter 
der zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen 
daraufhin zu überprilfen; 

16. betont, daß insbesondere in komplexen Notsitnationen, 
die Innnanitlire und Friedenssicberungseinslitze mit ein
schließen, die Achtung vor der Schutzfunktion des Amtes des 
Hohen Kommi!!l!l!N gewährleistet und der unparteüsche und 
rein blllnanitlire Charakter seiner Tätigkeit erhalten werden 
muß; 

17. verleiht ihmr tiefen Besorgnis darIlber Ausdruck, daß 
die Sicherheit der Mitarbeiter des Amtes des Hohen Kommis
sars und anderer Hi1fsOIganisationen durch Verhältnisse in 
einer Reihe von Ländern und Regionen ernsthaft gefährdet 
wird, beklagt die Verluste an Menschenleben unter dem 
Personal, fordert nachdrncklich dazu auf, die von der Hohen 
Kommissarin sowie in der Generalversammlung und im 
Sicherheitsrat im Hinblick auf die Sicherheit des Personals der 
Vereinten Nationen und des beigeordneten Personals er
griffenen Initiativen zu unterstiltzen, insbesondere durch die 
Erwägung neuer Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit 
dieses Personals, und fordert die Staaten und alle Konflikt
parteien auf, a1Ies zu tun, mn die Sicherheit des intemntionalen 
Personals und der 0rtskrIlfte zu gewährleisten, die in den 
betreffenden LIIndern humanitllre Tätigkeiten durchfllbren; 

18. fonlert die Hohe Kommissarin, die Regierungen und 
die anderen zuständigen Organisationen nachdrllcklich aJJf, 
~et.tlhkte Anstrengungen zu unternahmen, mn den Schutz
und Hilfsbedllrfuissen von Flüchtlingskindem, insbesondere 
unbegleiteten Minderjiilnigen, gerecht zu werden, und fordert 
die Staaten auf, die Sicherheit von Flilchtlingskindem zu ge
währleisten und sicherzustellen, daß sie nicht von miIiflhiscben 
oder anderen bewaffneten Gruppen angeworben werden; 

19. ermuIigt die Hohe Kommissarin, weiterhin Initiativen 
zugunsten von Flüchtlingsfrauen auf dem Gebiet der Aus
bildung fiIr Fllhrungs- und Facbaufgsben. der Aufklllrung über 
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ihre Rechte sowie der Bildung und insbesondere auf dem 
Gebiet der reproduktiven Gesundheit zu etgteifen und dabei 
die verschiedenen religiösen und ethischen WertvorsteJIlungen 
und die kolturelle Vielfalt der Flilchtlinge in Übereinstinumlng 
mit den allgentein anerkannten Menschenrechten voll zu 
achten; 

20. fonlert die Staaten aJJf, der Hoben Kommissarin dabei 
hehilflich zu sein, den ihr nach Resolution 3274 (XXIX) der 
Generalversammlung vom 10. Dezember 1974 iIbertragenen 
Verantwort1ichkeiten im Hinblick auf die Verringerung der 
Staatenlosigkeit, namentlich auch der Förderung des Beitritts 
zu den internationalen Rechtsakten Ober die Staatenlosigkeit 
und ihrer vollinhaltlicben Durchfilbrung, nachzukommen; 

21. stellt fest, daß zwischen der Gewährleistung der 
Menscbenrechte und der Verhiltung von FlflchtIingssituaonen 
ein Znsammenhang besteht, und begrOßt die wachsende 
7usammenarbeit zwischen der Hohen Kommissarin und dem 
Hohen Kommissar der Vereinteo Nationen fiIr Menschenrech
te und ihre stJ!ndjge Zusnmmenarbeit mit dem Sekretarints
Zentrum fiIr Menscbenrechte und der Menscbenrechtskommis 
sion; 

22. erkUlrt erneut, daß es wichtig ist, in die Programme 
des Amtes des Hohen Kommi!!l!l!N Umweltgesichtspunkte 
aufzunehmen, insbesondere in den am wenigsten entwickelten 
Ländem und den Entwicklungsländern, die über lange Zeit 
hinweg Flüchtlinge eine Bleibe geboten haben, in Anbetracht 
der Auswirkongen, die die PrIIsenz der großen Anzahl von 
unter der Obhot der Hohen Kommissarin stehenden Flücht
lingen und Vertriebenen auf die Umwelt hat; 

23. begrllJlt die Anstrengungen, die namentlich im 
Rahmen des Verfahrens "Partoerschaft in Aktion" zur· StlIr
kong der Zusammenarbeit zwiscben den Regierungen, dem 
Amt des Hoben Kommissars und den nichtstaatlichen Organi
sationen untemomnien werden, und ermmigt die nicht
stsatIichen Organisationen, Regierungen und das Amt des 
Hohen Kommissars, Bereiche fiIr eine weitere ZlIsammen
arbeit zu benennen; 

24. fonlert alle Regierungen und sonatigen Geber aJJf, 
Beiträge zu den Programmen des Amtes des Hohen Kommis
sars zu leisten und der Hoben Kl"mmissann unter BerOcksichti
gung der Auswirkongen der zunehmenden BedOrfitisse großer 
FlOchtIingsgruppen auf die AlIfnabme1iinder und der Notwen
digkeit, die Anzahl der Geber zu erhöhen und eine bessere 
Lastenteilung unter den Gebern zu erzielen, dabei behilflich zu 
sein, rechtzeitig zusftlzliche Einnahmen aus den bisherigen 
staatlichen Quellen, von anderen Regierungen und dem Privat
sektor zu beschaffen, mn sicherzustellen, daß den BediIrfnissen 
der unter der Obhut des Amtes des Hohen K('II1Im/!!l!I!N 
stehenden Flüchtlinge, ROckkehrer und Vertriebenen ent
sprochen wird. 

94. p/enarsitvlllg 
23. Dewnber 1994 

491170. Neue Intemationale h1lDlBDitllre Ordnung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 471106 vom 
16. Dezember 1992 und die anderen einschlligigen Resolutio-



nen'''' betreffend die Fllrderung einer neuen internationalen 
humanitären Ordnung und der internationalen Zusammenarbeit 
auf humanitllrem Gebiet, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Genemlsekretlirs'o, 
und den frnheren Berichten'" mit den Stellungnahmen und 
Auffassungen der Regierungen, Sonderorganisationen und 
nichtstaatlicben Organisationen, 

feststellend, daß eine Reihe von Regierungen ihre Stellung
nahmen zu den genannten Resolmionen bislang noch nicht 
vorgelegt haben. 

1. dankt dem Generalsekretllr fDr seine fortgesetzte 
Unterstlltzung der Bemilbungen IOD die F6rde:nmg einer nenen 
internationalen humanitären Ordnung; 

2. fordert die Regierungen sowie die staatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen nachdl'fJcklich m4. dem 
Generalsekretllr. soweit nicht bereits geschehen. ihre Stellung
nalunen und Auffassungen in bezog auf die Fllrderung der 
neuen internationalen humanitären Ordnung zu ilbermitteln; 

3. ersucht die Regierungen. dem Generalsekretllr auf 
freiwilliger Basis Informationen und fachliche Stellungnahmen 
ZU den sie betreffenden humanitären Fragen in ihren eigenen 
Ländern zur VerfI1gung zu stellen, damit mögliche Bereiche 
fDr ein künftiges Tätigwerden aufgezeigt werden können; 

4. binet das Unabhllngige Büro fDr humanitllre Fragen, 
seine Tätigkeit in Zusamm",narbeit mit den Regierungen und 
den zustlIndigen staatlichen und nichtstaatlichen Organisatio
nen fortzusetzen und weiter auszubauen; 

5. ersucht den Generalsekretär. mit den Regierungen 
sowie mit den staatlichen und nicbtstaatlichen Organisationen 
und dem Unabhllngigen Büro fDr humanitäre Fragen auch 
weiterhin Verbindung zu wahren, mit dem Ziel, der General
versammlung auf ihrer einundfilnfzigsten Thgung über die von 
ihnen erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten; 

6. beschli4Jt. die Frage einer neuen internationalen 
humanitären Ordnung auf ihrer einundfllnfzigst Thgung 
erneut zu prüfen. 

94. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

491171. Erweiterung des ExekuUvau_bu des Pr0-
gramms des Hohen Kommls"!1111 der Vereinten 
Nationen fiir F1iiclttlfnge 

Die Generalveraommlung. 

Ke1l1ltnis nehmend von dem Beschluß 1994/235 des 
Wh1schafts- und Sozialrats vom 21. Juli 1994 betteffend die 
Erweiterung des Exekutiv~husses des Programms des 
Hoben Kommissars der Vereinten Nationen fDr Flüchtlinge. 

'01 ResoIntionen 3&'136 vom 14. J1e7ember 1981. 371201 vom 
18. Dozomlter 1982, 381125 vom 16. J1e7ember 1983, 40/126 vom 
13. Dezember 1985.42/120 und 42/121 vom 1. J1e7ember 1987.43/129 und 
43/130 vom 8. J1e7ember 1988 sowie 4S1101 und 451102 vom 14. De:rembor 
1990. 

rot Af49f371 und Kotr.J. 
'10 Af31f14S. Af38f450, Af40f358 und Add.1 und 2. Af4U412, Af43f134 

und AcId.I. Af45f524 und Af41f3S2. 

sowie Kenntnis nehmend von den Verbalnoten des StlIndi
gen VerbeteIs Bangladeschs bei den Vereinten Nationen vom 
28. Juni 1993'03. der StlIndigen Vertretung der Russischen 
Föderation bei den Vereinten Nationen vom 23. Dezember 
1993'01 und des Stlindigen VerbeteIs Indiens bei den Vereinten 
Nationen vom 28. Dezember 1993"'" an den Generalsekretllr 
bebeffend die Erweiterung des Exekutivausschusses, 

1. beschlf4Jt. die Zahl der Mitg1ieder des Exekutivaus
schosses des Pwgtanuns des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen fDr Flüchtlinge von siebenundvierzig auf flInfzig 
Staaten zu erhöhen; 

2. ersucht den Wh1schafts- und SoziaIrat, die drei 
zlIslItzIichen Mitglieder auf seiner wiederaufgenommenen Or
ganisationstagung 1995 zu wIIh1en. 

94. Plenanitzunrl 
23. Dezember 199'# 

49/172. HiJfe fiir nnhegleJtete mInderjlIIuige F10ebtUnge 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung der Mitteilung"'" und des Berichts'" des 
GeneraIsekretli sowie des Berichts der Hoben Kommissarin 
der Vereinten Nationen fDr Flüchtlinge''', 

im Bewußtsein dessen, daß die Mehrheit der Flüchtlings
bevölkerung Kinder und Frauen sind, 

eingedenk dessen, daß unbegleitete minder.jilhrige F1iicht
linge ZU den schutzbedllrftigsten Flüchtlingen ziihlen und be
sondere Hilfe und Betreuung benötigen, 

In Anbetracht dessen, daß die beste Lösung fDr die Not 
dieser unbegleiteten Mindmjllhrigen letztlich die Rückkehr und 
die Wtedervereinigung mit ihren Familien Ist, . 

mit Genugtuung festellend, daß das AmI des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen fDr Flüchtlinge im Mai 
1994 ilberarbeitete Ricbtliniell fDr Flüchtlingskinder herausge
geben hat, 

mit Dank Kenntnis nehmend von den Bemilbungen, welche 
die Hohe Kommissarin unternimmt, IOD sicherzustellen, daß 
F1iichtlingen, namentlich F1l1cbt1ingskindem und unbegleiteten 
Minderjllhrigen, Schutz und Hilfe zuteil wird, 

unter Hinweis auf die Bestimmungen betteffend den Schutz 
von minder.jllhrigen F1iichtlingen, die in der Konvention iIber 
die Rechte des Kindes" sowie dem Abkommen von 1951" 
und dem Protokoll von 1967'" über die Recbtsstellung der 
Flüchtlinge enthalten sind, 

1. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck iIber die Not 
unbegleiteter minderjllhriger Flüchtlinge und unterstreicht die 
Notwendigkeit ihrer frilbzeitigen Erfassung sowie recht-

103 E/199417. 
11M M99418. 
lOS FJ199419. 
u. Af491411. 
u. Af491643. 
10. O}fIaelles Protokoll der ~ N8IlIIUIIdvierz; 

Tapng. BefIage 12 (Af49f12 und Add.1); und ebd., Beilag. 12A 
(Af49112/Add.1). 



zeitiger, detaillierter und genauer Informationen fIber ihre 
Anzahl und ihren Aufenthaltsort; 

2. fordert alle Regierungen, den Genera1sekre1llr, das 
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen fUr 
Fillchtlinge und alle anderen Organisationen der V",einlen Na
tionen sowie die zustl\ndigen Dichtstaatlichen Organisationen 
m4. ihr Möglichstes zu tun, um minderjllbrigen F1l1chtlingen 
Hilfe und Schutz zu gewIIhren und die Rückkehr unbeg1Diteter 
minderjiibriger F1üchtJinge und die Wiedervereinigung mit 
ihren Familien zu bescblenDigen; 

3. enuchtdas Amt des Hohen J'{ommissms der Vereinlen 
Nationen fUr Flüchtlinge und die anderen zustlIndigen Organi
sationen der Vereinten Nationen, geeignete Maßnahmen zu 
etgLeifen, um angemessene Mittel zu mobilisieren, die den Be
diIrfnissen und Interessen unbegIeiteIer minderjlllniger F1ücht
Unge entsprechen und ihre Wiedervereinigung mit ihren Fa
milien ermöglichen; 

4. verurteilt jedwede Ausbeutung unbegleiteter minder
jiihriger Flüchtlinge, namentlich ihren Einsatz als Soldaten 
oder menschliche Schilde in bewaffneten Konf1ikten und ihre 
Rekrutierung in Streitkrilfte, sowie alle anderen Handlungen, 
die ihre Sicbetheit und ihr Lehen bedrohen; 

S. fordert den Genera1selaetlir, die Hohe Kommissarin, 
die Sekre1ariats-HauptahteiIung HlImanjtlire Angelegenheiten, 
das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und die anderen 
Organisationen der Vereinten Nationen mif, unbegleiteten 
Minderjlllnigen im Rahmen der vorhandenen Mittel eine 
angemessene Hilfe auf dem Gebiet der Soforthilfe, der 
Bildung. der Gesundheit und der psychologischen Rehabilita
tion angedeihen zu lassen; 

6. ersucht den GenetaIsekreIär, der Geneta1versammlung 
auf ihrer flinfzigsten Thgung über die DurchfDluung dieser 
Resolution Bericht ZU etstatten. 

94. PlenarsiIvmg 
23. Dezember 1994 

4'1173. Umfapende PriIfung und UJJtersncbung der Pr0-
bleme von FliIclIftIDgen, RiIekkebrem, Vertriebe
nen und soDSIigeJ Wanderbewegungen 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/113 vom 
20. Dezember 1993. 

nach Behandlung des Berichts des Genera1sekre1IllllJ und 
der darin zum Ausdruck gebrachten Besorgnis über das 
Ausmaß der derzeitigen und mögllcheo kllnftigen Flüchtlings
hewegungen und sonstigen Wanderungen in den UIndem der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und den betroffenen 
Nachharstaateo. 

erneut erklitrend, daß die internationale Gemeinschaft 
umfassende Ansätze zur Koordinierung der Maßnahmen in 
bezog auf Flüchtlinge. Rückkebrer. Vertriebene und sonstige 
Wanderbewegungen erwägen muß. 

1. fonkrt die Hohe Kommissarin der Vereinlen Nationen 
fUr F1ücht1inge mif, im Bmehmen mit den he1relI'ewlen StaaIen 

... A/49/533. 

und in Absprache mit den in Betracht kommenden zwischen
staatlichen, regionalen und Dichtstaatlichen Organisationen 
anch weitetbin mnfassende regionale Ansätze zur BewiIItignng 
der Probleme der F1ücht1inge und Vertriebenen zu prIlfeo; 

2. fordert die Hohe Kommissarin mtJerdem mif, sich 
anch weitethht um die Förderung und Einleitung eines 
VorbereitnngsPlorase& zu beoiilheo. der splitesteDs 1996 zur 
Binberofung einer regionalen Konferenz zur PrIIfung der 
Probletne der FlUcht1inge, Vertriebenen, anderen unfreiwillig 
Vertriebenen und Rückkebrer in den Ulndem der Gemein
schaft Unabhängiger Staaten und in den he1roffeneo 
Nacbbarstaaten fiIhreo sou. und fordert die Staaten sowie die 
zustlIndigen zwiscbenstaatlichen. regionalen und Dicht
staatlichen Organisationen nachdiUcklich auf, diesen Prozell. 
einschließlich der Aoscblußmaßnabmen, zu unterstil1zen; 

3. ersucht den GenetaIsekreIär. der Genem1versammbmg 
auf ihrer flinfzigsten Thgung fIber die Durchfllbrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten, 

94. PlenarsiIvmg 
23. Dezember 1994 

49/174. Bßfe fiIr FHIchtIiDge, Rilckkehnr und Vertriebene 
In AfrIka 

Die Generalversammlung. 

rmter Hinweis auf ihre Resolution 48/118 vom 20. De
zember 1993. 

T/OCh Behandlung des Berichts des Genera1sekre1Il"O und 
des Berichts der Hobeo Kommissarin der Vereinten Nationen 
fUr Flüchtlinge .... 

eingedenk dessen, daß es sich bei der Mebrzabl der 
betroffeoen UInder um am wenigsten entwickelte Ulnder 
handelt, 

davon tJberzeugt. daß das System der Vereinten Nationen 
besser befilbigt werden muß. Hi1fsprogLamme fUr Flüchtlinge, 
Rückkebrer und Vertriebene durchzufiIhreo und insgesamt zu 
kooidinieten, 

mit Genugtuung fIber die Aussichten fUr die freiwillige 
RflckfiIImmg und fiIr dauerhafte Lösungen auf dem gesamten 
Kontinent, 

In der Erwllgung. daß die Staaten Bedingungen schaffen 
mllssen. die der VerhOtong von F111cht1ings- und Vertriebenen
strömen und der freiwi11igen Rückfllhrung fUrder1ich sind, 

eingedenk dessen, daß es sich bei der MebIhDit der Flücht
linge und Vertriebenen um Frauen und Kinder handelt, 

mit tiefer Dankbarkeit.feststel/end, daß die Mitgliedstaaten 
der Organisation der afrikanischen Einheit immer bereit und 
willens waren. trotz der wirtschaftlichen Scbwierigkeiten, 
denen sich die mDistan afrikanischen Staaten gegenilberse!b.en, 
F1ücht1inge und Vertriebene aufzunehmen. 

In der Erkennlnis. daß es geboten ist, den GastlIindem. lns
besondere denjenigen LI\ndern, die seit 1I!ngerer Zeit F1Ucht-

110 A/49JS78. 
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linge beherbergen. dabei behilflich zu sein, die Umwelt
schiiden und die nachteiligen Auswirkungen auf die öffentli
chen Dienste und den Entwicklungsprozeß zu beheben, 

In Anerkennung des Mandats der Hohen KommiSS!!J'in, 
F1l1chtlinge und ROckkehrer zu schiltzen und ihnen zu helfen, 
sowie der KatalysatoIToDe, die ihr gemeinsam mit der interna
tionalen Gemeinschaft und den Entwicklungaorganisationen 
bei der Behandlung der allgemeineren Fragen der Entwicklung 
zukommt, soweit sie die F1l1chtlinge, Rilckkehrer und VIll'
triebenen betreffen. 

eingedenk der Notwendigkeit. die Arbeit der humanitären 
Organisationen zu erleichtern, insbesondere bei der Versor
gung der F1l1chtlinge, Rilckkehrer und Vertriebenen mit Nab
rungsmitteIn und Medikamenten und bei ihrer gesundheitli
chen Betreuung. unter Mißbilligung der Angrüfshandlungen 
gegen Personal der humanitftren Otganisationen. insbesondere 
soweit diese Menschenleben gefonfert haben, und betonend, 
daß die Sicherheit des Personals dieser Organisationen ge
währleistet werden muß. 

v.aIeftt beso1[ft über die durch anhaltende DiIrre. Konflikte 
und Bevö1kerungsbewegungen verursachte und nach wie vor 
kritische humanitiire Situation in den afrikanischen Ländern, 
Insbesondere am Horn von Afrika, 

Im B~ der Lage der F1l1chtlinge, ROckkehrer und 
Vertriebenen im östlichen, westlichen, zentralen und si1dlichen 
Afrika, 

mit Genugtuung über die regionalen Bemlihungen, wie 
beispielsweise den Mechanismus fiIr die Verhütung, Bewlllti
gong und Lösung von Konflikten, der von der Versammlung 
der Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrika
nischen Einheit auf ihrer vom 28. bis 30. Juni 1993 in Kairo 
abgehaltenen neunundzwanzigsten ordentlichen Thgung 
geschaffen wntde111

• 

rmter BerUcksichttgtmg der Resolotion CMIRes.lS21 (LX) 
Ober F1l1chtlinge, Rllckkehrer und Vertriebene in Afrika, die 
vom Ministerrat der Otganisation der afrikanischen Einheit auf 
seiner vom 6. bis 11. Juni 1994 in Tunis abgehaltenen sech
zehnten ordentlichen Thgung verabschiedet wurde"'. 

zutiefst besorgt Ober die massenhafte Prllsenz von F1l1cht
lingen und Auslandsvertriebenen in Dschiboti, die 2S Prozent 
der Gesamtbevölkerung des Landes ausmachen, und Ober den 
unablässigen weiteren Zustrom dieser Pmsonen infolge der 
tragischen Situation in Somalia, 

sowie v.aIeftt besorgt Ober die gravierenden Folgen der 
Anwesenheit der F1l1chtlinge und AusIandsvertrieb fiIr die 
ohnehio schon schwierige wirtschaftliche und sozia1e Lage in 
Dschibuti, das unter einer lang anhaltenden DOrre und den 
nachteiligen Auswirkungen der kritischen Lage am Horn von 
Afrika leidet, 

In der Erwllgtmg. daß mehr als die HIilfte der F10chtlinge 
und Auslandsvertriebenen in Dschiboti unter schwierigsten 
Umstllnden ohne unmitteIbate internationale UnterstUtzung in 
Dschiboti-Stadt lebt und einen unzumutharen Druck auf die 

111 Siehe A/48I322, Anbaogß. 
112 SIehe A/49ß13. Anhang I. 

begrenzten Ressourcen des Landes und die soziale Infrastruk
tut ausübt und insbesondere ernsthafte Sicherheitsprobleme 
verursacht, 

sowie In der Erwllgtmg, daß die Regierung Dschibutis und 
die Hobe Kommissarin sowie die in Betracht kommenden 
Organisationen zusammenarbeiten müssen, um andere 
Lösungen fiIr das Problem der Flüchtlinge in Dschiboti-8tadt 
zu fipden und um die zur Deckung ihrer konIaeten Bedfhfnisse 
erfmderliche HiIfe von außen mobilisieren zu können, 

sich dessen bew!ifJt, daß sich die F1l1chtlingahevölkerung in 
den FIilchtlings1agem in ganz Dschiboti in einer prekären Lage 
befindet und von Hunger, Mangelernäbrung und Krankheit 
bedroht ist und daß zur Bereitstellung von Nahrungsmitteln, 
IIIztIicher HiIfe und der notwendigen Infrastruktur fiIr unter
künfte eine angem_ Unterstf1tzung von außen notwendig 
ist, 

sowie sich dessen bewt4lJt, daß Eritrea durch einen dreißig
jährigen Krieg, der im Mai 1991 sein Ende fand. und durch 
wiedetholte Dilrrekatastrophen im Laufe der Jahre verwflstet 
worden ist, daß seine Wirtschaft und seine Ressourcen 
vernichtet wurden und daß das Land jetzt vor dem Neubeginn 
steht, 

sich der gewaltigen Aufgabe bewt4IJt, weIche fiIr Eritrea die 
Rllckfilbnmg von mehr als einer halben Mitlion F1ücht1ingen, 
insbesondere aus Sudsn, Ober sein Programm fiIr die Wiedlll'
eingliederung von F1l1chtlingen und die Wiederherstellung der 
NeuansiedhlDgsgehiete in Eritrea sowie die Wiederansiedlung 
der sich bereits im Lande befindlichen freiwilligen Rllcklreh
rer. Binnenvertriebenen und demobilisierten ehemaligen 
Kom"-nten bedentet, und im Bewußtsein der enormen 
BeIa,stung. die sich daraus fiIr die Regierung Eritreas ergibt, 

sowie Im Bewt4Jtsein der Notwendigkeit einer Zusammen
arbeit zwischen der Regierung Eritreas und der Sekretariats
HauptabteiIung Humanitäre Ange1egenheiten und den zustIIn
digen Organisationen mit dem Ziel, die erforderliche inter
nationale UnterstUtzung fiIr die Ingangsetzung der Wteder
ansiedlungsprogramme in Eritrea zu mobilisieren, 

v.aIeftt beso1[ft über die massenhafte Prllsenz von F1l1cht
Iingen, freiwilligen Rllckkebrern, Vertriebenen und demobili
sierten Soldaten in Äthiopien und Ober die sich daraus er
gebende ungeheure Belastung der Infrastruktur und der 
spllrlichen Ressourcen des Landes. 

sowie v.aIeftt beso1[ft O~ die schwerwiegenden Folgen, 
die dies fiIr die Fähigkeit Athiopiens gehabt hat, mit den 
Auswirkungen der anhaltenden DiIrre fertig ZU werden und die 
Wirtschaft des Landes wiederaufzubauen, 

Im Bewqfltseln der schweren BOrde, die die Regierung 
Äthiopiens ZU tragen hat, sowie der Notwendigkeit sofortiger 
angemessener HilfsmaBnahmell fiIr die F10chtlinge, freiwil
ligen ROckkebrer. Vertriebenen, demobilisierten Soldaten und 
Opfer von Naturkatastrophen, 

v.aIeftt beso1[ft über die Belastung der Regierung und des 
Volkes von Kenia infolge des Zus1roms von F1l1cbtlingen, die 
den Auseinandersetzu in den Nachbarlll.ndern entgehen 
wollen, und infolge der lnfiltration bewaffneter Banditen und 
in hohem Maße geflIhrlicher und illegaler Waffen aufgrund der 
in SomaIia het:rschenden Situation. 



sich dessen bewl4fJt, daß die Sicherheits1age in der Region, 
insbesondere in den Greuzgebieten, im Lttetesse der Sicherheit 
der F1l1chtlinge, der örtlichen Gemeinwesen und des an 
humanitären Maßnahmen beteiligten Personals verbessert 
werden muß, 

in Anerkennung des großen Beitrags der Regierung Kenias 
und der Opfer, die sie bei der Auseinandersetzng mit dieser 
Sitnation gebracht hat und anch weiterhin bringt, 

betonend, wie wichtig und notwendig es ist, den Schät
zungen zufoIge mehr als 270.000 JliUchtlingen in Kenin weiter 
Hilfe zn gewllhren, bis eine Ändernng in der Lage eintritt, 

ZJitiefst besorgt über die tragischen Auswirkungen auf das 
Leben der somalischen Bevölkerung, die der BflIEerkrieg in 
Somalia nach wie vor hat, ein Krieg, von dem vier bis fIInf 
Millionen Menschen betroffen sind, die entweder als Flücht
linge in Nachbarländern Jeben oder im eigenen Land ver
trieben wurden und dringend bllmanitJlre Hilfe benötigen, 

Im JJewr4ltsein dessen, daß die freiwillige Rilckfllhrnng der 
zahlreichen somalischen FlUchtlinge, die sich in den Nachbar
ländern und anderswo befinden, sowie die Heimkehr der 
Binnenvettriebenen anch weiterhin ein wohldurchdachtes und 
integriertes internationales HiJfsprogramm erfordern wird, das 
auf die Deckung ihrer Grundbedilrfnisse, die Sicherstellnng 
ausreichender Al1fnahmevorkehrungen und die Erleichterung 
ihrer reibnngslosen Eingliedernng in die jeweilige Gemein
schaft abgestellt ist, 

Uberzeugt, daß es angesichts der sich verschlechternden 
Lage der Vettriebenen und Rilckkehrer und des znnebmenden 
Drucks, den die Flüchtlinge nach wie vor auf die Gastländer 
ansühen, geboten ist, umgehend humanitäre Hilfe filr die 
somaIischen Flüchtlinge, Rückkehrer und Vettriebenen zn 
mobilisieren und unverzOglich auszuliefern, 

an die Somalier appeUierend, das Übereinkommen von 
Addis Abeba über die nationale Anssöhnnng durchzufilhren1l3, 
das von den politischen FiIhrern Somalias am 27. MIIrz 1993 
unterzeichnet wurde, um ein günstiges Umfeld filr die Rück
ff1hrnng der sornaUschen Flüchtlinge aus den Nachbarländern 
zn schaffen, 

in Anerke1l1lU1lg dessen, daß Sudan schon seit geranmer 
Zeit eine große Zahl von Flüchtlingen behetbergt, 

Im BllWlIPtsein der wirtschaftliche Schwierigkeiten, denen 
sich die Regierung Sudans gegenilbersieht, und der Notwen
digkeit angmnessener Hilfsmaßnahmen filr die Flllchtlinge und 
Vertriebenen in Sudan sowie der Sanierung der von ihrer 
Anwesenheit betroffenen Gebiete, 

die Anstrengungen wUrdigend, die die Regierung Sudans 
und das Amt des Hohen KttmmiSSIIPI der Vereinten Nationen 
filr Flüchtlinge im Hinblick auf die freiwillige Rilckfilhrnng 
einer großen Zahl von F1l1chtlingen in ihre Heimatll!nder 
unternommen haben, 

ZJitiefst besorgt über die Not der sudanesischen FlUchtlings
kinder, insbesondere das Problem der unhegleiteten Minder
jälnigen, und betonend, daß es notwendig ist, sich ihres Schot-

zes, ihres Woblergehens und der Zusammenff1hrnng mit ihren 
Familien anznnebmen, 

inAnbetracht dessen, daß die Rilckfllhrnng und WICderein
gIieder1!ng der Rilckkehrer und die Wiederansiedlnng der 
Vettriebenen durch Naturkatastrophen erachwert werden und 
daß dieser Prozeß die Regierung 'lSchads vor schwierige 
bllmanitl!re, soziale und wirtscbaftliche Probleme stellt, 

in Kenntnis des an die Mitglledstaaten sowic an die 
zwischenstaatlichen und nichts1aatlichen Organisationen 
ergangenen Appells, der Regiernng 'lSchads anch weitetbin die 
erforderliche Hilfe zn gewtibren, um ihre Probleme zn mildem 
und sie besser in die Lage zn verse1ZeD, das Rilckfilhrnngs-, 
Wiedeteingliedernngs- und Wiederansiedlungsprogramm filr 
freiwillige RUckkehoor und Vettriebene durchzufilhren, 

mit GenugtuUng über die fortgesetzten Bemühungen der 
WJrtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten und 
der Organisation der afrjJcanischen Einheit um die Wiederher
stellung von Frieden, Sicherheit und StabilitIit in Liberia und 
über die am 2S.1u1i 1993 in Cotonou (Benin) erfolgte Unter
zeichnnng des Friedensilbereiommens zwischen der Ltte
rimsregierung der Nationalen Einheit Liberias, der Patrioti
schen Nationalfront Liberias und der Vereinigten Befreiungs
bewegung Liberias filr DemokratielI' sowie über die Schaf
fung der BeobachteJ:mission der Vereinten Nationen in Liberia 
mit dem Ziel, ein Ende des Konflikts herbeiznfllhren, 

ZJitiefst besorgt über den Zustrom von Binnenvettriebenen, 
ROckkehrern und Flüchtlingen nach Monro"Via und die 
nngeheure Belastung, die sich daraus filr die Infrastruktur und 
die fragile WJrtschaft des Landes ergibt, 

sowie ZJitiefst besorgt darUber, daß die Sitnation trotz der 
Anstrengungen, die unternommen werden, um den Flücht
lingen, Rilckkehrern und Vertriebenen die erforderliche 
materielle und finanzielle Unterstiltznng zn gewllhren, nach 
wie vor prekllr ist und schwerwiegende Auswirkungen auf die 
langfristige Entwicklung Liberias sowie auf diejenigen 
westafrikanischen Länder hat, die Iiberianische F1l1cht1inge 
aufgenommen haben, 

eingedenk dessen, daß den Iiberianischen Flüchtlingen, 
Rückkebrem und Vettriebenen weiterhin humanitllre Nothilfe 
gewährt werden muß, da die Sicherheitslage filr eine groß
angeJegte freiwillige Rückfllhrnng und Wiedereingliedemng 
noch nicht gilnatig ist, 

in großer Sorge über den Zuatrom von Flüchtlingen nach 
Burnndi, Ugandn, in die Vereinigte Republik 1lmsania und 
nach Zaire als Folge der jüngsten Krise in Ruanda, 

in Anbetracht der besorgniserregenden Lage der Binnen
vettriebenen in Burnndi und Ruandn, 

betonend, daß struktorierte und koordinierte Maßnahmen 
seitens aller ParteIen erforderlieh sind, um die Regierung 
Ruandas bei der W!ederherstellnng und dem Wiederaufbau des 
Landes und der Normallsiernng der Lebensbedingungen der 
ziviJen Gesellschaft in dem Land zn unterstillzen und die mit 
der RiIckff1hrnng zusammenbllngenden Akti"Vitäten des Amtes 
des Hoben KommiSSIIPI zn ergänzen, 



mit Genugtuung über die in einigen Llindern des südlichen 
Afrika weiterhin durchgefilhrten Rllckflihnmgsprogra fiIr 
F1i1chtlinge. 

in der tJberzeugU1lg. daß die intemationale Gemeinschaft 
wegen der besorgniserregenden W'trtschaftssituation im 
GefoJge der anhaltenden DfIrre im si!dlicben Afrika und wegen 
der Folgen, die sich fiIr einige Llinder in der Region daraus 
ergeben, daß sie zahlreiche F1fk:htlinge bei sich aufgenommen 
haben. den Llindern des südlichen Afrika, die F1i1chtlingen. 
Rilckkehrern und Vertriebenen Zuflucht gehen, auch weiterhin 
möglichst umfangreiche und konzertierte Hilfe gewibren muß, 

mit Genugtuung über die laufenden Aktivitl!ten des Amtes 
des Hohen Kommissars zur freiwilligen RllckfOhrung und 
W'Iedereingliederung sildafrikaniseher Rilckkehrer. 

in Anerkennung der Notwendigkeit, in die lokalen und 
nationalen Entwicklungsplline fIilchtlingshezogene Entwick
lungsprojekte aufzunehmen, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Oeneralsekre
tllrsJIO und dem Bericht der Hohen KommiAABrin der Vereinten 
Nationen fiIr F1i1chtlingeJ08; 

2. spricht den betroffenen Regierungen ihre Anerken
nung aus fiIr ihre Opfer und fiIr die Hilfe, die sie F1iIchtlingen. 
Rilckkehrern und Vertriebenen gewähren, sowie fiIr ihre 
Bemilhungen um die Flb:derung der freiwilligen Rilcktllbmng 
und anderer Maßnahmen, die angemessene und dauetbafIe Lö
sungen zum Ziel haben; 

3. bringt ihre tiefe Besorgnis VD'fI Ausdruck i1ber die 
schwerwiegenden und weitreichenden Folgen der Anwesenheit 
einer großen Zahl von F1i1cht1ingen und Vertriebenen in den 
betroffenen .Llindem und i1ber die Auswirkungen auf das 
Sicherheitsumfeld und die langfristige sozioökonomische 
Entwicklung dieser Llinder; 

4. dtmkt dem 0eneraIsekretlI. der Hohen Kommissarin, 
den Sonderorganisatonen, dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz, den Oeberllindem sowie den zwischenstaatlihen 
und nicbtstaatlichen Organisationen fiIr ihre UnteJ:stiltzuDg bei 
der Milderung der Not der großen Zahl von F1i1chtllngen. 
Rllckkehrern und Vertriebenen; 

S. verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß fiIr die all
gemeinen F1i1chtlingsprogramme zusätzliche Ressourcen in 
einer Größenordnung zur Verfllgung gestellt werden, die dem 
Bedarf der FIilchtlinge angemessen ist; 

6. spricht der internationalen Gemeinschaft ihren Dank 
aus fiIr die bmnanitäre Hilfe, die sie F1i1cht1ingen und Ver
triebenen sowie den Asylllindem weiterhin gewilhrt, und 
fordert sie auf. den Millinnen von F1i1chtllngen und Ver
triebeneo in Afrika weiter Hilfe ZU gewiihren; 

7. fordert die Regierungen. die Organisationen der Ver
einten Nationen, die nichts1aatllchen Organisationen und die 
Internationale Gemeinschaft als Ganze auf. die Fähigkeit des 
Amtes des Hohen Kommissars zur Btgreifung von Aut
wortmaßnahmen im Notfall ausgehend von den in dem 
Notstand in Ruanda gessmmelten Erfahrungen zu stärken und 
auch weiterhin die erforderlichen Ressourcen und die ent
sprechende operative Unterstiltzung zur Verfllgung zu stellen, 
um den ruandischen FIilchtlingen und den GastIlindem zu 
helfen, bis eine Dauerlösung in die 1lIt umgesetzt werden 
kann; 

8. fordert die internationale CMleJgemeinschaft auf, 
materielle und finanzielle Hilfe fiIr die DurcbflIhrung von 
Programmen zur Sanierung der Umwelt und zum Wieder
aufbau der Infrastruktur in den von der Anwesenheit der 
FIilchtlinge betroffenen Gebieten in den Asylllindem zur 
Verfllgung zu steIlen; 

9. fordert die MitgIiedstsaten und die zwischenstaatii
ehe!! und nichtstaatiichen Organisationen auf, der Hohen 
Kommissarin auch weiterhin die erforderliche Untetstiltzung 
und finanzjel)e Hilfe zukommen zu lassen, um sie in stiltke.tem 
Maße zu heflihigen, NothiIferna8nahm zu ergreifen, fiIr die 
Betreuung und den Uoterhalt von F1i1chtllngen zu sorgen und 
Rllckfilhrungs- und Wi •. zugun
sten von F1i1chtlingen. Rilckkehrern und gegebenenfalls 
bestimmttm Gruppen von Binnenvertriebenen durchzufllhren; 

10. oppeU/ert an die Mitgliecfsts .... n sowie an die interns
tionalen und nichtstsatiichen Organisationen, angemessene 
finanzielle, materielle und technische Hilfe fiIr Hilfs- und 
W'tedereingliedenmgsprogramme zugunsten der großen Zahl 
von F1iIchtIingen. freiwilligen Rllckkehrern und Vertriebenen, 
der Opfer von NaI!lrlmtastrophen sowie der betroffenen.Llinder 
be.teitzustellen; 

11. ersucht alle Regierungen sowie die zwischenstsatii
ehen und nichts1aatllchen Organisationen. den besonderen 
BedlJrfnissen der F1i1chtllngsfrauen und -kinder besondere 
Aufmerksamkeit ZllZllwenden; 

12. fordert den Oeneralsekretiir. die Hohe Kommisssrin, 
die SckreIaria/B-Hauptabtellung Humanitäre Angelegenheiten 
und die humanitären Organisationen der Vereinten Nationen 
auf, ihre Bemilhungen um die Mobilisierung bmnanitllrer Hilfe 
fiIr die UntersWtzlIDg. Rllckfilhrung, Wiedereingliedemng und 
W'Jederansiedlung von FIilchtlingen. ROckkehrern und \W
triebenen, einschließlich der FIilchtlinge in städtischen Gebie
ten, fortzusetzen; 

13. ersucht den 0eneraIsekretii. sich im Interesse der 
vollstllndigen Durcbfilbrung der laufenden und kiInftigen 
Projekte in den von der Anwesenheit der F1i1chtllnge, Rllck
kehler und Vertriebenen betroffenen Ilindlichen und städti
sehen Gebieten auch weiterhin um die Mobilisierung einer 
ausreichenden finanziellen und materiellen UDterstf!tznDg zu 
bemilhen; 

14. ersucht die Hohe Kommissarin, ihre Bemilimngen 
gemeinsam mit den zustlindigen Organisationen der Vereinten 
Nationen, der Organisation der afrikanischen Einheit und den 
zwischenstsatii stsatTicben und nichtstsatiichen Organisa
tionen fortzusetzen. mit dem Ziel, die lebenswichtigen Dienste 
fiIr FIi1chtIinge, ROckkehrer und Vertriebene ZI1 konsolidieren 
und auszubauen; 

15. ersucht die Hohe Kommissarin tllfPerdem, ihre 
allgemeinen Programme in Afrika unter Berllcksichtigung des 
zunelunenden HiIfebedarfs in dieser Region zu i1be.tpxilfen; 

16. ersucht den Cleneralsekn:tl. der Generalversammlung 
auf ihrer flInmgsten 'I8gung unter dem Punkt "Bericht der 
Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen fiIr FJilchtliDge, 
F1i1chtlings-, Rllckkehrer- und Vertrlebenenfragen sowie 
humanitäre Fragen" einen l'fDl1j!ssenden znssmmengefaBten 
Bericht i1ber die Lage der F1iIchtlinge, Rilckkehrer und \W-
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triebenen in Afrika und dem WJrtIIcbafts.. und SoziaJrat auf 
seiner Arbeitstagung 1995 einen milndliehen Bericht vor
zulegen. 

94. P1enarsitvmg 
23. Dezember 1994 

49/175. InternatIonale Konvention ZUII) SeIndz der Reehte 
aBer Wanderarbeltnebmer nnd Ihrer Familien
angehörigen 

Die Generalversammlung, 
unter erneuter Bekrllftlgung der immerwährenden Gilltig

keit der Grundsätze und Normen, die in den grundlegenden 
Dokumenten aber den internationalen Schutz der Men
schenrechte verankert sind, insbesondere in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte", den Internationalen Men
schenrechtspakten17, dem Internationalen Übereinkommen zur 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriming', der Kon
vention aber die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau" und der Konvention aber die Rechte des Kindes", 

eingedenk der im Rahmen der Internationalen Arbeits
organisation festgelegten Grundsätze und Normen sowie der 
Bedeutung der in anderen Sonderm:ganisationen und in 
verschiedenen Organen der Vereinten Nationen geleisteten 
Arbeit im Zusammenhang mit Wanderarbeltnehm und ihren 
Familienangehörigen, 

erneut e1'kliimnd, daß trotz des Vorhandenseins eines 
Katalogs bereits festgeschriebener Grundsätze und Normen 
weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Lage aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen und zur 
Gewährleistung ihrer Menschenrechte und MenschenwOrde 
unternommen werden milssen, 

Im BewqfJtsein der Lage der Wanderarbeitnehm und ihrer 
Familienangehörigen und der beträchtlichen Zunahme der 
Wanderbewegungen, ZU denen es insbesondere in bestimmten 
Tei1en der Welt gekommen ist, 

In Anbetracht dessen, daß in der Erklärung und dem 
Aktionsprograuun von WICII', die am 25. Juni 1993 von der 
Weltkonferenz aber Menschenrechte verabschiedet wurden, 
alle Staaten nachdrllcklich aufgefordert werden, den Schutz 
der Menschenrechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen zu gewährleisten, 

betonend, wie wichtig es ist, daß Bedingungen geschaffen 
werden, die eine gröBere Harmonie und mehr 1b1eranz 
zwischen den Wanderarbeitnchmern und der übrigen Gesell
schaft des Staates, in dem sie 1eben, fördern, damit das in 
Teilen zahlreicher Gesellschaften zunehmende Auftreten von 
Rassismus und Fremdenfeind\ichkeit, die von Einzelpersonen 
oder Gruppen gegen Wanderarbeitnehmer verübt werden, 
beseitigt wird, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/158 vom 18. De
zember 1990, mit der sie die Internationale Konvention zum 
Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnchmer und ihrer Fa
milienangehörigen zur Unterzeichnung, zur Ratifibtion und 
zum Beitritt aufgelegt hat, 

eingedenk dessen, daß die Staaten in der Erk1llrung und 
dem Aktionsprograuun von Wien gebeten werden, die mög
Iicbst baldige Unterzeichnung und Ratifikation der Konvention 
zu erwägen, 

doran erinnernd, daß sie in ihrer Resolution 48/148 vom 
20. Dezember 1993 den Genera1sekretllr ersucht hat, ihr auf 
ihrer neunundvierzigsten 'Thgung einen Bericht aber den Stand 
der ~onvention vorzuiegen, 

1. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck aber das 
Zlmebmende Auftreten von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit 
und anderen gegen Wanderarbeitnehmer in verschiedenen 
Thi1en der Welt gerichteten Formen von Diskriminierung und 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung; 

2. begrf4Pt es, daß einige Mitgliedstaaten die Interna
tionale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wandet
arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen unterzeichnet 
oder ratifiziert haben beziehungsweise ihr beigetreten sind; 

3. fordert alle Mitgliedstaaten mif, mit Vorrang die 
Unterzeichnung und Ratifibtion der Konvention beziehungs
weise den Beitritt zu derselben zu erwägen, und verleiht der 
Hoffnung Ausdruck, daß die Konvention bald in Kraft tritt; 

4. ersucht den Genera1sekretär, im Rahmen der vorhan
denen Mittel dun:h die Wc\tinformationskampagne aber 
Menschenrechte und das Programm f1Ir Beratende Dienste auf 
dem Gebiet der Menschenrechte alle erforderlichen Ein
richtungen und Hilfen zur Werbung f1Ir die Konvention zur 
Verfügung zu stellen; 

5. bittet die Organisationen und Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatJichen und nicht
staatlIchen Organisationen, 'fmstihkte Anstrengungen zu unter
nehmen, um Infonnationen aber die Konvention zu verbreiten 
und das Verständnis f1Ir sie zu fördern; 

6. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Genera1sekre
tlirlU und ersucht ihn. ihr auf ihrer fünfzigsten Tagung einen 
aktnAlisierten Bericht über den Stand der Konvention vor
zulegen; 

7. beschli8ßt, den Bericht des Generalsekretlirs auf ihrer 
fünfzigsten Tagung unter dem Unterpunkt "Anwendung der 
Menschenrechtsi1bereinkllnf" zu behandeln. 

94. P1enarsitvmg 
23. Dezember 1994 

49/176. Freiwilliger Fonds der Vereinten Nationen fiIr 
Opfer der Folter 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ArtikelS der Allgemeinen Erk1llrung der 
Menschemechteu, wonsch niemand der Folter oder gransamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 
unterworfen werden darf, 

sowie unter Hinweis auf die Erk1llrung aber den Schutz 
aller Personen vor Folter und anderer grausamer, unmensch
licher oder erniedrigender Behandlung oder StrafeU

", 

ln Bekr/.lftlgung der Wichtigkeit der Konvention gegen 
Folter und andere gra'11!8TI!e, lInmenscbli~he oder erniedrigen-
de Behandlung oder Strafe75

, • 

'16 A/49/40S. 
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mit Genugtuung darlIber, daß die Erklärung und das 
Aktionsprogramm von Wien, die am 25. Juni 1993 von der 
Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden', 
die Empfehlung enth/Ut, daß der Bereitstellung der erforderli
chen Mitte1 zur GewIlhrung von ffiIfe an Opfer der Folter hohe 
Priorität eingerliumt werden soll, unter anderem durch zusätzli
che Beiträge zu dem Freiwilligen Fonds der Vereinten Natio
nen fIlr Opfer der Folter, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 36/151 vom 
16. Dezember 1981, in der sie mit tiefer Besorgnis festgestellt 
hat, daß es in verschiedenen Ländern zu Folterungen ge
kommen ist, in der sie die Notwendigkeit anerkannt hat, den 
Opfern der Folter ans rein humanitärer Gesinnung ffiIfe zu 
gewähren, und mit der sie den Fonds geschaffen hat, 

hiJchst beUllTUhigt über das weitverbreitete Vorkommen 
von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe, 

iJbe17.eugt, daß zum Kampf um die Beseitigung der Folter 
auch gehört, den Opfern und ihren Angehörigen aus blßnanitll. 
cer Gesinnung ffiIfe zu gewähren, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des General.sek:retI17, 

feststellend, daß der Generalsekretär mit ffiIfe der Bedien
steten des Sekretariats·Zentrums fIlr Menscbenrecbte Maß
nahmen ergriffen hat, um den 1l:enblInderansbnß des Fonds 
bei seinen Bemühungen, den Fonds und seine bumanitäre 
Tätigkeit besser bekannt zu machen, zu unterstützen, 

unter Hinweis auf die Erklärung des Treuhlinderans
schnsses des Fonds hinsichtlich der Notwendigkeit des 
Eingehens regelmllßiger Beiträge seitens der Regierungen, was 
unter anderem die Unterbrechung von Programmen verbindern 
wiIrde, bei deren FortffIhrung der Fonds eine wichtige Rolle 
spielt, 

unter BerUcksichtigung der Spendenaktion, die anfgrund 
der Empfehlung des Treuhlinderausschnsses auf seiner vom 
22. April bis 1. Mai 1992 abgebaltenen elften Thgung eingelei. 
tet wurde, um den Fonds besser in die Lage zu versetzen, auf 
die zunehmende Anzahl von Anträgen um die Gewllbrung von 
Hi1fe fIlr Opfer der Folter wohlwollender zu reagieren, 

sowie unter BerUcksichtigung dessen, daß die Anzahl der 
Projekte zugenommen hat und daß der Treuhlinderaussnß 
wiederholt um genügend Persona1 fIlr die Tätigkeiten des 
Fonds ersucht hat, 

mit Genugtuung feststeUend, daß ein internationales Netz 
von Rehabilitationszentren fIlr Opfer der Folter geschaffen 
wurde, das bei der Gewährung von Hilfe fIlr Opfer der Folter 
eine wichtige Rolle spielt, und daß der Fonds mit diesen 
Zentren VJsammenarbeitet, 

1. spricht den Regierungen, Organisationen und Ein
zelpersonen, die bereits Beiträge an den Freiwilligen Fonds der 
Vereinten Nationen fIlr Opfer der Folter entrichtet haben, ihren 
Dank und ihre Anerkennung aus; 

2. appelUert an alle Regierungen, Organisationen und 
Einzelpersonen, die dazu in der Lage sind, anf Ersuchen um 

117 Al491484 und Kmr. 1 und Md. 1. 

Beiträge zu dem Fonds wohlwollend zu reagieren, nach 
Möglichkeit regelmllßig und jedes Jahr vor der Thgung des 
'Iieuhlindemnssusses des Fonds und nach Möglichkeit anch 
durch wesentlich mehr und wesentlich höhere Beiträge, damit 
der ständig zunehmenden Nachfrage nach Hi1fe entsprochen 
werden kann; 

3. ersucht den GeneraIsekretiI, die Appelle der General
vmsammlung um BeitrIIge zu dem Fonds an alle Regierungen 
weiterzuleiten; 

4. dankt den Regierungen, die auf der Beitmgsan!<llndi
gungskonferenz der Vereinten Nationen fIlr Entwicklungs
aktivitäten 1994 Beiträge zu dem Fonds angekiJndigt haben; 

5. e1'8UCht den Genera1sekretär, den Fonds auch klInftig 
jährlich in die Programme aufzunehmen, fIlr die auf der 
BeitmgsanldIodinferenz der Vereinten Nationen fIlr 
Bntwick1ungsaktvitätenMitte1 angeldJndigt werden; 

6. donla dem 1l:enblInderanshnß des Fonds fIlr seine 
Arbeit; 

7. ersucht den Generalsekretät erneut, alle vorhandenen 
Möglichkeiten zu nutzen, so anch die Ausarbeitong, Her
stellung und Verbreitong von lDformationsmaterial, um den 
1l:enblInderanshnß des Fonds bei seinen Bemühungen, den 
Fonds und seine bnmanitäre Tätigkeit besser bekannt zu 
machen, sowie bei seinen Beitragsappellen zu unterstützen; 

8. ersucht den GeneraIsekretiI, im Rahmen des Gesamt
haushalts der Vereinten Nationen fIlr eine angeh essenll und 
stabile Ausstattung mit Persona1 und technischem GerI\t zu 
sorgen, um die effiziente Tl!tigkeit und Verwaltung des Fonds 
zu gewährleisten; 

9. ersucht den Generalsekretär fIl4IJerrlem, der General
versammlung auf ihrer fünfzigsten 'Illgung Ober die Tätigkeit 
des Freiwilligen Fonds der Vereinten Nationen fIlr Opfer der 
Folter Bericht zu erstatten. 

94. PIenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

491177. BerIcht des A.Wlsehusses gegen Folter Und Stand 
der Konvention gegen Folter und andere grau
same, I11I1III!II!!clche oder emledrIgende Behand_ 
lung oder Strafe 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ArtikelS der Allgemeinen Erk1IIrung der 
Menschenrechte" und Artikel 7 des Internationalen Paktes 
über bi1rgerliche und politische Rechte"S, denen zufolge 
niemand der Folter oder gmnsamer, unmenschIicber oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden 
darf, 

sowie unter Hinweis auf die von der Generalversammlung 
mit ihrer Resolution 3452 (XXX) vom 9. Dezember 1975 
verabschiedete und in der An1age zu der genanaten Resolution 
enthaltene Erk1IInmg Ober den Schntz a11er Personen vor Folter 
und anderer gransamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe, 

... Sielle Reso_ 2200 A (XXI). AIIIago. 



ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 39/46 vom 
10. Dezember 1984, mit der sie die in der Anlage zu der 
genannten Resolution enthaltenene Konvention gegen Folter 
und andere grausame, unmenscbliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe vembschiedet und zur Unterzeichnong 
und Ratifikation beziehungsweise zum BeiIritt aufgelegt und 
in der sie alle Regierungen aufgefordert hat, die Unterzeich
nung und Ratifikation der Konvention beziehungsweise den 
BeiIritt zu der Konvention mit Vorrang zu erwägen, sowie auf 
ihre darauffolgenden Resolutionen Ober den Stand der Kon
vention, zuletzt ihre Resolution 47/113 vom 16. Dezember 
1992, und ihre BeschlUsse 46/428 und 46/430 vom 17. De
zember 1991 sowie auf die Resolutionen der Menschen
rechtskommissi01l zu dem Thema, zuletzt Resolution 1994/38 
vom 4. MlIrz 1994"', 

eingedenk der Bedentung, die dem Verhaltenskodex für 
Beamte mit Polizeibefugnissen"' und den GnmdsJitzen 
iirztlicher Ethik im Zusammenhung mit der Rolle von medizi
nischem Personal, insbesondere von Ärzten, beim Schutz von 
Strafgefangenen und Inhaftierten vor Folter und anderer 
gmusamer, unmenschlicher oder emiedrigender Behandlung 
oder Strafe120 für die radiksle Beseitigung der Folter und 
anderer gnu'samer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe zukommt, 

unter Hinweis auf die Verahschiedung des Gronds8tzkata
logs für den Schutz aller irgendeiner Form von Haft oder 
Strafgefangenschaft unterworfenen Personen"1, 

ernsthoft besorgt darOher, dalI aus verschiedenen 'Thilen der 
Welt heunruhigeod viele FiUle von Folter und anderer grau
samer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe gemeldet werden, und hesorgt darüber, dalI die Zahl der 
Ratifikationen der Konvention im letzten Jahr stagniert hat, 

entschlossen, darauf hinzuwirken, dalI dns nach dem 
Völkerrecht und nach innerstaat1ichem Recht bestehende 
Verbot der Praxis der Folter und anderer grausamer, un
menschlicher oder emiedrigender Behandlung oder Strafe 
uneingeschränkt eingehalten wird, 

unter Hinweis auf die Resolution 1992/32 der Menschen
rechtskommission vom 28. Februar 1992"', in der die Kommis
sion beschlossen hat, dns Mandat des Sonderberichterstatters 
zur Untersuchung von Fragen im Zusammellhang mit der 
Folter um drei Jahre zu verlllngern, 

mit Dank KenntnIs nehmend von den Aktivitäten der allen 
MitgliedstaateIl offenstehenden Arheitsgruppe der Menschen
rechtskommission, jedoch gleichzeitig ihret Besorgnis Aus
druck verleihend Ober dns 'Thmpo ihret Fortschritte bei der 
Ausarbeitung des Entwmfs eines FakoltativprotokoUs zu der 
Konvention, 

1. begliJckwfJnscht den Ausschuß gegen Folter zu seinem 
ausgezeichneten Bericht in der geänderten formalen Gestal
tung1" und zur Verhesserung seiner Arheitsmethoden; 

, .. ResoII11Ion 34/169. Anlage. 

!20 Resohttlon 37/194. Anlage. 
'" ResoII11Ion 43/173. Anlage. 
'" 0fftzJs1ks ProtolaJU der Genemlversamm/ung, Neunundvlm:lgst<l Ta· 

gung, Beilage 44 (A/49/44). 

2. nimmt Kenntnis vom Stand der Vorlage von Berichten 
der Vertragsstaaten der Konvention gegen Folter und andere . 
gmusante, unmenschliche oder emiedrigende lJebandlung oder 
Strafe123

; 

3. weist nachdriIcldJch daratifhin, wie wichtig es ist, dalI 
die Vertragsstaaten ihren Verpflichtungen aus der Konvention 
genauestens nachkommen; 

4. forrkn alle Vertragsstaaten der Konvention nach
drlJcklJch auf, dem GeneralsekretIir mög1ichst bald ihre 
Annahme der~ der Artikel 17 und 18 der Konven
tion zu notifizieren; 

5. legt der allen MitgliMstaaten offenstehenden Arbeits
gruppe der Menschenrechtskommission zur Ausarheitung des 
Entwurfs eines FakoltativprotokoUs zu der Konvention nahe, 
ihre Beratungen zu imensivieren, mit dem Ziel, ihre Arbeit 
bald abzuschließen; 

6. betont, wie wichtig es ist, dalI die Vertragsstaaten sich 
streng an ihre Verpflichtungen aus der Konvention betreffend 
die Fmanzierung des Ausschnsses gegen Folter balten und 
diesen so in die Lage versetzen, alle ihm nach der Konvention 
lIbertrngenen Aufgaben wirksam und effizient wahrzunehmen, 
und fordert die Vertmgsstaaten, die mit ihren Zahlungen 
bereits im ROckstand waren, als der Generalsekretlir Rege
lungen zur Finanzierung des Ausschnsses aus dem ordentli
chen Haushalt getroffen hat, nachdrOcklich auf, ihren Ver
pflichtungen umgehend nachzukommen; 

7. bittet die Vertragsstaaten, als Zeichen ihrer Ent
schlossenheit, die Menschenrechte zu fIlrdern, die Entrichtung 
von Beitrllgen an den Freiwilligen Fonds der Vereinten 
Nationen für Opfer der Folter zu erwägen; 

8. begrqJJt die Aufmerksamkeit, die der Ausschuß gegen 
Folter der Ausarbeitung eines effektiven Berichtssystems Ober 
die Durchfilhrung der Konvention durch die Vertragsstaaten 
gewidmet hat, vor allem seine ÜbeImbeitung der allgemeinen 
Richtlinien für die Vorlage der Berichte durch die 
Vertragsstaaten sowie seine Praxis, nach der Behandlung 
dieser Berichte abschließende Bemerkungen abzugehen; 

9. beglUckwfJnscht dns Sekretariats-Zentnun für Men
schenrechte zu den Beratenden Dienaten und zu der tech
nischen Hilfe, die es den Staaten auf deren Ersuchen hei der 
Erstellung ihret einzelstaatIichen Berichte an den Ausschuß 
gewährt; 

10. begrqfJt die Fortsetzung der engen Kontakte und des 
Austausches von Infonnationen, Berichten und Dokumenten 
zwischen dem A1Isschuß gegen Folter und dem Sonderbericht
erstatter der Menschenrechtskommission für Fmgen im 
zusammenhang mit der Folter; 

11. bittet die Oeberlllnder und die Entwickl~, 
soweit sie damit einverstanden sind, zu erwllgen, m ihre 
bilaterale Entwicklungszusammenarbeit Progmmme und 
Projekte im Zusammenhang mit der Ausbildung der Streit
krIIfte und der Polizei in Angelegenheiten im Zusammenhang 
mit dem Schutz der Menschenrechte und der Verhlltung der 
Folter aufzunehmen; 

,,, EIxL. AnbaDg m. 



12. ermcht den GeneralsekretlI, sicberzusteIJen, daß dem 
Ausschuß gegen Folter ausreichende Mitarbeiter nnd Ein
richtungen f1Ir die wirksame Wahrnebmnng seiner Aufgaben 
zur VerfIIgnng stehen; 

13. fonIert alle Staaten TlfJChdrUcldich mif, soweit noch 
nicht geschehen, mit Vorrang Vertragsparteien der Konvention 
zu werden; 

14. blltet alle Staaten, die die Konvention ratifizieren 
beziehungsweise ihr beitreten, nnd alle Vertrags8taaten der 
Konvennon, soweit noch nicht geschehen, die in den ArtikeJn 
21 nnd 22 der Konvention vorgesehenen Brkllirnngen ab
zugeben nnd zu erwägen, ihre Vorbehalte zu Artikel 20 
zurOckzuziehen; 

15. ersucht den Generalsekretlir, der Menschenrechts
kommission auf ihrer einnndfOnfzigsten 'Thgung nnd der 
GeneralversammJnng auf ihrer einnndfOnfzigsten Thgung 
einen Bericht über den Stand der Konvention gegen Folter nnd 
andere gmusame, unmenschJiche oder erniedrigende Be
handlnng oder Strafe vorzulegen; 

16. beschließt, die Berichte des Generalsekretärs nnd des 
Ausschusses gegen Folter auf ihrer einnndfOnfzigsten Thgung 
nnter dem Unterpunkt n Anwendnng der Menschenrechtsüber
einkOnfte" zu behandeln. 

94. Plenars/tvmg 
23. Dezember 1994 

49/178. Effektive Anwendung der internationalen Men
schenreehtsfiherelnIdinfte, einschUe8Jich der Be
richtspfUchten aufgrund der internationalen Men
schenrechtsiiherelnkilnfte 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/120 vom 20. De
zember 1993 sowie ihre anderen einschlägigen Resolutionen, 

erneut erkllirend, daß die effektive Anwendnng der 
Menscbenrechtsübereinkünfte der Vereinten Nationen von 
größter Bedeutnng f1Ir die Anstrengnngen ist, welche die 
Organisation gemäß der Charta der Vereinten Nationen nnd 
der Allgemeinen BrkIlirnng der Menschenrechte" unternimmt, 
um die allgemeine Achtnng nnd BinhaItnng der Menschen
rechte nnd Grundfreiheiten zu fördern, 

sich bewußt, wie wichtig es ist, die Aktivitäten zu koordi
nieren, welche die auf dem Gebiet der Menschenrechte tlItigen 
Organe der Vereinten Nationen zur Förderung nnd zum Schutz 
der Menschenrechte durchfiIhren, 

in Bekrilfligung Ihrer Verantwortung f1Ir die SichersteIInng 
der ordnnngsgemäßen Aufgsbenwahrnehmnng seitens der 
Vertragsorgane, die aufgrnnd der von der GeneraJversamm· 
Inng verabschiedeten übereinkünfte geschaffen worden sind, 
nnd in diesem Znsmnmenhang erneut erklärend, daß es darauf 
ankommt, 

a) das effektive Funktionieren der Systeme der periodi
schen Berichterstnttung seitens der Vertragsstaaten dieser 
ÜbereinIdlnfte sicherzustellen; 

b) das Vorhandensein ausreichender FinanzmitteI nnd 
Humanressourcen zu gewährleisten, um die derzeitigen 

Schwierigkeiten beim effektiven Funktionieren dieser Systeme 
zu überwinden; 

c) sich bei der Ansarbeitnng weiterer Menschenrechts
ühereinkllnfie sowohl mit der Frage der BerichtspfIichten als 
aw:h mit den finanzieUen Konsequenzen anseinarulerznsetzen, 

Kenntnis nehmend von den Schlußfolgerungen nnd 
Bmpfehlnngen der vom 19. bis 23. September 1994 in Genf 
abgehaltenen ftInften Thgung der VOISitzenden der Vertrags
organe auf dem Gebiet der Menschenrechte12

', 

mit Genugtwmg über die Initiativen, die eine Reihe von 
Vertragsorganen ergriffen haben, um FrOhwarnmaßnnbmen 
nnd Dringlichkeitsverfabren auszuarbeiten, die verhüten 
soUen, daß schwere Menschenrechtsverletzungen auftreten 
oder sich wiederholen, 

mit dem Ausdruck Ihrer Besorgnis L . den zunebmenden 
Rückstand an Berichten über die Anwendnng der Menschen
rechtsübereinkünfte der Vereinten Nationen durch die Ver
tragsstnnten nnd über die Verzögernngen bei der Behandlung 
der Berichte durch die Vertragsorgane, 

sowie mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, daß 
zahlreiche Vertragsstaaten ihren finanziellen VerpfIichtnngen 
ans .den einsch1llgigen MenschenrechtsilbereinkOnften der 
Vereinten Nationen nicht nachgekommen sind, 

unter Hinweis nuf die Berichte über die zwischen 1988 nnd 
1993 abgehaltenen Thgungen der Vorsitzenden der Vertrags
organe auf dem Gebiet der Menschenrechte nnd die durch die 
GeneraJversammlnng in ihrer Resolution 48/120 erfolgte 
BiI1ignng der Bmpfehlnngen bezilglich der Straffung, Ra
tionaIisiernng nnd sonstigen Verbesserung der Berichts
verfahren, 

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Absätzen der 
Brkllirnng nnd des Aktionsprogmmms von Wien, die am 
25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte 
verabschiedet wunlen', 

sowie Kenntnis nehmend von den Berichten des Ge
neraJsekretärs'" über die Fortschritte auf dem Weg zu einer 
effektiveren Aufgabenwahrnebmnng seitens der Vertrags
organe sowie von der Mitteilnng des Generalsekretärs!", 

mit Genugtuung über den Beitrag, den die Sonderorganisa
tionen nnd andere Organe der Vereinten Nationen zur Arbeit 
der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte 
leisten, 

1. begrtQJt die Vorlage des Berichts der ftInften Thgung 
der VOISitzenden der Vertragsorgane auf dem Gebiet der 
Menschentechte nnd nimmt Kenntnis von den in dem Bericht 
enthaltenen Schlußfolgernngen nnd Bmpfehlnngen!27; 

2. begr/jßt at4Jenlem die Bemiibnngeli, welche die 
Vertragsorgane nnd der Generalsekretlir in ihrem jeweiligen 
Znständigkeitsbereich auch weiterhin zur Straffung, Ra-

'" A/49/S~, AnhmIg, AbscbaItt IV. 
'" A/44/S39. A/46/SOO und A/48/SOS und Kmr.l. 
'" A/49/S~. 
121 Ebd.. AnhmIg, 
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tionalisierung und sonstigen Verbesserung der Berichts
verfahren unternehmen; 

3. fordert die Vertragsstaaten erneut nachdrfJckUch auf, 
alles zu tun, um ihren BerichtspfJichten nachzukollllDml, und 
einzeln sowie durch ihre Mitwirkung an 'llIgungen der 
Vertragsstaaten dazu beizutragen, Methoden zur weiteren 
Sttaffimg und Verbesserung der Bericblsvetfahren zu ermitteln 
und anzuwenden; 

4. fordert die Vertragsorgane IIllChdrfJcklich auf, zu 
priIfen, wie ÜberschneJ.dnngen von BerichtspfJichten aufgrund 
der verschiedenen ÜberelDkiInfte vermindert und die Beln
stung der Mitgliedstaaten durch die BerichtspfJichten ganz 

. allgemein verringert werden könnte, indem sie lnshesondere 

a) feststeßen. in welchen FiiIIen bei der Berichtmstattun 
auf andere Berichte verwiesen werden kann; 

b) gegebenenfalls die Benennung eigener innenlllllltlicher 
Verwaltungseinheiten empfehlen, die die Berichte an alle 
Vertragsorgane koonIinieren; 

c) fiIr die Koordinierung zwischen den Vertragsorganen 
und der Internationalen Arbeitsorganisation sorgen, mit dem 
Ziel, Überschneidungen zwischen den verschiedenen Rechts
akten und ÜbereinkÖmmen aufzuzeigen; 

d) die NlItzlichkeit eines einzigen umfassenden Berichts 
und der Ersetzung der periodischen Berichte durch spezifische 
Berichte und thematische Berichte priifen; 

5. begri4ßt es, daß die Thgung der Vorsitzenden der 
Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte und die 
Menschenrechtskommission der technischen Hilfe und den 
Beratenden Diensten SO hohe Bedeutung beimessen. und zu 
diesem Zweck 

a) emu:ht den Hohen Kflmmissar der Vereinten Nationen 
fiIr Menschenrechte, der Kommission regeIml!ßig über 
mögliche Projekte auf dem Gebiet der technischen Hilfe 
Bericht zu exstaUen, die von den VertragsorganeD benannt 
worden sind; 

b) bittet die Vertragsorgane, im Znge ihrer nonnalen 
PrIIfung der periodischen Berichte der Vextragsstaaten der 
Aufzeigung solcher Möglichkeiten vmrangige Aufmerksnm
keit zu schenken; 

c) bittet diejenigen VertragssIaaten, die der Verpflichtung 
zur VorInge ihres Erstberichts nicht nachkommen konnten, 
technische Hilfe in Anspruch zu nehmen; 

6. fordert die Vertragsstanlen nachdrlJcldich auf, sich auf 
ihren nllchsten p1anmilßigen Thgungen mit Vmrang mit der 
Frage derjenigen Vertmgsstaateu auselnanderzusetzen. die 
ihren Berichtspflichten regelmilßig nicht nachkommen; 

7. fordert alle VertragsstaaIen, deren Berichte von den 
Vertragsorganen geprilft worden sind, nachdrIlckllch auf, den 
Bemerkungen und abschließenden Stell.mgnahmen der 
Vertragsorgane zu ihren Berichten entsprechend Folge zu 
leisten; 

8. bittet die Sonderorganisationen und andere Organe der 
Vexeinten Nationen sowie die Vertragsorgane auf dem Gebiet 
der Menschenrechte. wirksame Methoden zur Verbesserung 
ihrer gegenseitigen Zusammenarbeit auszuarbeiten und dabei 

den Verantwortlichkeiten des Hohen KmnmiSSll1'll der Ver
einten Nationen fiIr Menschenrechte Rechnung ZU tragen; 

9. bittet den Hohen Kmnmissar fiIr Menschenrechte, die 
Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte bei seinen 
Maßnahmen zur Förderung der Znsammenarbeit mit den fiIr 
die Förderung und den Schutz der Menschenrechte zuständi
gen regionalen zwischenstaatlichen Orgaoisationen zu konsu1-
tieren; 

10. begrf4/Jt es, daß die Vorsitzenden der Vertragsorgane 
auf dem Gebiet der Menschenrechte Nachdruck darauf legen, 
daß jedes Vertragsorgao im Rahmen seiner jeweiligen ZustIln
digkeit die Wahrnehmung der Menschenrechte durch die 
Frauen genau llberwacht, und macht sich die Empfehlung der 
Vorsitzenden zu eigen. jedes Vertragsorgan möge eine 
Änderung seiner Richtlinien fiIr die Berichterstattung in 
Erwägung ziehen, dahin gehend, daß von den Vertragsstaaten 
geschlecbtaspezifische Informationen erbeten werden; 

11. erkennt die wichtige Rolle an, welcbe die nicht
staatlichen Organisationen bei der wirksamen Anwendung 
aller Rechtsakte auf dem Gebiet der Menscbenrechte spielen; 

12. macht sich die Empfehlungen der 'llIgungen der 
Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Men
schenrechte zu eigen, was die Notwendigkeit angeht, F'manz
mittel und ausreichende Personalressourcen fiIr die Tiitigkeit 
der Vertragsorgane sicherzustellen, und 

a) bittet in diesexn Sinne den Generalsekretär erneut, den 
verscbiedenen VertragsorganeD ausreichende Ressourcen zur 
Verfilgung zu stellen; 

b) ersucht den GeneralsekretlI. der Menschenrechts
kommission auf ihrer einundflJnfzigsten Thgung und der 
Generalversammlung auf ihrer fllnfZigsten Thgung über diese 
Frage Bericht zu exstatten; 

13. fordert die Vertragsstaaten nachdrllckllch auf, dem 
Generalsekretllr als Verwahrer des Internationalen Oberein
kommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminie
l1IIIIf und der Konvention gegen Folter und andere grausame. 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafet> 
ihre Annaltme der von den Vertragsstaaten sowie von der 
Generalversammlung in ihrer Resolution 481120 gebilligten 
Änderungen zu notifizieren; 

14. fordert alle Vertragsstaaten auf, ihren finanzjeUen 
Verpt1ichtnngen. einschlleßlich der Zah1ungsrilckstlinde, aus 
dem 1eternationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierun und der Konvention gegen 
Folter und andere grausame, nmnenschliche oder erniedrigen
de Behandllmg oder Strafe ohne Vexzögemngen und in vollexn 
Umfang nachzukQIIIlDmI, bis die Ändilrungen in Kraft treten; 

t5. elWUCht den GeneralsekretlI. auch weiterhin alles 
Erforderliche zu veranlassen, um sicherzustellen, daß die 
beiden aufgrund des 1ntematinna1en Übereinkommens zur 
Beseitigung jeder Form vun Rassendiskriminierung und der 
Konvention gegen Folter und andere 8"'"""""". tmmenschli<:he 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe eingesetzten 
Ansschilsse bis zum lnk!:afttreten der Änderungen p1anmilßig 
tagen; 

16. ntmmt KenntnIs von der Empfehlung der Thgung der 
Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Men-
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schenrechte, dem Ausschuß flIr die Beseitigung der Dis- 22. ersuchtdenGencralsekretli,geeigneteMaßnall!neDZIl 
kriminierung der Frau mögen zusiitz1iche Sitzungen zu- ergreifen, um die jährlichen Tagungen der Vorsilmnden der 
gestanden werden, bis der Rückstand an noch nicht geprüften Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte ab 1995 
Berichten aufgearbeitet ist, sowie von ihrer Empfehlung, der aus den verl1Igbaren Mitteln des onIentlichen Haushalts der 
GencraIsekretli möge dem Ausschuß ausreichende Mitte1 aus Vereinten Nationen ZIl finanzieren; 
dem onIentlichen Haushalt der Vereinten Nationen zuwei
senl2B

; 

17. ersucht den Hohen Kommissar flIr Menschenrechte, 
im Rahmen des Mandats das ihm von der Generalversamm
lung in ihrer Resolutimi 48/141 vom 20. Dezember 1993 
flbertragen worden ist, sicherzustellen, daß im Rahmen der 
vorhandenen Mittel ein Verzeichnis aller intemationalen 
normsetzenden Tätigkeiten auf dem Gebiet der Menschenrech
te erstellt wird, utit dem Ziel, eine von besserer Kenntnis der 
Sachlage getragene Entscheidungsfindung zu erleichtem; 

18. begri/Pt die Empfehlung der 'Thgung der Vorsitmnden 
der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte129

, die 
Vertragsorgane sollten den Vertragsstaaten nahelegen, den 
vollen Wortlaut der abschließenden Bemerkungen zu ihren 
Berichten an die Vertragsflberwachungsorgane lIbersetzen zu 
1assen, zu veröffentlichen und den Medien zugfinglich zu 
machen, und ersucht den Hohen Kmnmissar flIr Menschen
rechte, sicherzustellen, daß die neuesten Berichte und die 
Kurzprotokolle der diesbezflglichen Ausschußer6rterungen 
sowie die abschließenden Bemerkungen und abschließenden 
Stellungnahmen der Vertragsorgane in den Informationszen
tren der Vereinten Nationen in den LI!ndem, die diese Berichte 
vorlegen, verl1Igbar sind; 

19. bittet die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und 
Information, am Ende eines jeden Jahres im Rahmen der 
vorhandenen Mittel als gesonderten Band eine Zusammen_ 
stellung aller von den Vertragsorganen im Laufe des jeweili
gen Jahres verabschiedeten abschließenden Bemerkungen 
herauszugeben; 

20. ersucht den Hohen Kommissar flIr Menschenrechte, 
im Rahmen der vorhandenen Mittel sicherZDstel1en, daß das 
Manual on Hunum Rights Reportlng (Handbuch flIr die 
Berichterstattung auf dem Gebiet der Menschenrechte) der 
Vereinten Nationen so hald wie möglich in a11en AmIssprachen 
vorliegt und daß den Empfehlungen, die die fflDfte 'Thgung der 
Vorsitmnden der Vertragsorgane auf dem Gehiet der Men
schenrechte in bezug auf das Handbuch abgegeben hatI"', 
geb1Ihrend Rechnung getragen wird; 

21. begri/Pt alle geeigneten Maßnahmen, welche die 
Vertragsorgane auf dem Gehiet der Menscheorechte im 
Rahmen ihres jeweiligen Mandats im Hinblick auf Situationen 
massiver Menschenrechlsver1etzungen ergreifen, insbesondere 
auch indem sie diese Verletzungen dem Hohen Kmnmissar flIr 
Menschenrechte sowie dem GencraIsekretli und den zuständi
gen Organen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Menscbenrechte ZIl Kenntnis bringen, und ersucht den Hohen 
Kmnmissar, tätig werdend im Rahmen seines Mandats, die 
diesbezflglichen Aktivitäten im Rahmen des gesamten Systems 
der Vereinten Nationen ZIl koordinieren und darDber Konsulta
tionen zu führen; 

"" Ilbd.. ZIffern 49-51. 
'" Ebd.. ZIffer 44. 
'" Ebd.. ZIffer 57. 

23. beschließt. die Schlußfolgerungen und Empfehlungen 
der Tagungen der Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem 
Gebiet der Menschenrechte auf ihrer fI!nfzigsten Tagung im 
Lichte der Bemtungen der Menscbenrechtskommission unter 
dem Punkt "Menschenrechtsfragen" wieder mit Vorrang zu 
behandeln. 

94. PlenorsItvmg 
23. Dezember 1994 

49/179. Meuseheureehte und extreme Armut 

Die Generalversammlung, 

In Bekriiftigung der Allgemeinen Erkllirung der Men
schenrecJrt;;ü: des Internationalen Paktes über bflrgerliche und 
politische Rechtel1

•• des Internationalen Paktes über wirt
schaftliche, soziale und kultorel1e Rechtel1

• und der anderen 
von den Vereinten Nationen verabschiedeten Rechtsakte auf 
dem Gebiet der Menscbenrechte, 

In Anbetracht der einschlägigen Bestinunungen der 
Erkllirung und des Aktionsprogramms von Wien, die am 
25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Menscheorechte 
verabschiedet wurden', 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 441148 vom 
15. Dezember 1989, 44/212 vom 22. Dezember 1989 und 
451199 vmn 21. Dezember 1990 und ihre anderen einschll!gi
gen Resolutionen, 

eingedenk der Resolutionen der Menschenrechtskommis
sion 1992/11 vom 21. Februar 1992'" und 1993/13 vom 
26. Februar 1993'1 sowie der Resolution 1993/35 der Unfer.. 
kommission flIr die Verhiltung von Diskriminierung und den 
Schutz von Minderheiten vom 25. August 19931'1, 

sowie eingedenk der Resolution 1994/12 der Menschen
rechtsrnmmission vmn 25. Februar 199431

, in der die K0mmis
sion die Aufmerksamkeit der Generalversammlung auf den 
Widerspruch zwischen dem Vorliegen von Sitoationen 
extremer Armut und sozialer Ausgrenzung, die ilberwunden 
werden müssen, und der Pflicht, den uneingeschränkten <lenu8 
der Menschenrechte ZIl garantieren, gelenkt hat, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/134 vom 
18. Dewnber 1992, in der sie erneut erklärt hat, daß extreme 
Armut und soziale Ausgrenzung einen Verstoß gegen die 
Menschenwürde darstellen. und in der sie die Notwendigkeit 
einer umfassenden und eingehenden Studie der extremen 
Armut hervorgehoben hat, die von den Erfahrungen und 
Überlegungen der Ärmsten unter den Armen ausgeht, 

In dßr ErwlJgung, daß das Vorhandensein weitverbreiteter 
extremer Armut die vol1sllindige und wirksame Wabmehmung 
der Menschenrechte beeinträchtigt und in manchen Fäl1en eine 
Bedrohung des Rechts auf Leben darstellen könnte, 

'" Siobe EICN.4I1994/2-ElCN.4ISub.2l199314S und Kmr.I. Kap. n. _A. 
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zutiefst besorgt cIarDber. daß sich die extreme Armut in 
allen LIIndem der Welt, unabhlingig von ihrem wirtschaftli
chen, sozialen und kulturellen Stand, nach wie vor weiter 
ausbreitet und gravierende Auswirkungen auf die schwächsten 
und am sIIIIksten benachteiligten Einzelpersonen. Familien und 
Gruppen hat, die auf diese Weise daran gehindert werden, ihre 
Menschenrechte und Grundfreiheiten auszuilhen. 

in der Erwllgung. daß die Beseitigung der weitverhreiteten 
Armut und der uneingeschränkte GenuS der wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte miteinander verknllpfte Ziele 
sind, 

sowie in Anerkennung der Arbeit, die der Sonderbericht
erstatter fIIr die Frage der Menschenrechte und der extremen 
Armut geleistet hat, und unter BerDcksichtigung seines vor
Illufigen Berichtst". 

erneut erklilTend, welche Bedeutung dem bevorstehenden 
Weltgipfel fIIr soziale Entwicklung zukommt, der im März 
1995 in Kopenhagen abgehalten werden soll und der sich unter 
den alle Gesellschaften betreffenden Kernfragen auch mit der 
Milderung und Verminderung der Armut befassen wird, 

1. erkUi:rt erneut. daß extreme Armut und sozia1e 
Ausgrenzung einen Verstoß gegen die Menschenwürde 
darstellen und daß daher auf nationaler und internationaJer 
Ebene dringend Maßnahmen ergriffen werden müssen, um 
diese ZustlInde zu beseitigen; 

2. erklilrt tll4ßerdem. daß es im Einklang mit der Er
k1lIrung und dem Aktionsprogramm von Wren wesentlich ist, 
daß die Staaten die Beteiligung der Ärmsten an den Ent
scheidungsprozessen der Gemeinschaft, in der sie leben, an der 
Förderung der Menschenrechte und an den Bemlihungen zur 
Beklimpfung der extremen Armut filrdem; 

3. verleiht Ihrer Bejrledtgung Ausdruck darüber. daß die 
Menschenrechtskommission in ihrer Resolutiun 1994112 den 
Sonderberichterstatter fIIr die Frage der Menschenrechte und 
der extremen Armut gebeten hat, bei der Erstellung seiner Be
richte den folgenden Aspekten auch weiterhin besondere Be
achtung zu schenken: 

a) den Auswirkungen der extremen Armut auf den 
GenuS und die Ausübung aller Menschenrechte und Grund
freiheiten durch die von ihr betroffenen Menschen; 

b) den Anstrengungen. die die Ärmsten selbst unterneh
men, um ihre Rechte auszuilben und voll an der Entwicklung 
der Gesellschaft teilzuhaben, in der sie leben; 

c) den Voraussetzungen. unter denen die Ärmsten ihre 
Erfahrungen und Vorstellungen einbringen und am GenuS der 
Menschenrechte teilhaben können; 

d) den Möglichkeiten, ein besseres Verständnis der 
EtfaImmgen und Vorstellungen der Ännsten und derjenigen zu 
fördern. die beschlossen haben. an ihrer Seite zu arbeiten; 

4. fordert die Stauten. die Sonderorganisationen. die 
Organe der Vereinten Nationen und die anderen interna
tionalen Organisationen. einschließlich der zwischenstaatli
chen Organisationen. erneut at4. diesem Prohlem die er
forderliche Aufmerksamkeit zu widmen; 

'" J!/CN.4ISub.2l1993116. 

S. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den konlaeteri 
Maßnabmen. die das KinderhiJfswerk der Vereinten Nationen 
ergriffen hat, um die Auswirkungen der extremen Armut auf 
Kinder zu mildem, und von den Anstrengungen. die das 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen unternimmt, 
um der Soche nach Möglichkeiten zur Milderung der Armut 
im Rahmen der einsch1llgigen Resolutionen Vorrang ein
zurIIumen, und legt ihnen eindringlich nahe, mit diesen 
Bemlihungen fortzufahren; 

. 6. beschließt. diese Frage auf ihrer einundfllnfzigsten 
Thgung unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfragen. 
einschließlich anderer Ansätze zur besseren GewlIhrleistung 
einer effektiven Auslihung der Menschenrechte und Grund
freiheiten" weiter zu behandeln. 

94. Pleru:usltl.ung 
23. Dezember 1994 

49/180. AehtuDg vor den Grgnds!!tzen der natIolIIIIen 
SouverIIDftIIt und der Nlcbteinm!selnmg In die 
Inneren AIIgeIegenhelten der Staaten bei Wahl
.orgIIngen 

Die Generalversammlung. 

in 1Jekr4fIigung des Zieles der Vereinten Nationen. freund
schaftliche, auf der Achtung vor dem G:nmdasIz der Gleich
berechtigung und SeJ.hstles1illlmtmg der Völker herohende Be
ziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und andere 
geeignete Ma8nabmen zur Festigung des Weltfriedens zu tref
fen. 

unter Hinweis auf ihre Resolution IS14 (XV) vom 
14. JJemmber 1960 mit der Erklilrung Iiher die Gewährung der 
UnabhlIngigkeit an koloniale Under und Völker. 

Sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom 
24. Oktober 1970. mit der sie die Erk1llrung über völkerrecht
liche Grundslitze fIIr freundschaftliche Beziehungen und Zu
sammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereimen Nationen gebilligt hat, 

lerner unter Hinweis auf den in Artikel 2 Absatz 7 der 
Charte der Vereinten Nationen verankerten Gnuufsatz. wonach 
aus der Charta eine Befugnis der Vereimen Nationen zum 
Eingreifen in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur 
inneren Zuständigkeit eines Staates geböten, oder eine Ver
pflichtung der Mitglieder. solche· Angelegenheiten einer 
Regelung aufgrund der Charte zu unterwerfen. nicht abgeleitet 
werden kann, 

in Bekrilft/gung der Rechtml!ßigkeit des Kampfes der 
Völker um Unabhlingigkeit, territoriale Unversehrtheit, na
tionale Binbeit und Befreiung von Kolonial- und Fremd
heJ::rschaft und um die Btricbtung einer Geseuschaft, in der die 
Menschen ungeschtet ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe oder ihres 
G1auhens g1eichherechtigt volle wirtscbaftliche, soziale, kultu
relle, hflrgerliche und politische Rechte genießen und frei an 
der Be!ltimmung ihres Geschicks mitwirken. 

sowie in diesem Zusammenhang in Bekr4ftigung des 
Recl)ts des pa1IIstinensisc Volkes auf Selbstbestimmung, 

anerkennend. daß die GtundsIII:re der nationalen Souverilni
tIIt und der NlCbteinmischung in die inneren Angelegenheiten 
der Staaten bei der Abhaltung von Wahlen zu achten sind, 
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sowie anerkennend. daß es kein allein gültiges politisches 
System und kein allein gültiges WahJmodell gibt, das fiIr alle 
Nationen und ihre Völker g1eichennaßen geeignet wäre, und 
daß politische Systeme und Wahlvorgiinge historischen, poli
tischen, kulturellen und reJigiösen Gegebenheiten unterliegen. 

in der Oberzeugung. daß es Sache der Staaten ist, die 
erforderlichen Mechanismen und Verfahren zu schaffen, wel
che die volle und effektive Mitwirkung des Volkes an 
Wahlvorgiingen gewllhrleisten, 

unter Hinweis auf alle ihre dieshezilglichen Resolutionen, 

mit Genugtuung über die Erkllirung und das Aktions
programm von Wien, die am 25, 1uni 1993 von der Weltkon
ferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden' und in 
denen die Konferenz bekräftigt hat, daß die Förderung und der 
Schutz der Menschenrechte im Einklang mit den Zielen und 
Gnmdslltzen der Charta erfolgen sollen, 

1, erklllrt erneut. daß aufgrund des in der Charta der 
Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes der Gleichbe
rechtigung und Selbstbestimmung der Vülker alle Völker das 
Recht haben. frei und ohne Einmischung von außen ihren 
politischen Status ZU bestimmen und ihre wirtschaftliche. 
soziale und kulturelle Entwicklung zu verfolgen und daß jeder 
Staat verpflichtet ist, dieses Recht im Ejnklang mit der Charta 
zu achten; 

2, erldlJrt erneut. daß es ausschließlich Sache der Völker 
ist, die Methoden fiIr den Wahlvorgang festzulegen und die 
dieshezilgIichen Institutionen zu schnft'en sowie in Überein
stimmung mit ihrer Verfassung und ihren innerstaatlichen 
Rechl5vmscbriften zu bestimmen, wie dieser durchgefilhrt 
werden soll, und daß die Staaten daher die erforderlichen 
Mechanismen und Vbrfahren schaffen sol\en, um die volle und 
effektive Mitwirkung des Volkes an diesen Vorgiingen zu 
gewllhr1eisten; 

3, erklllrt alIJIerdem erneut. daß alle Tätigkeiten, mit 
denen versucht wird, unmittelbar oder mittelbar in den freien 
Ablauf innerstaatlicher Wahlvorgiinge, insbesondere in den 
Entwickbmgsilindern, einzugreifen oder mit denen beabsichtigt 
wird, die Ergebnisse dieser Wahlvorgiinge zu beeinflussen, 
gegen den Geist und den Buchstaben der Gnmdsl!tze ver
stoßen, die in der Charta und in der Erkllirung über völker
rechtliche Grundsätze fiIr freundschaftliche Beziehungen und 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen verankert sind; 

4, erIdIirt ferner erneut. daß keine allgemeine Notwen
digkeit besteht, daß die Vereinten Nationen den Mitgliedstaa
ten WahlhiIfe 1eisten, außer unter besonderen Umstllnden wie 
in FII11en der EntkoloDin1isierung. im Zusamm"nhang mit 
regionalen oder internationalen Friedensprozessen oder auf 
Antrag bestimmter souverliner Staaten, kraft der vom Si
cherheitsrat oder der Geoera1versammhmg inC=lfaIl 
verahschiedeten Resolutionen und in strikter 'ung 
mit den Gnmds!!!?mt der Souveränität und der Nichtein
mischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten; 

S, /egtallen Staaten eindringlich nahe. den Grundsatz der 
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten 
und das souveriine Recht der Völker zu achten, ihr politisches, 
wirtschnt'tlich und sozia1es System zu bestimmen; 

6, appelliert mit Nachdruck an !!IIe Staaten, davon 
Abstand zu nehmen, politische Parteien oder Gruppen zu 
finanzieren oder sie unmittelbar oder mittelbar auf andere 
Weise offen oder versteckt zu untersdltzen, und nichts zu tun, 
was die Wahlvorgiinge in einem Land untergraben wIIrde; 

7, verurteilt jede bewaffnete Angriffshandlung und jede 
Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen Völker, ihre 
gewählten Regierungen oder ihre rechtmäßigen politischen 
FIIhrer; 

8, bekr4ftigt die Rechtmäßigkeit des Kampfes aller unter 
Ko1onia1- und Fremdherrschaft stehenden Völker. insbesonde
re des paUIstinenIIisc Volkes, um die Ausllhung ihres 
unverlluBer1ichen Rechts auf Selbstbestimmung und nationale 
Unabhängigkeit, die es ihnen ermöglichen wird, ihr politi
sches, wirtsehaftliches und soziales System ohne Einmischung 
von außen zu bestimmen; 

9, fordert die Menschenrechtskommission mif, der 
Prüfung der grundlegenden F!!ktoren, welche die Be!!Chtnng 
der Gnmds!/t:re der nationalen Souveriinitiit und der N'tchteIn
mischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten bei 
Wahlvorgiingen heeintriichtigen, auch weiterhin Vorrang 
elnzorIIumen und der Geoera1versamm1ung auf ihrer fllnfzig
sten 'Thgung über den WIrtschafts- und Sozin1rat Bericht zn 
eJstatten; 

10, ersucht den Generalsekretär. der Geoera1versammbmg 
auf ihrer fIInfzigsten 'Thgung unter dem Punkt "Menschen
rechtsfragen'über die Dun:hfllhrung dieser Resolution Bericht 
zu erstatten, 

94, Plenanin;ung 
23, Dezember 1994 

49/181. StlIr10mg der TiitIgkeJt der Vt!i1!Iuten NatIonen auf 
dem Gebiet der MI!IJIIclumJ:ecl cIun:h dfe FIIr
denmg der lnternatioDalen ZmzaIDJDe11ll1'belt und 
WIrMIgkeft der NJebfselekd.ltIItt UnpartelJlclIkeIt 
und ObJeIdIvItI1t 

Die Generalversammlung. 

in Bekrtiftigung ihres Glaubens an die grundlegenden 
Menschenrechte, an die WUrde und den Wert der mensch-
1ichen Person, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
sowie von großen und k1einen Nationen sowie in Bekräftigung 
ihrer Entschlossenheit, den sozialen Fortschritt und einen 
besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern, 

eingedenk dessen, daß eines der Ziele der Vereinten 
Nationen darin besteht, freundschaftIic auf der Achtung vor 
dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung 
der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu 
entwickeln und andere geeignete MaBnabmen zur Festigung 
des Weltfriedens zu ergreifen und eine internationale Zu
sammenarbeit herbeizuf!lhren, um internationale Probleme 
wirtschaftliche. sozialer. kultureller und humanitllrer Art zu 
lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und Grund
freiheiten fiIr alle, ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecbt, 
Sprache oder Religion, zu fördern und zu festigen. 

unter Hinweis darauf. daß die Organi!!ation gemäß Arti
kel S5 der Charta der Vereinten Nationen die allgemeine Ach
tung und Ejnhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 



VL Resolntfmum - Drltter AusschuB 24S 

fiIr alle fiIrdern wird, um jenen Zustand der StabiIitI!t und des 
Wohlergehens herbeizufflhren, der erforderlich ist, damit 
zwischen den Nationen friedliche und freundschaftIiche, auf 
der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und 
Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen 
herrschen, und daß sich alle Mitgliedstaaten gemliß Artikel 56 
verpflichten, gemeinsam und jeder fiIr sich mit den Vereinten 
Nationen Zl1SammenZUarbei!en, um die in Artikel 55 niederge
legten Ziele ZU erreichen, 

von neuem erkllJmuJ, daß die Mitgliedstaaten auf dem 
Gebiet der Menschenrechte auch weiterhin im Einklang mit 
der Chartn tlItig sein sollen, 

In dem Wunsche, weitere Fortschtitte bei der internn
tionalen Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu 
erzielen, 

die AuJlassung vertretend, daß sich diese internationale 
Zusammenarbeit auf die Grundslltze stützen soll, die im 
Völkerrecht, insbesondere in der Charta, sowie in der All
gemeinen Erklärung der Menschenrechte", den Internationalen 
Menschenrechtspaktenl7 und anderen einscblligigen Dokumen
ten verankert sind, 

VlIIefst Uberzeugt, daß das Vorgehen der Vereinten 
Nationen auf diesem Gebiet nicht nur von einem eingehenden 
Verstlindnis der breiten Vrelfalt der Probleme getragen werden 
soll, die in allen Gesellscbaften bestehen, sondem auch von der 
uneingescbrl!nkten Achtung der politischen, wirtschaftliche 
und sozialen Realitäten in diesen Gesellschaften, in strikter 
Übereinstimmung mit den Zielen und Gnmdslitren der Chartn 
und mit dem grundlegenden Ziel der Förderung und Festigung 
der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten 
durch internationale Zusammenarbeit, 

tri Bekr4ftlgung aller ihrer diesbezilglichen Resolutionen, 

eingedenk ihrer Resolutionen 2131 (XX) vom 21. De
zember 1965, 2625 (XXV) vom 24. Oktober 1970 und 361103 
vom 9. Dezember 1981, 

erneut erkllJrmuJ, wie wichtig es ist, die Universalität, 
Objektivität und Nichtselektivität der Behandlung von Men
schenrechtsfragen sicherzustellen, wie in der Erklllrung und 
dem Aktionsprogramm von Wren bekrllftigt, die am 25. Juni 
1993 von der Weltkonferenz Ober Menschenrechte verabschie
det wurden', 

im Bewußtsein dessen, daß die Förderung, der Schutz und 
die volle Wahrnehmung aller Menschenrechte und Grund
freiheiten als legitime Anliegen der Weltgemeinscbaft von den 
Grundsiltzen der Universalität, der Nichtselektivität, der 
Unparteilichkeit und der Objektivität geleitet sein und nicht in 
den Dienst politischer Ziele gestellt werden sollen, 

erklilrend, wie wichtig es ist, daß die Sonderberichter 
und Sonderbeauftragten fiIr bestimmte Fragen und Länder 
sowie die Mitglieder der Arbeitsgruppen bei der Wahr
nehmung ihres Mandats Objektivität, Unabhllngigkeit und 
Diskretion beweisen, 

unterstreichend, daß die Regierungen verpflichtet sind, die 
Menschenrechte zu fiIrdern und zu scldltzen und den Verant
wortlichkeiten nachZlrkommCll, die sie nach dem Völkerrecht, 
insbesondere der Charta, sowie mit verschiedenen internatio-

nalen ÜbereinkIInften auf dem Gebiet der Menschenrechte 
eingegangen sind, 

1. weist von neuem tlarm4f hin, daß alle Völker anfgrund 
des in der Chartn der Vereinten Nationen verankerten Grund
satzes der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der 
Völker das Recht haben, ihren politischen Status frei und ohne 
Einmischung von außen zu bestimmen und frei ihrer wirt
schaftIichen, sozialen und kulturellen Entwicklung nach
zugehen, und daß jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht 
gemäß den Bestimmungen der Charta zu achten, was auch die 
Achtung der territorialen Unversehrthelt einschließt; 

2. erkllirt erneut, daß es eines der Ziele der Vereinten 
Nationen und Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist, in zusammen
arbeit mit der Organisation die Achtung vor den Menschen
rechten und Grundfreiheiten zu fllrdern und zu festigen und in 
bezog auf Menschenrechtsverletzungen wachsam zu bleihen, 
wo iinmer diese vorkommen; 

3. fordert alle Mitgliedstaaten Dlif, ihre Tlltigkeit zum 
Schutz und zur Förderung der Menschenrechte, insbesondere 
auch fiIr den Ausbau der weiteren internationalen Zusammen
arbeit auf diesem Gebiet, auf die Charta, die Allgemeine 
ErldIirung der Menschenrechte, den Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechtens, den Internn
tionalen Pakt Ober bilrgerIiche und politische Rechtens und 
andere einscblllglge internationale Rechtsakte zu atiItzen und 
Handlungen zu unterlassen, die mit diesem internntionalen 
Rahmen unvereinbar sind; 

4. vertritt die AuJlassung, daß die internntionale Zu
sammenarbeit auf diesem Gebiet wirkungsvoll und konkret zur 
dringend gebotenen Verhiltnng massenhafter und flagranter 
Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten fiIr alle 
und zur Festigung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit beitragen soll; 

5. erldilrt, daß die Förderung. der Schutz und die volle 
Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten als 
legitime AnIiegen der Weitgemeinschaft von den Grundslitren 
der N'lChtse1ektivität, der Unparteilichkeit und der Objektivität 
geleitet sein und nicht in den Dienst politischer Ziele gestellt 
werden sollen; 

6. ersucht alle Menschenrechtsorgane des Systems der 
Vereinten Nationen sowie die Sonderberichterstatter, Sorufer.. 
beauftragten, unabhängigen Sachverständigen und Arbeits
gruppen, bei der Wahrnehmung ihres Mandats den Inhalt 
dieser Resolution gebllhrend zu berücksichtigen; 

7. gibt Ihrer t1berzeugung Ausdruck, daß eine unvor
eingenommene und faire Auseinandersetzu mit Menschen
rechtsfragen zur Förderung der internntionalen Zusammen
arbeit sowie zur wirksamen Förderung, zum wirksamen Schutz 
und zur tatsilcblichen Verwirklichung der Menschenrechte und 
Grundfrelheiten beitriIgt; 

8. betont in diesem Zusammenhang, daß nach wie vor 
ein Bedarf an unparteiischen und objektiven Informationen 
über die politische, wirtschaftIiche und soziale Lage und ihre 
Entwicklung in allen Ländern besteht; 

9. bittet die Mitgliedstaaten zu erwägen, je nach Bedatf 
im Rahmen ihrer jeweiligen Rechtsordmmg und entsprechend 
ihren Verpflichtungen nach dem VÖlkerreCht, insbesondere der 
Charta, sowie den internationalen Recbtsakten auf dem Gebiet 
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der Menschenrechte diejenigen Maßnahmen zu mgreifen, die 49/183. Recht auf EntwIcldJmg 
sie fIIr angebracht halten, um weitere Fortschritte bei der 
internationalen Zusammenarbeit zur F6rderung und Festigung 
der Achtung vor den Menschenn:chten und Grundfreiheiten zu 
erzielen; 

10. bittet die Menschenrechtskommission, auf der Grund
Inge dieser Resolution und der Resolution 1993/S9" der 
Kommission vom 9. März 1993 auch weiterhin Möglichkeiten 
zur Stlirkung des Vorgehens der Vereinten Nationen auf 
diesem Gebiet zu prfIfen; 

11. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfzigsten Thgung 
unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln. 

94. Plenarsitzung 
23. Dezember 1994 

49/182. Achtung der UDiversalen ReisefreIheIt und der 
fibenngenden ßedeutnng der FamDienzusammen· 
fiIbrung 

Die Generalversammlung, 

erneut erklilrend, daß alle Menschenrechte und Grund
freiheiten allgemeingfi1tig und unteilbar sind, einander 
bedingen und miteinander verknllpft sind, 

unter Hinweis auf die Bestimmungen der Allgemeinen 
Erklllrung der Menschenrechte", 

betonend, daß die FamilienzusamrnemDhrung von legalen 
Wanderern, wie in dem Aktionsprogramm der vom S. bis 
13. September 1994 in Kairo abgehaltenen 1nternationalen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung" erklllrt wird, 
ein wichtiger Faktor bei internntionalen Wanderungen ist und 
daß Geldüberweisungen legaler Wanderer in ihre Herkunfts.. 
lIInder oft eine sehr wichtige Devisenquelle darstellen und 
wesentlich zur Verbesserung des Wohls der in den Herkunfts.. 
Ilindern verbliebenen Familienangehörigen beitragen, 

1. fordert alle Staaten auf, allen allsllindisclJen Staats
angehörigen, die sich legal in ihrem Hoheitsgebiet autbalten, 
die universal anerknnnte Reisefreiheit zu gewährleisten; 

2. erkllJrt erneut, daß alle Regierungen, insbesondere die 
Regierongen der AnWabmelllnder, die IlbeJ::ragende Bedl'lwmg 
der FamilienzlIsanrmenfUhrung anerkennen und sich fIIr die 
Übernahme dieses Gfllodsal7a in das innetstaatIiche Recht 
einsetzen müssen, um den Schutz der Familieneinbeit der 
legalen Wanderer sicherzustellen; 

3. forden alle Staaten auf, in Übereinstimmung mit ihren 
innerstaatlichen Rechtsvorscbriften, den in ihrem Hoheits
gebiet anslIssigen ausllindischen Staatsangehörigen Z1l gestat
ten, ungehindert Geld an ihre Familienangehörigen in ihrem 
Herkunftsland Z1l überweisen; 

4. forden alle Staaten a/4/Jerdem auf, keine Rechtsvor
schriften Z1l erlassen beziehungsweise bestehende Rechtsvor
schriften aufzuheben, die sich auf die Fsmilienzusammenflih
rung legaler Wanderer und auf Geldfiberweiaungen nachteilig 
auswirken; 

S. ersucht die Menschenrecbtskommission, sich auf ihrer 
einundfDnfzigsten Thgung mit dieser Frage Z1l befassen. 

94. PlenarsItr.ung 
23. Dezember 1994 

Die Genetrdversammlung, 

In Bekriiftigung der Erklllrung über das Recht auf Entwick
lungl.13, die sie auf ihrer einundvierzigsten Thgung verkündet 
bat, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 4S/97 vom 
14. Dezember 1990,46/123 vom 17. Dezember 1991,47/123 
vom 18. Dezember 1992 und 48/130 vom 20. Dezember 1993 
sowie die Resolutionen der Menschenrechtskommission über 
das Recht auf Entwicklung und Kenntnis nehmend von der 
Kommissionsresolution 1994/21 vom 1. März 199432

, 

sowie unter Hinweis auf den Bericht über die Weltweite 
Konsultation über die Verwirklichung des Rechts auf Entwick
lung als Menschenrecht"', 

ferner unter Hinweis auf die in der Rio-Erklllrung über Um
welt und Entwicklung vom 14. Juni 1992 verkündeten Grund
siltzew, 

eingedenk dessen, daß sich die MenschllJll"el'btsknmmission 
auch weiterhin mit dieser Frage befaßt, mit dem Ziel der 
Verwirklichung und weiteren Stlirkong des Rechts auf Ent
wicklung, 

In Anerkennung der Notwendigkeit, dem Sekretariats
Zentrum fiIr Menschenrechte angemessene Ressourcen zur 
Unterstiltzong der Tlitigkeit der Arbeitsgruppe fIIr· das Recht 
auf Entwicklung zar Verfilgung zu stellen, 

fesJstellend, daß es zur wirksameren Förderung des ;Rechts 
auf Entwicklung im gesamten System der Vereinten Nationen 
einer entsprechenden Koordini.erung und zusammenarbeit 
bedarf, 

In Anerkennung dessen, daß dem Hohen- Kommissar der 
Vereinten Nationen fiIr Measchenrechte und dem Zentrum fIIr 
Menschenrechte bei der Förderung und dem Schutz des Rechts 
auf Entwicklung eine wichtige Aufgabe zuflIIIt, 

erneut erklilrend, daß es notwendig ist, daß alle Mitglied
staaten auf nationaler und internationaler Ebene Maßnahmen 
zar Verwirklichung aller Menschenrechte mgxeifen, und daß 
es entsprechender Evaluierungsmecbanismen bedarf, um die 
Förderung, Weiterentwicklung und Stärkung der in der Er
kIIlrung über das Recht auf Entwicklung enthaltenen GrundslIt
ze zu gewährleisten, 

mit Genugtuung über die Erklllrung und das Aktions
programm von Wien, die sm 25. Juni 1993 von der WeIt
koDfereoz über Menschenrechte verabschiedet wurden' und 
worin das Recht auf Entwicklung als universelles und unver
llußerliches Recht und als integrierender Bestandteil der 
grundlegenden Menschenrechte bekräftigt und erneut erklllrt 
wird, daß der Mensch das zentrale Subjekt der Entwicklung ist, 

tn Resolution 4Ul28, Anlage. 
'34 ElCN.4I1990/91Rev.1. 
'" Siehe l/epm1 af tIre Unlted Nations Coaference on EnvIronment and 
~ RIodeJrmeIro. 3-14.IuM 1992 (AICONF.1511261Rev.1 (VoLl 
und VoL JJKo.rr.I. Vol n. Vol. m und Vol.IIIIKtnr.I) (V_Udnmgdor 
Vereinten NaIIonlm, BesI.-Nr. &93.1.8 und Kmrlgenda), VoL I: Rmo1utions 
Adopted by tIre Coaference, ResoIuIlou I, An1age I. 



thmm erinnernd, daß in der Erkllirung und dem AktiODS
progtamnt von WIOII der Zusammenhang zwischen Demokra
tie, Entwicklung und den Menschenrechten untersucht wird, 
und anerkennend, wie wichtig die Schaffung eines fllrderlicben 
Umfelds ist, das es jedem Menschen ermöglicht, seine in der 
Erkllirung und dem Aktionsprogramm von Wien dargelegten 
Menschenrechte wahrzunehmen. 

sowie daran erinnernd, daß im Hinblick auf die Förderung 
der Entwicklung die Verwirklichung, die Förderung und der 
Schutz der bürgerlichen, politischen, wirtschaftliche sozialen 
und kulturellen Rechte gleiche Aufmerksamkeit und dringliche 
Beachtung erhalten sollen. und anerkennend, daß alle Men
schenrechte allgemeingll1tig und unteilbar aind, einander 
bedingen und miteinander verknüpft sind und daß die Uni
versaIltIIt, Ohjektivität, Unparteilichkeit und N"tcbtaelektivität 
der Behandlung von Menscbenrecbtsfragen gewlibrleistet sein 
muß. 

feststellend. daß Aspekte des Aktinnsprogramms der vom 
S. bis 13. September 1994 in Kairo abgehaltenen interna
tionalen Konferenz iIber Bevölkerung und Entwicklung" für 
die universelle VerwIrklichung des Rechts auf Entwicklung 
von Bedeutung aind, 

mit Genugtuung llber die Einberufung des Weltgipfels für 
soziale Entwicklung und der Vierten Weltliauenkonferen: 
MaßnabnIOII für Gleicbberecbtigung, Entwicklung und Frieden 
im labt 1995 sowie der Konferenz der Vereinten Nationen 
iIber Wohn- und Siedlungswesen (Habitat ll) im labt 1996 und 
erklllrend, daß diese Konferenzen wichtige internationale 
Schritte auf dem Weg zur Verwirklichung des Rechts auf 
Bntwick1ung im Rahmen der Förderung und des Schutzes aller 
Menschenrechte darstellen. 

mit Dank Kenntnis nehmend von der Arbeit, welche die 
Arbeitsgruppe für das Recht auf Entwicklung wiibrend ihrer 
drei vom 8. bis 19. November 1993. vom 2. bis 13. Mai 1994 
und vom 3. bis 14. Oktober 1994 in Genf abgehaltenen 
Tagungen geleistet bat"". 
. nach Behandlung des gemliß Resolution 481130 vor
gelegten Berichts des Genera1sekretärs137

• 

1. bekrilftigt die Wichtigkeit des Rechts aufEotwickiung 
für jeden Menschen und für alle Völker in allen Ländern. 
insbesondere in den Entwicklungsländern; 

2. nimmt Kenntnis von dem umfassenden Bericht des 
Generalsekretlirs137; . 

3. ersucht den GeneralsekretiIr. der Menschenrechts
kommission auf ihrer einundfUnfzigsten Tagung einen Bericht 

. llber die Durcbfllhrung der Kommissionsresolution 1994/21 
vOIZU1egen; 

4. fordert die Menschenrecbtskommission tZIif, die 
Berichte der Arbeitsgruppe für das Recht auf Entwicklung'" 
sorgflUtig zu prIIfen und die Arbeitsgruppe zu ersuchen. in 
ErfIIllung ihres Mandats auch weiterhin alle verschiedenen 
Aspekte des Rechts auf Entwicklung zu prflfen und ihnen 
Aufmerksamkeit zu schenken. mit dem Ziel. Empfehlungen 
dariIber abzugeben, wie die universelle Verwirklichung des 

... SIehe EICN.4/19941l1 und KoJr.l. BICN.4/l99S/11 bezieInmgsweIse 
E/CN.4/199S1l7. 

'" Al49/653. 
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Rechts auf Entwicklung besser gewlibrleistet werden könnte; 
unter anderem durch die Anwendung der Beatimmungen der 
Erkllirung iIber das Recht auf Entwicklung. die in der Erklll
rang und im Aktionsprogramm von Wien bekräftigt worden; 

5. ersucht das Sekretariats-Zentrum ffIr Menschenrechte, 
der Arbeitsgruppe ffIr das Recht auf Entwicklung auch 
weiterhin angem_ene Dienste und logiatische Unteratlltzung 
zur Verfl1gung zu steI1en, um eine reibungslose Abwicklung 
ihrer Sitzungen zu gewlibrleiaten; 

6. ersucht den Generalsekretilr. die verschiedenen 
TIitigkeiten zur Verwirklichung der Erkllirung llber das Recht 
auf Entwicklung auch kIIoftig zu koordinieren; 

7. ersucht den GeneralsekretiI aqßerdem. das Zentrum 
ffIr Menschenrechte zu bitten, im Rahmen der Maßnabmen zur 
Umsetzung der Erkllirung und des Aktionsprogramms von 
WIOII Anschlußprogramme zur Verwirklichung der Erkllirung 
iIber das Recht auf Entwicklung vorzusehen; 

8. ersucht den Hohen KommiSSlU' der Vereimen Nationen 
ffIr Menschenrechte, im Rahmen seines Mandats auch weiter
hin MaßnabnIOII zur Förderung und zum Schutz des Rechts auf 
Entwicklung zu ergreifen, unter anderem durch Zusammen
arbeit mit dem Zentrum ffIr Menschenrechte und durch 
Jnanspruchnabme der Sachkompetenz der auf dem Gebiet der 
Bntwick1ung tätigen Fonds. Programme und Sonderorganisa
tionen des Systems der Vereinten Nationen; 

9. unteTSllltzl die Initiativen, die der Hohe Kommissar for 
Menschenrechte im Rahmen seines Mandats deJ:zeit unter
nimmt, um mit allen zuständigen Organen. Fonds. Program
men und Sonderorganisationen des Systems der Vereinten 
Nationen Konsultationen dariIber zu fIIhren, wie sie das Recht 
auf Entwicklung fördern köantenö 

10. bittet die RegionaIkommissionen und die regionalen 
zwiscbenatsat1ichen Organisationen. zu erwllgen. wie sie zur 
Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung beitragen könn
ten, unter anderem durch die Einberufung von 1i:effen von Re
gierongssachverstllndigen und lepdlsentativen nichtstaatlichen 
und Basisorganisationen. mit dem Ziel, zu Regelungen oder 
Vereinbarungen über die Verwirklicbung der Erkllirung iIber 
das Recht auf Entwicklung durch imernationale Zusammen
arbeit zu gelangen; 

11. ersucht den GeneralsekretiIr. der Menschenrechts
kommission auf ihrer einundfünfzigsten Tagung und der 
Generalversammlung auf ihrer fOnfzigsten Tagung llber die 
Tätigkeiten der Organisationen, Fonds. Programme und Son
derorganisationen des Systems der Vereinten Nationen zur 
Verwirklich.mg der Erklllrnng iIber das Recht aufBntwicklung 
Bericht zu erstatten; 

12. fordert die Menschenrecbtskommission tZIif, der 
Generalversammlung auch weiterhin llber den Wtrtschafts
und Sozialrat VorschlIIge hinsichtlich des kIIoftigen Vorgehens 
in dieser Frage zu unterbreiten, inabesondere was praktische 
Mallnahmen zur Verwirklichung und Stärkung der Erkllirung 
iIber das Recht auf Entwicklung angeht. und dabei die Schluß
folgerungen und Empfehlungen der Weltweiten Konsultation 
Ober die Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung als 
Menschenrecht sowie die Berichte der Arbeitsgruppe ffIr das 
Recht auf Entwicklung zu berücksichtigen; 
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13. wiederholt ihr Bekenntnis zur UmsetZlJog der Ergeh- in der Oberzeugung, daß es bei der Menschenrechts-
oisse der Weltkoofereoz über Menschenrechte, auf der erziehung um mehr gebeo sollte als um die hloße Bereit
bekräftigt wurde, daß alle Meoscbemecbte allgemeiDgllltig und stellung von lofonnationen und daß diese vieImehr ein um
untellbar sind, einander bedingen·und miteinander verknflpft fassender Iebeoslanger Prozeß sein sollte, durch den Menschen 
sind und daß Demokratie, Entwicklung und die Achtung vor aller LIinder, ungeachtet ihres Entwicklungsstaodes, und aller 
den Menschenrechten und Gruodfi:eibeiten eng miteinander Gese1lscbaftsschichten lemeo, die WUrde anderer zu achten, 
zusammeoblingeo und sich gegenseitig stlIrkeo; und darilber aufgeklllrt werden, mit welchen Mitteln und 

14. fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
auf, in den Erkllirungen und Aktionsprogrammen, die von dem 
Weltgipfel fIIr soziale Entwicklung, der Vierten Weltfrauen
konfereoz und der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Wohn- und SiedIungsweseo (Habitat TI) verabschiedet werden 
sollen, den Faktoren Rechnung zu tragen, die zur Förderung 
und zum Schutz der Grundslitze des Rechts auf Entwicklung 
beitragen, wie in der Erkllirung über das Recht auf Entwick
lung dargelegt; 

15. beschließt, diese Frage auf ihrer filnfzigsteo Tagung 
unter dem UoleIpUDkt "Menschenrechtsfrageo, einschließlich 
anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung einer effektiven 
Ausübung der Menschenrechte und Grundfreibeiten" zu 
behandeln. 

94. Ple1llJ1'Sitvmg 
23. Dezember 1994 

49/184. Dekade der Vereinten Nationen fiIr Mensch ...... 
rec:hfserzlehnng 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen und 
in der Allgemeinen Erklärung der MenschenrechteIl ver
ankerten grundlegenden und universellen Grundslitzen. 

in Bekrliftigung des Artikels 26 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte, demzufolge "die Bildung auf die volle 
Entfaltung der menschlichen PersönIichkeit und auf die 
Stärknng der Achtung vor den Menschenrechten und Grund
freiheiten gerichtet" zu sein bat, 

unter Hinweis auf die Bestimmungen anderer interna
tionaler Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte, 
beispielsweise den Artikel 13 des Internationalen Paktes über 
wirtschaftliche, soziale und kolturelle Rechtel18 und den 
Artikel 28 der Konvention über die Rechte des Kindes", in 
denen die Ziele des erstgenannten Artikels Niederschlag 
finden, 

unter BerfJcksichtigung der Resolntion 1993/56 der 
Menschenrecbtskommission vom 9. März 199331 , in der die 
Kommission empfahl, daß die Kenntnis der Menschenrechte, 
sowohl in ihrer theoretischen Dimension als anch in ihrer 
praktischen Anwendung. eine der Prioritäten der Bildungs
politik sein solle, 

in Anbetracht der Resolntion 1994/51 der Menschenrechts
kommission vom 4. März 199432, in der die Kommission dem 
Hohen KMnnissar der Vereinten Nationen fIlr Menschenrech
te nabelegte, unter seine konkreten ZieIsetzungen auch einen 
Aktionsplan fIIr die Dekade der Vereinten Nationen fIIr 
Menschenrechtserziehung aufzune1uoen, und in der sie den 
Generalsekretär bat, der Genera1versammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung über den Wirtschafts- und So
ziaIrat einen Aktionsplan fIlr eine Deknde fIlr Menschenrechts
erziehung vorzulegen, 

Met\todeo die Achtung dieser WUrde in allen Gesellschaften 
gewlihrIeistet werden knoo, 

SOWÜl in der Oberzeugung, daß die Meoscheorecbts
erziehung zu einem Eotwicklungsbegriff beiträgt. der mit der 
WUrde von Frauen und MIlnnern aller AltersgrUppeD im Bin
klang steht und der die vielfältigen Untetgtoppeo der Gesell
schaft, wie Kinder, aotoehthone Bevölkerungligtoppen, Min
derheiten und Behinderte, berücksichtigt, 

unter BerfJckslchtlgung der Anstrengungen, die Pädagogen 
und nichtstaatliche Organisationen in allen 'lbilen der Welt 
sowie zwiscbenstaatliche Organisationen, namentlich die 
Organisation der Vereinten Nationen fIIr Erziehung, WISSeD
schaft und Kultur, die Internationale Arbei1sorganisaon und 
das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, zur Förderung 
der Menschenrechtserziehung unternehmen, 

In der Oberzeugung, daß sich Frauen, Männer und Kinder 
nur dann voll als Meoscbeo entfalten kllnnen, weoa sie sieh 
aller ihrer Menscheorecbte - der bürgerlichen, der kolturellen, 
der wirtscbaftlicben, der politischen und der soziaIen - bewußt 
sind, 

die Alfl!assung vertretend, daß Menschenrechtseebung 
ein wichtiges Mittel Ist, um Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts zu beseitigen und durch die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte der Frauen Chancengleichheit zu 
gewährleisten, 

in Anbetracht des Weltaktionsplaos fIIr die Erziehung zu 
Menschenrechten und Demokratie138

, der von dem von der 
Organisation der Vereinten Nationen fIlr Etziebnng. W'1SSeD
schaft und KaItur vom 8. bis 11. März 1993 in Montreal 
abgeba1tenen Internationalen Kongreß über die Etziebung zu 
Menschenrechten und Demokratie verabschiedet wurde und 
demzufolge die Erziehung zu Menschemeebten und Demokra
tie an sich schon ein Menschenrecht und eine Voraussetzung 
fIlr die Verwirklichung der Meoscheorecbte, der Demokratie 
und der sozialen Gerechtigkeit Ist, 

daran erinnernd, daß der Hohe Kommissar der Vereinten 
Nationen fIIr Menschenrechte die Aufgabe bat, die ein
schlägigen Aufklärungs- und lnformationsprogramme der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Meoscheorecbte zu 
koordiniereot39 , 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Hohen Kommis
sars der Vereinten Nationen fIIr Menschenrechte!", worin 
dieser in Ziffer 94 erklDrt bat, daß die Menscbenrechtserzie
hung fIlr die Förderung harmonischer Beziehungen zwischen 
Gemeinschaften fIIr gegenseitige Thleranz und Verstlindnis 
und letztlich fIlr den Priedeo unabdingbar ist, 

13. Siehe A/CONF.1S1/PC/421Add.6. 
'" SIohe Resoludon 48/141.ZIlI'er4 e). 

,<0 0JfIzIe1les Prolo""" der~ NeumnuMenJ[pJI8:n.. 
gung, Beilage 36 (Al49I36). 



im Bewqßtseln der Erfahrungen auf dem Gebiet der ganisationen auf dem Gebiet der Menschenrechtserzielnmg 
Menscbenrechtserziehung, die von Operationen der Vereinten unterstiltzt werden sollen; 
Nationen für die Frieden_konsolidierung insbesondere von der 
Beobachtermission der Vereinten Nation:m in m Salvador und 
der Übergangsbehörde der Vereinten Nationen in Kamb0-
dscha, gesammelt werden konnten, 

eingedenk der Erk1llrung und des Aktionsprogramms von 
Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabscbiedet wurden', insbesondere des 
Abschnitts TI, Ziffern 78 bis 82, 

1. nlmmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
~ über Menschenrechtserzielrung141, der gemIIß 
ihrer Resolution 48/127 vom 20. Dezember 1993 vorgelegt 
wurde; 

2. erkllJrt den am 1. Januar 1995 beginnenden Zehn
jabreszeitraum zur Deknde der Vereinten Nationen für Men
schenrechtsmziehung; 

3. begrqJJt den in dem Bericht des Generalsekretärs 
enthaltenen Aktionsplnn für die Deknde der Vereinten Natio
nen für Menschenrechtsmziehung (1995-2004)14' und bittet 
die Regierungen, Stellungnahmen vorzulegen, um den Ak
tionsplnn zu ergänzen: 

4. bittet den GeneraIsekretII, zu dem in Ziffer 3 genann
ten Zweck Vorschllige zu unterbreiten und dabei die von den 
Regierungen zum Ausdruck gebrachten Auffassungen zu 
beri1cksichtigen: 

5. appeUien an alle Regierungen, zur Durchfi1brung des 
Aktionsplnns beizutragen und sich verstärkt um die Beseiti
gung des Analphabetentums zu bemühen und Erziehung und 
Bildung auf die volle Entfaltung der menschllehen Persönlich
keit und die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten 
und Grundfreiheiten auszurichten; 

6. fordert die staatlichen und Dichtstaatliehen Ein
richtungen im Bildungsbereich 1IQChdrtlckl/ch at.if, sich 
verstärkt um die Ansarbeitung und Durchfi1brung von 
Programmen für Menschenrechtserzle1mng zu bemi1hen, wie 
in dem Aktionsplnn empfohlen, indem sie insbesondere 
einzelstaatliche Plllne auf dem GebIet der Menschenrechts
erziehung ausarbeiten und du:rchfllhren: 

7. ersucht den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen 
~::;:::=hte, die DurchfDhrung des Aktionsplnns ZU 

8. ersucht das Sektetariats-Zenttum für Menschenrechte 
und die Menschenrechtskonmrission, in Zusammenarbeit mit 
den MitgJiedstanten den Organen für die Überwachung der 
Anwendung der Menschenrechtsilbereinki1n und anderen in 
Betracht kommenden Organen und zustlindigen nlchtstaatU
chen OJganisationen, die Bemühungen des Hohen JCommissars 
zur Koordinierung des Aktionsplnns ZU untersti1tzen; 

9. ersucht den GeneraIsekteIIl, die Schaffung eines vom 
Zentrum für Menschenrechte zu verwaltenden freiwilligen 
Fonds für Menschenrechtsmziehung in Erwllgung zu ziehen, 
aus dem insbesondere die Tlltigkeiten der Dichtstaadlchen Or-

1<' A/491261-EI1994/110 und Add.l. 
1<. A/491261-EI1994/110/Add.l, AnItaog. 

10. bittet die SonderoJ:ganisationen und Progtamme der 
Vereinten Nationen, innerha1b ihres Zustindigkeitsberei.ehs 
einen Beitrag zur DurchfDhrung des Aktionsplnns zu 1eiBten; 

11. ersucht den Generalsekretii, diese Resolution a11nn 
Mitgliedern der intematlona1en Gemeinschaft und den mit 
Menschenrechts- und Bildnngsfragen befaßten zwischen
staatlichen und Dichtstaatliehen Organisationen zur Kenntnis 
zubringen; 

12. fordert die internationalen, regionalen und lllllionalen 
DichtstaatJichen Organisationen, insbesondere soweit sie sich 
mit Frauen-, Arbeits-, Entwicklungs- und Umweltfragen be
fassen, sowie alle anderen für soziale GerechtIgkeit eintre
tenden Gruppen, Menschenrechtsaktivisten, PlIdagogen, reli
giöse Organisationen und die Medien at.if, sich stärker an der 
schulischen und auBenichulischen Menschenrechtsmziehung 
zu beteiligen und mit dem Zentrum für Menschenrechte bei 
der praktischen Umsetzung der Deknde der Vmeinten Natio
nen für Menschenrechtsmziehung znsammenzuarbeiten; 

13. ersucht die bestehenden Organe für die Oberwaehung 
der Einhaltung der Menschenrechte, besonderes Gewicht 
darauf zu 1egen, daß die Mitgliedstaaten ihrer intemationa1en 
Verpflichtnng zur Fllrderung der Menschenrechtsmzung 
nachkommen; 

14. beschließt, diese Frage auf ihrer fDnfzigsten Thgung 
untm dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln 

94. PlenonIIvmg 
23. Dezember 1994 

49/185. Menscl1eJU"eclrte und 'Thrrorlswns 

Die GeneralveTSlll1l11llung, 

geleitet von den Clrlmdslitwl der Cbartn der Vereinten 
Nationen, der Allgemeinen Erk1IIrung der MenschenrechteIl 
und der Internationalen Menschenrechtapa17, 

eingedenk dessen, daß das wichtigate und grundlegendate 
Menschenreeht das Recht auf Leben ist, 

unter HInweIs auf die Erklllrung und das Aktionsprogmmm 
von Wten, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden', 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/122 vom 
20. Dezember 1993, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1994/46 der Men
schenrechtskommlssion vom 4. Mlirz 1994" und der Resolu
tion 1994/18 der Untmkommisoion für die Verhütung von 
Diskriminierung und den Sehutz von Minderheiten vom 
25. Augost 1994143

, 

erneut erkllJmu:l. daß alle Mitgliedstaaten verpfIlchtet sind, 
die Menschenreehte und Grundfreiheiten zu fl!rdem und zu 
sch\llzen und daß außerdemjedet einmlnc bestrebt sein sollte, 
ihre univmse1le und effektive Anerkennung und Binbaltung zu 
sichern, 
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e1'llStluqt beso'8t Ober die flagranten Verletzungen der 7. beschließt, diese Frage auf ihrer fflnfzigsten 'IlIgung 
Menschenrechte, die von terroristischen Gruppen begangen unter dem Punkt "Menschenrechtsfragenn zu behandeln, 
werden. 

kbhqft bek/ogend, daß mehr und mehr uuschuldige Men
schen, duruuter auch Frauen, Kinder und iIltere Menschen, von 
'I.1:mlristen im Zuge wahlloser und willkOrIicher Gewalt- und 
'Thrrorhandlungen. die unter keinerlei Umstlluden gerechtfer
tigt werden kötmeu, getötet, massakriert oder verstilmmelt 
werden, 

mit großer Besorgnis über die immer engere Verbludung 
zwischen terroristischen Gruppen und dem illega1en Waffen
und Drogeulumdel und die damit verbundene Begelmug von 
schweren Verbrechen wie Mord, Entfilbnmg, Kllrperverlet
zuug und Raub, 

eingedenk der Notwendigkeit. die Menschenrechte und die 
Garautieo flir den einzelnen im Eink1aug mit den einschlägigen 
internationalen Qr1mdsätren und Obereinkllnfteu auf dem Ge
biet der Menschenrechte, insbesondere dem Recht aufLeben, 
zu schützen, 

1. verurteilt erneut unmißverstlJndllch alle Handlungen, 
Methoden und Praktiken des Thrrorismus als Aktivitäten, die 
darauf gerichtet sind, die Menschenrechte, die Gnmdfreiheiten 
und die Demokratie zu beseitigen, wobei sie die territoriale 
Unversehrtheit und Sicherheit der Staaten bedrohen, recht
mäßig koPStituierte Regierungen destabilisiereu die pluralisti
sche BOrgergese11schaft UDtergtaben und schild1iche Folgen flir 
die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Staaten nach 
sich ziehen; 

2. bekundet ihre So/üJ4rlU# mit den Opfern des Terr0ris
mus; 

3. fonlert die Staaten arJf, im Einklang mit den interna
tionalen Menschenrechtsnormen alle notwendigen und wirk
samen Maßnahmen zu ergreifen. um alle terroristischen 
Handhmgen, wo inuuer und von wem auch inuuer sie began
gen werden, zu verhindern, zu bekllmpfen und zu beseitigen, 
und fordert die internationale GemeinscIuüt nachdrOcklich auf, 
ihre ZlIS!!!ll!ll~t im Kampf gegen die Bedrohung des 
Thrrorismus auf nationaler, regionaler und internationaler 
Ebene ZU verstärken; 

4. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der 
Mitg1ieAstaaten ZU der möglichen Schaffung eines freiwi11igen 
Fonds der Vereinten Nationen flir Opfer des Thrrorismus 
einzuholen und der Genera1versamm1ung auf ihrer flInfzigsten 
Thgung einen Bericht zur Behandlung vorzulegen. der die 
diesbezOglichen Stellungnahmen der Mitgliedstaaten enthlilt; 

S. ersucht den GeneralsekreUlr D14fJenlem, den Wortlaut 
dieser Reso1ution allen Mitg!iedstaateu sowie den zustlIndigen 
Sonderorganisatonen und zwischenstaatficben Organisationen 
zur Behandlung zu Obermitte1n; 

6. ermutigt die Sonderberichterstatter, Sonderbeauf
tragten und Arbeitsgruppen der Menschenrechtskommission 
sowie die Vertragsorgane, den Folgen der Handlungen, 
Methoden und Praktiken tertnristischer Gruppen im Rahmen 
Ihres jeweiligen Mandats entsPrechende Aufmerksamkeit zu 
schenken; 

94. Pk1lfJl'Sitvmg 
23. Dezember 1994 

49/186. Andere AnsIi1ze sowie MIttel und Wege hmerbaIb 
des Systems der Vetelnlen Nationen zur Irr J ,'eil 
GewIIhrIeIstung der effektiven AnsIIhtmg der Men
sehennclIte und Grundfreihelten 

Die Generalve1'SlJ1ll11llung, 

unter Hinweis darauf, daß die Völker der Vereinten 
Nationen in der Charta der Vereinten Nationen ihre Ent
schlossenheit zum Ausdruck gebmcht haben, den Glauben an 
die grundlegenden Menschenrechte, an die WUrde und den 
Wert der menschlichen Person, an die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau sowie VOD groBen und k1einen Nationen erneut 
zu bela:äftigen und internationale Einrichtungen in .Anspruch 
zu nehmen, um den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt 
aller Völker zu fIlrdern, 

sowie unter Hinweis darauf, daß eines der in der Charta 
verankerten Ziele der Vereinten Nationen darin besteht, 
internationale Zusammenarbeit herbeizuflIhren, um interna
tionale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultnre11er oder 
hum8mtllrer Art zu lösen und die Achtung vor den Meu-

. schenrechten und Gruudfreiheiten tlIr alle, ohne Unterschied 
nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion, zu flirdem und 
zu festigen. 

unter Hervorhebung der BedentUDg und GDlt!gkeit der 
Allgemeinen Erk1iinmg der Menschenrechtell und der interna
tionalen Meuscheurecbtspaktel1 flir die Farderuug der Achtung 
und Einha1tUDg der Menschenrechte und Gruudfreiheiten, 

unter Hinweis auf ihre Reso1ution 321130 vom 16. De
zember 1977, in der sie beschloß, daß bei der Ausriehtung der 
könftigen Arbeit des Systems der Vereinten Nationen in Meu
schemechtsfragen die in der genannten Resolution enthaltenen 
Gedanken berilcksichtigt werden sollen, 

unter Hervorhebrmg der besonderen Bedeutung der Ziele 
und Gruudsiltze, die in der Erklärung über das Recht auf 
Entwicklung _köndet wenIen, welche in der An1nge zu ihrer 
Resolution 411128 vom 4. Dezember 1986 enthalten ist, 

erneut erklilrend, daß die Verwirklichung des Rechts auf 
Entwick1ung ein unverzichtbarer BesfandteiI des Prozesses der 
Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen flir die volle 
Ausübung und Wahrung aller Menschenrechte und Gruud
freiheiten ist, 

unter BertJckslchttgug der Schlußdokumente der im Sep
tember 1992 in lakarta abgehaltenen Zehnten Konferenz der 
Staats- und Regierungschefs der Dichtgebundenen Ulnder'44, 

erneut erkIilrtmd, daß das Recht auf Entwick1ung ein 
unverilnßerliches Menschenrecht ist und daß Gleichheit der 
Bntwick1ungschanceu ein Vorrecht sowohl der Nationen als 
auch des einzelnen innerhalb der Nation ist, 
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mit dem Ausdruck Ihrer besonderen Besorgnis über die 
fortschreitende Verscblechtenmg der Lebensbedingungen in 
den Entwicklungslllndem und die damit verbundenen nachtei
ligen Auswirkungen auf die uneingeschriinkte Ausllbung der 
Menschenrechte und insbesondere über die sehr ernste WIrt
schaftsIage des afrikanischen Kontinents und die katastropha
len Auswirkungen, welche die schwere Last der 
Auslandsverscbuldung fIIr die Völker Afrikas, Asiens sowie 
Lateinamerikas und der Karibik mit sich bringt, 

mit dem erneuten Ausdruck Ihrer tiefen tJberzeugrlng, daß 
alle Menschenrechte und Grundfreiheiten unteilbar sind, 
einander bedingen und miteinander verknilpft sind und daß die 
Verwirklichung, die F!lrderung und der Schutz der bi1rgerli
chen und politischen Rechte sowie der wirtscbaftIiche 
sozialen und kulturellen Rechte gleiche Aufmerksamkeit und 
dringliche Beachtung erhalten ilollen, 

zutiefst Uberzeugt davon, daß die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung und die Menschenrechte heute mehr dann 
je einander ergänzen und zu ein und demselben Ziel ftIhren, 
nlImlich zur Wahrung des Friedens und der Gerechtigkeit unter 
den Nationen als Grundlage der Menscbheitsideale der Freiheit 
und des Wohlergehens, 

erneut erkllJrend, daß die Zusammenarbeit zwischen allen 
Nationen auf der Grundlage der Achtung der Unabbiingigkeit, 
Souveränität und territorialen Unversebrtheit eines jeden 
Staates, einschließlich des Rechts eines jeden Volkes auf freie 
Wahl seines sozioökonomlschen und politischen Systems, von 
wesentlicher Bedeutung fIIr die Förderung des Friedens und 
der Entwicklung ist, 

sowie erneut erklilrend, wie wichtig die bedingungslose 
internationale Zusammenarbeit fIIr die Verwirklichung des 
Rechts auf Entwicklung ist, 

die Al(ffasSll1lg vertretend, daß die von den Entwicklungs
ländern selbst unternommenen Entwicklungsanstrengungen 
durch einen verstäxkten RessourcenzufluB und durch konkrete 
Maßnahmen unterstll1zt werden sollten, die geeignet sind, ein 
der Entwicklung förderliches äußeres Umfeld zu schaffen, 

1. ersucht die Menschenrechtskommission erneut, ihre 
laufenden Arbeiten an einer Gesamtanalyse mit dem Ziel der 
weiteren Förderung und Festigung der Menschenrechte und 
Gnutdfteiheiten fortzusetzen, sich dabei auch weiterhin mit der 
Frage des Programms und der Atbeitsmethoden der Kommis
sion auseinanderzusetzen und darüber hinans ihre laufenden 
Arbeiten an der Gesamtanalyse anderer AnsIitze sowie Mittel 
und Wege zur besserea GewIlhrleistung der effekliven Aus
Übung der Menschenrechte und Grundfteiheiten im Einklang 
mit den in der Resolution 321130 der Generalversammlung 
dargelegten Bestimmungen und Gedanken fortzufllhren: 

2. erkliirt, daß es eines der obersten Ziele der interna
tiona1ea znsanunenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte 
ist, allen Völkern und jedem einzelnen Menschen ein Leben in 
Freiheit, Wßtde und Frieden zu ermöglichen, daß alle Men
schenrechte und Grundfreiheiten unteilbar und miteinander 
verknüpft sind und daß die Fßtdetung und der Schutz einer 
Kategorie von Rechten die Staaten niemals der Verpflichtung 
zur Förderung und zum Schutz der anderea Rechte entheben 
oder entbinden dllrfen; 

3. stellt/est, daß die im Juni 1993 in Wien abgehaltene 
Weltkonferenz über Menschenrechte die Situationen und Hin-

dernisse, die sich der uneingeschränkten Ausnhung der Men
schenrechte entgegenstellen, aufgezeigt hat; 

4. erk1il.rt erneut, daß das Recht auf Entwicklung ein 
unvetiIußerliches Menschenrecht ist; 

s. erk1iI.rt t/l4JIerr/em erneut, daß der Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit entscheidende Faktoren fIIr die volle 
Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung sind; 

6. hlllt es ftlr notwendig, daß alle Mitgliedstaaten die 
internationale Zusammenarbeit auf der Grundlage der Achtung 
der Unabftllnglgkeit, SouvedInltiit und territoria1en Unversehrt
heit eines jeden Staates, einschließlich des Rechts eines jeden 
Volkes auf freie Wahl seines sozioökonomischen und politi
schen Systems, fördern, um internationale Probleme wirt
schaftlicher, sozialer und humanitllter Art ZU lösen; 

7. fordert alle Staaten nochdrtJcklich mif, mit der 
Menschenrecbtskommission bei der Förderung und beim 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten zusammen
zuarbeiten; 

8. beschließt, daß bei der Austicbtnng der kllnftigen 
Arbeit des Systems der Vereinten Nationen in Menschen
rechtsfragen der Inhalt der ErkJiirung ßbet das Recht auf 
Entwicklung und die Notwendigkeit ihrer Verwitklichung 
beracksichtigt werdea sollen; 

9. beschließt t/l4JIerdem, diese Frage auf ihrer einund
filDfzigsten 'Thgung zu behandeln. 

94. Plel/lJ1"8ltvUlg 
23. De:.ember 1994 

491187. Ausbau der ÖffentlIchkeitsarbeit auf dem Gebiet 
der MenscheDncl1te 

Die GeneralveT8Q1ll1llJung, 

erneut erk1iirend, daß Aklivitäten zur AufklIIrung der 
Öffentlichkeit auf dem Gebiet der Menschentecbte fIIr die Ver
wirk1ichung der in Artikel 1 Absatz 3 der Charta der Vereinten 
Nationen niedergelegten Ziele der Vereinten Nationen von 
wesent1icher Dedeuhmg sind und daß sorgfIiltig konzipierte 
Unterrichts-, Bildungs- und Informationsprogramme fIIr die 
HerbeifOlmmg einer dauerhaften Achtung vor den Menschen
rechten und Grundfteibeiten unerläßlich sind, 

unter Hinweis auf die von der Generalversammluag und 
der Menschen:rechtskommissicn verabschiedeten einschlligigen 
Resolutionen, 

inAllerkennung der Katalysatorwitlmng, die Initiativen der 
Vereiotea Nationen auf die nations1e und regionale Öffent1ich
keitsarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte ausßben, 

sowie in Anerkennung der wertvollen Rolle, die niehlstaat
liehe Organisationen bei diesea Bemllhungen spielen können, 

die AII/fasSll1lg vertretend, daß die Weltinformations
knmpsgne ßbet die Menschentecbte eine wertvolle ErgIinzung 
der Tätigkeit der Vereinten Nationen zur weiteren F!lrderung 
und zum weiteren Schutz der Menschenrechte darstellt, und 
datan erinnernd, welche Bedeutung die Weltkonferenz ßbet 
Menschenrechte der StIh1amg der Kampagne beige'" 11 n hat, 

mit Genugtuung ßbet die Ernennung des Hohen Kommis
sars der Vereinten Nationen fIIr Menschenrechte, dem unter 
anderem die Aufgabe lIbertragen wurde, die einschlllgigm Bi!-
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dungs- und AufkIlirungsprogramme der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Menschenrechte im Einklang mit Resolu
tion 481141 der GeneralveJ:SllDUll!ung vom 20. Dezember 1993 
ZU koordinieren, 

anerXennentJ, daß die Sekretariats-Hauptabteilung Presse 
und Information gemiiB Resolution 48144 B der Generalver
sammlung vom 10. Dezember 1993 die zustilndige SteIle ftIr 
die Ausarbeitung, Koordinienmg und Harmonisienmg der 
Politik und der Tätigkeiten der Vereinten Nationen auf dem 
OehIet der lofonnation ist, 

I. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs Ober den Ausbau der Öffendicbkeltsarbeit auf 
dem OehIet der Menschenrechte, namentlich auch die Welt
informat;onsknmpagne Ober die Menschenrechte14"; 

2. weifJ die Maßnahmen zu wIlnIigen, welche die 
Hauptabteilung Presse und lnformation und das Sekretariats
Zenttnm ftIr Menschenrechte unternommen haben, um in Zu
sammenarbeit mit regionalen, nationalen und lokalen Organi
sationen sowie mit den Regierungen die weitere Herstellung 
und wirksame Verbreitung von InfonnationsmaterialOber die 
Menschenrechte zu gewährleisten; 

3. stellt mit Genugtuung fest, daß die Hauptabteilung 
Presse und lofonnation und das Zentrum ftIr Menschenrechte 
die Erkliirung und das Aktionsprogramm von WIen, die am 
25. Juni 1993 von der We1tkonferenz aber Menschenrechte 
verabschiedet wurden", sowie Informationen Ober die dannch 
ergliffenen AnschIußmaBnabmen verbreiten; 

4. eraucht das Zenttnm ftIr Menschenrechte, in Zu
sammenarbeit mit der HauptabteiIung Presse und Information 
seine umfaSS/rode 'ÜherprIJfung des Informations- und Publika
tionsprogramms auf dem OehIet der Menschenrechte abzu
scbließen, insbesondere auch die Ausarbeitung einer neuen 
lofmmatiODSS1Iategie, und die Wuksamkeit dieses Programms 
zu bewerten, und ermutigt das Zentrum, seine BemOhungen 
um die Stmffimg und klarere Ausrichtung seines Publikations
programms fortzusetzen; 

5. ermutigt das Zentrum ftIr Menschenrechte, auch 
weiterhin AusbiIdungsIchrglinge und -material, namentlich 
auch ftIr Fachleute bestimmte Aushildtmgshandhilcher, auszu
arbeiten und als Belltandteil der tecbnisc1ten HiIüprojekte 
Infonnationsmat Ober die Menschenrechte zu verweilen; 

6. begrllßt die Anstrengungen, welche die Haupt
abteilung Presse und loformation und das Zentrum ftIr Men
schenrechte unternehmen, um lofonnationen aber die Men
!ichenrechte auf elektronischem Weg zu verbreiten, namentlich 
auch mit HiIfe des Bibll.ographillchen lofonnatiOJl55)'StemS der 
Vereinten Nationen; 

7. stellt fest, daß das Zentrum ftIr Menschenrechte eine 
Datenbank ZU! Fön1enmg aller Aspekte der Menschenrechte 
geschaffen hat; 

8. legt der HauptabteiIung Presse und lnformation 
eindringUch nohe, sich auch weiterhin der loformatimw.entren 
der Vereinten Nationen zu bedienen, damit grundlegendes 
lofonnatioll5- und Nach5chlageroateriaI aber die Menschen-

'" A/4!11582. 

techIe und Grundfreiheiten namentlich auch die aufgnmd der 
Men!ichenrecbmllbereinkflnf vorgelegten Berichte der 
VertragstlI8aten in ihtem jeweiligen T/itigkei1srnnm rech1zeitig 
ZU! Verteilung ge1angt, und zu diesem Zweck sicherzustellen, 
daß die loformationszentren der Vereinten Nationen Ober 
ausreichende Mengen dieser Unterlagen verfIlgen; 

9. eraucht die HauptabteiIung Presse und Information, 
aoch weiterhin von den ftIr diesen Zweck ZU! Verfilgong 
atelnmden MitteIn Gebrauch zu machen, um audiovlsuellell 
MateriaIOber Menschenrechmfmgen herzu5tellen; 

10. eraucht den Generalsekretllr, sich bei der Durch
fObrung der Weltinfonnatiooskampagne Ober die Men
scheDIechle, namentlich auch bei der Verbreitung von Jnfor.. 
matiOlWDllterialOber die Menschenrechte, soweit wie möglich 
die Zusammenarbeit mit den nichtstaatlichen Organisationen 
zunutze zu machen; 

11. legt a1Ien Mitgliedstaaten nohe, besondere .ADBtren
gungen zu unternehmen, um die Tätigkeit der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte bekannt zu ma
chen und ihre Ummtmaelnmg zu erleichtern und zu fördern, 
so auch dmch die UnlelIItiItzung der Informationszentren der 
Vereinten Nationen, und der Verbreitung der Allgemeinen Er
kIlinmg der Men5chenrechte", der lntemationaien Menschen
rechmpakte17 und anderer intematiooaier Recbtsal<te sowie der 
Berichte anfgrund der Mensclnmtecbmllbereinkflnf in ihren 
jeweiligen Landes- und Lokalsprachen Vorrang einzuräumen 
und AufkIlIrungs- und InfonnatioD5arbeit dariIher zu leimen, 
wie die in diesen Dokumenten niedergelegten Rechte und 
Freiheiten in der Praxis wahrgenommen werden können; 

12. untersllll:r.t die in AbIichnitt ll.D der Erkllinmg und des 
Aktionsprogmmms von Wien enthaltene Empfehbmg, wonach 
die Mitgliedstnnten spezielle Programme und Strategien 
entwickcln sollen, um eine möglichst umfassende Menschen
rechtse!:7.iehug und eine eotsprechende Öffentlichkeitsarbeit 
unter besonderer Berllcksichtigung der MenschenrechtII
anliegen der Ftauen sicherzuatellen, und ermutigt die Mitglied
staaten, bei der Aufstellung einzeIstaatlicher Aktionspillne ZU! 
Förderung und zum Schutz der Men!ichenrechte darin auch 
hreitangeIegte Bildungs- und lofonnationsprogtamme Ober die 
Menschenrechle aufzunehmen; 

13. fordert den HoInm Krunmissar der Vereinten Nationen 
ftIr 'Menschenrechte mif, die Informationsstrategien des 
SyatemF der Vereinten Nationen auf dem OehIet der Men-
5Chen!echte zu koordinieren und zu harmonisieren; 

14. fordert das Zentrum ftIr Men!ichenrechte mif, die 
Sacharbeit der Weltinfotmationskampagne Ober die Men
schenrechte gemiiB den Aowelsungen der Generalversamm
lung und der Menschenrech7skommission zu koordinieren und 
bei der Konzeption und DurchfOhnmg der Aktivitäten der 
Kampagne aI5 VerhlndungssteIIe zu den Regierungen, regi0na
len und nationalen ln5titutionen, nichtstaatliclnm Organisatio
nen und interessierten Binzelpersonen zu fungieren; 

15. fordertdieHaoptabteilungPresseundInfonnationmif, 
die im Rahmen der Kampagne dmchgefllhrte Öffentlichlalits
arheit zu koordinieren und in ihre! Eigenschaft als Sekretariat 
des Gemeinsamen Infonnationsan ssc1tusses der Vereinten 
Nationen koonlinlerte, systemweile Informationstl!tigkeiten 
auf dem Gehiet der MeDFChenrechle zu fön:Iem; 
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16. betont, daß es notwendig ist, daß das Zentrum fiIr 
Menschen=hte und die Hauptabteilung Presse und Informa
tion bei der Verwirklichung der fiIr die Kampagne gesetzten 
Ziele eng zusammenarbeite und daß die Vereinten Nationen 
ihre Tätigkeiten auf dem Gebiet der Menschemechte mit denen 
anderer Organisationen abstimmen, namentlich mit dem 
Intematiooaleo Komitee vom Roten Kreuz, was die Ver
breitung von Informationen lIber das hlllDanitäre Völkerrecht 
betrifft, und mit der Organisation der Vereinten Nationen fiIr 
Erziehung, WJSSeDSChaft und Kultur, was die Menschen
rechtseJziehung angeht; 

17. ersucht den Generalsekretlir, der Generalversammlung 
auf ihrer einundfllnfzigsten Thgung zur PrDfung unter dem 
Punkt "Menschenrechtsfragen" einen umfassenden Bericht 
lIber die Durchfllhnmg dieser Resolution vorzulegen. 

94. Plenarsltvmg 
23. Dezember 1994 

491188. BeseitIgung aller Formen rellg111ser Jntoleranz 

DIe Generalversammlung. 

unter Hinweis darauf. daß sich alle Staaten nach der Charta 
der Vereinten Nationen verpflichtet haben, die allgemeine 
AchJung und Binha1tung der M!:nschenrecbte und Grund
freiheiten fiIr alle ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, 
Sprache oder Religion zu fiIrdern und zu festigen, 

In Anerkennung desaen, daß sich diese Rechte aus der 
angeborenen Würde der menschlichen Person herleiten, 

mit Genugtuung über die allgemeine Bemerkung des 
Menschenrechtsausschusses'46 zu Artikel 18 des Intematio
oaleo Paktes über bürgerliche und politische Rechte"s. 

betonend, daß das Recht auf Gedanken-, Gewissens-. 
Religions- und Weltanachauungsfreiheit von weitreichender 
und maßgebender Bedentnng ist und daß dieses Recht die 
Gedankenfreiheit in allen Angelegenheiten, die persönlichen 
Überzeugungen und das Bekenntnis zu einer Religion oder 
Weltanachauung mit einschließt, gleichviel oh a1Iein oder in 
Oemeinsc1utft mit anderen, 

unter Hinweis auf Artikel 18 des Internationalen Paktes 
über bürgerliche und politische Rechte, 

erneut erkllirend, daß die Diskriminierung von Menschen 
aufgnmd der Religion oder der Weltanachauung einen Affront 
gegen die Menschenwllrde und eine Verleugnung der Grund
sI!Ize der Charta darstellt, 

In Bek:r4ftigung ihrer Resolution 36/55 vom 25. November 
1981. mit der sie die ErkIlirungllber die Beseitigung aller 
Formen von Intoleranz und Diskriminierung aufgnmd der 
Religion oder der Überzeugung verkilndet hat, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/128 vom 20. De
zember 1993, in der sie die Menschenrecbts\rommission 
ersucht hat, sich weiterhin mit MaBnaltmen zur Verwirkli
chung der ErkIlirung zu befassen, 

sowie Kenntnis 1IIlhmend von der Resolution 1994118 der 
Menscbenrechtskmnmission vom 25. Februar 199432

, 

,<6 OjJWßlIes ProtokoU im ~. AchtundvIenJgsto 
Tagung. BellDge 40 (A/4&'40), Anbmlg VI. 

In Bek:r4ftigung des Aufrufs der Weltkonferenz lIber Men
schenrechte an alle Regierung8n, in ErfflIIung ihrer interna
tiona\en Verpflichtungen und unter gebllhrender Berücksichti
gung ihrer jeweiligen Rechtsordnung alle geeigneten Maß.. 
naItmen zu eIgteifen, um der Intoleranz und damit Z!!SI!mmen
hängender Gewalt aufgrund der Religion oder der Welt
anschauung, einschließlich Praktiken der Diskriminierung von 
Frauen und der Bntweihung religiöser StlItten, entgegen
zuwirken. in Anerkennung desaen, daß jeder Mensch das 
Recht auf GedanIren-, Gewissens-, Meinungs- und Religions
freiheit hat, 

unter Hinweis auf die Resolution 1992117 der Menschen
rechtskmnmission vom 21. Februar 1992"'. in der die K0mmis
sion beschlossen hat, das Mandat des Souderberichterstatters 
um drei Jahte zu verlIIngern, der ernannt wurde, um mit den 
Bestimmungen der genannten Erklllrong unVeIeinbare VorfIIIIe 
und staatliche Maßnahmen in a1Ien 'Thi1en der Welt ZU untersu
chen und gegebenenfalls Ahhilfemaßnahmen ZU empfehlen, 
sowie unter Hinweis auf den Beschluß 1992/226 des 
Wrrtschafts- und Sozialrats vom 20. Juli 1992, . 

mit dem Arifnif an alle Regierungen. mit dem Sonderbe
richterstatter der Menschenrechtskommission, Ahdelfattah 
Amor. zusammenzuarbeiten, um ihto die uneingeschriinkte 
Wahrnehmung seines Mandats zu ermöglichen. 

In Anerkennung dessen. daß die Aufklärungs- und Öffent
lichkeitsarbeit der Vereinten Nationen zu Fragen der 
Religions- und WeltaoscbalDlDgsfreiheit verstärkt werden 
sollte und daß sowohl den Staaten als auch den nicbtstaatlichen 
Organisationen dabei eine wichtige Rolle zufIlI1t, 

betonend, daß nicbtstaatUchen Organisationen und religiö
sen Körperschaften und Gruppen auf allen Ebenen bei der 
Förderung der Toleranz und heim Schutz der Religions- und 
WeltaDscba .. ungsfreiheit eine wichtige Rolle zukommt, 

im BewqfJtsein der Bedentung der Erziehung fiIr die 
Gewährleistung von Toleranz in Fragen der Religion und der 
Weltanschmrong, 

mit Genugtuung darilber. daß im RaItmen der Aktivitäten, 
die während des Jahres der Toleranz unter der FederfOhrung 
der Organisation der Vereinten Nationen fiIr Erziehung, WIS
senschaft und Kultur durchgefllhtt werden sollen, auch 
Veranstaltungen vorgesehen sind, in denen es um Toleranz 
und religiöse Vielfalt geht, 

hlJchst beunruhigt darilber, daß es in vielen 'ThiIen der Welt 
zu ernsten FliIlen von Intoleranz und Diskriminierung auf
grund der Religion oder Weltanschauung. einschließlich 
Gewalthandlungen, kommt, 

z,utJeftt besorgt darilber. daß, wie es im Bericht des Sonder
herichtmstatteIs heißt, zu den aus religiösen GrlInden ver
letzten Rechten unter anderem das Recht auf Lehen gehört, 
fernCr das Recht auf körperliche Unversehrtheit und persönli
che Freiheit und Sicherheit, das Recht der freien Meinungs
äußerung, das Recht, nicht der Folter oder einer anderen, gtIIIl
samen, llDm ensclilichen oder emiedrigenden BehMdlllDg oder 
Strafe unterworfen zu werden, und das Recht, nicht wilIkiIrlich 
festgenommen oder inhaftiert zu werden'47, 

'" SIehe ElCN.4I1994179. ZIffer \03. 
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sowie VlIII!/st besorgt über die zunehmende Anzahl von 
GewaJthandlungen. Einschi!chterungen und Nötigungen, deren 
Beweggrund religiöser Extremismus in allen seinen Formen 
ist, wodurch in vielen 'leiten der Welt die Wahmehmung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten bedroht wird, 

in Belaiiftigung der Bestürzung und Mißbilligung, denen 
die Weltkonferenz fiIr Menschenrechte angesichts des fortge
setzten Vorkommeus von schweren und systematiscben 
Verstößen und Situationen, wie die religiöse Intoleranz, 
Ausdruck verliehen hat, die die volle Wahrnehmung aller 
Menschenrechte ernsthaft behindern. 

die Artfassung vertretend. daß daher weitere Austrengun
gen zur Förderung und zum Schutz des Rechts auf Gedanken-. 
Gewissens-. Religions- und Wellllnschauungsfreiheit und zur 
Beseitigung aller Formen von Haß. Intoleranz und Dis
krinrlnierung aufgrund der Religion oder der Weltanschauung 
geboten sind, 

1. erkllirt erneut. daß die Gedanken-. Gewissens-. 
Religions- und Weltanschauungsfreibeit ein Menschenrecht ist, 
das sich aus der angeborenen Würde der menschlichen Person 
herleitet und das allen Menschen ohne Diskrinrlnierung 
gewährleistet ist; 

2. [orden alle Stanten nacIuJriJcldich azif, sicherzustellen, 
daß ihre Verfassungs- und Rechtsordnung volle Garantien fiIr 
die Gedanken-. Gewissens-. Religions- und Weltanschauungs
freiheit fiIr alle ohne Diskriminierung vorsieht, einschließlich 
wirksamer Rechtsbehelfe in FIIllen. in denen das Recht auf 
Religions- und Weltanschnnungsfreibeit verletzt worden ist; 

3. [orden die Stanten lJlf!Jerdem nachdrllckllch auf, ins
besondere sicherzustellen, daß niemand. der ihrer Herrschafts
gewalt untersteht, aufgrund seiner Religion oder We1tanschnn
ung des Rechts auf Leben oder des Rechts auf persl!nliche 
Freiheit und Sicherheit beraubt oder der Foher oder will
kürlicher Festnahme oder Inhaftnahme unterworfen wird; 

4. verurteilt alle FIIlle von Haß und Intoleranz und alle 
Gewalthandlungen, Einschilchtenmgen und Nötigungen, deren 
Beweggrund religiöser Extremismus und religiöse oder 
weltanschnnliche Intoleranz sind; 

5. [orden die Stanten nachdrUcklich azif, im Einklang mit 
den internationalen Menschenrechtsnormen alles Erforderliche 
zu tun, um solche FIIlle zu verhindern. alle geeigneten Maß
nahmen zu ergreifen. um Haß. Intoleranz und GewaJthand
lungen, Einschüchterungen und Nötigungen. deren Beweg
grund religiöser Extremismus ist, zu bekämpfen und Ver
ständnis. Toleranz und Achtung in Fragen der Religions- und 
Weltanschnnungsfreiheit zu filrdern; 

6. erkennt an. daß der Erlaß von Gesetzen allein nicht 
ausreicht, um Verletzungen der Menschenrechte, einschließ
lich des Rechts auf Religions- und Weltanschmnmgsfreiheit, zu 
verhindern; 

7. betont. daß, wie der Menschenrechtsansschllß unter
strichen hat, Einschrlinkungen der Freiheit, eine Religion oder 
Weltanschanung zu bekennen. nur zulässig sind, wenn die 
Einschrlinkungen gesetZlich vorgesehen sind, zum Schutz der 
öffentlichen Siche!:heit, Ordnung, Gesundheit oder Sittlichkeit 
oder der Grundrechte und -freiheiten anderer erforderlich sind 
und in einer Weise angewandt werden, die das Recht auf Ge
danken-. Gewissens- und ReligiOJlSfreiheit nicht beeintrlichtigt; 

8. forden die Stanten nachdrllckllch auf, sicherzustellen, 
daß die Mitglieder der mit der Rechtsdurchsetzung beauf
tragten Organe, Beantte, LehrkrIIfte und sonstige Angehihige 
des öffentlichen Dienstes bei der Wabrne\mmng ihrer amtli
chen Aufgsben unterscbiedliche Religionen und Weltanscbau
ungen achten und Personen, die sicb zu anderen Religionen 
oder Weltanschauungen bekennen, nicht diskriminieren; 

9. [orden alle Stanten auf, wie in der Erk1IIrung über die 
Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung 
aufgrund der Religion oder der Oberzeugung Vtl1'gesehen, das 
Recbt aller Personen anzuerkennen, im 7mullllmenbang mit 
einer Religion oder Welt9nscbauung KultbandIuugen v0r
zunehmen oder sich ZU Vß.TS8IIIJII!lID sowie eigene Stätten dafIIr 
eiDzuricbten und zu unterhalten; 

10. verleiht ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck über die 
ABgriffe auf religiöse Orte, Stlltten und Heiligtümer und 
fordert alle Stanten auf. in ilbereinstimmung mit ihten inDer
staatlichen Rechtsvorscbriften und im EiDklang mit den 
Internationalen MenschenrechtsDormen alles zu tun. um 
sicherzustellen, daß diese Orte, Stätten und Heiligtflmer voll 
geachtet und gescbützt werden; 

rl. erkennt an, daß es zur vollen Verwirk1icbung der ZieIe 
der Erkllinmg Dotwendig ist, daß Personen und Gruppen 
Thleranz uad Nichtdiskrim1niernng üben; 

12. hOlt es fUr wIlnsclumswen. die AufkIIIrungs- uad 
Öffentlichkeitsarbeit der Vereinten Nationen zu FrageD der 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu verstärken und 
sicberzustellen, daß zu diesem Zweck geeignete MaßDahmeD 
im Rahmen der Weltinformationslcampagne über die Men
schenrecbte eJl!Iiffeo werden; 

13. bittet den Geoeralsekretl!r. der Verbreitung des 
Wortlauts der Erkllinmg in aIIeu Amtsspracben der Vereinten 
NatioDeD weiterhin buhe Priorität einzurilumen und alle 
geeigneten MaßDahmeD zu eil!Ieifen, um den Wortlaut der 
Erkllirung den Informationszentren der Vereinten Nationen 
sowie anderen interessierten Stellen zur Verftlgung zu stellen; 

14. untersIilI%tdie anhaltendeuBemühungen des Sonder
berichterstatters, der ernannt worden ist, um mit den Be
stiu!!Ilungen der Erkllinmg unvereinbare Vor.flIlIe und staatli
che Maßnahmen in allen Thilen der Welt ZU untersuchen uad 
gegebenenfalls AbbllfemaBnabmeo ZU empfehlen; 

15. legt den Regierangen 11I1he. ernstbaft die Möglichkeit 
zu pr6fen. den Sonderberichterstatter in ihre l.J1nder ein
zuladen, um es ibm zu ermöglichen, seiDeD Auftrag Doch 
wirkungsvoller zu erfOIIen; 

16. empfiehlt. daß der Förderung und dern Schutz des 
Rechts auf GedankeD-. Gewissens- und Religionsfreiheit in der 
Arbeit des Programms der Vereinten Nationen fiIr Bemtende 
Dieaste auf dem Gebiet der Menschenrechte entsprechender 
Vorrang eingerilumt wird, unter anderem soweit es darum 
geht, grundlegende Rechtstexte auszuarbeiten, die mit den 
internationalen Rechtsakten auf dern Gebiet der Menschen
rechte im EiDklang stehen und der Erkllinmg RechDung tragen; 

17. begrqßtdieBemDh1mgen dernichtstaatlichen Organi
sationen um die Förderung der Verwirklichung der Erkllinmg; 

18. ersucht den GeneraIsekretIi. inteJ:essierte nicht
staatliche Organisationen zu bitten, zu priIfen. welche weitere 



Rolle sie bei der Verwirklichung der Brklärung und ihrer 
Verbreibmg in den Landes- und Lokalspnu:hen noch flhemeh
men könnten; 

19. legt allen Staaten eindringlich nahe, die Verbreibmg 
des Wortlauts der Erklllrung in ihren jeweiligen Landes
sprachen zu erwägen und ihre Verbreitung in den Landes- und 
Lokalsprachen zu erleichtern; 

20. ersucht die Mensc\Jenrechtskommission, ihre Prüfung 
von Maßnahmen zur Verwirklichung der Erklilrung' fortzu
setzen; 

21. ersucht den Sonderberichterstatter der Menschen
rechtskommission, der Genera1versammbmg auf ihrer filnfzig
sten Thgung einen Zwischenbericht vorzulegen; 

22. beschließt, die Frage der Beseitigung aller Formen der 
religiösen Intoleranz auf ihrer filnfzigsten Thgung unter dem 
Punkt "Menschenrechtsfragen " zu behandeln. 

94. P/enarsitvmg 
23. Dezember 1994 

49ß89. Regionale Vereinbarungen fBr die Förderung und 
den Schutz der Mensclumrecl1te 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 321127 vom 
16. Dezember 1977 und alle ihre nachfolgenden Resolutionen 
Ober regionale Vereinbarungen für die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte, 

sowie unter Hinweis darauf, daß die Generalversammlung 
in ihrer Resolution 47/125 vom 18. Dezember 1992 den 
Genera1sekretllr ersucht bat, der Versammlung auf ihrer 

. neunundvierzigsten Thgung einen Bericht Ober den Stand der 
regionalen Vereinbarungen für die Förderung und den Schutz 
der Menschenrechte vorzulegen und darin auch die Ergebnisse 
der aufgrund der genannten Resolution ergriffenen Maß
nahmen aufzunehmen, 

ferner unter Hinweis auf die Resolution 1993/51 der 
Menschenrecbtskommission vom 9. März 1993'·, 

eingedenk der einscblllgigen Resolutionen der Menschen
rechtskommission betreffend Beratende Dienste auf dem 
Gebiet der Mensc\Jenrechte, namentlich ihrer jOngsten Resolu
tion zu diesem Thema, der Resolution 1994/69 vom 9. März 
1994". 

eingedenk der Erklllrung und des Aktionsprogramms von 
Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden', 

erneut erkllJrend, daß regionale Vereinbarungen bei der 
FIlrderungund beim Scbutz der Menschenrechte eine wichtige 
Rolle spielen und die in den internationalen Rechtsakten auf 
dem Gebiet der Menschenrechte enthaltenen universalen Men
schenrechtsnormen sowie deren Schutz stärken sollten, 

daran erinnernd, daß die Weltkonferenz über Menschen
rechte erneut darauf hingewiesen bat, daß es geboten ist, die 
Möglichkeit des Abschlusses von regionalen und subregiona
len Vereinbarungen für die Förderung und den Schutz der 
Menschenrechte zu erwiIgen, sofern solche noch Diehl beste
hen, 

nach Behtmdlung des Berichts des Genera1sekretli.48, 

in Anbetracht der Fortschritte, die unter der SchirmheIr
schaft der Vereinten Nationen, der Sondemtganisationen sowie 
der regionalen zwischenstaatlichen Otganisationen bei der 
FIlrderung und dem Schutz der Menschenrechte auf regionaler 
Ebene bislang erzielt wurden sind, 

1. nimmt KenntnIs von dem Bericht des GeneraIsekretlk 

2. begrl4ßt es, daß das Sekretarlats-Zentrum für Men
schenrechte bei der weiteren Stärkung der bestehenden 
regionalen Vereinbarungen und VOrkehrungen für die För
derung und den Schutz der Menschenrechte auch weiterhin 
Kooperation und Unterstlltzung gewiIhrt, insbesondere im 
Hinblick auf Beratende Dienste und technische Hilfe sowie 
Öffentlichkeitsarbeit und AufkllIrung mit dem Ziel des 
Informations- und Erfahrungsaustauschs auf dem Gebiet der 
Menschenrechte; 

3. begrl4ßt es in diesem Zt'sammeubang 0lf!Jerdem, daß 
das Zentrum für Menschenrechte an der Veranstaltong von 
regiona1en und subregionalen Ausbi1dungskursen und Semina
ren auf dem Gebiet der Menschenrechte unmittelbar mitge
wirkt bat, die darauf abzielen, in den einzelnen Regionen ein 
größeres Verständnis für Fragen im Zusammenhang mit der 
FIlrderung und dem Schutz der Menschenrechte herzustellen, 
die Verfahren zu ~erb ~ ssern und die verschiedenen Systeme 
zur Förderung und zum Schutz der allgemein anerkannten 
Menschenrechtsnormen zu prüfen; 

4. betont, wie wichtig das Programm für Beratende 
Dienste auf dem Gebiet der Menschenrechte ist, und appelliert 
erneut an alle Regierungen, die Inanspruchnahme der von den 
Vereinten Nationen im Rahmen dieses Programms gebotenen 
Möglichkeit ZU erwägen, auf nationaler Ebene InformatiODS
und/oder Ausbi1dungskurse für Regierungsbeamte Ober die 
Anwendung der internationalen Menschenrechtsnormen und 
die Erfahrungen der zustlIndigen internationalen Organe zu 
veranstalten; 

5. ersucht den Genera1sekretllr, wie im mitteJfriatigen 
Plan für den Zeitraum 1992-1997.49 vorgesehen, den Aus
tausch zwischen den Vereinten Natioi1eD und den mit Men
schenrechtsfragen befaßten regionalen zwischenstaat1ichen 
Organisationen zu intensivieren, und begrüßt in diesem 
Zt)S!nmneahang, daß das Zentrum für Menschenrechte auch 
weiterhin nationa1e, regionale und subregiona1e Seminare und 
Ausbildungskurse für in der Rechtspflege tIltige und mit der 
Anwendung internationaler Mensc\Jenrechtsl1bereink11nfte be
faßte Regierungsbeamte veranstalten wird und daß 
voraussichtlich mehr Länder in allen Regionen der Welt 
entsprechend ihrem jeweiligen Bedarf Kooperations- und 
Beistandsbeziehungen mit dem Zentrum herstellen werden; 

6. bittet die Staaten in Gebieten, in denen es bislang 
keine regionalen Vereinbarungen auf dem Gebiet der Men
schenrechte gibt, den Abschluß von Vereinbarungen zu 
erwägen, mit dem Ziel, in ihrer jeweiligen Region geeignete 
regionale Einrichtungen für die FIlrderung und den Schutz der 
Menschenrechte zu schaffen; 
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7. ermcht die Menschenrechtskommissjon, sich auch Orgauisationen vom 15. bis 18. November 1994 in Simbahwe 
weiterhin besondeJ:s mit der Frage zu befassen, wie die Uinder veransta1tete Afrikaoische Kolloquium lIber die Abwicklung 
der verschiedenen Regionen im Rahmen des Programms ftIr von Wahlen. dessen Ziel darin bestand, einen Beitrag zu dem 
Beratende Dienste auf ihr Ersuchen hin am besten unterstfltzt Demokratisienmgsprozeß in Afrika zu leisten, 
werden könneo. und erforderlichenfalls entsprechende Emp
fehlungen dazu abzugeben; 

8. ersucht den Generalsekretär. der Generalversammlung 
auf ihrer einundfUnfzigsten 'Thgung einen Bericht I1ber den 
Stnnd der regionalen Vereinbarungen ftIr die Förderung und 
den Schutz der Menschenrechte vorzulegen und darin auch die 
Ergebnisse der aufgrund dieser Resolotion ergtiffen.m Maß
nahmen aufzunehmen; 

9. beschließt. diese Frage auf ihrer einundfUnfzigsten 
'Thgung weiter zu behandeln. 

94. Ple1llJTSitzung 
23. Dezember 1994 

49/190. Stlirkung der Rolle der Vmeluten Nationen bei der 
Steigerung der WlrbamkeJt des GrmuIsatzI's 
regeJmltßlger und unverflllschter Wahlen und der 
Förderung ~r Demokratfsienmg 

DIe Generalverst111l1lllung. 

U1Iler Hinweis auf ihre frIIheren Resolotionen zu diesem 
Thema, insbesondere die Resolotionen 47/138 vom 
18. Dezember 1992 und 48/131 vom 20. Dezember 1993. 
sowie auf die Anlage zu der Resolotion 1989/51 der Men
schenrechtskommission vom 7. Ml!rz 1989"'. 

sowie unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktions
programm von Wien. die am 25. 1uni 1993 von der Welt
konferenz I1ber Menschenrechte verabschiedet wurden'. 
insbesondere deraof. daß darin anerkannt wird, daß der auf 
Ersuchen voo Regierungen bei der DurchfUhrung freier und 
fairer Wahlen geleisteten Unterstl1tzung. einschUeßlich der 
Unterstl1tzung bei den menschenrechtlichen Aspekten voo 
Wahlen und der Untenichtung der Öffentlichkeit lIber Wahlen, 
ftIr die Stärkung und den Autbau von Einrichtungen auf dem 
Gebiet der Menschenrechte sowie ftIr die Stärkung einer 
plurnlistischen Bl1rgergeseUschaft besondere Bedeutung 
zukommt und daß besonderer Nachdruck auf Maßnahmen 
gelegt werden sollte, die zur Erreichung dieser Ziele 
beitragen""; 

erneut erkllirend. daß Wahlhilfe und Unterstl1tzung zur 
Förderung der Demokratisieroog nur auf ausdrI1cklichen 
Antrag des betreffenden Mitgliedstaates gewährt wird, 

in der Erkenntnis. daß ein umfassender und ausgewogener 
Ansatz bei den Aktivitiiten der Vereinten Nationen auf diesem 
Gebiet nI1tzlich wäre, da er zur Stärkung der Demokratie und 
der Menschenrechte in dem betreffenden Land beitragen 
wI1rde. 

mit Genugtuungl1ber das. von der Abteilung Wahlbilfe der 
Sekretariats-Hauptabtei1ung Friedenssicheroogseinslilze in 
ZusatDnteJ!arbeit mit der Hauptabteilung Unterstfltzungs- und 
Ffihrungsdienste ftIr die Entwicklung und nichtstaatlichen 

.., A/CONF.157124 (Tell I), Kap. m. ~n, Zitfer 67. 

Kenntnis nehmend von der ErkIlirung lIber die Kriterien ftIr 
freie und faire Wahlen, die von der Interparlamentarischen 
Union anUIBIich ihrer im Ml!rz 1994 in Paris abgehaltenen 
einundneunzigsten Konferenz verabschiedet wurdet ... 

mit Genugtuung lIber die Unterstl1tzung, welche die S1aaten 
den Aktivitiiten der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
WahIbiIfe gewilhrt hoben, indem sie unter anderem Sachver
stIIndige und Wahlbeobachter zur VerfI1gung gestellt und 
Beitrilge an den 'Ireuhandfoods der Vereinten Nationen ftIr 
Wahlbeobachtung entrichtet hoben, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs I1ber 
die Steigmung der WtrksallllrOO des Grnndsal7ffl regelmäßiger 
und unverfiilschter Wahlen152• 

in Anbetracht dessen, daß von den Mitgliedstaaten nach 
wie vor eine große Anzahl von Ersuchen um WahJhilfe ein-
geht, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraIsekretlI 
I1ber die Tätigkeit der Vereinten Natiooen zur Steigeroog der 
Wlfksamkeit des Gnmdsal7ffl regelmllßiger und unver:tlilschtet 
Wahlen152; 

2. wUrdigt die Wahlhilfe, die den Mitgliedstaaten von 
den Vereinten Nationen auf Antrag gewährt wird, ersucht 
dannn, daß diese Hilfe je nach dem EinzeJfaIl und in Überein
stimmung mit den vorgescblsgenen Richtlinien ftIr Wahlhilfe 
fottgesefzt wird, in der Erwägung. daß die Hauptverant
wortung ftIr die Gewllhrleistung freim und fairet Wahlen bei 
den Regierungen liegt, und ersucht außerdem die Abteilung 
Wahlbilfe der Sekretariats-Hauptabteilung Friedenssicheru 
einslltze, die Mitglieds1aaten auch weiterhin regelmlißjg lIber 
die eingegangenen AntrIIge, die daraufhin ergriffenen Maß
nahmen und die Art der gewlihrten Hilfe zu unterrichten; 

3. ersucht die Vereinten Nationen, auch weiterhin danach 
ZU trachten, vor einer Zusage zur Gewllhrung von Wahlbilfe an 
einen antragsteUenden Stsat sicherzustellen, daß ausreichend 
Zeit fI1r die Organisation und DurchfI1hrung einer wirksamen 
Mission zur Gewiihrung dieser Hilfe zur VerfI1gung steht, daß 
die Bedingungen ftIr freie und faire Wahlen gegeben sind und 
daß Vorkehrungen ftIr eine angemessene und umfassende 
Berichterstattung über die Ergebnisse der Misaion getroffen 
werden können; 

4. wUrdigt die Maßnahmen, die die Vereinten Nationen 
unternonunen hoben, um die Fortsetzung und Konsolidieroog 
des Demokratisieroogsprozesses in verschiedenen um Hilfe 
nachsuchenden Mitgliedstaaten sicheIzusteUen, namentlich die 
Gewllhrung von Hilfe sowohl vor als auch nach den Wahlen 
und die Entsendung voo Bedarfsermittlungsmissionen mit dem 
Auftrag, Programme zu empfehlen, die zur Konsolidierung des 
Demokratisierungsprozesses beitrageD. köunten, und ersucht 
dannn, daß diese Maßnahmen verstärkt werden; 
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5. empfiehlt, daß die Abteilung Wahlbilfe den darum 
nac/tsuchenden Staaten sowie Wableinrichtongen Hi1fe auch 
nac~ ~ Wahlen ~ mit dem Ziel, einen Beitrag zur 
StabilitIIt und Kontinuität der Wahivorglinge zu leisten, wie in 
dem Bericht des Generalsekretärs vDl'ge$ehen, nnd daß sie in 
Zusatmnenarheit mit den zust!!ndigen Stellen der Veteinten 
Nationen nntersucht, wie die Aktivitäten klarer abgegrenzt 
werden kllnnen, welche die Veteinten Nationen im Zu
sammenhnng mit der Konsolidierung der Demokratie nutz.. 
bringend durcbfflhren könnten, um interessiMten Staaten bei 
ihren diesbezilglichen Bemühnngen bebilflich zu sein; 

6. ersucht den GeneraIsekretII, weitere Maßnahmen zur 
Unterstiltznng von Staaten zu ergreifen, die um Hi1fe nachsu
chen, indem er nnter anderem dem Hohen Kommissar der 
Veteinten Nationen ftIr Mensch!W""hte entsprechend seinem 
Mandat und üher des Sekretariats-Zentrum ftIr Menschenrech
te ermöglicht, mit Menschenrechtsproblemen zusammenhän
gende Demokmtisierungsaktivitäten ZU nnterstil1zen, nnter 
anderem durch Ausbi1dong und AnfkIllrung auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, Hi1fe bei Gesetzesreforme im Zu
sammenhang mit den Menschenn:chten. StlIrkong und Refonn 
der Rechtsprechung, Gewllhrung von Hi1fe an einzelstaat1iche 
Menschenrechtsinstitutionen sowie von Beratenden Diensten 
im Hinblick auf den Beitritt zu VertdIgen, die Berichterstat
tong und internationale Verpflichtungen im Zusammenhang 
mit den Menschenrechten; 

7. wUnUgt die Hi1fsprogramme, die des Entwicklungs
programm der Veteinten Nationen im Hinblick auf die Refonn 
des öffentlichen Dienstes nnd die Regierungs- und Ver-
waltongsfllhrung durchfilhrt, insbesondere diejenigen Pr0-
gramme, deren Ziel darin besteht, die MitWirkong inter
essierter Thile der GeseUschaft und die Beziehnngen zwischen 
ihnen nnd den Regierungen zu stlIrken; 

8. erlnnen daran, daß der Genemlsekretir den neu
handfonds der Vereinten Nationen ftIr Wahlbeobachtong 
geschaffen hat, nnd Mt die Mitgliedstaaten auf, die Ent
richtung von Beiträgen an den Fonds in Erwilgnng zu ziehen; 

9. unterstreicht die W'tchtigkeit der Koordinierung im 
Rahmen des Systems der Vereinten Nationen, lobt das 
Sekretarlats-Zentrum ftIr Menschenrechte ftIr die Beratenden 
Dienste und die technische Hi1fe, die es bereitstellt, und die 
Sekretariats-Haoptabtellung Unterstlltzungs- und FIIhrungs
dienste ftIr die Entwicklung sowie das Entwick1ungsprogramm 
der Veteinten Nationen ftIr die. technische Hilfe, die sie 
antmgstellenden Mitgliedstaaten gewllbren, und ersucht die 
Abteilung WahIhiIfe, mit dem Zentrum ftIr Menschenrechte
gegebenenfalls auch durch den Austausch von Personal -
sowie mit der HauptabteiJung und mit dem Entwicklungs
programm auch weiterhin eng zusammenzuarbeiten und sie 
üher die auf dem Gebiet der Wahlbilfe eingehenden Ersuchen 
zu unterrichten; 

10. empfiehlt, daß die Vereinten Nationen bei der Vor
bereitong und Beobachtong von Wahlen die Koordinierung 
mit zwischenstaatlichen und nicbtstaatlichen OIganisationen, 
die sich ftIr solche Aktivitäten interessieren, weiter fortsetzen 
und nocb verstllrken; 

11. ersucht den Generalsekretllr, die Abteilung Wahlbilfe 
im Rahmen des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen 
und der vorhandenen Mittel mit ausreichendem Personal und 
angemessenen F'manzressourcen auszustatten, damit sie ihr 

Mandat erfD11en kann, und das Zentrum ftIr Menschenrechte 
durch die Umscbichtong von Mitteln und die Verlegung von 
Personal zu stlIrken, um es in die Lage zu versetzen, in enger 
Abstimmung mit der Abteilnng Wahlbilfe der wachsenden 
Zahl der Anlrilge von Mitgliedstaaten auf Beratende Dienste 
auf dem Gebiet der Wahlbilfe zu entsprechen; 

12. empftehlt, daß anll!ßlich der Begehung des fl!nfzigsten 
Jahrestl!gl! der Veteinten Nationen besonders daranf geachtet 
winI, die erfolgreichen Bemühungen der Organisation um die 
Förderung nnverflllschter und regelmll8iger Wahlen sowie die 
zunehmende Ausrlchtong ihrer Bemftlumgen auf dieDemokra
tisierung in der Öfi'entlicbkeit bekannt zu machen; 

13. nimmt Kennmis von den in Anhang m des Berichts 
des Generalsekrelilrs enthaltenen Richt1inien ftIr Mitgliedstaa
ten. die erwägen, einen Antrag auf Wahlbilfe zu l!tellen; 

14. empfiehlt, der Generalsekretllr möge prDfen, wie die 
Koordinierung der Tätigkeit der Abteilnng Wah1hiIfe, des 
Zen1rams ftIr Menschenrechte nnd des Systems der VereInten 
Nationen im aI1gemeinen weiter verbeSl!ert und die von ihnen 
ergriffenen MaßnaJunen weiter gestärkt wetden köonen, damit 
sie ihren vermehrten Aufgaben und ihrem erweiterten Mandat 
auf dem Gebiet der Wahlhilfe nnd der Demokratisierung, wie 
in dieser Resolntion dargelegt, nachkommen können, und 
seine diesbezOgiichen Bmpfehlungen in den Bericht auf
nehmen, den er der Generalversammhmg auf ihrer fIinfzIgsten 
Tagung vorlegen wird; 

15. ersucht den GeneraIsekretiI der Generalversammlung 
auf ihrer fIinfzIgsten Tagung üher die DurchfOhrung der 
Resolution 48/131 sowie der vorliegenden Resolntion Bericht 
zu erstatten, insbesondere üher den Stand der von den Mit
g1iedl!taaten gestellten Anlrilge auf Wahlhilfe und Wahl
verifikation sowie über die Maßnahmen, die er etgtiffen hat, 
um sicherzustellen, daß der DemokratisierungsprozeB in den 
Mitglieds!anten von den Vereinten Nationen stlIrker unterstiItzt 
wird. 

94.P~g 
23. Devnnber 1994 

49/191. SummarIsche oder wIDkiIrJlehe lDDrIehtuugen 

DIe Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men
schenrechtett, die das Recht aufLeben, Freiheit und Sicherheit 
der Person verbürgt, 

In Anbetracht des Internationalen Paktes über bllrgerliche 
und po!itische Rechtel18, wonacbjeder Mensch ein angebore
nes Recht auf Leben hat, dieses Recht gesetzlich zu schlitzen 
Ist und niemand wi11kiIrlich seines Lebens berauht wetden 
darf: 

unter Hinweis auf ihre Resolution 36122 vom 9. November 
1981, in der sie die Praxis summarischer und. wi11kiIrlicher 
Hinrichtongen verurteilt hat, nnd auf ihre darauffolgenden 
Resolntionen zum selben Thema, metzt Resolntion 47/136 
vom 18. Dezember 1992, 

etngedenkdessen, daß die im Juni 1993 in W'1eDabgehalte
ne Weltkonferenz über Menschenrechte ihre Bestilrzung üher 
die nach wie vor vorkommenden flagranten nnd systemati
schen Menschenrechlsverletzungen, namentlieh die SlIDImari-
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schen und willkilrlichen Hinrichtungen, zum Ausdruck 
gebracht und diese verurteilt hat, 

in hIIchstem Mqße beunruhigt darilber, dn8 summarische 
oder willkilr1iche Hinrichtungen, namentlich auch außerge
richtliche Hinrichtungen, nnch wie vor in großer Zahl vor
kcmmen, 

insbesondere rmter WlrurteUung der Verletzungen des 
Rechts auf Leben von Mlndetjllhrlgen und insbesondere ob
dachlosen Kindern und Jugendlichen, 

lI1Iter Hinweis auf die Resolution 1984/50 des WIrtschafts.. 
und Sozia1rats vom 25. Mai 1984 und die in der An1age zu der 
genannten Resolution enthaltenen Garantien zum Schutz der 
Rechte von Personen, denen die Todesstrafe droht, eine 
Resolution, der sich der Siebente Kongreß der Vereinten 
Nationen fiIr Verbrechensverhlltunf, und die Behandlung 
StrafflIlliger in seiner Resolution 15' nngeschlossen hat, 

mit Genugtuung Ober die enge Zusammenarbeit des 
Sekretariats-Zentrums fiIr Menschenrechte, der Se1aetariats
Unterabteilung Verbrechensverhlltung und StrafrechlBpflege 
und der Kommission fiIr Verbrechensverhlltung und Straf
rechIBpflege in Fragen im ZlIsammenhang mit außergericht
lichen, summnrischen oder willJdIrlichen Hinrichtungen, 

Uberzeugt von der Notwendigkeit geeigneter Maßnahmen 
zur Bekämpfung und schIießlichen Abschaffung der ab
scheulichen Praxis außergerichtlicher, summarischer oder will
kiir1icher Hinrichtungen, die eine flagrante Verletzung des 
grundlegendsten Menschenrechts. des Rechts auf Leben, 
darstellt, 

1. verurteilt erneut aufdas /!IIISChIedenst die große Zahl 
außergerichtlicher. summarischer oder willJdIrlicher Hin
richtungen, die in verschiedenen ThiIen der Welt nnch wie vor 
vorkommen; 

2. verlangt, dn8 der Praxis summarischer oder wiIIkiIr
licher Hinrichtungen ein Ende gesetzt wird; 

3. appelliert tllJChdrilckllch an die Regierungen. die 
Organe der Vereinten Nationen, die Sonderorganjsationen, die 
regionnlen zwischenstaatlichen Organisationen und die 
nichtstlUlt1ichen Organisationen. wirksame Maßnahmen zur 
Bekämpfung und Abschaffung von summarischen oder 
wl11kfIrlichen Hinrichtungen, insbesondere auch von auIIerge
richtlichen Hinrichtungen. zu ergreifen; 

4. bekrlJftigt den Beschluß 1992f242 des Wutschafts
und Sozia1rats vom 2O.JuJi 1992, in dem der Rat den Beschluß 
der Menschenrechtskommlssion'" gebilligt hat, fiIr einen 
Zeitraum von drei Jahren einen Sonderberichterstatter mit dem 
Auftrag zu ernennen, Fragen im ZlIsammenhang mit sumnuni
sehen oder willkilr1ichen Hinrichtungen zu behandeln. und in 
dem er außerdem das Ersuchen der Kommission an den 
GenerIIIsekreti gebilligt bat, dem Sonderberichterstatter auch 
kiIoftig jede benötigte UntetstillZUOg zu gewlIbren, und 

'" SIebe Sevent1J UnIted Notions Congress on duJ PreventJon of CrimJ1 and 
duJ T,_ of Offenden. Milan, 26 Augwt-6 Septombs, 1985: repon 
preparedbyduJ_ (V_mJnmgdorV_NatlODell, Best.
Nr. E.86lV.l). Kap. I,_E. 

". Siebe 0jJü:IaJ _ of duJ Ectmomic and _ Council, 1992, 
SupplenumtNo. 2 (B11992/22). Kap.n. AbselmlItA. RednJion !9!l2I72. 

empfiehlt, die Kommission möge sein Mandat auf ihrer 
einundfllnfzigsten 'IlIgung verlIingem; 

5. fonlert alle Regierungen, insbesondere soweit sie auf 
die an sie gerichteten Mitteilungen des Sonderberichtetstattets 
bebmrllch nicht geantwortet haben, und alle anderen Betr0ffe
nen tllJChdrllckllch auf, mit dem Sonderberichterststter 
zusammenzuarbeiten und ihn zu unterstlltzen, dsmit er sein 
Mandat etfolgreich wshmebmen kann; 

6. ersucht den SonderberichlelSbdIer. bei der Wahr
nelmmng seines MandaIs auf die ihm vorgelegten Informatio
nen hin wirksam tlItig zu werden, insbesondere weun eine 
sununm:ische oder willJdIrliche Hinrichtung bevorsteht oder 
droht beziebungsweise weun eine solche Hinrichtung gernde 
stattgefunden bat, und dm:Uber hlnans den Gednnkennostaus 
zwischen den Regierungen und denen, die dem Sonderhericht
eIsbdIer ver1llßllche Informationen zukommen Inssen, zu 
fördern, weun der Sonderberichterstatter einen solchen 
InformatioosaJlstnusch fiIr möglicherweise niltzlich erachtet; 

7. ersucht den Sonderberichterststter aqJIerdem, auch in 
seinem nlIchsten Bericht außergericht1ichen, summarischen 
oder wl11kfIrlichen Hinrichtungen von Frauen und Kindern 
sowie Behauptungen betreffend Ver1etzungen des Rechts auf 
LebI:n im Zuge von Gewalttl!tigkeiten gegen ThiJnehmer an 
Demonstrationen und anderen friedlichen öffentlichen Kund
gebungen oder gegen Angehörige nntionaler oder ethnischer, 
religiöser und sprachlicher Minderheiten wieder besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken; 

8. begrljJlt die auf die Abschaffung von summm:ischen 
oder willJdIr1ichen Hinrichtungen gerichteten Empfehlungen 
des Sonderberichlelstatlels in seinen Berichten an die vierund
vierzigste, fllnfundvierzigste. secbsondvierzigste, siebenund
vierzigste, achtundvierzigste, neunundvierzigste und fflnfzigste 
'IlIgung der Menschenrechtskommlssion'S5; 

9. legt den Regierungen, lntemntionalen Organisationen 
und nichtstlUltlichen Organisationen nahe. Ausbildungs
programme zu organisieren und Projekte zu unterstUtzen, die 
den Zweck haben, Angehörige der Streitkdlfte, Beamte mit 
Polizeibefugnissen und Regierungsbeamte sowie Mitglieder 
der Friedenssicherungs- und Beobachtermissionen der Ver
einten Nationen in menschen- und homnnilllIrechtlichen 
Fragen, die mit ihrer Tlitigkeit 7Hsammenhängen, auszubi1den 
oder anfmklllren, und appelliert an die internntionn1e Gemein
schaft, diesbezilg1iche Anstrengungen zu untersti1tzen; 

10. legtdem SonderberichtelStatteI eindringlich nahe. die 
Aufmerksamkeit des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen fiIr Menschenrechte auch weiterhin auf FII11e von 
außergerichtlichen, summarischen und willkilrlichen Hin
richtungen zu lenken, die ihm besondere Sorge bereiten oder 
in denen frOhzeitige Maßnahmen Schlimmeres verhindern 
könnten; 

11. ersucht den Sonderberichterstatter, die Anwendung 
der bestehenden internationalen Normen betreffend Garantien 
und EinscIninkungen im Zusammenhang mit der VerhlIngung 

'" 1!ICN.41!988i22 und Add.! und 2, 1!ICN.4/I989125.1!ICN.4/I!l9O/21 
und Kort.! und Add.l. 1!ICN.4/I991136, 1!ICN.41!992I3O and Kort.! und 
Add.l. PJCN.4I1993146 und PJCN.4Il99417 und Kott.l und 2 beZ1elllllt ws 
Add.! and2. 



der 1bdesstrafe auch weiterhin zu überwachen und dabei den 
Stellungnahmen, die der Menscherm:chtsausschuß bei seiner 
Auslegung des Artikels 6 des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte abgegeben hat, sowie dem 
dnzugehörigen zweiteo Fakultativprotokoll 1$0 Rechnung zu 
trngen; 

12. ist ihr Aljffassung. daß der Sonderberichterstatte bei 
der Wahrnebmung seines Mandats auch kIlnftig von Regierun
gen, Organen der Vereinten Nationen, Sonderotganisatonen, 
regionalen zw:ischenstaatI Organisationen und nichtstaat
lichen Organisationen mit ~ beim W1I'I5Chafts
und Sozialrat sowie von medizinischen und gerichtsmedizi
nischen Sachverständigen Informationen einholen und 
entgegennehmen soll; 

13. enucht den Genera1sekretli. dem Sonderbericht
els!attel auch weiterhin jede benötigte Unterstfltzung zu 
gewIIhren und in Anbetracht der Zllm'hmenden ArbeitsIast des 
SonderberlchletsllltteIs die ihm zur Verfllgung gestellten 
personellen und mnteriellen Ressourcen im Rabmen der 
vorhandenen Mittel betrllchtJich zu erhöhen, damit er sein 
Mandat erfolgreich wahrnehmen kamt; 

14. enucht den GeneIaIsekreIIl erneut, in FIIIIen, in denen 
die in den Artikeln 6, 14 und 15 des Internationalen Paktes 
über bflIgerIiche und politische Rechte vm-gesehenen recht
lichen Mindestgarantien offenbar Dicht eingehalten werden, 
auch weiterhin sein möglichstes zu tun; 

15. enucht die Menschenrechtskommission, auf der 
Grundlage des BerIchts des SonderberiehletsllltteIs auf \hIer 
einundfünfzigsten 'Thgung Empfehlungen über geeignete 
MaBnaIunen zur Bekllmpfung und sch\ießlichen Abschaffung 
der abscheulichen Praxis summarischer oder wiUklII1icher 
Hinrichtungen abzugeben. 

94. P1enarsttt.ung 
23. Dezember 1994 

49/192. WIrksaune Förderung der ErkIIIrung tIber die 
Rechte von Personen, die natlomden oder etbnI· 
sehen, reUglösen und spraeh\lehen MInderheIten 
BIlgI!hören 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/135 vom 
18. Dezember 1992. in der sie die Erkilirung über die Rechte 
von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Minderheiten angehören, verabschiedet hat, 
sowie auf ihre Resolutinn 48/138 vom 20. Dezember 1993. 

In dem Bewqßtseln, daß es notwendig ist, die in der 
Erkilirung festgelegten Rechte der Angehörigen von Min
derheiten wiIksnm zu fIlrdern und zu schlitzen, 

mit Genugtuung über die Resolution 1994/22 der Men
schenrechtskommission vom 1. März 1994 über die Rechte 
von Personen. die nationalen oder ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Minderheiten angehllren". in der die Kommission 
unteI anderem den GeneraIsekretlI eISUCht hat, ihr auf \hIer 
nlIchsten 'Thgung einen analytischen BerIcht vorzulegen. 

... Resolgtion 44/128. Anlage. 

feststellend, daß die Menschenrechtsk(l!llmlssion auf \hIer 
einundfllnfzigsten 'Thgung die Resolution 1994/4 der UnteI
kommission für die Verhütung von DiskrimitIienmg und den 
Schutz von Minderheiten vom 19. August 1994143 1X'handeln 
wiId, 

im Bewqßtsein der Bestimmungen des Artikels 27 des 
InteInationalen Paktes über bflIgerliche und politische 
Rechtens belleffend die Rechte von Angehörigen ethniscber, 
religiöser oder sprachlicher Minderheiten, 

In tkr ErlcenntnIs, daß den VeIeinten Nationen beim Scbntz 
von Minderheiten eine immer wichtigere Rolle zukommt. 
indem sie unteI anderem die Erkilirung geblIhrend berücksich
tigen und verwiIk1ichen, 

mit Besorgnis dariIbeI. daß in vie\en LIIndem Streitigkeiteo 
und Konflikte belIeffend Minderheiten immer blinfiger weIden 
und sich immer mahl verscbJirfen und dabei oft mit tragischen 
Folgen veIbunden sind, 

feststellend, daß wiIksame Maßnahmen und die Schaffung 
günstige! VOI'Il'S"e!ZUngen für die FönIerung und den Schutz 
der Rechte von Angehörigen nationaler oder etbnischer, reli
giöser und sprachlicher Minderheiten, durcb welche eine 
effektive Nlchtdisktiminierung und die Gleichberechtigung 
aller gewäbr1eistet wiId, dazu beitragen, Probleme und Situa
tionen, die die Menschenrechte von Minderheiten geflUu:den. 
zu veIbindern und auf friedlichem Weg zu bereinigen, 

In ihr Erwllgung. daß die FöIderung und der Schutz der 
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiö
sen und spmch1icben Minderheiten angehören, zur politischen 
und sozialen Stsbilität und zum Frieden beitragen und in den 
Stanten. in denen solche Personen leben, das kulturelle Erbe 
der Gesellschaft als Ganzes bereichern, 

Kenntnts nehmend von der Tätigkeit des Hohen Kommis
S8IS für nationale Minderheiten der Organisation für Sicherheit 
und ZusammlWlfbeit in Europa. 

In BeIcr4JIlgung der Verpf1ichtong der Stanten, sicher
zust\lUen, daß Angehörige von Minderheiten alle Menschen
rechte und Gnmdfreiheiten ohne Diskriminierung und in vo11eI 
Gleichheit vor dem Gesetz im Einklang mit der ErkIllrung voll 
und wiIksnm ausllben köonen, 

nach BeIumdltmg des BerIchts des Genera\sekretlI1S/. 

eingedenk der Empfeblungen in Abschnitt n. Ziffern 25 bis 
27 der Erkliirung und des Aktioll8p1'Ogl'llIll von Wien'. die 
am 25. Juni 1993 von der We1tkonferenz lIbeI Menscbenrecbte 
veIabscbiedel wurden, 

1. nimmt mit Dank Kenntnts von dem Bericht des 
GeneIaIsekretlI; 

2. /orden die Staaten und die internationale Gemein
schaft nachdriickllch mif, die in der Erkilirung festgelegten 
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiö
sen und splIICblicben Minderheiten angehören, zu fIlrdern und 
zu schützen, namentlich dOIcb die ErleichteIung \hIer vollen 
Thi1babe an allen Aspekten des politischen, wiItscbaftlichen, 
sozialen, religiösen und kulturellen Lebens der Gesellschaft 

.. , A/49/41511J1d Add.\. 



sowie am wirtschaftlichen Fortschritt und an der Entwicklung 49/193. Frage des Versdlwlnd ... eJlwl....,IDSIIIi von Perso_ 
ihres Landes; 

3. fonlertdie Staaten1UlCh.drllcklich mif, gegebenenfalls 
alle erforderlichen verfassungsmil8igen. gesetzgeberisch 
administrativen und sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, um 
die in der Erklärung enthaltenen Gnmdsilfze zu f6rdern und zu 
verwirklichen; 

4. appelliert an die Staaten, gegehenenfalls bilaterale und 
multilaterale Anstrengungen zu unternehmen, um die Rechte 
der Personen. die nationalen oder ethnischen. religiösen und 
sprachlichen Minderheiten in ihren Ländern angehören. im 
Einklang mit der Erklärung ZU schützen; 

5. fonlert die Menschenrechtslrommission mif, vorrangig 
Mittel und Wege zu prUfen, um die in der Erklärung festgeleg
ten Rechte der Angehörigen von Minderheiten wirksam zu 
fördern und zu schützen; 

6. fonlert den Generalsekretär mif, dmch das 
Sekretariats-Zentrom fOr Menschenrechte auf Antrag inter
essierter Regierungen im Rahmen des Programms fOr Beraten
de Dienste und technische HiIfe des Zentrums die Dienste von 
Sachverständigen fOr Minderheitsfragen und Menscbenrebhte 
und fOr die Verhütung und Lösung von Stteitigkeiten zur 
Verfügung zu steIlen. die bei bestehenden oder sich abzeich
nenden Situationen in Verbindung mit Minderheiten behilflich 
sein können; 

7. ersucht den Generalsekretär, im Zuge der Durch
führung dieser Resolution im Rahmen der vorhnndenen Mittel 
Human- und Finanzressource fOr die Beratenden Dienste und 
die technische HiIfe des Zentrums fOr Menschenrechte bereit
zustellen; 

8. fonlert den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen 
fOr Menschenrechte mif, im Rahmen seines Mandats die 
Verwirklichung der in der Erklärung enthaltenen Gnmd!!litze 
zu f6rdern und zu diesem Zweck auch weiterhin einen Dialog 
mit den betreffenden Regierungen zu fIIhren; 

9. legt allen VertragsOIganen sowie den Sonderbeauf
tragten. Sonderberichterstattern und Arbeitsgruppen der 
Menschenrechtskommission und der Unterkrnnmission fOr die 
Verhütung von Diskriminierung und den Sehntz von Min
derheiten eindrlngUch nahe, der Förderung und dem Sehntz 
der Rechte der Angehörigen von Minderheiten im Rahmen 
ihres jeweiligen Mandats gebührende Beachbmg zu schenken; 

10. bittet den Generalsekretllr, auch weiterhin Informatio
nen über die Erklärung zu verbreiten und zur Fötderung des 
Verständnisses derselben beizutragen; 

11. ennuttgtdie zwischenstaatiichen und nichtstaatlichen 
Organisationen. auch weiterhin zur Förderung und zum Schutz 
der Rechte von Personen beizutragen, die nationalen oder eth
nischen. reIigiösen und sp1'IICblichen Minderheiten angehören; 

12. fonlert die Staaten und den Generalsekretär mif, der 
Erklärung in den AusbiIdungsprogrammen fOr Amtstriiger 
gebührend Rechnung zu !ragen; 

13. ersucht den GeneraIsekretlI, der Generalversammlung 
auf ihrer ffInfzigsten 'Thgung unter dem Pnnkt "Menschen
recbtsftagen" über die DurchfOhrung dieser Resolution Bericht 
zu erstatten. 

94. Plenarsltl.ung 
23. Dezember 1994 

Die Generalverstl1lll1llung, 

In Bekriiftigrmg der nach der Charta der Vereinten Natio
nen.lnsbesondere deren ArtikeI 55, besIehenden Vmpflichbmg 
der Staaten, die allgemeine Achtung und Einhaltnng der 
Me~hte und Grundfreiheiten zu fOrdern, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 33/173 vorn 20. Dezem
ber 1978 ilber verschwundene Personen sowie ihre Resolutio
nen461125 vorn 17. Pewnber 1991 und 47/132 vorn 18. De
zember 1992 über die Frage des Verschwindenlassens, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/133 vorn 
18. Dezember 1992, mit der sie die ErkIllnmg ilber den Schutz 
aller Personen vor dem Verschwindenlassen als ein Grund
satzkatalog fOr alle Sblaten verkfIndet hat, 

betonend, daß die Weltkonferenz ilber Menschenrechte in 
der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien die 
Verabschied.mg der ErkIllnmg ilber den Schutz aller Personen 
vor dem Versehwindenl!l!!sen begril8t und die Staaten aufgeru
fen hat, wirksame Oesetzge.bungs-, VerwaItungs... gerichtliche 
und sonstige Maßnahmen zu eqpeifen. um Akte des Ver
schwindenlassens von Personen zu verbindern. abzusteUen und 
zu bestrafen .... 

feststellend, daß die Arbeitsgruppe zur Frage des Ver
schwindenlassens von Personen die Verabschiedung der 
ErldlIrwtg fOr die erfreulichste Entwicklung hlIlt, die sich seit 
ihrer Einsetnmg bei den Bemühungen nm die Bekiimpfung des 
Versehwindenlassens zugetragen hat, inshesondete da darin 
anerkannt wird, daß die systematische Praxis derartiger 
Handlungen einem Verbrechen gegen die MenschHchkeit 
gleichkommt, 

ihrer Besorgnis Ausdruck verleihend darüber. daß der 
ArheiIsgruppe zufolge die Praxis einer Reihe von Staaten der 
Erk\lirUng möglicherweise zuwiderläuft, 

Ilberzeugt von der Notwendigkeit, die Bestimmungen der 
Resolution 33/173 und der anderen einschlligigen Resolutionen 
der Vereinten Nationen zur Frage verschwundener Personen 
auch weiterhin anzuwenden. mit dem Ziel, Lösungen fOr die 
FIUIe verschwundener Personen zu finden und das Ver
schwindenlasseu abzuschaffen. unter geblIbrender Berücksich
tigung der ErkIIIrung, 

suwie davon ilberzeugt. daß weitere Anstrengungen zur 
besseren BekannbDSchung und zur Förderuog der Achtung der 
Erklärung geboten sind, 

fJIIleftt besotgt darfIber. daß die Praxis des Versehwinden-
1assens in der Welt noch immer vorkommt, 

besotgt ilber die zunehmende Zahl von Berichten über die 
Drangsalierung, MiBbaruUl1IIg und Einschüchterung von Zeu
gen des Versehwindenlassens beziehungsweise von Angehöri
gen verschwundener Personen, 

eingedenk der Resolution 1994/39 der Menschenrechts
kommisdon vorn 4. MIlIz 199432

• 

1. bekrtIftlgt. daß jedes Versehwindenl_ von Perso
nen ein Verstoß gegen die Menschenwötde und eine schwere 

... A1CONF.1S7124 (Tell!), Kap. tu, ~ n. Z!ffer 62. 



und offenkundige Verletzung der Menschenrechte und 
Grundfreihelten ist, die in der Allgemeinen Erklllrung der 
Menschenrechte" verkilndet und in den sonstigen interna
tionalen 'ÖbereinIdInfte auf diesem Gebiet bekräftigt und 
weiterentwickelt werden. und gegen die Regeln des Völker
rechts verstößt; 

2. erinnert daran, daß jedes Verschwindenlassen nach 
dem Strafrecht als Straftat gilt, die mit angemessenen Strafen 
bedroht ist, welche die außerordentliche Schwere der Tht 
berIlcksichtigen; 

3. bittet alle Regierungen erneut. geeignete Gesetz
gebungs- oder sonstige Maßnahmen zu ergreifen, um im 
Einklang mit der Erklllrung über den Schntz al1er Personen vor 
dem Verschwindenlassen die Praxis des Verschwindenlassens 
zu verhindern und zu unterbinden und auf nntionaler und 
regionaler Ebene und in Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nntionen Maßnahmen zu diesem Zweck zu mgreifen: 

4. foTrlert alle Regierungen flI4f, Schritte zu unternehmen. 
um sicherzustellen. daß bei Erklllrung eines Notstnnds der 
Schutz der Menschenrechte gewährleistet ist, insbesondere was 
die Verhinderung des Verschwindenlassens betrifft; 

5. erinnert die Regierungen an die Notwendigkeit, 
sicherzustellen. daß ihre zustllndigen Behörden unter allen 
Umständen umgehende und unparteiische Nachforschungen 
anstellen, wenn Grund zu der Annahme besteht, daß in dern 
ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiet ein Akt des 
Verschwinden1assens stattgefunden hat; 

6. erinnert daran. daß die Täter im Falle einer Bestäti
gung der AnsChuldigungen strafrechdich zu verfoigen sind; 

7. fordert die betreffenden Regierungen erneut nach
drlJckllch flI4f, Maßnalunen zu ergreifen, um die Familien 
verschwundener Personen vor jeder Einschüchterung oder 
Mißhandlung ZU schützen. der sie ausgesetzt sein könnten; 

8. ermutigt die Staaten, wie es einige von ihnen bereits 
getan haben, konkrete Informationen über die von ihnen 
ergriffenen Maßnahmen zur Umsetzung der Erklllrung sowie 
über die dabei aufgetretenen Hindernisse vorzulegen; 

9. ersucht alle Staaten, die Verbreitung des Wortlauts der 
Erklärung in ihren jeweiligen Landessprachen zu erwlIgen und 
ihre Verbreitung in den Landes- undLoka1sprachen zu er
leichtern; 

10. nimmt Kenntnis von den Maßnahmen, welche die 
nichtstaatlichen Organisationen ergriffen haben, um die 
Umsetzung der Erkll!rung zu begünstigen. und bittet sie. ihre 
Verbreitung auch weiterhin zu erleichtern und zu der Arbeit 
der Unter kommission für die Verhütung von Diskriminierung 
und den Schutz von Minderheiten beizutragen; 

11. dankt der Arbeitsgruppe zur Frage des Verschwinden
lassens von Personen für ihre humanitlire Tätigkeit; 

12. ersucht die Arbeitsgruppe. bei der weiteren Wahr
nehmung ihres Mandats den Bestimmungen der Erklärung 
Rechnung zu tragen und ihre Arbeitsmethoden gegebenenfalls 
zu ändern; 

13. bittet die Arbeitsgruppe, die Hindernisse aufzuzeigen, 
die sich der Verwirklichung der Bestimmungen der Erklllrung 

entgegenste1Ien, und Mittel und Wege zu empfehlen, wie diese 
Hindernisse überwunden werden können, und dabei die Erör
terungen der Unterkommission zu berücksichtigen; 

14. legt der Arbeitsgruppefemernahe, sichin:Wsaliilllen
arbeit mit dem von der Unterkommission ernannten Ber1cht
elStaUet und unter gebührender Beröcksichtigung der ein
schlägigen Bestimmungen der ErkII!rung auch weiterhin mit 
der Frage der Straffreiheit zu befassen; 

15. ersucht die Arbeitsgruppe. den FiI11en von Kindern, 
die 0pfer des Verschwindenlassens wurden, und von Kindern 
verschwundener Personen größte Aufmerksamkeit zu schen
ken und bei der Suche nach diesen Kindern und bei deren 
Identifizierung eng mit den betreffenden Regierungen zu
sammenzuarbeiten; 

16. appelUert an die betJ:effenden Regierungen, ins
besondere soweit sie noch nicht auf die an sie gerichteten 
Schreiben der Arbeitsgruppe geantwortet haben, mit der 
Gruppe uneingescbrllnkt zusammenzuarbei und insbes0nde
re die an sie gerichteten Informationsersnchen umgehend zu 
beantworten. damit die Gruppe unter Beachtung ihrer auf 
Diskretion beruhenden Arbeitsmethoden ihre rein hnmanitllre 
Aufgabe erfiI11en kann; 

17. legt den betreffenden Regierungen nahe. ernsthaft in 
Bettncht zu ziehen. die Arbeitsgruppe zu einetn Besuch ihres 
Landes einzuladen. damit sie ihr Mandat noch wirksamer 
erfiilJen kann; 

18. spricht den zahlreichen Regierungen, die mit der 
Arbeitsgruppe zusammengearbeitet und auf ihre Ersuchen um 
Information geantwortet haben, sowie den Regierungen, die 
die Arbeitsgruppe zu einetn Besuch ihres Landes eingeladen 
haben. Ihren tiefempfundenen Dank aus. ersucht sie, den 
Empfehlungen det Arbeitsgruppe jede gebotene Beachtung zu 
schenken, und bittet sie, die Arbeitsgruppe fIber alle Maß
nalunen zu unterrichten. die sie auf diese Empfehlungen hin 
unternehmen; 

19. fordert die Menschenrechtskommiasion auf, diese 
Frage auch weiterhin mit Vorrang zu untersuchen und bei der 
Behandlung des Berichts der ~ an die einund
fIlufzigste Tagung der Kommiasion alle Maßnahmen zu 
treffen, die ihr im Hinblick auf die weitere Aufgabenwahr
nehmung durch die Arbeitsgruppe und auf die Umsetzung 
ihrer Empfehlungen erforderlich erscheinen; 

20. bittet die Menschenrechtskommiasion, auf ihrer 
einundtllufzigsten Tagung die Möglichkeit zu erwägen, das in 
der Resolntion 20 (XXXVI) der Kommission vom 29. Februar 
1980 niedergelegte Mandat der Arbeitsgruppe18 unter Beibe
hahung des Prinzips der jährlichen Berlchterstattun durch die 
Gruppe um drei Jahre zu verlängern. und ersucht die Arbeits
gruppe. ihr Mandat auch weiterhin rigoros und konstruktiv zu 
erfiJllen; 

21. ersucht den Genera1sekretllr erneut, der Arbeitsgtnppe 
auch weiterhin alle Einrichtungen und Dienste zur Verfilgung 
zu stellen, die sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigt, 
insbesondere zur Durcbftlhrung von Missionen und für die 
diesbezllg1ichen Anschlußmaßnalunen; 

"' EICN.4Il99S/36. 
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22. ersuchl den Generalsekretllr. die Vetsammlung über 
die Maßnnhmen untenichtet zu hnIten, die er ergreift. um die 
weite Verbreitung und Förderung der ErkUltung zu gewähr
leisten; 

23. ersuchl den GeneralsekretlI QlffJenlem, ihr auf ihrer 
einundfllnfzigsten 'Thgung einen Bericht über die zur Durch
flihrung dieser Resolution ergriffenen Maßnahmen vorzulegen; 

24. beschließt. die Frage des Versehwinden\asse\lS von 
Personen und insbesondere der Verwirklichung der ErkUltung 
auf ihrer einundfilnfzigsten 'Thgung unter dem Unterpunkt 
"Menschenrechtsfragen. einschließlich anderer Ansätze zur 
besseren Gewährleistung der Menschenrechte und Grund
freiheiten" zu behandeln. 

94. Plenarsittung 
23. Dezember 1994 

49/194. Stärkung der RecbfpfaatUo:hkeIt 

Die Generalvenammlung. 

unter Hinweis daraIif, daß sich die Mitgliedstaaten mit der 
Annahme der Allgemeinen ErkUItung der Menschenrechte" 
verpflichtet hnben. in Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen auf die allgemeine Achtung und Eiobalhlng der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken, 

in der festen tJberteugung, daß der Herrschaft des Rechts, 
wie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte betont 
wird. wesentliche Bedeutung t1Ir den Schutz der Menschen
rechte zukommt, 

sowie davon fiberzeugt, daß die Staaten im Rabmen ihrer 
eigenen innerstaatlichen Rechts- und Justizsysteme geeignete 
zivil-. straf- und verwaltungsrechtliche Rechtsbehelfe gegen 
Menschenrechtsverletzungen vorsehen müssen, 

in Anerkennung der bedeutsamen Rolle. die das Sekre
tariats-Zentrum t1Ir Menschenrechte bei der Unterstützung der 
einze1staatlichen Maßnahmen zur Stärkung der rechtsstaatli
ehen Institutionen spielen kann, 

unter Hinweis auf die Empfehlnng der Weltkonferenz über 
Menschenrechte, im Rabmen der Vereinten Nationen ein vom 
Sekretariats-Zentrum t1Ir Menschenrechte zu kOOtdinierendes 
umfassendes Programm zu schaffen, das den Staaten bei der 
Aufgabe des Aufbaus und der Stlirkung angemessener na
tionaler Strukturen behilflich sein soll, die eine unmittelbare 
Wirknng auf die aIIgenteine Einhnltung der Menschenrechte 
und die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ausllben""; 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 481132 vom 
20. Dezember 1993 und Kenntnis nehmend von der Resolution 
19941S0derMenscbenrechtskommison vom 4. März 1994"', 

1. begri4fJt den gemäß Resolution 481132 vorgelegten 
Bericht des Genera1sekretlirs'·'; 

2. nimmt mit Interesse Kennmls von den in dem Bericht 
des Generalsekretlirs vorgelegten Vorschlligen zur Stärkung 

1<0 AlCONP.1S7J24 (Tell!), Kap. m. AbschnItt U. zure,. 69. 
lot Al49/S 12. 

des Programms t1Ir Beratende Dienste und tlX:hoisc1te Hilfe des 
Se1a'etariats-Zentrums t1Ir Menschenrechte, womit den 
Empfehlungen der Weltkonferenz über Menschenrechte 
betreffend die Gewilhrung von Hilfe an die Staaten bei der 
Stlirkung ihrer rechtssfaatlichen Institutionen entsplOchen 
werden soll; 

3. wilrdJgt die Anstrengungen. die das Zentrum unter
nimmt, um mit den begrenzten ihm zur Verfllgung stehenden 
finanziellen und personellen Ressourcen seinen ständig 
Zlmehmenden Aufgnben naooZllkommen; 

4. gibt Ihmr tiefen Besorgnis Ausdruck über die geringen 
Mittel, die dem Zentrum zur Erff11Iung seiner Aufgaben zur 
Verfilgung stehen; 

5. stellt fest, daß das Programm t1Ir Beratende Dienste 
und technische Hilfe nicht über genflgend Mittel verfilgt, um 
maßgebliche finanzielle Unterstützung t1Ir eioze1staatliche 
Projekte bereitzustellen, die eine unmittelbare Wirknng auf die 
Verwirklichung der Menschenrechte und die Wahrung der 
Rechtssfaatlichkclt haben, in LIIndern, die sich diesen Zielen 
zwar verschrieben haben, sich jedoch wirtschaftliche Schwie
rigkeiten gegeni!bersehen; 

6. ersuchl den Generalsekretlir, zu untersuchen, welche 
Möglichkeiten bestehen, von allen in Betracht kODlDleDden 
Institutionen des Systems der Vereinten Nationen, so auch von 
den Finanzinstitutionen, im Rabmen ihres jeweiligen Mandats 
technische und finanzielle Hilfe zur Stlirknng der Verwirkli
chung der Menschenrechte und der Wahrung der Rechts
staatlichkeit zu erhnlten; 

7. ersuchl den Generalsekretlir QlffJenlem, der General
versamm1nng auf ihrer fünfzigsten 'Thgung einen Bericht über 
die Ergebnisse der Kontakte vorzulegen, die er gemäß Ziffer 6 
aufgenommen bat, sowie über sonstige Entwicklungen, die mit 
der UmsetZllDg der genannten EmpfehInng der Weltkonferenz 
über Menschenrechte im Zusammenhang stehen''''. 

94. Plenarsitvlng 
23. Dezember 1994 

49/195. Stärkung des SekretarlaI5-Zenh ums für Men. 
schenrechte 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/135 vom 
15. Dezember 1989,45/180 vom 21. Dezember 1990,46/111 
und 46/118 vom 17. Dezember 1991, 47/lZ7 vom 18. Dezem
ber 1992 und 481129 und 481141 vom 20. Dezember 1993 
sowie eingedenk aller einschlägigen Resolutionen des 
Wu1schafts.. und Sozialrats und der Menschenrechtskommis
sion; 

in Anbetrachl dessen, daß die Förderung der allgenteinen 
Achtung und Einhnltung der Menschenrechte und Grund
freiheiten eines der in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Hauptziele der Vereinten Nationen und ein 
vorrangiger Tiitigkeitsbereich der Organisation ist, 

eingedenk dessen, daß der Generalsekretlir in seinen 
Beriehten von 1992 und 1994 über die Tiltigkeit der Vereinten 
Nationen festgestellt bat, daß die Charta der Vereinten Natio
nen die Förderung der Menschenrechte als eines ihrer v0rran
gigen Ziele auf die gleiche Stufe stellt wie die Förderung der 



Entwicklung und die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen sicherb.eit"" und daß die stlIndig steigende bbl 
von AntriIgen die ArbeItsbelastung des Sekretariats-Zentrums 
fI!r Menschenrechte hat ansteigen 1assen und immer hiIhere 
Anforderungen an seine Ressourcen stellt''', 

unter BerUckalchtlgung dessen, daß die im Juni 1993 in 
Wien abgehaltene WeItkonferenz über Menschenrechte, 
besorgt lIber das wachsende Ungleichgewicht zwischen der 
Tätigkeit des Zentrums und den dafIIr zur Verfilgung stehen
den personellen, finanziellen und sonstigen Mitteln und unter 
Berllcksichtigung der fI!r andere wichtige Progl'BllUlle der 
Vmeinten Nationen benötigten Mittel den GeneralsekretlI und 
die Generalversammlung in der Erklärung und dmn Aktions
programm' von Wien ersucht hat, unverzf1glich Schritte zu 
unternehmen, um die Mittel fI!r das Menschenrechtsprognunm 
im Rahmen der gegenwiirtigen und kfinftigen ordentlichen 
RmlShaite der Vereinten Nationen erheblich aufzustocken, und 
dringend Schritte zur Erlangung erhöhter außeJ:plamnlißiger 
Mittel zu unternehmen''', 

sowie unter BerUckalchtlgung der Schaffung des Postens 
des Hohen Kommi""""l der Vereinten Nationen fI!r Men

. schenrechte sowie des Mandats fI!r diesen Posten, einschließ
lich seiner Koordinierungsagabe und seiner Gesamtalifsicht 
lIber das Zentrum, sowie der von der Generalversammlung in 
Resolution 48/141 ausgesprochenen Bitte um die Bereit
stellung der erforderlichen Mitarbeiter und Ressourcen, um 
dem Hohen Kommissar die ErfiIllung seines Mandats zu 
ermöglichen, 

feT1U!r unter BerUckslchtlgung der Thtsache, daß es unter 
anderem zu den Veran1WortIichkeiten des Hohen Kommisws 
gehört, im Zuge der DurcbfOhrung seines Mandats einen 
Dialog mit allen Regierungen aufzunehmen, mit dmn Ziel, alle 
Menschenrechte zu fI!rdmn und zu schützen, und das in
strumentarium der Vereinten Nationen auf dmn Gebiet der 
Menschenrechte zu rationalisieren, anzupassen, zu stlirken und 
zu straffen, mit dmn Ziel, seine Leistungsfllhigt und Effek
tivität zu verb essern, 

feststeUend, daß die Weltkonferenz über Menschenrechte 
in der Erklärung und dmn Aktionsprogramm von Wien die 
Wichtigkeit der Stärkung des Zentrums hervorgehoben hat''', 

sowie festsreUend, daß die schwierige Finanzlage des 
Zentrums die Anwendung der verschiedenen Verfahren und 
Mechanismen erheblich behiodert hat und sich nachteilig auf 
die Betreuung der mit Menscbenrechtsfragen befaßten Organe 
durch das Sekretariat ausgewirkt hat, 

mit Dank Kennblis nehmend von den Maßnahmen, die der 
Beigeordnete Generalsekretär fI!r Menschenrechte und Leiter 
des Zentrums fI!r Menschenrechte bereits unternommen hat, 
um die Verwa1tung des Zentrums zu verbessern, 

in der Erkenntnis, daß die Arbeitsweise und die Leistungs
flIhigkeit des Zentrums weiter verbessert werden müssen und 
daß dabei besonderes Gewicht auf gute Maaagementprakt 

'" 0jfI:zie/les prtJtclaJ1J der C1eneraJversamm. SielJ8nululvterS&re 
Tagung, &llagel (A/47/1), ZIffer 100 • 

... Ebd.,N_B""' Tagung, &llagel (A/4911). ZIffer 387. 
,,, Slehe A/CONF.I57/24 (reD 1), Kap. m. AbscImIII 1), ZIffer 9. 
... Ebd.,ZIffer 13. 

gelegt werden muß, damit das Zentrum in der Lage ist, die 
stlIndig zunehmende ArbeitsIast zu bewiltigen, daß gutes 
Management jedoch gleichzeitig durch ZIIlIliIzliche Ressoun:en 
ergänzt werden muß, die den neuen Mandaten Rechnung 
tragen, 

dIlran erinnernd, daß die Menschenrechtskommission in 
ihrem Bericht an die Sonderkommission des Wrrtschafts- und 
Sozialrats erneut erklllrt hat, daß bei der Einstellung der 
Bediensteten al1er RIlnge der Gesichtspunkt als ausschlag
gebend gilt, daß es notwendig ist, ein Höcbstmaß an Leistungs
flIhigkeit, fachlichmn Können und Integritilt zu gewllhrleisten, 
und daß sie ihrer Überzeugung Ausdruck gegeben hat, daß dies 
mit dmn Grundsatz der ausgewogenen geographischen 
Vmteilung vereinbar sei''', sowie eingedenk des Artikels 101 
Absatz 3 der Charta der Vereinten Nationen, 

Kenntnis nehmend von dmn Bericht des GeneraIselmlIII"", 

sowie Kenntnis nehmend von dmn Bericht des Hohen Kom
missars der Vereinten Nationen fI!r Menschenrechte14

", 

1. untersJflI:t die Bmnfihungen des Generalselaetllrs um 
die Stärkung der Rolle und Wichtigkeit des Sekretariata
Zentrums fI!r Menschenrechte unter der Gesamtanfsicht des 
Hohen ICrnnmissars der Vereinten Nationen fIIr Menschen
rechte; 

2. ersucht den GeneralsekretlI und die Mitgliedstasten, 
sicherzustellen, daß im Zeitraum 1994-1995 aus dmn Pro
grammballshalt fI!r den Zweijahreszeitraum 1994-1995'68 
angemessene zusiiIzliche finanzielle, materielle und penoneIIe 
Ressourcen bereitgestellt werden, um es dmn Zentrum und 
dmn Hohen Kommissar ZU ermöglichen, die ihnen von den fI!r 
Menschenrechtsfragen zustlIndigen Organen übertragenen 
Mandate voI1inbaltlich und rechtzeitig zu erffll1en; 

3. fordert den Generalsekretär auf, in den Programm
haushaltsplan, den er fI!r den Zweijahreszeitraum 1996-1997 
vorlegen winl, unter gebf1brender Berllcksichtigung der 
EntwickJungsaktivilllten und sonstiger vorrangiger Tätigkeits
bereiche der Vereinten Nationen ausreichende Human-. und 
F1I1lIIIZreSIIOurcen fI!r die Menschenrechtstiltigkeiten der Ver
einten Nationen aufzunehmen, die der Zunabme der auftrags
gemäßen Tätigkeiten entspxechen, damit das Zentrum und der 
Hohe Kommissar ihre jeweiligen Mandate effizient und 
wirksam erfDllen können; 

4. ersucht den Generalsekretllr, zusIItzliche Human- und 
Finanzressourcen zur Verfllgung zu stellen: 

a) fI!r den Hohen Kommissar der Vereinten Nationen fI!r 
Menschenrechte. um diesen besser zu beflIhigen, die Tätig
keiten zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte im 
gesamten System der Vereinten Nationen wirksamer zu 
koordinieren. einschließlich der Bereitstellung von Beratenden 
Diensten und technischer Hilfe; 

b) fI!r das Zentrum, um dieses besser zu beflIhigen, al1en 
seinen Mandsten nachzukommen und Verwa1tungs- und Haus-

IM WCN.4I198818S 1I!1d Kmr.1, ZIffer 30. 
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haltsfragen zu behandeln, einscblieBlieh der Bereitstellung von 
Beratenden Diensten; 

c) fiIr den Hohen Kommi ...... und das Zentrum, um diese 
besser ZU hefilhigen, auftragsgemliße operative Aktivitllten 
durchzuftlhren und logistische und administrative Fragen 
wirksam mit anderen zustlIndigen Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen zu koordinieren; 

5. betont, daß zur Zeit zwar Schritte unternommen 
werden, um die administrative Effizienz des Zentrums zu 
verbessern, und daß sie zwar mit Genugtuung von den Maß.. 
nahmen Kenntnis genommen hat, die der Beigeordnete 
Generalsekretär fiIr Menschenrechte und Leiter des Zentrums 
fiIr Menschenrechte vor kurzem ergriffen hat, um die Ver
waltung des Zentrums zu verbessern, daß jedoch weitere 
Schritte unternommen werden sollten, um die derzeitige und 
ldInftige Nutzung der zur Verfl1gung stehenden Human- und 
Finanzressourcen zu analysieren, sowie zusätzliche Maß
nahmen zur weiteren Verbesserung der administrativen 
Effizienz und Wuksamkeit des Zentrums, erforderlichenfalls 
mit entsprechender techniscb.er Hilfe; 

6. ersucht den Generalsekretl!r, der Menschenrechts
kommission auf ihrer einundfilnfzigs!en Thgung einen Zwi
schenbericht und der Generalversammlung auf ihrer fünfzig
sten Thgung einen ahscbIießenden Bericht über die Stärkung 
des Zentrums und Ilher die zur Durcbfllhrung dieser Resolution 
ergrift"enen Maßnahmen vorzulegen. 

94. P1enarsitomg 
23. Devmlberl994 

49/196. Die MImscltemecllfssltuatlon In der Republik 
ßosnien und Herzegowina, der Republik KroatIen 
und der BmuftsrepubIIkJugoslawlen (Serbien und 
Montenegro) 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den ZieIen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erkllirung der Men
schenrechte", den Internationalen Menschenrechtspakten17, 
dem Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminerung1, der Konvention Ilher die 

. Rechte des Kindes", der Konvention über die Verhlltnng und 
Bestrafung des Völkermordes"", der Konvention gegen Folter 
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe", der Konvention über die Beseiti
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau" und anderer 
Rechtsakte auf dem Gebiet des humanitären Völkerrechts, 
einschließlich der Genfer Abkommen vom 12. August 1949170 

zum Schulze der Krie~ und der dazugehörigen Zusatz
protokolle von 1977' sowie von den Grundsätzen und den 
Verpflichtungen, die die Mitgliedstaaten der Organisation fiIr 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa eingegangen sind, 

"QJt/ejst besorgt Ilher die menschliche Tragödie, die sich im 
Hoheitsgebiet der Republik Bosnien und Herzegowina, der 
Republik Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien (Ser
hien und Montenegro) abspielt, sowie über die fortgeselZlen 
massenhaften und systematischen Verletzungen der Men-

1159 Resolutinn 260 A (llI). 

110 Vereinte Na1iomm. Treaty Serks. VoI. 75. Nr. 970-973. 
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schenrechte in den unter der Kontrolle der bosnischen Serben 
stehenden Thilen Bosnien und Herzegowinaa und in den unter 
der Kontrolle der kroatischen Serben stehenden Thilen Kroa
tiens, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481153 vom 
20. Dewnber 1993 und Kenntnis nehmend von der Resolution 
1994/12 der Menschenrechtskommission vom 9. März 199432 

und der Resolution 900 (1994) des sic!ierheitsrats vom 
4. März 1994, in der der Rat alle Parteien aufgefordert hat, die 
Bewegungsfreiheit der ZivilbevöIkerung und der humanitären 
Hilfsgilter nach und aus Sangewo sowie innerhalb der Stadt zu 
gewährleisten, 

Insbesondere unter Hinweis auf die Resolutionen des 
Sicherheitsrats 808 (1993) vom 22. Fehrunr 1993, 827 (1993) 
vom 25. Mai 1993 und 855 (1993) vom 9. August 1993, in 
denen der Rat unter anderem verlangt hat, daß alle Parteien 
und anderen Beteiligten im ehemaligen Jugoslawien alle 
Verstöße gegen das humanitäre Völkmrecht sofort einstellen 
und unterlassen, in denen er den Generalsekretl!r ersucht hat, 
eine Sachverstiindigt'Dkommission einzusetzen mit dem 
Auftrag,1nformatIonen Ilher im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien begangene schwere Verstöße gegen das humani
täre Völkmrecht zu prüfen und zu analysieren, und worin er 
ein internationales Gericht zur Verfolgung der fiIr derartige 
Verstöße VerantwortIichen geschaffen hat, 

sowie unter Hinweis auf die Reso!utionen des Sicherheits
rats 824 (1993) vom 6. Mai 1993 und 836 (1993) vom 4. Juni 
1993, in denen der Rat erkIIirt hat, daß Sarajewo, ThzIa, 2epa, 
Gorazde, BibaC und Srebrenica und deren umliegende Gebiete 
als Sicherheitszonen behandelt werden sollen und daß den 
internationalen humanitären ÜIJ!811iSationen freier und 
ungehinderter Zugang zu diesen Zunen gewährt werden sou. 

"QJt/ejst besorgt Ilher die in ganz Bosnien und Herzegowina 
herrschende Situation und die sieh rasch verschlechternde 
r.age in den Sicherheitszonen von Sarajewo, ThzIa, Gorazde, 
~a und Srebrenica, insbesondere die flagranten, sich über 
alle Abmachungen hinwegsetzenden Verletzungen der Sicher
beitszone von BibaC, die wiederholten Angriffen der bos
nischen Serben und der Streitkräfte der kroatischen Serben 
ausgesetzt war, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes fiIr die Bemllhungen, 
welche die VIlrtreter der Vereinten Nationen, der Europliisehen 
Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Rus
sischen Föderation unternommen haben, um den Parteien bei 
der Herbeifllhrung einer Regelung des Konflikts In Bosnien 
und Herzegowina behilflich zu sein, und fiIr die Arbeit, die die 
Botschafter der Vereinigten Stasteu von Amerika und der 
Russischen Föderation sowie die Vertreter der Europäischen 
Union und der Vereinten Nationen in Zagreb geleistet haben, 
um eine Waffenruhe und letztlich eine Beilegung der Situation 
in Kroatien herheizufIIhren was alles, sofern alle Parteien ihre 
Znstimmung geben, zu einer beträchtlichen Verbesserung der 
Menschenrechtssituation der Angehörigen aller ethnischen 
Gruppen in Bosnien und Herzegowina, in Kroatien und in der 
BundesrepublikJugosIawien (Serbien und Montenegro) fIlhren 
könnte, 

mit Genugtuung Ilher die Bemllhungen, welche die Schutz
truppe der Vereinten Nationen unternimmt, um bei der 
Schaffung der Voratlsset71Jogen fiIr die friedliche Regelung 
der Kont1lkte in Bosnien und Herzegowina und in Kroatien 
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behilflicb zu sein und Scbutz fIIr die AusJicfenmg der bumani
tfIren HiIfsgIIter zu gewlibren, und Kenntnis nebmend von den 
Hlndemlssen, denen sich die Sclm1zttuppe der Vereinten 
Nationen bei der ErfIIllung ihres Mandats in Bosnien und 
Herzegowina und in den Schutzzonen der Vereinten Nationen 
in Kroatien gegenllbersieht, 

mit GenugtUUng über die am 1. Mlirz 19941'12 in Washing
Ion erfolgte Unterzeichnung der Rahmenübereinko und 
die Schaffung der FIlderation Bosnien und HeIzegowina, 
welche die Auslieferung der Hi1fsgilter erleichtmt hat und als 
Modell fIIr die etbnische Aussöhnung in der Region dient, 

mit UnJerstUtzung fIIr die Erkllimngen. die musJimische, 
katholische und orthodoxe religiöse Flihrer auf den von der 
Stiftung Appeal ofConscimce 1992 in Zürich und 1994 in 
lstanbu1 abgehaltenen ökumenischen Gipfeltreffen unterzeicb
nethaben, 

die internationale Gemeinacbaft ermutigend, durch die 
Vereinten Nationen und andere internat!onale Organisationen 
sowie bilateral tätig werdend, ihre humaoi.tllre Unterstfltzung 
fIIr die Republik Bosnien und Herzegowina, die Föderation 
Bosnien und Herzegowina und die Republik Kroatien zu 
erhöhen, 

zutUifst besorgt über die Menschenrechtsverle1ZUDgeU in 
Bosnien und HeIzegowina, Kroatien und der Bundesrepublik 
Jugoa1awien (Serbien und Montenegro), insbesondere soweit 
sie im Rahmen der nach wie vor fortdauernden verab
scheuungawilrdigen Praxis der ethnischen Säuberung began
gen worden sind, die die unmittelbare Ursache der IlberwIIlti
genden Mehrheit der dort verIIbten Menschenrechtsverlet
zungen ist und deren Opfer in erster Linie die prakIIsch von 
der Vernichtung bedrohte mnslimiscbe Bevölkerung sowie die 
Kroaten und die Nrohtserben sind, 

bestUl7J über die enorme Anzahl an VermiBten, ins
besondere in Bosnien und HeIzegowiua und in Kroatien, lIber 
deren Verbleib noch immer nichts bekannt ist, 

mißbilligend, daß ethnische Spannungen und u1traua
tiona\iatische PhIInomene fIIr pllitiscbe Ziele ausgenutzt 
werden, wn zu Krieg und Menschemechtsverletzungen auf
zustacheln, 

hIJchst beunruhigt darfIber, daß der Konf1ikt in Bosnien und 
Herzegowina und in Kroatien außerdem dmch die systemati
sche Zerstörung und Entweihung von Moscheen, Kirchen und 
anderen Kultstätten sowie Stiltten des Kulturerbes gekenn
zeichnet war, 

ZIdiefst besorgt lIber die in dem Bericht des CleneraIsekre
tlIrs lIber die Vergewa1tigung und Mißhandlung von Frauen in 
den Gebieten bewaffneten Konflikts im ehemaligen Jugo
slnwienl73 beschriebenen Situationen und unter nachdrOck
liehem Hinweis auf die Notwendigkeit einer eingebenden 
diesbezflglicheu Berichterstattung, 

in UnJerstUtzung der BemOhungen. die im Rahmen der 
Internationalen Konferenz lIber das ehemalige Jugoslawien 
auch weiterhin unternommen werden, wn eine friedliche 
Lösung zu finden, 

mit GenugtU/l1lg lIber die BemIIhungen. welche die Organi
sation fIIr Sicherheit und Zusamme>ulrbeit in Europa zur Zeit 
unternimmt, um ihre PrIIsenz in der Bundesrepublik Jugo
slawien (Serbien und Montenegro) wieder herzustellen und so 
weitere Menscheurechtsverietzungen zu verbindern, und mit 
tiefer Besorgnis lIber den Beschluß der Behörden in der 
Bundesrepublik Jugoslawien, die I angzeit-Beobachtermissio
nen der Organisation fIIr Sicherheit und z,I!IJ!J!!menarbeit in 
Europa und der EuroplIischeu Union aus dem Kosovo, dem 
Sandschak und der Wojwodina, wo die Menschenrechtssitua
tion auch weiterhin zu großer Sorge An1aß gibt, des Laudes zu 
verweisen, 

sowie mit GenugtUUng lIber die W'tederaufbaubemOungen. 
welche die EuroplIische Union unter anderem dmch ihre 
Beobachtermissionen unternimmt, wn die Achtung vor den 
Menschenrechten und Grundfreihelten zu fllrdem, 

ferner mit GenugtUUng über die Berichte und Empfeh
lungen des Sonderberichtetstattets der Menschenrechts
kommission für die MenschenrechtssJtuation im Hoheitsgebiet 
der NachfolgestauteD des ebemaIigen Jugoslawien, ins
besondere seinen nenesten Berichf74

, 

1. spricht dem Sonderberichtetstattet der Menschen
rechtsJrommission für die Menschenrechtssinunion im H0heits
gebiet der NachfolgestauteD des ehemaligen Jugoslnwien ihre 
Aneriamnung für seine BerichteI" aus und stellt fest, daß seine 
PrIIsenz dazu beitragen kann, die Menschenrechtsverietzungen 
in der Region zu verringern; 

2. verleiht ihrer emsthc(ten Besorgnis Ausdruck lIber die 
in den Berichten des Sonderberichtetstattets beschriebenen 
FlIIle von massenhaften und systematischen Verstößen gegen 
die Menschenrechte und das Immllllitlire Recht in der Republik 
Bosnien und HeIzegowina, der Republik Kroatien und der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro); 

3. nimmt mit ernster Besorgnis Kenntnis von den 
Schlußfolgerungen des Sonderber!chtetstatteIs lIber die huma
nitäre Katastrophe, die Bosnien und HeIzegowina in diesem 
W'mter droht; 

4. verurteilt llIffs schiltfste die von allen KonfIiktparteie 
begangenen Verstöße gegen die Menschenrechte und das 
humanitäre Völkerrecht in Bosnien und HeIzegowina, in 
Kroatien und in der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro), wobei sie anerkennt, daß die FIJImmg in den 
unter der Kontrolle der Serben stcheuden Gebieten in Bosnien 
und Herzegowina und in Kroatien. die Kommandeure der 
serbischen paramilltllrischen KriIfte sowie die politischeu und 
miIitlirischen FIIhrer in der Bundesrepublik Jugoslawien die 
Hauptverautwortung für die meisten dieser Verstöße tragen; 

I,. Al49/641-8/1994112SZ, Anhang; siehe 0jJid0J _rds ojdul Seatrity 
CoundI, Fony.nInIh rear, SUpp1snumtjor 0_, Nwemberantl 0.<, 1!beJ 
11194, Dolrnment S/19941I2S2. 

'" Bbd.; und 0jJid0J Rm:ords ojdul Seatrity Counc/I, FOTtyoeIghth rear. 
Supp1snumt jor luly, August anti Septemb8r 1993, Dn_'" SI26383, 
S/264IS und SI2Ii469. 



5. verurteilt die fortgesetzte Weigerung der Bundesre
publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) und der 
Behörden der bosoischen Serben, dem Sonderberichterstatter 
die Durchfilhrung von Untersuchungen in den ihrer Kontrolle 
unterstehenden Gebieten zu gestatten; 

6. verurteilt ClI4fJerdem die konkreten Verstöße, die vom 
Sonderberichtetstattet aufgezeigt wurden und von denen die 
meisten im Zusammenhang mit der ethnischen Säuberung 
durch die bosoischen Serben begangen werden, darunter 
Tötungen, Folterungen, VerprOgelungen, wiI1kiIrliche Durch
suchungen, Vergewaltigungen, Verschwindenl8ssen, die Zer
störung von Häusern, Zwangs- und widerrechtliche RlIu
mungen, Intemierungen und andere Gewalthandlungen oder 
GewaItandrohungen, durch die Personen mm Ver1assen ihrer 
Heimstlitten gezwungen werden sollen; 

7. verurteilt lerner die wabllose Beschießung und Bela
gerung von StlIdten und Zivilgebieten, die systematische 
Thrrorisierung und Ermordung von Nichtkombattanten, die 
Zerstörung von lebenswichtigen Versmgungseinrichtungen 
und den Einsatz von Mi1iIib:gewa1t gegen die Zivilbevölkerung 
und gegen Notbilfeeinsätze, so auch den Einsatz von Streu
bomben und Napalmbomben gegen zivile Ziele durch die 
Kräfte der kroatischen Serben und der bosoischen Serben; 

8. begri4fJt es, daß das Internationa1e Gericht zur Verfol
gung der Verantwortlichen fiIr die seit 1991 im Hoheitsgebiet 
des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße 
gegen das humanitJlre Vö1kerrecht inzwischen seine Tlltigkeit 
aufgenommen hat, und ennutigt in diesem Zusammenhang 
dam, dem Gericht alle erforderlichen Ressourcen zur Verfil
gung zu stellen, was auch die volle Finanzierung sowie 
freiwillige Beiträge seitens der Staaten und zwischenstaatlicher 
und nichtstaatIicher Organisationen einschließt, damit das 
Gericht ohne weitere Verzögerungen die ihm übertragenen 
Aufgaben erfI1llen kann, nlIm1ich die Personen, die beschuldigt 
werden, Verstöße gegen das Völkerrecht begangen zu haben, 
abzuurteilen und die Verantwortlichen zu bestrafen; 

9. ersucht die Staaten, dem Internationalen Gerleht 
dringend sachverständiges Personal, Ressourcen und Dienst
leistungen zur Verfilgung zu stelIen, um die Ermittlungen 
gegen Personen, die der Begehung schwerer Verstöße gegen 
das humanitJlre Vö1kerrecht beschuldigt werden, und deren 
Verfolgung zu ennög1ichen; 

10. ersucht alle Staaten, insbesondere die Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro), wie in Resolution 827 
(1993) des Sicherlieitsrats verlaogt mit dem Internationalen 
Gericht zusammenzuarbeiten, indem sie Beweise fiIr die 
Emlittlungen und Verfahren zur Verfilgung stellen und indem 
sie die Personen tlbeJgeben, die der Begehung von Verbrechen 
beschuldigt werden, die unter die.Zuständigkeit des Gerichts 
fallen; 

11. steilt fest, daß alle schweren Verstöße gegen das 
humanitJlre Völkerrecht, die seit dem 1. Januar 1991 im 
Hoheitsgehiet des ehemaligen Jugoslawien begangen wurden, 
unter die Zuständigkeit des Internationalen Gerichts faIIen und 
daß Personen, die im Zusammenbang mit dem derzeitigen 
Konflikt derartige Handlungen begehen, zur Rechenschaft 
gezogen werden werden; 

12. erldIbt erneut, daß Staaten fiIr Menschenrechtsverlet
zungen zur Rechenschaft zu ziehen sind; 

13. verleiht ihrer rllckhaltIosen Unterstatzung fiIr die 
Opfer dieser Verletzungen Ausdruck, bekriIftigt das Recht aller 
Personen, in Sicherheit und WIIrde an ihre Heimstlitten 
zurilckzllkehren, erachtet alle unter Nötigung zustande 
gekommenen Rechtshandlungen betreffend das Eigentum an 
Vermögenswerten und andere damit zusammenhängende 
Fragen fiIr null und nichtig, erkennt an, daß die Opfer der 
ethnischen SIIuberung das Recht auf eine angemessene 
W'tedergutmachung der erlittenen Schäden haben, und fordert 
alle Parteien nachdrOcklich auf, ihre diesbezilglichen Verein
barungen einmhaIten; 

14. verurteilt jede gezielte Behinderung der Auslieferung 
von Nabrungsmitte1n, medizinischen und anderen Hi1fsglltern, 
die fiIr die Zivilbevölkerung lebenswichtig sind, was einen 
schweren Verstoß gegen das Immanitllnl Völkerrecht und das 
Völkerrecht auf dem Gebiet der Menschenrechte darstellt, 
sowie die gezielte Behinderung von Evakuierungen aus 
medizinischen Gri1nden und verlaogt, daß alle Parteien 
sicherstellen, daß alle ihrer Kontrolle unterstehenden Personen 
derartige Handlungen einstellen; 

15. verurteilt ClI4fJerdem die Angriffe und die stlinc!ige 
Drangsa1ierung, denen die Schutztruppe der Vereinten 
Nationen und das fiIr das Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen fiIr FIIlchtlinge und andere humanitJlre 
Organisationen tlltige Personal ausgesetzt sind und die votwie
gend von Kräften der bosnischen Serben begangen werden; 

16. gibt ihrer EmpIJrung Ausdruck darDber, daß die 
systematische Praxis der VmgewaItigung nach wie vor als Mit
tel der KriegfiJbrung gegen Frauen und Kinder und als 
Instrument der ethnischen Sl!uberung eingesetzt wird, und 
erkennt an, daß Vergewaltigung in diesem Kontext ein Kriegs
verbrechen darstellt; 

17. gibt ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck über die 
herrschende Rechtslosigkeit in den von den Serben kon
troIIietten Gebieten Kroatiens und den unzureichenden Schutz 
der kroatischen und nichtserbischen Bevölkerung, die in den 
serbisch kontrollierten Stadtgemeinden verblieben ist, wo sie 
auch weiterbin physischer Gewa1t und Unsicherheit ausgesetzt 
ist, wie in dem Bericht des Sonderberichterstatters festgestellt 
wird; 

18. gibt ClI4fJenJem ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck lIber 
die von den Ortsbehörden in den der Kontrolle der Föderation 
unterstehenden Gebiete Bosnien und Herzegowinas begange
nen Verstöße gegen das ImmanitJlre Recht und das Vö1kerrecht 
auf dem Gebiet der Menschenrechte, die das Recht auf 
FreizOgigkeit einschdInken, namentlich das Recht der Flilcht
linge oder Vertriebenen, an ihre Heimstlitten zuriIckzukebren, 
wie in dem Bericht des Sonderberichterstatters festgestellt 
wird; 

19. verurteilt mit allem Nachdruck die Zunahme der 
Po1izeigewalt gegen die nichtserbische Bevölkerung im 
KoSOvo, im Sandschak, in der Wojwodina und in anderen 
Gebieten der Bundestepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) sowie der Verletzungen des Rechts auf ein faires 
Gerichtsverfahren, wie in demjilngsten Bericht des Sonderbe
richterstatters'14 beschrieben wird; 



20. fordert die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) mit alkm Nachdruck auf, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um die volle Achtung aUer Men
scbenrecbte und Grundfreibeiten sicbetzustelleu, und dringend 
Maßnahmen zu mgreifen, um die Rechtsstaatlicbkeit zu ge
währleisten, mit dem Ziel. willkiIrlicbe Zwaugsrllumungen und 
EntJammgen sowie die Diskriminienmg von Angehörigen der 
nichtserbiscben Bevölkerung der Bundesrepublik Jugoslawien 
zu verbindern; 

21. gibt Ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck über die sich 
veISCblecbtemde Menscbenrecbtssituation im Sandschak, wie 
vom Sonderberichterstatter vermerkt wurde. insbesondere die 
systematischen Drangsalierungen, Verprf1gelungen, Folterun
gen. Durchsuchungen ohne Durcbsucbungsbefebl. die will
ktlrlicben Inbnftnabmen und die unfairen Gerichlsverfabren, 
die vorwiegend gegen Angehörige der mllslimiscben Bevölke
rung gerichtet sind; 

22. stellt fest, daß eine unter der Schirmberrscbaft der 
Internationalen Konferenz über das ehemalige Jugoslawien auf 
dem Verbandlungsweg berbeigefllbrte friedliche Lösung der 
Meuschenrecbtssituation in den betroffenen Gebieten sehr 
zugute käme; 

23. verurtelü insbesondere die im Zusammenhang mit 
Internierungen vertlbten Verstöße gegen die Menschenrechte 
und das humanitäre Recht. namentlich Tötungen, Folter und 
die systematische Praxis der Vergewaltigung. und verlangt die 
sofortige, unter internationaler Au1idcbt erfolgende Freilassung 
aUer willkiIrlich oder widerrechtlicb internierten Personen und 
die sofortige Schließung aUer Intemierungsorte. die nach den 
Genfer Abkommen vom 12. August 1949 nicht zugelassen 
sind und mit den darin enthaltenen Bestimmungen nicht im 
Einklang stehen; 

24. verlangt erneut nachtIrllckllch. daß aUe Parteien dem 
lnternationa1en Komitee vom Roten Kreuz sofort die Standorte 
aUer Lager, Gefängnisse und anderen Interoierungsorte in 
Bosnien und HeIzegowina. Kroatien und der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) bekanntgeben und daß 
dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. dem Sonder
berichterstatter und seinem Personal. dem Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen fIIr Flüchtlinge, den 
Beobachter- und sonstigen Missionen der EuroplIiscben Union 
und der Organisation fIIr Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa und anderen zustlindigen internationa1en und regiona
len Organisationen sofortiger, ungehinderter und stlindiger 
Zugang ZU solchen Interoierungsorten gewährt wird; 

25. fordert aUe Parteien, insbesondere die Regierung der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro), 
nachtIrllckllch auf, mit dem gemllß Ziffer 24 der Resolution 
1994/72 der Meuscbenrechtskommission geschaffenen ·Son
dermecbaoismus' fIIr vermißte Personen im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien bei der Aufk1IIrung des Scbicksals der 
'Thusenden vou Vermißten zusammenzuarbeiten. indem sie 
Infonnationen und Unterlagen über die Insassen in Gefäng
nissen. Lagern und an anderen Interoierungsorten bekannt
geben. damit der Verbleib dieser Personen schließlich gek!1Irt 
und so das Leid ihrer Angehörigen gemildert werden kann; 

26. fordert die Regierung der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) nachdrlJckllch auf, ihre Weigerung, 
den Missionen der OrganisatIon fIIr Sicherheit und ZlIS!!!!!!!lCI!

arbeit in Europa die Fortsetzung ihrer Tätigkeit zur Oberwa-

chung der Menschenreebtsbedingungen in ihrem Hoheits
gebiet. insbesondere im Kosovo, im Sandschak und in der 
Wojwodina. zu gestatten, zu fIberdenken, ebenso wie ihre 
Weigerung. die Eröffnung einer AußeusteIle des Sekretariats
Zentrums fIIr Menscbenrecbte zu gestatten, wie von der 
Generalversamm1ung in ihrer Resolmion 48/153 gefordert; 

'J:l. fordert den Generalsekretär nachtIrllcklich auf, aUes 
Erfo'rderliche zu tun, um die vollstlindige und wirksame 
Koordlnleruug der Aktivitllten aUer Organe der Vereinten 
Nationen bei der Durcbfilbrung dieser Resolution sicher
zusteIleu, und fordert die mit der Situation im Hoheitsgebiet 
Bosnien und Herzegowinas. Kroatiens und der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) befaßten Organe 
nachdrflcldicb auf, sich eng mit dem Sonderberichterstatter 
und dem Internationa1en Gericht abzustimmen und dem 
SonderbericbteIlanfend aUe in ihrem Besitz befindlichen 
sachdienlicben und zuver1lIssigen Infonnationen über die Men
scbenrecbtssituation in Bosnien und Herzegowina. Kroatien 
und der Bundesrepublik Jugoslawien zukommen zu lassen; 

28. fordert den Genera1sekretllr tJ14ßerdem nachtIrllckllch 
auf, im Rahmen der vorhandenen Mittel dem Sonderbericht
erstatter aUe fIIr die DurebfDbrung seines Mandats erforderli
chen Ressourcen zur VerfUgung zu stellen und ibm ins
besondere eine ausreichende Zahl von im Hoheitsgebiet von 
Bosnien und Herzegowina. Kroatien und der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) stationierten Mit
arbeitern zur Verfilgung zu stellen. damit die wirksame 
lanfende Überwachung der dortigen Menscbenrecbtssitnatlon 
und die Koordinierung mit den anderen beteiligten Organen 
der Vereinten Nationen, !II!J!!ll!!tlich auch der SchulZttuppe der 
Vereinten Nationen, sichergestellt ist; 

29. begri4fJt die Anstrengungen, welche die Regierung 
Kroatiens und die Regierung Bosniens und Herzegowinas 
unternebmen. um die Menschenrechte in ihrem Hoheitsgebiet 
zu schützen, und legt ihnen eindringlich nahe, die von ihnen 
auf dem Gebiet der Menschenrechte eingegangenen Ver
pflicbtungen zu erftI11en; 

30. stellJ mit Besorgnis fest, daß viele der frliberen 
Empfehlungen des Sonderberichterstatters nicht vo1lstllndig 
umgesetzt worden sind. in einigen FlI11en aufgrund des 
Widerstands der Parteien auf dem Boden, und fordert die 
Parteien, aUe Staaten und die zustlindigen Organisationen 
nachdrflcklich auf, sich sofort mit diesen Empfehlungen zu 
befassen, insbesondere mit den Appellen des Sonderbericht
erstatters 

a) zur Öffnung von Korridoren fIIr humanitäre Hi1fsmaB
nahmen, um 'lbdesfli1le und Entbehrungen unter der Zivilbe
vö1kerung zu verbindern. zur Öffnung des Flugbnfens von 
'1Uzla fIIr Hilfslieferungen und zur sofortigen Frei!aSS1!ng der 
Intemierten unter sicheren Bedingungen; 

b) zur Gewllhrung der erfm:derlichen medizinischen und 
psychologischen Betreuung fIIr die Opfer von Vergewaltigun
gen im Rahmen von Programmen zur Rebabilitation von durch 
den Krieg traumatisierten Frauen und Kindern und zur 
Koordinierung der Tätigkeit aUer zuständigen Stellen, mit dem 
Ziel, die soziale Integration der Kinder unter den Opfern zu 
erleichtern; 

c) zur Gewährung großzUgigerer internationaler Hi1fe an 
die vor dem Konflikt fliehenden FlÜChtlinge und die sie auf
nehmenden Staaten; 



d) zur stärkeren Untentützung von Ini1iati.ven zur 
Hilfeleistung an die durch den Konflikt Vertriebenen, unter 
BerOcksicbtigung der besonderen Bedllrfoisse der in den 
Städten lebenden Familien und Waisen; 

e) zur Schaffung eines freiwilligen Fonds zur Gewäbrung 
wirtscbaftlicher und sozialer Hilfe fDr den W"tederaufbau von 
l.\lIstötlen Dörfern und Stl!dten; 

J) zur Beachtung der Notwendigkeit der Ergreifung 
wirksamer Maßnahmen seitens der internationalen Gemein
schaft zur Bekllmpfung der Politik der etbniBchen SlIuberung; 

31. lenkt die Atifmerksatnkeit auf die Notwendigkeit, das 
Massengrab bei Vukovar sowie andere Massengrfiber und 
Orte, an denen Massentlltungen stattgefunden haben sollen, 
sofort und dringend von qualifizierten Sachverständigen 
untersuchen zu Iassen, und ersucht den GenemIsekretfir im 
Rahmen der vorhandenen Mittel die erforderlichen Ressourcen 
fDr dieses VOrhaben zur Verfilgung zu stellen; 

32. bittet die Menschemechtskommission, auf ihrer 
einundfilnfzigsten Thgung den Sonderberichterstatter zn 
ersuchen, der Generalversammlung auf ihrer fllnfzigsten 
Thgung Bericht zu elstaUen; 

33. beschließt, die PrOfung dieser Frage auf ihrer fIIDf
zigsten Thgung unter dem Punkt "Menschemechts0 fort
zusetzen. 

94. plenorsitzung 
23. Det.ember 1994 

49/1fJ'1. DIe MensehmreebtssltuatIon In Myamnar 

Die Generalversanunlung, 

erneut erldiinmd, daß alle Mitglirrlstaaten vetpf/ichtet sind, 
die in der Charta der Vereinten Nationen verankerten und in 
der Allgemeinen Erklllrung der Menschenrechte", den 
Internationalen Menschenrechtspakten" und anderen anwend
baren Menschenrechtsilbereinkilnften genauer ausgefiIhIten 
Menschentechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
scIriltzen, 

in dem ~ein, daß die Vereinten Nationen im Ein
klang mit der Charta die Achtung VOl den Menschenrechten 
und Grundfreiheiten fDr alle fDrdem und festigen und daß es 
in der Allgemeinen ErkIlIrung der Menschemechte heißt, daß 
oder W"t11e des Volkes die Grundlage fDr die Autoritllt der 
öffentlichen Gewalt [biIdetj", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481150 vom 20. De
zember 1993, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1992158> der 
Menschenrechtslrommission vom 3. März 1m"', in der die 
Kommission unter anderem beschloß, einen Sonderbericht
eIstatteI zu ernennen mit dem Auftrag, direkte Kontakte zur 
Regierung und ZI1iD Volk von Myanmar herzustellen, ins
besondere anch zu ihrer Freiheit beraubten politischen FlIbrern 
und deren Angehörigen und Anwälten, mit dem Ziel, die 
Menschemechtssituation in Myamnar zu untersnchen und alle 
Fottscbtitte auf dem Weg zur Öbertragung der Macht an eine 
ZM1regierung und zur Ausarbeitung einer neuen Vetfassung, 
zur Authehung von Einschrilnkungen persönlicher Freiheiten 
und zur W"tedetherste\lung der Menschenrechte in Myamnar zu 
verfolgen, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 199418S der Men
schenrecbtskommission vom 9. März 19943%, in der die 
Kommission bescbloß, das Mandat ihres Sonderbericht
eniIatters lIber die Sintation der Menschenrechte in Myanmar 
um ein Iaht zu verlängem, 

e1'1l8thqft besorgt darIIber, daß die Regierung Myanmars 
ihre Zusiehetungen, sie werde unter BerOcksichtigung der 
Etgebnisse der 1990 abgehaltenen Wahlen alle erforderlichen 
Scbtitte zur Herstellung der Demokratie unternehmen, noch 
immet nicht in die Tat umgesetzt hat, 

sowie e1'1l8thqft besorgt darIlbet, daß dem Bericht des 
Sondetbericbte.tstattelS znfolge die Menschenrechtsverlet
znngen in Myamnar andauern, insbesondere SUIlIIJI8rische und 
wll1kOrliche Hinrichtungen, Folterungen, Zwangsarbeit und 
Zwangsmnsjed!ungen, die MiBbandhmg von Frauen, politisch 
motiviette Felllnahmen und InbaftnaIunen, EinschtIinkunge 
der Grundfreiheiten, einscbließlich des Rechts der freien 
Meinungsllußerung und der Versammlungsfreiheit, und die 
VerhlIngung von UnterdrilckungsmsßnaIunen, die V01 a11etn 
gegen ethnische und religiöse Minderheiten gerichtet sind, 

im Hinblick darauf, daß es infoIge der Menschemechts
situation in Myamnar zu F1llchtlingsstxötDen in die Nachbar
lllnder gelrommen ist, was fDr die betroffenen UInder Proble
mescbafft, 

sowie Kenntnis nehmend von den Maßnahmen, welche die 
Regierung Myanmsts etgtiffen hat, namentlich ihrem Beitritt 
zu den Genfer Ablmmmen vom 12. August 1949'''' znm 
Schntz det Kriegsopfer, den AbsehIuß von Waffenruheverein
harungen mit mehteren Gruppen ethnischer und religiöser 
Mindetheiten in Myanmar, die ZuriIckziehung ihrer VOr
behalte zu der Konvention lIber die Rechte des Kindes" und 
die Freilassung einer Reihe politischer Gefangener als Re
aktion auf die Besmgnisse, die von der internationalen 
Gemeinschaft, einscbließIich der GenetaI"wssnnnlung und der 
Menschenrec'.blBlrommission, ZI1iD Ausdruck gebtacht WOIden 
sind, 

mit Genugtuung lIber die ZusBmmenarbeit zwischen der 
Regierung Myanmars und dem Amt des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen fDr FlOchtlinge bei der freiwilligen 
Rllckflllmmg von F1llchtlingen ans Bangladescb nach My-
anmar, 

1. danktdem SondeIberichtet der Menschentechts
Irommission fDr seinen Zwischenbericht lIber die Situation der 
Menschenrechte in Myamnar'7I!; 

2. dankt flI4Perdem dem Oenetalsekretllr fDr seinen 
Bericht'77; 

3. beklagt, daß es in Myanmar nach wie V01 zu Men
schenrechtsverletzungen Irommt; 

4. fordert die Regiernng Myanmsts erneut auf, die 
Nobelpreistrilgerin Aung San Suu Kyi, die seit nunmeht sechs 
Iahten ohne Gerichtsverfahten festgehalten wird, sowie andere 
politische FIIhrer und die Obrigen politischen Gefangenen 
sofort bedingungslos freizulassen; 

5. begrq,6tdiejOngsten neffen zwischen der Regierung 
Myanmars und Aung San Suu Kyi und ermutigt die Regienmg 

11. SIehe A/49/S94 UDd Add.l. 
177 A/49nt6. 



Myanmars. mit Aung San Suu Kyi und anderen politischen 
FOhrern. einschließlich den VeItretem ethnischer Gruppen. 
einen sachbezogenen politischen Dialog mWlIInebmen, als 
bestes Mittel zur F5rderung der nationalen Aussöhnung und 
der vo1lstlindigen und baldigen WiedeIherstellung der Dem0-
kratie; 

6. begrl4fJt ll14PerrJem die jilngsten Gespräche zwischen 
der Regierung Myanmars und dem Generalsekretär und 
ermutigt die Regierung Myanmars ferner. mit dem Generalse
kretär auch weiterhin voll zusammenzuarbeiten: 

7. fordert die Regierung Myanmars erneut nachdrUck1ich 
auf, entsprechend den von ihr verschiedentlich gegebenen 
Zusicherungen a\1es Erforderliche zur WiedeIherstellung der 
Dmnokratie zu unternebmen, im Einklang mit dem bei den 
demokratischen Wahlen von 1990 zum Ausdruck gebrachten 
Willen des Volkes. und sicherzustellen. daß die politischen 
Parteien ihre Tätigkeit ungehindert ausiIben können; 

8. stellt mit Besorgnis fest. daß die Mebrzahl der 1990 
ordnungsgemäß gewählten Volksvertreter nach wie vor von 
der 'Thi1nahme an den 'Thgungen der Nationalversamm1ung 
ausgeschlossen ist, die geschaffen wurde, um die Grund
elemente fIIr den Entwurf einer neuen Verfassung auszu
arbeiten. und daß eines der Ziele der Versammlung darin 
besteht, daffIr zu sorgen. daß die Streitkräfte auch in Zukunft 
eine fObrende Rolle im politischen Leben des Staates spielen. 
und stellt außerdem fest, daß es bislang weder ein Verfahren 
noch einen Zeitplan fIIr den Abschluß der Arbeit der 
Nationalversammlung gibt; 

9. fordert die Regierung Myanmars mit allem Nachdruck 
auf, a\1es Erforderliche zu tun. um im Einklang mit den 
Grundsätzen der Allgemeinen Erk1llnmg der Menschenrechte 
a\1en Bürgern die freie 'Thi1nahme am politischen Prozeß zu 
ermöglichen und insbesondere durch die Übertragung der 
Macht an die demokratisch gewählten Vertreter den Übergang 
zur Dmnokratie zu besch1eunigen; 

10. fordert die Regierung Myanmars nachdrlJck/ich auf, 
die volle Achtung vor den Menschenrechten und Grund
freiheiten, einschließlich des Rechts der freien Meinungs
äußerung und der Versammlungsfreiheit, sowie den Schutz der 
Rechte der Angehörigen ethnischer und religiöser Minderhei
ten zu gewllhrleisten und den Verstößen gegen das Recht auf 
Leben und die Unversehrtheit der Person. der Praxis der 
Folterung. der Mißhandlung von Frauen, der Zwangsarbeit und 
Zwangsnmsied1ung sowie dem Verschwindenlassen und 
summarischen Hinrichtungen ein Ende zu setzen; 

11. appeUiert an die Regierung Myanmars. zu erwIIgen, 
Vertragspartei des Internationalen Paktes Ober bflrgerliche und 
politische Rechte"S und des Internationalen Paktes Ober 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte118 sowie des 
Übereinkommens gegen Folter und andere grausame. un
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe" zu 
werden; 

12. fordert die Regierung Myanmars nachdrllck/ich auf, 
ihren Verpflichtungen als Vertragsstaal des Übereinkommens 
von 1930 über Zwangs- oder Pf\ichtarbeit (Übereinkommen 
Nr. 29) und des tThei:einkommens von 1948 über die Ver
einigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes 
(ObereUikommen Nr. 87) der Internationalen Arbeitsorganisa
tion nachzukommen; 
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13. betont. wie wichtig es ist, daß die Regierung My
anmars den Bedingungen in den Gefängnissen des Landes 
besondere Aufmerksamkeit widmet und dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz gestattet, mit den Gefangenen 
uneingescbrlinkt und vertraulich zu verkehren; 

14. bedauert die harten Strafen. die injilngster Zeit Ober 
eine Reihe von Dissidenten verhängt wurden, so auch Ober 
Personen, die abweichende Ansichten hinsichtlich der Verfah
ren der Nationalversamm1ung geäußert haben, und Personen, 
die unter anderem verurtei\t wurden, weil sie mit dem Sonder
berichterstatte Verhindung aufnehmen wollten; 

15. bedtmeTtll14fJerdem, daß zwar eine Reihe von politi
schen Gefangenen freige1assen wurden, daß zahlreichen 
politischen FOhrern jedoch noch immer ihre Freiheit und ihre 
Grundrechte vorenthalten werden; 

16. fordert die Regierung Myanmars auf, die Verpflich
tungen aus den Genfer Abkommen vom 12. August 19491

'10 

und insbesondere die VerpfJichtungen aus dem gemeinsamen 
Artikel 3 der Abkommen uneingescbräukt zu achten und sich 
die von unparteiischen humanitllren OrganIaationen angebote
nen Dieoste zunutze zu machen; 

17. gibt ihrer Besorgnis Ausdruck über den Angriff von 
Soldaten der Arntee von Myamnar auf das Zivilflücht1ings
Iager in Halockhani vom 21. Juli 1994; 

18. ermutigt die Regierung Myanmars, die erforderlichen 
Voraussetzungen zu schaffen. um ein Ende der Flüchtlings
ströme in die Nachbarländer sicherzuatellen, und die rasche 
Rllckfübrung und volle Wiedereingliederung der Flüchtlinge 
in Sicherheit und Würde zu erleichtern: 

19. enuchtden Generalsekretär. seine GesprlIche mit der 
Regierung Myanmars fortzusetzen, um ihr bei der Durch
ftIhrong dieser Resolotion und bei ihren Bemühungen um die 
Herbeifilhrung eineI nationalen Aussöhnung behDfficb zu sein, 
und der Generalversammlung auf ihrer fllnfzigsten 'Thgung 
sowie der Menschenrecbtskommission auf ihrer einundfllnfzig
sten 'Thgung Bericht zu erstatten; 

20. beschUeßt. ihre Behandlung dieser Frage auf ihrer 
fllnfzigsten 'Thgung fortzusetzen. 

94. Plenarsitvmg 
23. Dezember 1994 

49/1l1B. DIe Mensehenrechtssltuation In Sudan 

Die Generalversammlung. 

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der 
AI1gemeinen Erk1llnmg der Menschenrechtell

• den Interna
tionalen Menschenrecbtspakten17 und dem Internationalen 
fiberelnkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendis
kriminierung'. 

erneut erkliJrend. daß alle Mitgliedstaaten gehalten sind, 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen und ihren VerpfJichtungen aus den verschiedenen 
Rechtsakten auf diesmn Gebiet nachzukommen, 

unter Hinweis auf die ResoIotion AHG/Res.213 (XXVIll) 
über die VerstIItkung der Zosammenarbeit und Koordinienmg 
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zwischen den afrikanischen Staaten, die von der Versammlung 
der Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrika
nischen Einheit auf ihrer im Juni und Juli 1992 in Dakar 
abgehaltenen achtundzwanzigsten ordentlichen Thgung ver
abschiedet wurde"", sowie unter Hinweis auf die Erklllrung 
AHG/Decl.l (XXVI), die auf der im Juli 1990 in Addis Abeba 
abgehaltenen sechsundzwanzigsten ordentlichen Thgung ver
abschiedet wurde119

, 

sowie unter Hinweis auf Ihre Resolution 48/141 vom 
20. Dezember 1993 und Kenntnis nehmend von der Resolution 
1994/79 der Menschenrecbtskommission vom 9. März 1994 
Ober die Menscbenrechtssituation in Sudan", 

tief besorgt über die Meldungen, wonach in Sudan schwer
wiegende Menscbentecbtsverletzungen vorkommen, iJJs.. 
besondere summarische Hinrichtongen, Inbaftierungen ohne 
Gerichtsverfabren, zwangsweise Vertrelbungen und Folter, wie 
unter anderem in den Berichten beschrieben wird, die der 
Menschenrechtskommission auf ihrer achtundvierzigsten 
Thgung von dern Sonderberichterstatter für die Frage der 
Folter und dern Sonderberichterstatter für ~btlicbe, 
summarische oder willkürliche Hinrichtongen! , auf ihrer 
neunundvierzigsten Thgung von dem Sonderberichterstatter 
für die Frage der religiösen Intoleranz"! und auf ihrer filnfzig
sten Thgung von dem Sonderberichterstatter für außergericht
liebe, summarische oder willkOrliche Hinricbton und dem 
Sonderberichterstatter für die Frage der Fol~ vorgelegt 
wurden, 

mit Genugtuung über den letzten Bericht des Sonderbe
ricbterststters für die Menscbenrecbtssituation in Sudan!" und 
mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den anbsltenden Men
schenrechtsverletzungen in Sudan, 

Kenntnis nehmend davon, daß der Vorsitzende der Men
scbenrechtskommission auf der einundsechzigsten Sitzung der 
filnfzigsten Thgung erklärt bat!", daß Sonderberichterstatter 
aufgrund eines feierlichen Beschlusses der internationalen 
Gemeinschaft eingesetzt werden und daß die ADzweiflung der 
Integrität der Sonderberichterstatter einer Anzweiflung der 
Integrität der Kommission selbst gleichkommt, 

besorgt darliber, daß die wiederholten Angriffe von 
Flugzeugen der Regierung Sudans auf zivile Ziele im SOden 
des Landes, unter klarer Verletzung des humanitären VÖlker
rechts, das Leid der Zivilbevölkerung noch erh!lht und zu 
Opfern unter der Zivilbevölkerung und unter den Mitarbeltero 
humanitllrer Organisationen gefllbrt haben, 

betonend, daß alle Konfliktparteien in Sudan verpflichtet 
sind, die Mitarbeiter humanitllrer Organisationen zu schlitzen, 

'" Sielte A/47/SS8, Anhang n. 
"9 Sielte A/45I482, AnJumg n. 
180 BlCN.4I19921\7 und Add\ bezlelttmgswelso BlCN.41\992/30 und 

KoJr.tund Add1. 
'81 BlCN.41\993I62 und KoJr.\ und Add\. 
,,, BlCNAll994t7 und KoJr.1 und 2 sowie Addl und 2bez1e1ttmgswels 
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zutiefst besorgt darliber, daß der ZivilbevIlIkerug nscb wie 
vor der Zugang zu lnupanitärer Hilfe erschwert wird, was eine 
Bedrohung menschlichen Lebens und eine Verletzung der 
Menschenwürde darsteIIt,jedocb mit Genugtuung dariiber, daß 
der Dialog zwischen der Regierung Sudans und den anderen 
Parteien, den Geberregierungen und den privaten intema
tinnalen freiwilligen Hilfswerken Ober die Auslieferung von 
humanitllren Hilfsglltern fortgesetzt wird, und ihrer Hoffnung 
Ausdruck verleihend, daß dieser Dialog zu einer bess Ien 
Zusammenarbeit bei der Auslieferung von bumanitIIren 
Hilfsglltern an alle Hilfsbedlkftigen fIIbren wird, 

hOckst beunrulrlgt über die große Zabl von Personen in 
Sudan, die im eigenen Land zu Vertriebenen und zu Opfern 
von Diskriminierung gewurden sind und zu denen auch 
Angehörige ethnischer Minderheiten zIihlen, die unter Verlet
zung ihrer Menschenrechte zwangsweise vertrieben warden 
und die Sofortbilfe und Schutz benötigen, 

sowie hJJchst beunruhigt Ober die Massenabwandenmg von 
Flüchtlingen in die Nacbbarllinder und im Bewußtsein der für 
diese LIInder dadureb venu:sacbten Belastung, jedoch mit dem 
Ausdruck ihrer Anerkennung für die Anstrengungen, welcbe 
die Gastlilnder und die internationale Gemeinschaft unterneh-
men, um den Flllcht1ingen ZU helfen, . 

zutiefst besorgt über Berichte, wonach im nördlicben und 
im !riIdlichen Sudan die Praxis der Zwangs- oder Pflicbtarbeit 
welterbesteht, obwohl diese nscb I'1Jdanesiscbem Recht und 
nscb dem Völkerrecht verboten ist, 

in hOchslem MqJJe beunruhigt Ober die wiederbolten Ffille 
von Gewalttätigkeit gegen unschuldige Zivilpersonen in 
Sudan, so auch seitens der Regierung gegen Vertriebene im 
Norden und seitens der Rebellen im SOden, 

beunrulrlgt darliber, daß die Regierung Sudans noch immer 
keine voDstiindige und unpmteiisehe Untersuchung der T!ltung 
von sudanesischen Stantsangebörigen vorgenommen hat, die 
für auslIIndiscbe Hilfsorganisationen und 8nslllndische Regie
rungen tlitig waren, 

nachdrllckllch tIora!if hinweisend, daß es unerlllßlich ist, 
der scbwerwiegenden Verschlechterung der Menscbenrecbts
situation in Sudan, namentlich den Menscbenrechtsverlet
zungen, zu denen es in den Nubabergen gekommen ist, ein 
Ende zu setzen, 

zutiefst besorgt Ober das im Bericht des Sonderbericht
erstatters!" beschriebene Problem der unbegleiteten Minder
jllbrigen und der Verwendung von Kindern als Soldaten durch 
alle Parteien, trotz der wiederbolten Aufforderungen der 
internationalen Gemeinschaft, dieser Praxis ein Ende zu 
setzen, 

in Anerkennung der Tatsache, daß in den letzten drei 
Jabtzehnten zablreicbe Flüchtlinge aus mehreren NacbbarIlIn
dem in Sudan Aufnahme gefunden haben, 

mit Genugtuung Ober die Anstrengungen, die die Vereinten 
Nationen und andere bumanitIire Organisationen unternehmen, 
um hilfshedQrftigen Sndanesen lullDanitftre Hilfe zu gewiibren, 

1. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über die 
scbwerwiegenden und fortgesetzten Menscbenrecbtsverlet
zungen in Sudan, insbesondere die summarischen Hinricbton
gen, lnbaftierongen ohne ordnungsgemllBes Gerichtsverfahren, 
zwangsweisen Vertreibungen, Folter und Zwangsarbeit; 



2. dankt dem Sonderberichterstatter fIlr seinen jlIng
sten Bericht über die Situation der Menschenrechte in Su
dan1ll3

; 

3. fordert die Regierung Sudans nachdrIlckllch mif, die 
Menschenrechte uneingeschränkt zu achten, und fordert alle 
Parteien zur Zusammenarbeit auf, um die Achtung dieser 
Rechte ZU gewährleisten; 

4. steHt mit MlfJjalIenfest, daß die Regierung Sudans den 
Besuch des Sonderberichterstnlters in Sudan im September 
1993 behindert hat, namentlich durch die Festnahme von 
Personen, die mit ihm zusammengetroffen sind oder dies 
versucht haben; 

5. fordert die Regierung Sudans mif, die anwendbaren 
intemationalen Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrech
te, deren Vertragspartei Sudan ist, insbesondere die interna
tionalen Menschenrechtspaktel7, des Intemntionale Überein
kommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskrimine
rung', die Konvention über die Rechte des Kindes", des 
'Obereinkommen betreffend die Sklaverei in der geänderten 
Fassung'" und des Zusatzfibereinkommen über die Abschnf
fung der Sklaverei, des Sklavenhandels und sklavereililmllcher 
Einrichtungen und Praktikeni" , einzuhalten und sicherzu
stellen, daß alle in ihrem Hoheitsgebiet lebenden und ihrer 
Hoheitsgewalt unterstehenden Personen, so auch die Mit
glieder aller religiösen und ethnischen Groppen, in den vollen 
Genuß der in diesen Dokumenten anerkannten Rechte ge
langen; 

6. fordert die Regierung Sudans nacluJrllckllch mif, 
sofort alle Luftangriffe und sonstigen Angriffe einzustellen, 
die gegen des humanitäre Völkerrecht verstoßen, und un
verzflglich die Umstände der wiederholten Luftangriffe auf 
zivile Ziele im slldlichen Sudan darzulegen; 

7. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Bemühun
gen, die die Stsntschefs der Mitgliedstssten der ZwisChen
stsatlichen Behörde fIlr Dllrrebeklimpfung und Entwicklung 
(Ätbiopien, Eritrea, Kenin und U gandn) derzeit auf regionaler 
Ebene unternehmen, um den KonfIik1parteien in Sudan bei der 
Herbeifllhrung einer friedlichen Regelung behilflich zu sein; 

8. fordert alle Kont1iktpnrteien nacIuJrllckllch mif, einer 
sofortigen Waffenruhe zuzustimmen und voll mit der regiona
len Initiative zusammenzuarbeI welche die Stsntschefs der 
Mitgliedstsaten der Zwischenstsatlichen Behörde fIlr DQrrehe
kämpfung und Entwicklung (Äthiopien, Eritrea, Kenin und 
Ugandn) zur Zeit unternehmen; 

9. fordert alle an den Feindseligkeiten heteiligten 
Parteien mit allem Nachdruck mif, verstärkte Anstrengungen 
im Hinblick auf die Aushandlung einer gerechten Lösung des 
bHrgerkriegslibnUchen Konflikts zu unternehmen, um die 
Achtong vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten des 
sudanesischen Volkes sicherzustellen und SO die erforderlichen 
VOJ:IIJ1ssetZ!mgen fIlr ein Ende der Abwnndernng sudanesischer 
Flüchtlinge in die Nachbarlllnder zu schaffen und ihre baldige 
Rückkehr nach Sudan zu erleichtern, und hegrüßt die An
strengungen, die unternommen werden, um den dieshezllgli
chen Dialog zwischen den Parteien zu erleichtern; 

10. fordert alle an den Feindseligkeiten beteiligten 
Parteien mif, die anwendbaren Bestimmungen des humanitliren 

'" Vereinte Nelionen, Treaty Sems. VoI. 266, Nt. 3822. 
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Völkerrechts, einscbließlich des genwinsmIlen Artikels 3 der 
Genfer Abkommen vom 12. August 1949170 und der dnzuge
hörigen Zusatzprotokolle von 1977171 uneingeschränkt ZU ach
ten, der Anwendung von Waffengewalt gegen die Zivilbevöl
kerung ein Ende zu setzen und alle Zivilpersonen, namentlich 
Frauen, Kinder und Angehörige ethnischer und religiöser 
Minderlleiten, vor Verstößen zu schützen, insbesondere vor 
Zwangsverscbickungen, wilIkOrlicher Inhaftnnhme, MiUhand
lung, Folter und summarischer Hinrichtung, und bek1agt die 
Folgen, die der Einsatz von T .andminen sowohl durch die 
StreitkriIfte der Regierung als auch durch die Streltkrllfte der 
Rebellen fIlr unschuldige Zivilpersonen bat; 

11. fordert die Regierung Sudans und die anderen Parteien 
erneut mif, den internationalen Organisationen, humanitären 
Organisationen und Geherregierungen die Auslieferung huma
nitlIrer Hilfsgßter an die Zivi1hevölkerung zu geststten und die 
Initiativen der Sekretariats-HaoptabteIlung Humanitäre Ange
legenheiten im Hinblick auf die Auslieferung von humanitliren 
HilfsgUtern an alle HilfshedOrftigen zu unterstützen; 

12. fordert die Regierung Sudans erneut mif, sicher
zustellen, daß die Tötong von sndanesischen Staatsangehöri
gen, die fIlr ausIlIndische Hi1fsorganisationen und wJsliindische 
Regierungen tätig waren, durch die unabbilngige gerichtliche 
Untersuchungskommission vollständig, grDnd1ich und umge
hend untersucht wird; 

13. begr!4Pt den Beschluß der Menschenrechtskommis
sion, des Mandnt des Sonderberichterstatters um ein weiteres 
Jahr zu ver1llngern; 

14. ersuch/den GenmaIsekretIir, dem Sonderberichterstst
ter auch weiterhin jede erforderliche HiJfe bei der Wahrneh
mung seines Mandnts zn gewilhrenö 

15. fordert die Regierung Sudans mif, mit dem Sonderbe
richteIststIe.t voll und vorhebaltlos znsammenzumbeiten und 
ihm bei der Wahrnehmung seines Mandnts behilflich zn sein 
und zn diesem Zweck alle erforderlichen Maßnahmen ZU 

ergreifen, um sicherzustellen, daß der Sonderberich\e1stst1e.t 
ungehinderten und unbegrenzten Zugang ZU jeder .Person in 
Sudan hat, mit der er zllllßJ!lmeillleffen möchte. ohne daß diese 
Person Drohungen oder Repressa1Ien ausgesetzt ist; 

16. empfiehlt, die ernsteMenschenrechtssitoation in Sudan 
und die regionalen Bemühungen um eine BeendIgung der 
Feindseligkeiten und des menschlichen Leids im Süden des 
Landes laufend zu verfolgen, und bittet die Menschenrechts
kommission, sich auf ihrer einundfDnfzigsten Thgtmg vor
dringlich mit der Menschenrechtssituation in Sudan ZU 

befallsenö 

beschließt, ihre Behandlung dieser Frage auf ihrer flInfzig
aten Thgtmg fortzusetzen. 

94. Pletuusitvmg 
23. Dezember 1994 

4!I/1lI9. DIe Ml!ßScltenrechtsshnaCfoll in Kpmbodseha 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Grundsätzen, die in der Charta der VeJ.'o 
einten Nationen, der Allgemeinen Erldlirung der Menschen
rechtell und den Intemationa1en Menschenrechtspaktenl7 ver
ankert sind, 



Kenntnis nehmend von dem am 23. Oktober 1991 unter
zeichneten Übereinkommen Uber eine umfassende politische 
Regelung des Kambodscha-Konflikts'''. einschließlich des 
ThiIs m des Übereinkommens, der sieb auf die Menschenrech
te bezieht, 

sowie Kenntnis nehmend von der Resolution 1994/61 der 
MenschenrechlBkommission vom 4. März 199432 sowie unter 
Hinweis auf die Resolution 48/154 der Generalversammlung 
vom 20. Dezember 1993 und frühere einschlägige Resolutio
nen, namentlich die Resolution 1993/6 der Menschenrechts
kommission vom 19. Februar 199331

• in der die Ernennung 
eines Sonderbeauftragten in Kambodscha und desaen spätere 
Ernennung durch den Generalsekretär empfohlen wurde, 

eingedenk der Rolle und der Verantwortlichkeiten. die den 
Vereinten Nationen und der internationalen Gemeinschaft bei 
der Wtederherstellung und beim Wiederaufbau Kamboc!schas 
zukommen, 

in der Erwligung. daß die tragische jöngste Geschichte 
Kambodschas besondere MaßnaIunen zur Förderung und zum 
Schutz der Menschenrechte aller Menschen in Kambodscha 
und zur Verhinderung der RUckkehr zu den Politiken und 
VeIfahrensweisen der Vmgangeaheit erfordert, wie in dem am 
23. Oktober 1991 in Paris unterzeichneten Übereinkommen' 
verlangt wird, 

mit Genugtuung Uber die Einricbtung des Büros des Sekre
tariats-Zentrums tllr Menschenrechte in Kambodscha, 

1. ersucht den Generalsekretär. den Schutz der Men
schenrechte aller Menschen in Kambodschn zu gewllbrleisten 
und im Rahmen der den Vereinten Nationen zur Verftlgung 
stehenden Mittel angemessene Mittel tllr die operative PriIsenz 
des Sekretmiats-Zentrums tllr Menschenrechte in Kambodscha 
bereitzustellen, damit es seine Aufgabe besser wahrnehmen 
kann; 

2. begrtqJt den ihr vorgelegten Bericht des GeaeraIsekre
tärs Ober die Rolle, die das Zentrum tllr Menschenrechte 
wahrnimmt, um der Regierung und dem Volk von Kamb0-
dscha bei der Förderung und dem Scbutz der Menschenrechte 
behilflich zu sein"': 

3. begrqpt außerdem den Besuch, den der Hohe Kom
missar der Vereinten Nationen tllr Menschenrechte Kambo
dscha abgestattet hat: 

4. begrtqJt und tmterstUtzt die Anstrengungen, die an 
Menschenrechtsaktivitäten in Kambodscha beteiligte Ein
zelpersonen, nicbfslaatljcbe Organisationen, Regierungen und 
internationale Organisationen unternehmen: 

S. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Sonderbeauftragn des Generalsekretlirs Uber die Menschen
rechtsaituation in Kambodschn"8 und macht sich desaen 
Empfehlungen und Schlußfolgerungen ZII eigen, insbesondere 
diejenigen, die darauf abzielen. 

a) die Unabhlingigkeit der rechtsprechenden Gewalt und 
die Schaffimg einer rechtsstaatlichen Ordnung sicherzustellen: 

'" Sloho Af46I!iIllI.SflI77; _ 0jfId0J lIBcorrIs ofthe Secw1ty Cormc/J, 
Fony.sb:Ih Year, Supplement for Ocwber. Novsnber and Det:entbsr 1991. 
Dokumo!tt 8123177. Anhang. 

"" A/49/63SIAddI. 
... Sloho A/49/63S. 

b) die bllrgerliehen Rechte ZII flIrdem und zu schiltzen; 

c) die 'lbleranz zwischen den verschiedenen Kulturen 
und die Akzeptanz der ethnischen Vielfalt innerhalb Kamb0-
dschas ZII fllrdern; 

6. ersucht den Sonderbeauftragten, in Zusammenarbeit 
mit dem Bilro des Zentrums tllr Menschenrechte in Kambo
dscha ZII evaluieren, inwieweit die vom Sooderbeauftrag in 
seinem in Ziffer S genannten Bericht sowie die in seinem 
ersten Bericht'" abgegebenen Empfehlungen weiterverfolgt 
und umgesetzt werden; 

7. ersucht den Generalsekretär. aus dem ordentlichen 
Haushalt der Vereinten Nationen alle erforderlichen Mittel 
bereitzostellen. damit der Sonderbeauftragte seine Aufgaben 
auch weiterhin zilgig wahrnehmen kann; 

8. begrtqJt die Anstrengungen. die die Regierung 
Kambodschas zur Förderung und zum Schutz der Men
schenrechte unternimmt, namentlich die Maßnabmen. die sie 
auf dem Gebiet der Aufkliirung Uber die Menscbenrechte und 
der juristischen Aosbildung ergriffen hat; 

9. begrl4fJt es 0lIfJetrJem, daß sich die Verhältnisse in den 
Geflingaissen gebessert haben und daß bei der Schaffung eines 
iimktioDiereoden Gerichtswesens Fortschritte erzielt wurden, 
und spricht sich nachdrUcklich tllr die Fortsetzung der dies
bezilgIichen DemOb,mgen aus: 

10. verleiht Ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck Ober die 
vom Sonderbeauftragten in seinem Bericht im einzelnen 
beschriebenen schweren Menschenrecbtsverletzuagen und legt 
der Regierung Kambodschas nahe, alle behaupteten Men
schenrechtsverletzungen griindlich zu untersuchen und die 
Tl!ter unter Gewllbrleistung eines ordnungsgemäßen Verfah
rens vor Gericht zu stellen; 

11. verleiht fllI!Jerdem Ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck 
Uber die von den geächteten Khmer Rouge begangenen 
Greueltaten, namentlich das Ms ... ker von etwa fflnfzig 
Dorlbewohnem in der Provinz Battambang im Oktober 1994. 
die zahlreichen EntffIhrongen von Dorfbewobnern in jUngster 
Zeit, die Geise1nabme von Ausländern und deren Tötung und 
anderen im Bericht des Sonderbeauftragten im einzelnen 
aufgefDhrten beklagenswerten VbrfIille; 

12. verurteilt uneIngeschrlinkt alle Drohungen der 
geiichteten Khmer Rouge gegen die Sicherheit von Personen, 
die in den ländlichen Gebieten Kambodschas Entwicklungs
bilfeaktivitäten durchftihren; 

13. verleiht Ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck Uber den 
unterschiedslosen Einsatz von SchiItzenabwehrminen in 
Kambodscha und die verheerenden Folgen und destabili
sierenden Auswirkongen dieser Minen auf die kambodscha
nische Clesellschaft und ermutigt die Regierung Kambodschas, 
die Beseitigung dieser Minen weiter ZII unterstiltzen; 

14. fordert die Regierung Kambodschas auf, sicher
zustellen, daß die Menschenrechte aller ihrer Herrschafts.. 
gewalt unterstehenden Personen im Einklang mit den Interna
tinnaIen Menschenrecbtspakten und anderen MellllChenrechts
UbereinIdlnften. deren Vertragspartei Kambodschn ist, voll 
eingehalten werden; 

'" ElCN.4/1994/73!1lld Add1. 



15. ersucht die Regierung Kambodschas, ihren Berichts
pflichten aufgrund von internationalen Vertriigen pßnktUch 
nacbzukommen und dabei gegebenenfaI1s die Hilfe des BOras 
des Zentnnns fiIr Menschenrechte in JCamIvvIscha in Anspruch 
zunehmen; 

16. legt der Regierung Kambodschas 1IDhe, ein Pressege
setz zu erlassen, das den intemationalen NOJIIIeII entspricht 
und die Verantwortlichkeit der Presse fiIrdert und gleichzeitig 
das Recht der freien Meinungallußenmg schützt; 

17. ersucht das Zentrum fiIr Menschenrechte, mit Zu
stimmung der Regierung Kambodschas und in Zusammen
arbeit mit dieser durch die Gewllhnmg von Rat und technischer 
Hilfe bei der Schaffung einer unabhängigen innerstaatlichen 
Inst/tpt!ou zum Schutz und zur FönIerung der Menschenrechte, 
wie beispielsweise einem Ombudsm8!ln oder einer Menschen
rechtskommission, bebi1flich ZU &ein; 

18. spricht dem Büro des Zentruma fiIr Menschenrechte 
in Kambodscha Ihre Anerkennung fiIr die Anstrengungen aus, 
die es weiterhin unternimmt, um die Regierung Kambodschas· 
zu unterstOtzen und ihr hehUflich zu &ein sowie um in Zusam
menarbeit mit der Regierung JCamIvvIscbas nichtstaatliche Or
ganisaIionen und andere auf dem GebIe! des Schutzes und der 
Fllrderung der Menschenrechte tätige Stellen zu unterstlltzen, 
und verurteilt uneingesclnänkt die auf sie verIIbten Angriffe; 

19. steUtmitGenugtuUngfest,daSderGeneralsekretärden 
TreuIuutdforuIs der Vereinten Nationen fiIr ein Aufklärunga
programm über die Menschenrechte in Kambodscha zur 
FinanzIerung des in den Resolutionen der Generalversamm
lung und der Menscbenrechtskommiasion festgelegten Aktivi
tIItenprogramms des BOras des Zentruma fiIr Menschenrechte 
in Kambodscha heranzieht; 

20. ersucht das Zentrum fiIr Menschenrechte, in Zu
sammenarbeit mit den zustiindigenSonderoIganisationen und 
Entwicklungsprogrammen und mit Zustimmung der Regierung 
Kambor!schas sowie in Zusammenarbeit mit dieser in den vom 
Sonderbeauftragte bennnnten Schwerpunktbereichen Pr0-
gramme ZU elwbeiten und umzusetzen und dabei den Frauen 
und den schwllcheren Oese11scbnftsgruppen. namentlich 
Kindern und Flüchtlingen. besondere Aufmerksamkeit ZU 

widmen; 

21. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fDnfzigsten Tagung dmüber Bericht ZU etstatten, 
welche Rolle das Zentrum fiIr Menschenrechte wahrnimmt, 
um der Regierung und dem Volk von Kambodscha bei der 
FIIrderung und dem Schutz der Menschenrechte bebi1fIich ZU 

sein, und welche Empfehlungen der Sonderbeauftrag ZU 
Fragen nbgegeben hnt, die unter &ein Mnndat faI1en; 

22. beschUeßt, die Behandlung der Menschenrechts
situation in Kambodscha auf ihrer fUnfzigsten Tagung fort
zusetzen. 

94. plenanltzung 
23. De(.ember 1994 

491200. DIe Meuschem:echlIIon In Kuba 

Die Generalvel'9ll1llnllung, 

erneut erldItnmd, daß alle Mitgliedstaaten vetpfIichtet sind, 
die in der Chartn der Veteinten Nationen verankerten und in 

der Allgemeinen Brkllirung der Menscbenrechte", den 
Jntemationalen Menschenrechtspl7 und anderen anwend
baren Menschenrechtsllbereinkllnf genauer ansgefllhrten 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fiIrdern und zu 
schiltzen, 

sowie erneut erk1lJrend, daS alle Mitgliedstaaten geholten 
sind, den von ihnen ans freien Stllcken eingeganBC!!en Ver
pflicbtungen ans den verschiedenen intemationalen Oberein
ldInften nachzukonnnon, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481142 vom 20. Oe
zetnher 1993, in der sie die zahlreichen Meldungen über 
Verletzungen der grundlegenden Menscbenrechte und 
Grundfreiheiten zutiefst bedauert hnt, 

tMbesondere Kenntnis nehmmut von der Resolution 
1994171 der Menscbonrechtskmmniwrion vom 9. März 199432

, 

in der die Kommission ihren Dank und ihre tiefempfundene 
Anerkennung über die Anstrengungen zum Ansdruck gebracbt 
hnt, die der 8onderberichte.tSlatte1 unternimmt, um seinen 
Auftrag binsiebt1ich der Menschenrechtssituation in KDbs zu 
erfüllen, 

mit dem A1Isdruck Ihrer Besorgnis über die nach wie vor 
eingehenden Meldungen über schwerwiegende Menschen
rechtsvetletznngen in Kuba, wie ans dem Zwischenbericht 
über die Menscbenrechtssituation in KDbsI

". hervorgeht. den 
der Sondetberichter der Genera1versammlung vorgelegt 
hnt, 

unter Hinweis darauf, daS die Regierung Kubas mit der 
Menschenrechtskoon im Hinblick auf ihre Resolution 
1994nl insofern noch immer nieht ZUSSntl'ßC1l81'beitet, als sie 
sich weigert, dem Sonderberichterstatter einen Besuch Kuhas 
zu gestatten, sowie ~ daß sie auf das jüngste Ersuchen 
des Sonderberichterststters, Kuha im Einklang mit &einetn 
Auftrag einen Besnch abzustatten, nicht reagiert hnt, 

feststsllend, daS der Hohe Kmnmisssr der Vereinten 
Nationen fiIr Menschenrechte Kuha kürzlich einen Besuch 
abgestattet hnt, 

i. spricht dem Sonderberichterst der Menschen
rechtslmmmission Ihre Anerlumnung fiIr seinen Zwischenbe
richt über die Situation der Menschen=hte in KDbs aus; 

2. versichert den Sonderberlchtetstntter ihrer uneinge
schränkten Unterstl\tzuDg fiIr seine Tiltigkeit; 

3. fordert die Regierung Kubas erneut aIf/, mit dem 800-
detberichteIstaIteI in jeder Weise zussm mellZll81'beiten, indem 
sie ihm vollen und ungehinderten Zugang gewiIInt, dmnit er 
mit der Regierung und den StnntabIIrgem von Kuha Kontnkte 
aufnehmen und so den ihm llbertragenen Auftrag erfIIllen 
kann; 

4. bedauert zutiefst die zahlreichen Meldungen über 
Verletzungen der grundlegenden Menschenrechte und der 
Grundfteiheiten die im Bericht des' 80ndetbetichtetstatters an 
die MenscbenrechtskMnnission\Ol und in seinetn Zwischenbe
richr"" beschrieben sind; 

S. ersucht die Regietung Kubas, das Recht der politi
schen Parteien und der iÜchtstsatlichen Organisationen anzu-

"" A/49f.144._g. 
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erkennen, ihre Tiitigkeit in dem Land recbtmllBig auszullben, 
die Wabrnebmnng des Rechts der freien Meinnngsäu8ernng, 
der Infmmations- nnd Versammlnngsfreiheit sowie des fried
lichen Demonstrationsrechts zu gestatten und die Urteile fOr 
politische Straftaten flherpriIfen zu lassen; 

6. fonlert die Regiernng Kubas fllif, die sonstigen im 
Zwischenbericht des Snnderberichterstatte vmgeschlagenen 
Maßnabmoo zu etgieifen, um die Einha1tnng der Menschen
rechte nnd Grnndfreiheiten in Kuba den internationalen 
Normen anzupassen, die im V6IkeJ:recht und in den anwend
baren internationalen Rechtsalrten anf dem Gebiet der Men
schenrechte verankert sind, und allen Menschenrechtsverlet
zungen ein Ende ZU setzen, indem sie unter anderem die 
internationalen Rechtsakte anf dem Gebiet der Menschenrechte 
ratifiziert, Staatsbflrger nicht mehr aus GrOnden verfolgt und 
bestraft, die mit dem Recht der freien MeinungsiiuBerung und 
der friedlichen Venzammbmg zusammenhlIngen, ein ordnungs
gemäßes Verfahren gewllhrleistet und unabhllDgigen na
tionalen Gruppen und internationalen hnmanitllren 0rganisa
tionen Zugang zu den Strafanstalten gewllhrt; 

7. beschließt, die Behandlung dieser Frage anf ihrer 
fIInfzigsten Thgung fortzusetzen. 

94. Plenarsitvmg 
23. Dl!l.B1IIber 1994 

49120L DIe Menschemechte In Bafti 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis anf ihre Resolution 48/151 vom 20. De
zember 1993, 

geleitet von den in der Charta der Verelnten Nationen. der 
Allgemeinen Erklllrung der Menschenrechte" und den 
Internationalen Menschenrechtspa17 verankerten Grundsfit,. 
zen sowie im Bewußtsein ihrer Verantwortung fOr die FIlr
dernng und Festigung der Achtnng vor den Menschenrechten 
und Grundfreiheiten fOr alle, 

erneut erk1lJrend, daß alle Mitgliedstaaten gehalten sind, 
die Menschenrechte zu fOrdern und zu schützen und die 
Verpflichtnngen zu erfIIllen, die in den verschiedenen dieses 
Gebiet betreffenden ÜhereinkfInften festgelegt sind, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1994180 der Men
schenrechtskommission vom 9. MIlIz 199432, in der die 
Kommission beschlossen bat, das Mandat des Sonderbericht
erstatters um ein weiteres Jabr zu verlIingem, datnit er der 
GeneralVersammlung anf ihrer neunundvierzigsten Thgung 
einen Zwischenbericht Ober die Menschenrechtssituation in 
Haiti und der Menschenrechtskommission anf ihrer einnnd
flInfzigsten Thgung einen abschließenden Bericht vorlegen 
kann, 

In Anerkennung der Bemühungen des Generalsekretiirs der 
Veteinten Nationen und des Generalsekretärs der Organisation 
der nmerikanischen Stnnten sowie des ebental1gen Sonderabge
sandten um die WIederherstellung demokratischer Institutio

. nen in Haiti, 

mit Genugtuung Ober die Ernennung des nenen Sonder
beauftragten des GeneraIsekretII fOr Haiti, 

In Anerkennung alI dessen, was die Internationale ZiviJmis.. 
sion in Haiti fOr die Verteidigung der Menschenrechte in Haiti 
getan bat, wann immer die Umstllnde dies zuließen, 

mit Genugtuung Ober die Wlederberstellung der dem0krati
schen Ordnung und die Rilckkebr von Jean-Bertnmd Aristide, 
dem verfasstmgsmlIBig gewllhlten Priisidenten der Republik 
Haiti, 

I. verleiht ihrer tiefen BefrledJgung Ausdruck Ober die 
Rückkehr von PrIIsident Jean-Bertrand Ariatide nach Haiti am 
15. Oktober 1994 und Ober die Wiederherstellung der verfas
sungsmllßigen Ordnung; 

2. fonlert die baitianischen Behörden nachdriIcklich fllif, 
die volle Achtong vor den Menschenrechten und Grund
fteiheiten in Übereinstimmung mit den einschlägigen interna
tionalen Menschenrechtspakten weiter zu fOrdern; 

3. ersucht den GeneraIsekretIi, ilber den Hohen Kom
missar der Vereinten Nationen fOr Menschenrechte und das 
Sekretariats-Zentrom fOr Menschenrechte geeignete Maß
nahmen zu etgteifen, um sicheIzustellen, daß Finanzmjtte] und 
H1JJD/IIIreSSOurcen bereitgestellt werden, die es gestatten, ge
meinsam mit der Internationalen Zlvilmission in Haiti umge
hend ein SonderbiIfsprog anfmsteIIen, das der Regierung 
und -dem Volk von Haiti bei ihren Bemllhungen um die Ge
wlIhrleistung der Eiab""'mg der Menschenrechte hebUfUch ist; 

4. nbnmI mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Son
derberichterstatters der Menschenrechtskommission, Man:o 
TuJio Bnmi-Celli, Ober die Menschenrechtssituation in Hniti192 

und den datin enthaltenen Empfehlungen; 

5. wUrdlgt die Z!1S!1JJ!menarheit zwischen dem Ge
ueraIsekIetIIr der Veteinten Nationen und dem GeneraIsekretIi 
der Organisation der amerikanischen Stnnten und ersucht um 
die rasche Rückkehr aller Mitglieder der Internationalen 
Zivilmission in Haiti, die die Aufgabe bat, zu verifizieren, in 
welchetn Maße Haiti seinen interoationalen Verpflichtongen 
anf dem Gebiet der Menschenrechte, das heißt seinen Ver
pflichtungen zur Förderung der Achtung vor den Rechten aller 
Haitianer und zur Stärkung der demokratischen Institotionen, 
nachkonunt; 

6. beschließt, die Behandlung der Sitontion der Men
schenrechte und Grundfteiheiten in Haiti anf ihrer flInfzigsten 
Thgung anf der GrundInge der von der Menschenrechts
kommission nnd dem Wirtschafts.. und Sozialrat bereitgestell
ten Informationen fortzusetzen. 

94. Plenarsitvmg 
23. Dezember 1994 

491202. Die MeuseheDreddssltnntlOD In der 's!amlsehen 
RepubDk Iran 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Grundslitzen, die in der Charta der Ver
einten Nationen. der Allgemeinen Erkllirung der Menschen
rechte" und den Internationalen Menschenrechtspakten" 
verankert sind, 

erneut erk1lJrend, daß alle Mitglied .... ate1l gehalten sind, 
die Menschenrechte und Grnndfreiheiten zu fOrdern und zu 
schützen und ihren Verpflichtungen aus den verschiedenen 
internationalen Rechtsakten anf diesem Gebiet nschzlIkom
meßt 

'" Al49/313, Anhang. 



unter Hinweis arif ihre einschlligigen Resolutionen. 
namentlich zul.eIzt Resolution 48/145 vom 20. Dezember 
1993. sowie die Resolutionen der MetJsch~btskommission. 
namentlich zuletzt Resolution 1994/73 vom 9. März 199432• 

und die Resolutionen der Unterkommission fflr die Verld1tung 
von Diskriminierung und den Schutz von Minderheiten, 
namentlich zuletzt Resolution 1994/16 vom 25. August 
1994'43. 

feststellend, daß die Regierung der Islamischen Republik 
Iran auf das Etsuchen des Sonderbeauftragten der Menschen
'ICchtskommission um Informationen betIelfend die be
haupteten MenschenrechtsverIetzungen in diesem Land zwar 
geantwortet, ihm jedoch nicht gestallet hat, dem Land einen 
vierten Besuch abzustatten. um sich aus erster Hand vor Ort 
Jnfonnationen lIber die derzeitige Situation der Menschenrech
te zu beschnlfen, 

erneut erlcIIJrend, daß die Regierungen fflr die Morde ond 
'ÖberIlIIlc verantwortlich sind, die von ihren Bevollmllchtigten 
auf Personen im HoiIeitsgebiet eines anderen Staates verübt 
wurden, wie auch fflr die Anstiftung zur Begehung derartiger 
Handlongen beziehungsweise deren Billigung oder vorslltzli
ehe Duldong. 

im Hinblick auf die Feststellung des Sonderbeauftragten, 
wonnch die weitere intemntionale UnferSuchong der Men
schenrechte und Grondfreiheiten in der Islamischen Republik 
Iran gerechtfertigt ist und dieser Gegenstand auf der Thges
ordnung der Generalversammlong verbleiben sollte, 

sowie im Hinblick darauf, daß die Unterkommission fflr die 
Verhütung von Diskriminierung ond den Schutz von Min
derheiten in ihrer Resolution 1994/16 die flagranten MetJ
schenrechtsverIetzungen verurteilt hat, zu denen es in der 
Islarnischen Republik Iran auch weiterhin kommt, 

ferner im Hinblick auf die abschlleBenden Feststellongen 
des Ausschusses fflr die Beseitigung der Rassendiskriminie
rung. des Menschenrechtsaussclr'SSCS und des Ausscbl'sses fIIr 
wirtschaftliche, soziale und bürgerliche Rechte zur MetJ
schenrecbWritnation in der Islamischen Republik Iran, 

1. nimmt mit Dank Kennlni8 von dem Zwischenbericht 
des Sonderbeauftragten der Menschenrechtslmmmission lIber 

. die Situation der Menschenn:chte in der Tslamischen Republik 
Iran'" sowie von den darin entJJaltenen Erwiigongen und 
Feststellongen; 

2. verleihI ihrer Besorgnis Ausdruck lIber die Menschen
rechtsverIetzungen. die nach wie vor aus der Tslamischen 
Republik Iran gemeldet werden; 

3. verleiht insbesondere ihrer Besorgnis Ausdruck lIber 
die Hauptpunkte der Kritik, die der Sonderbeauftragte in 
seinen jflngsten Berichten in bezug auf die Menschenrechts
siluation in der Iltlamischell Republik Iran vorgebracht hat, 
nämlich die nach wie vor groBe Anzahl von Hinrichtungen, 
Fällen von Folter und grausamer. unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandiong oder Strafe. die Nicbteinhaltlmg 
internntionaler Normen der Rechtspflege, die mangelnde 
Gewllhrleistong eines ordnungsgemäßen Gerichtsverfahrens. 
die diskriminierend Behandiong von Minderheiten aufgrond 

, .. A/49JS14. AnIumg; _ auch A/49JSl41Add.l und 2. 
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ihrer religiösen Überzeugung. insbesondere der Bnha'i, deren 
Existenz als lebensfllldge Religionsgemeinschaft bedroht ist, 
das Fehlen eines angemessenen Schutzes der cbristlichen 
Minderheiten, von denen einige in letzter Zeit Zielscheibe von 
Einscbllchterungen und Morden waren, und die BescbriiDlam
gen des Rechts der freien Meinongsllu1lerong und der 
Gedanken-. Meinungs- und Pressefreiheit, sowie darIIber. daß 
Frauen, wie der Sonderbeanftrag festgestellt hat, noch immer 
diskriminiert werden; 

4. verleihI ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck dariIber, daß 
die Todesstrafe noch wie vor breite Anwendung findet, 
insbesondere in Fällen, in denen ihre Anwendong gegen die 
eioschlHgigen Bestimmungen des Internntionalen Paktes lIber 
bllrgerliehe und politische Rechte"· verstößt; 

5. verleiht außerdem ihrer ernste1l Besorgnis Ausdruck 
darlIber. daß So1man Rushdie sowie Personen, die mit seiner 
Arbeit zu tim hoben, weiterhin Morddrohongen erbnlten, die 
ollem Anschein noch von der Regierung der Islamischen 
Republik Iran onterstIItzt werden; 

6. fotrlen die Regierung der Tslamischen Republik Iran 
nachdrflcklich auf, Aktivitäten der im Zwischenbericht des 
Sonderbeauftrag erwiibnten Art gegen im Aus1nod lebende 
Angehörige der imnischen Opposition zu onterlassen ond mit 
den Behörden anderer LlInder bei der Untersuchung ond 
Bestrafung der von diesen gemeldeten stratbaren Handlongen 
oneingescbriinkt zusammenzuarbeiten; 

7. bedauen. daß die Regierung der Islamischen Republik 
Jnm es dem Sonderbeouftragten noch immer nicht gestattet hat, 
dem Land einen Besuch abzustotten, ond daß er in Ermange
long ihrer vollen UnterstiltzuDg seinen Auftrag sondt nicht 
vollStllndig erfiIIlen konnte; 

8. fordert die Regierung der Tslamlschen Republik Iran 
nachdrflcklich auf, die bestehenden Abkommen mit intema
tionnlen humanitllren Organisationen umzusetzen; 

9. fotrlen die Regierung der Islamischen Republik Iran 
auf, sich verstIIrkt darum zu bemilhen. die vom Sonderbeauf
trngten in den Abschnitten IV ond V seines Berichts aufge
zeigten MenschenrechtsprobIeme zu ontersuchen ond zu 
beheben, insbesondere was die Rechtspflege ond die Gewllhr
leistong ordnongsgerltllBer Gerichtsverfahren betrifft; 

10. fotrlen die Regierung der Islamischen Republik Iran 
nachdrflckllch auf, die im Bericht des Sonderbeauftragten 
erwähnte Etmordong von drei christlichen Geistlichen grOnd
lieh, sorgfältig und onparteilsch ZU untersuchen; 

11. fotrlen die Regierung der Tslamlschen Republik Iran 
tllf!Jerdem auf, die internntionalen Rechtsokte auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, insbesondere den Internntionalen Pakt 
lIber bürgerliche und politische Rechte, dessen Vertragspar!ei 
die Tslamische Republik Iran ist, einzuhalten und sicher
zustellen, daß olle in ihrem Hoheitsgebiet lebenden und ihrer 
Hoheitsgewalt unterstehenden Personen, namentlich auch 
religiöse Gruppen und andere Angehörige von Minderheiten. 
in den Geouß der darin anerkannten Rechte gelangen; 

12. schließt alch der Auffassung des Sonderbeauftragten 
an, wonnch die Menschenrechtssituation in der Tslamischen 
Republik Jnm auch weiterhin internntional überwoeht werden 
sollte; 
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13. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran 
flIif, mit dem Sonderbeauftragten voll zusammenzuarbeiten; 

14. ersucht den GeneraIsekretll, dem Sonderbeauftragten 
~ede erforderliche Hilfe zukommen zu lassen; 

15. beschließt, die PrfIfung der Menscbenrechtssituation 
in der Islamischen Republik Iran, namentlich auch der Situa
tion von Minderheitengruppen wie den Baha'i, auf ihrer 
j'iJrthjgstM 'Thgung im lJchte der von der Menschenrechts
kommission und dem WJrtschafts.. und SoziaJrat vorgelegten 
neuen Erkenntnisse unter dem Punkt "Menscbeorechtsfragen· 
fortzusetzen. 

94. Plenarsitvmg 
23. Deumber 1994 

491203. DIe Menseheureehtssltuatlon In Irak 

Die Generalversammlung. 

geietlet von den Grundsätzen. die in der Charta der Ver
einten Nationen, der Allgemeinen ErkIlIrung der Menschen
rechte" und den Internationalen Menscheorechtspaktenl7 ver
ankert sind, 

erneut erklilrend, daß alle MitgIiedstanten gehalten sind, 
die Menscbenrechte und Grundfreiheiten zu fIIrdern und zu 
schützen und ihren VCIpfJichtungen aus den verschiedenen 
internationalen ÜhereiÜkiInften auf diesem Gebiet nach
znlmmmen, 

eingedenk dessen, daß Irak Vertragspartei der Interna
tionalenMenschemechtspakte und anderer internationaler 
Menschenrechtsfbereinkünfte ist, 

unter Hinweis auf ihre Resolntion 48/144 vom 20. De
zember 1993. in der sie ihre tiefe Besorgnis über die flagranten 
Verletzungen der Menschenrechte durch die Regierung Iraks 
zum Ausdruck gebracht hat, 

suwie unter Hinweis auf die Resolntion 688 (1991) des 
Sicherhei1sra1s vom S. April 1991, in der der Rat verlangt hat, 
daß Irak die UnterdrOckung der irakischen Zivilbevölkerung 
sofort einstellt, und darauf bestanden hat, daß Irak mit den 
humanitären Organisationen ZIlsammenarbeitet und sicher
stellt, daß die Menschenrechte und politischen Rechte a1ler 
irakischen Bürger gescbtet werden, 

insbl1801lliere unter Hinweis auf die Resolution 1991n4 der 
Menscbenrechtskommission vom 6. März 1991", mit der die 
Kommission ihren Vorsitzenden ersucht hat, einen Sonderbe
ril:htetstntteI ZU ernennen, mit dem Auftrag, auf der Grundlage 
aller vom Sonderherlchterstntter als sachdienlich erachteten 
Infonnationen, einschlieB]ich der von den zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen zur Verfügung gestellten 
Infonnationen und a1ler von der Regierung Iraks bereitgestell
ten SteDnngnahmen und Unterlagen, eine grIlndliche Untersu
chung der Verletzungen der Menschenrechte durch die 
Regierung Iraks anzustellen, 

unter Hinweis auf die einscblllgigen Resolutionen der 
Menschenrechtskommission, in denen die flagranten Verlet
zungen der Menschenrechte durch die Regierung Iraks 
verurteilt werden, so auch zuletzt die Resolntion 1994n4 vom 
9. März 199432

, mit der die Kommission das Mandat des 
Sonderberichterstatters um ein weiteres Jahr verlllngert und ihn 
ersncht hat, der Generalversammlung auf ihrer neunundvier-

zigslen 'Thgung einen Zwischenherlcht und der Kommission 
auf ihrer einundfünfzigsten 'Thgnng einen abschließenden 
Bericht vorzulegen, 

sowie unter Hinweis auf die Resolntionen des SicheJ::heits.. 
rats 687 (1991) vom 3. April 1991, 706 (1991) vom 15. An
gust 1991, 712 (1991) vom 19. September 1991 und 778 
(1992) vom 2. Oktober 1992, 

ZJItiefst betro.Ifen über die Verschlechterung der Menschen
rechlssituation in Irak insgesamt und die anhaltenden massen
haften und scbwenm Verletzungen der Menscbenrechte durch 
die Regiernng Iraks, wie summarische und willkürliche 
Hinrichtnngen, Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung, Verschwindenlassen, will
kürliche Festnahmen und Inhaftnahmen, die Nichtgewlihr
leistung eines ordnnngsgemllßen Verfabrens und die fehlende 
Bindung an das Recht sowie die UnterdrOckung der ('.Manken
fre.iheit, des Rechts der freien MeinungsIiußeru und der 
Vereinigungsfrei sowie mangeinder Zugang zu Nahrungs
mittein und gesundheitlicher Versorgung, 

suwie ZJItiefst betrojJen über die gewaltsame Vertreihnng 
von Hunderttausenden von irakischen Zivilpersonen und die 
ZeIstönmg von irakischen Stldten und Dörfern sowie die 
Thtsache, daß ZehntmJsenc!e von vertriebenen Kurden in 
Lagern und Notunterkünften im Norden Iraks Zuflucht auchen 
muBien, 

ferner ZJItiefst betmjfen über die zunehmend scbweren und 
gravierenden Menschenrechtsverletzungen der Regiernng Iraks 
gegen die Zivilbevölkerung im sOdlichen Irak, ioshtsmdere in 
den südlichen Marschen, wo umfangreiche Trockenlegungs
projekte und grollangelegte MilitliroperatiOODn seitens der Re
gierung zahlreiche Bewohner der Sumpfgebiete zur Flucht ge
zwungen haben, woraufhin viele an der Grenze zwischen Irak 
und der Islamischen Republik Iran Zuflucht geaucht hnben, 

mll Genugtuung über den Beschluß, eine Gruppe von 
Menscheorechtsbbachtem an Orte zu enlsenden, wo sie den 
Infonnationsf\uß und die Evaluierung erleichtern und bei der 
,mahhHogigen Verifikation von Berichten über die Menschen
rechtBsltuation in Irak hehllf1ich sein kiIonten, 

bedauernd, daß es die Regierung Iraks nicht für nötig 
befunden hat, auf Anträge des Sonderherlchtetstatters auf 
Besuchserlaubnis zu reagieren beziehungsweise mit ihm 
zusammenzuarbeiten, und daß sie insbesondere nicht seine 
Fragen zu Handbmgoo beantwortet hat, die es unter Zuwicfet.. 
handlung der für das Land verbindlichen intemationalen 
Menscbemech1siI begeht, 

1. nlmmt mll Dank Kenntnis von dem vom SondeJ:be.. 
richliaslattet der Menschenrechtskommission vorgelegten Zwi
schenherlcht über die Menschenrechtssituation in Jriikl'" und 
von den darin enthaltenden Feststellungen, Schlußfolgerungen 
und Empfehlungen; 

2. verurteilt emschieden die massenhaften, llnBerst 
schwenm Menschenn:chtsverIetzungen, für die die Regiernng 
Iraks venmtwortlich ist und auf die der SonderherlchteMntter 
in seinen jüngsten Berichten eingeht, insbesondere 

,9< Al49/65t. AnhaDg. 



a) die SU1lllIllIrisch und wilIkBrlichen Hinrichtungen. 
die planmllßig veranstalteten Massenexekution und -hegrilb
nisse, die außergerichtlichen Tötungen. namentlich auch die 
politischen Morde, insbesondere im Norden Iraks, in den schi
itischen Zentren im Silden und in den siIdlichen Marschen; 

b) die weit\oelmeitete routinemlIßIge Praxis der systema
tischen Folter in ihren grausamsten Bnlcheinungsfonnen; 

c) die in jöngster Zeit erlassenen und ausgefllhrten 
Verfi1gungen. die eine grausame und ungewöhnliche Be
strafung vorschreiben, nllmlich VerstOmmelung zur Bestrafung 
bestimmter Thten sowie den Mißbrauch und die Zweckent
frentdung von llrztlichen Versorgungsdiensten für die Dnrch
fllhrung solcher legnlisierten Verstümmelungen; 

d) das Verschwindenlassen, die routinemllßige Praxis der 
wilIkBrlichen Festnahme und Inhaftnnhme, einschlicßlich der 
Festnahme und Inhaftnahme von Frauen, IUteren Menschen 
und Kindern, die systematische und routinemllßige Nicht
gewllhrleistung eines ordnungsgemäßen Ver.fahrens und der 
Rechtsstaatllchkeit; 

. e) die Unterdrllckung der Gedankenfreiheit, des Rechts 
der freien Meinungsäußerung und der Vereinigungsfreiheit 
sowie die Verletzung von Eigentnmsrechten; 

f) die Weigerung der Regierung Iraks. ihren Verant
wortlichkeiten in bezog auf die wirtschaftlichen und sozialen 
Rechte der Bevölkerung. insbesondere ihr Recht auf Nah
rungsmittel und Gesundheit, nachzukommen; 

3. verurteilt die Unterdrllckung der irakischen Zivilbe
völkerung im allgemeinen und die Unterdrllckung der politi
schen Opposition im besonderen; 

4. m(/Jb/l/lgt die Weigerung Iraks, bei der Dnrchfllhrung 
der Resolutionen 706 (1991) und 712 (1991) des Sicherheits
rnts zu kooperieren. die den Verkauf von Erdöl gegen die 
Gewlihrung humanitärer Hilfe vorsehen, und den Umstnnd, 
daß es der irakischen Bevölkerung somit nicht den Zngnng zu 
einer angemessenen Nabrungsmittelversorgung und gesund
heitlichen Versorgung gewlihrleistet; 

5. fordert die Regierung Iraks auf, die FlIIlc der ver
schwundenen Kuwniter und Staatsangehörigen anderer Staaten 
dndurch aufzukllIren, daß sie detaillierte Informationen über 
alle zwischen dem 2. August 1990 und dem 26. Februar 1991 
aus Kuwnit deportierten oder dort festgenommenen Personen 
sowie über die in dieser Zeit oder danach hingerichteten oder 
in der Haft verstorbenen Personen sowie über den Standort 
ihrer GrabsttItten zur Verfi1gung stellt, und fordert die Regie
rung Iraks außerdem insbesondere auf. 

a) sofort alle Kuwniter und Staatsangehörigen anderer 
S1anten freizulassen, die sich möglicherweise noch immer in 
Haft befinden; 

b) ihre Z,1!!I!1I!menarbeit mit den internationalen humani
tären OrganIsationen maßgeblich zu verbessern, um die FIUle 
der verschwundenen Kuwaiter und anderen Staatsangehörigen 
Aufznklären; 

c) mit Hilfe des mit Resolution 692 (1991) des Si
cherheitsrnts vom 20. Mai 1991 geschaffenen Mechanismus 
den Familien aller Personen, die in der Zeit, in der sie sich im 
Gewahrsam der irakiscben Behörden befanden, verstorben sind 
oder für deren Schicksal die Regierung Iraks verantwortlich ist 

und über deren Verbleib sie bisher keine Auskunft erteilt hat, 
eine entsprechende Entschlldigung zu zahlen; 

6, fordert Irak als Vertragspartel des Internationalen 
Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle RechteUS 

und des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische 
Rechteu• abermals auf, den von ihm aus freien Sttlcken ein
gegangenen Verpflicbtungen aus den Pakten und aus anderen 
internationalen Menschenrecbtsllbereinktln nachzukom
men und insbesondere die Rechte aI1er auf seinem Hoheits
gebiet befindlichen und seiner Hoheitsgewalt unterstehenden 
Personen, ungeachtet ihrer Herkunft, zu achten und zu gewIihr
leisten; 

7. erkennt an, wie wichtig die Arbeit ist, welche die 
Vereinten Nationen mit der Gewllhrong humanitärer Hilfe an 
das Volk Iraks leisten, und fordert Irak auf. den humanitären 
Hi1fsorganisationen der Vereinten Nationen im ganzen Land 
ungehinderten Zngnng zu gewIIhren und namentlich anch die 
Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und der 
Mitarbeiter humanitärer Organisationen zu gewlihrleisten, 
unter anderem indem die von den Vereinten Nationen und der 
Regierung Iraks unterzeichnete Vereinbarung anch weiterhin 
zur Anwendung gehrncht wird; 

8. gibt Ihrer besondenm Beunruhigung Ausdruck über 
die gegen die Kurden gerichteten UnterdrOckungsmaßnahmen. 
die sich nach wie vor auf das Leben des gesamten irakischen 
Volkes auswirken; 

9. gibt aqJJerdem Ihrer besonderen Beunruhigung Aus
druck über die schweren Menschenrechtsverletzungen im 
siIdlichen Irak und fordert die Regierung Iraks nachdrtlcklich 
auf. die Empfehlungen des Sonderberichterstatters ohne wei
tere Verzögerungen umzusetrelt, namentlich unter anderem s0-

weit sie die sofortige Einstellung und Umkehrung der Trok
ken1egung der Marschen und die Einstellung ihrer militäri
schen Aktivitllten die in den Mnrschen lebenden Amber 
betreffen, deren ~ben als Gemeinschaft geflllmlet ist; 

W. begrtqJt die Entsendung von Menschenrechtsbeob
achtern an die Grenze zwischen Irak und der Is1amischen 
Republik Iran. und fordert die Regierung Iraks auf. unver
ztlglich und vorbehaltlos die Stationierung von Menschen
rechtsbeobachtern im ganzen Land, insbesondere im Gebiet 
der siIdlichen Marschen, zu gestatten; 

11. gibt abermals Ihrer besonderen Bell1l1'llhlgung 
Ausdruck über die Aufrechterha1tung aller Binnenembargos. 
die keine Ausnahmen aus humanitären Gründen zulassen und 
die eine ausgewogene Versorgung mit Grundnahrungsmitteln 
und medizinischen Gf1tero verhindern. und fordert die Regie
rung Iraks, die bierftlr die alleinige Verantwortung trIIgt, auf, 
diese Embargos mÜ7nbeben und Mnßnahmen .zu e.tgreifw, um 
gemeinsam mit den internationalen humanitliren HiIf!Iorganisa
!ionen Bedilrftigen überal1 in Irak Hilfe zukommen zu 1assen 
und Mnßnahmen zu ergreifen. um von der in den Resolutio
nen 706 (1991) und 712 (1991) des Sicherheitsrnts festgelegten 
Formel "Nahrungsmittel für Erdöl" Gebrauch zu machen; 

12. bedauert es. daß die Regierung Iraks auf die dem 
Sonderberichterstatter zur Kenntnis gebrachten Menschen
rechtsverletzungen keine zufriedenstellenden Antworten ge
geben hat, und fordert sie auf. mit dem Sonderberichterstatte 
uneingescbriiokt zusammenzuarbeiten und ihm unverztlglich 
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umfassend und detailliert zu antworten, damit er geeignete 
Empfebbmgen zur verb ~33erung der Menschenrechtssituation 
in Irak abgeben kann; 

13. ersucht den Generalsekretilr, dem Sonderbericht
erstatter jede erforderliche Hilfe zukommen zu lassen, damit 
er seinen Auftrag erflII1en kann, und die Zuweisung aus
reichender Homanressourcen und Finanzmittel t1Ir die Eotsen
dong von MenscbenrechlssacbYeIStlindigen an Orte zu billigen, 
wo sie den lnformationsfluß und die Evaluierung erleichtern 
und bei der IInabhängigen Verifikation von Berichten f1ber die 
Menschemecbtssituation im Irak bebilflich sein könnten; 

14. beschließt, die Behandlung der Menschemechts
situation in Irak auf ihrer fIlnfzigsten Tagung im Lichte der 
von der Menscbenrecbtskommission und dem WJItscbafts- und 
Sozialrat vorgelegten neuen Erkenntnisse unter dem Punkt 
"Menschemechtsfragen" fortzusetzen. 

94. Plenarsitvmg 
23. Detember 1994 

491204. Die MeuschenrechtssituatioD Im Kosovo 

DIe Generalversammlung, 

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erkllirung der Menschenrechte", den Interna
tionalen Menscbemechtspakten17, dem Internationalen Über
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendis
kriminierung', der Konvention f1ber die Verbfltung und 
Bestrafung des Völkermordes'" und der Konvention gegen 
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigen
de Behandlung oder Strafe", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/153 vom 20. De
zember 1993, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1994/76 der Men
schenrecbtskommission vom 9. März 1994" sowie unter 
Hinweis auf die Kommissionsresolutionen 1992/8-111 vom 
14. August 1992"", 1991/8-2/1 vom 1. Dezember 1992'" und 
1993n vom 23. Februar 199331, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Sonderbericht
erstntters der Menschenrechtskommission t1Ir die Menschen
recbtssitnation im HoheitsMebiet des ehemaligen Jugoslawien 
vom 4. November 1994 " in dem es beißt, daß sich die 
Situation im Kosovo im Laufe von sechs Monnten vor diesem 
Bericht weiter verschlechtert bot, sowie von seinen frilberen 
Berichten''', in denen er die verschiedenen dIskriminierenden 
Maßnahmen in der Gesetzgebong, Verwaltung und im Ge
richtswesen, die gegen Personen albanischer Herkunft im 
Kosovo begangenen GewaltbandIungen und willkI1rlichen 
Festnabmen sowie die sich weiter verschlechternde Menscben
recbtssituation im Kosovo beschrieben bot, insbesondere 

a) dns brutale Vorgehen der Polizei gegen Personen 
albanischer Herkunft, die Tötung dieser Personen als Folge 
dieser Gewalttätigkeit, die willkI1rlichen Durchsuchungen, 
Beschlagnahmen und Festnahmen, die Zwangsaussiedlungen, 

.. , SIebe 0ff/daJ Records uf the Econom/c und Socta/ CouncU. UI92. 
SuppkmmltNo. 2A (Efl992l22lAdd.lIRev.l), Kap. U. 

... Ilbd.,Suppkment No. 2B (EIl992/22fAdd.2-FJCN.411992/841AdU.2). 
W1 E/CN.41199Y50 und EfCN.4119941110. 

die Folter und MißbandllJOg von Inhaftierten sowie die 
Diskriminierung im Justizwesen; 

b) die diskriminieIJmden und willkI1rIicben Ent1assungen 
von Beamten albanischer Herkunft, insbesondere aus der 
Polizei und dem Justizwesen, die Massenentlassungen von 
Personen albanischer Herkunft, die Einziehung und Ent
eignung ihres Vermögens, die Diskriminierung von alba
nischen Schfllern und Lehrern, die Scbließung von Ober
scholen und Universitäten, an denen in albanischer Sprache 
unterricbter wird, sowie die Schließong aller albanischen 
kulturellen und wissenschaftlichen Einricbtungen; 

c) die Drangsalierung und Verfolgung von politischen 
Parteien und VereiDigungen von Personen albanischer Her
kunft und deren Aktivitäten und Filbrern, die mißhandelt und 
inhaftiert wurden; 

d) dieEinscbflcbterung und Inbaftierung von Journalisten 
albanischer Herkunft und die systematische Drangsalierung 
und Störung der albaniscbspracbigen Nachrichtenmedien; 

e) die Entlassung von an Kliniken und KnmkenbIIusern 
tätigen Ärzten und Vwlielein anderer medizinischer Berufs.. 
gruppen albanischer Herkunft; 

fJ die praktische Eliminierung der albanischen Sprache, 
insbesondere in der öffentIicben Verwaltung und im öffent1i
chen Dienst; 

g) die gravierende und massive Anwendung von dis
kriminierenden und repressiven Praktiken gegen Alhaner im 
Kosovo ganz allgemein, was eine weitverbreitete unfreiwillige 
Auswanderong zur Folge bot, 

und feststellend, daß die Unter kommission t1Ir die VerhUtung 
von Diskriminierung und den Schutz von Minderheiten in ihrer 
Resolution 1993/9 vom 20. August 1993'31 die Auffassung 
vertreten bot, daß diese Maßnahmen und Praktiken eine Form 
der ethnischen Säuberung darstellen, 

anefkennend, daß die [ JIIIgmi1misorion der Organisation t1Ir 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa im Kosovo bei der 
Überwacbong der Menschenrecbtssituation und der Verhinde
rung einer Eskalation des dortigen Konflikts eine positive 
Rolle gespielt bot, und in diesem Zusammenhang unter Hin
weis auf die Resolution 855 (1993) des Sicberbeitsmts vom 
9. August 1993, 

die AI4fassung vertmend, daß die Wiederherstellung einer 
internationalen Prilsenz im Kosovo zur Oberwacinuig und 
Untersncbung der Menscbemechtssituation sehr wichtig ist, 
wenn es darum gebt, zu verbindern, daß sich die Sinmtion im 
Kosovo zu einem gewalttätigen Konflikt zuspitzt, 

1. verurteilt entschieden die von den Behörden der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) ange
wandten diskriminierenden Maßnahmen und Praktiken sowie 
die von ihnen begangenen Verletzungen der Menschenrechte 
von Personen albanischer Herkunft im Kosovo; 

2. verurteilt die großangelegte Unterdtilckung der wehr
losen Bevölkerung albanischer Herkunft dmcb die Polizei und 
dns Militär der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) und die Diskriminierung von Personen alba
nischer Herkunft in der staatlichen Verwaltung und im Justiz
wesen sowie im Bildungs-, Gesundheits- und Beschäftigungs
wesen, wodurch Personen albanischer Herlrunft zum Verlassen 
des Landes gezwungen werden sollen; 



3. verltmgt, daß die Beh!!rden der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 

a) alle erforderlichen Maßnahmen etgIeifen, wn aIleu 
gegen Personen a1banischet Herkunft im Kosovo gerichteten 
Mensehenrechtsverletzungen sofort ein Ende ZU setzen 
insbesondere auch den diskriminierenden Maßnahmen und 
Praktiken, den wiIlldtrlichen Dutcbsuchungen und Inhaftietun
gen, der Verletzung des Rechts auf ein faires Gerichtsverfah
ren und der Praxis der Folter und anderer grausamer. 
,mmenscblicher oder erniedrigender Behandlung; 

b) alle diskriminierenden Gesetze, insbesondere soweit 
sie seit 1989 in Kraft getreten sind, aufheben; 

c) wirklich demokratische Einrichtungen im Kosovo 
schaffen, namentlich ein Parlament und eine rechtsprechende 
Gewalt, und den Willen seiner Einwohner achten, was das 
beste Mittel wäre, die Eskalation des dortigen Konf1ikts ZU ver
hindern; 

cl) die kuIture1Ien und wissenschaft1ichen Einrichtungen 
von Personen albanischer Herkunft wiedereröffnen; 

e) den Dialog mit den Vetllet8Iß der Bevö1kerung alba
nischer Herkunft im Kosovo, insbesondere unter der Schirm
herrschaft der Internationalen Konferenz aber das ehemalige 
Jugoalawien, fortsetzen; 

4. verlangt, daß die Beh!!rden der Bundesrepublik Jugo
a1awien (Serbien und Montenegro) mit dem Sonderbericht
etstatlel der Menschenrechtskommission fiIr die Menschen
rechtssituation im Hoheitsgebiet des ebetnaligen Jugoslawien 
bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben, wie von der Kom
mission in ihrer Resolution 1994n6 und in anderen einsch1ll
gigen Resolutionen erbeten, sofort uneingeschränkt ZWl8III
menarbeiten; 

5. ermutigt den Generalsekretär, seine humanitären 
Betnöhungen im ehemaligen Jugoslawien in Verbindung mit 
dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen fiIr 
F1Uchtlinge, dem Kindethilfswerk der Vereinten Nationen und 
anderen in Betracht kommenden humanitären Organisationen 
fortzusetzen, mit dem Ziel, dringend praktische Maßnahmen 
zu etgIeifen, wn den akuten Bedatf der Bevö1kerung im Koso
vo, insbesondere der von dem Konflikt betroffenen schwllch
sten Gruppen, zu decken und bei der freiwi11igen RUckkehr der 
Vertriebenen an ihre Heimatstäfte1t behi1f1ich zu sein; 

6. fonJert die Beh!!rden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) nachdrlJck1ich aqf, der Langzeit
mission der Organisation fiIr Sichetheit und Zusammenarbeit 
in Europa, wie in der Resolution 855 (1993) des Sichetheits
rats verlangt, die sofortige bedingungslose RUckkehr in das 
Kosovo zu gestatten; 

7. ersucht den GeneralsekretIIr, namentlich auch im 
Rahmen von Konsultationen mit dem Hohen Kommissar der 
Vereinten Nationen fiIr Menschenrechte und den in Betracht 
kommenden Regionalorganiaationen, nach Mögiichkeiten ZU 

suchen. wie eine angemessene internationale überwachungs
präsenz im Kosovo gescbaffen wetden kann, und der General
versammlung darilber Bericht zu erstatten; 

8. forrlert den Sondetberichterstatter aqf, die Menschen
rechtssilllation im Kosovo weiter genau zu verfolgen und die
ser Frage in seinen Berichten besondere Aufmerksamkeit ZU 

widmen; 

9. beschließ~ die Prüfung der Menschenrechtssituation 
im Kosovo auf ihrer filDfzigsten Thgung unter dem Punkt 
"Menschenrechtsfragen" fortzusetzen. 

94. plenarsitzung 
23. Dewnber 1994 

491205. VergewaItiguDg und MlRh!!l!dlung von Frauen In 
den GebIeten bewaft'neten KonflIkts im ehemaBgeD 
Jugoslawien 

Die Generalve1'Sll1RJ1llung, 

geleitet von den Zie1en und Grnnds1ltren der Charta der 
Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erk1llrung der 
Menschenrechte", der Intemationslen Menschenrechtspakte", 
der Konvention aber die Verhntung und Bestrafung des 
Völkermordes'''', der Konvention gegen Folter und andere 
gmusame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Stmt'liT5, der Konvention öher die Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Fmu", der Konvention öher die Rechte 
des Kindes" und der anderen Rechtsakte auf dem Gebiet der 
MeJischenrechte und des humanitären Völkerrechts, nament
lich der Genfer Abkommen vom 12. August 1949'70 und der 
dazugehörigen Zusatzjllotoko11e von 1977171

, 

unter Hilrweis auf ihre Resolution 3074 (XXVIII) vom 
3. Dezember 1973 mit dem 1ite1 "GnInds1ltre fiIr die interna
tionale Zusammenarbeit bei der Ermittlung, Femahme, 
Aus1iefetung und Bestrafung von Personen, die Kriegsver
brechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen 
haben", 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1994n7 der Men
schenrechtskommission vom 9. März 1994" mit dem 1ite1 
·Vergewaltigung und Mißhandlung von Frauen im Hoheits
gebiet des ehemaligen Jugos1awien" sowie unter Hinweis auf 
die Resolution 48/143 der Generalversammlung vom 20. De
zember 1993 mit dem 1itel "Vergewaltigung und Mißhand
lung von Frauen in den Gebieten bewaffneten Konflikts im 
ehemaligen Jugoslawien", 

bestfJnt über die wiederholten und bestlltigten Berichte 
öher weitverhreitete Vergewaltigungen und Mißhandhmgen 
von Frauen und Kindern in den Gebieten bewaffneten Kon
flikts im ehmnaligen Jugoslawien, insbesondere die systemati
sche Anwendung dieset Pmktiken durch serbische Streitkräfte 
gegen muslimische Fmuen und Kinder in Bosnien und 
~owina und gegen andere Nichtserben, 

in Bekr4ftlgung der einschlägigen Resolutionen des 
Sichetheitsrats, insbesondere der Resolution 798 (1992) vom 
18. Dezember 1992, in der der Rat unter anderem diese 
Handlungen von unsagbarer Bruta1itllt mit Nachdruck ver
urteilt hat, 

mit Genugtuung aber die Berichte und Empfehlungen des 
Sonderberichters der M~henrechtskommission öher 
die Menschenrechtss im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien''', 

mit gTOßer Sorge Kenntnis nehmend von den Berichten 
öher die Feststellungen des Sonderberichterstatters betreffend 
Vergewaltigungen und Mißhandlungen von Frauen im Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien, insbesondere in 
Bosnien und Herzegowina, 

in der iJbet%eugll1lg, daß diese schllndlichen Pmktiken ein 
Mittel der Kriegfflhrung darstellen. das von den serbischen 



Stteitkrilften in Bosnien und Herzegowina gezielt zur Durch- 2. verleiht ihnr EmpiJrung Ausdruck darflber. daß 
filhrung ihrer Politik der ethnischen Säuberung eIngesetzt Vergewaltigungen nach wie vor systematisch als Kriegswaffe 
wird, sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/121 vom und als Mittel der ethnischen Säuberung gegen Frauen und 
18. Dezember 1992. in der sie unter anderem erklärt bat. daß Kinder in Bosnien und Herzegowina eingesetzt werden; 
die verabscheuungswflrdige Politik der ethnischen Säuberung 
eine Form des Völkermordes dmstellt, 

unter Begrqpung dessen, daß das Internationale Gericht zur 
Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheits
gebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren 
Verstöße gegen das humanitäre Vö1kerrecht mit seinen 
Verfahren begonnen hat und in diesem Zusammeohang dazu 
ermutigend. alle erforderlichen Ressourcen. e1nschIießlich der 
vollen F'manzierung. sowie freiwillige Beiträge von Staaten 
und zwischenstaatlichen und nichtstsatIichen Organisationen 
bereitzustellen. damit das Gericht ohne jede Einmischung und 
weitere Verzögerung die ihm übertragenen Aufgaben wahr
nehmen kann. nämlich die der Begehung von Verstößen gegen 
das Völkerrecht Beschuldigten zu verfolgen und die dafür 
Verantwortlichen zu bestrafen. 

in dem Wunsche. sicherzustellen. daß Personen. die 
beschuldigt werden. in den Gebieten bewaffneten Konflikts im 
ehemaHgen Jugoslawien Vergewaltigungen und sexuelle 
Gewalt als Mittel der Kriegfilhnmg befürwortet und ange
wandt zu haben. wo angebracht von dem Internationalen 
Gericht ohne weitere Verzögerung abgeurteilt werden. 

in diesem Zusammenhang untentreichend, daß die Opfer 
der Vergewaltigongen des Schutzes bedürfen und daß ihnen 
wirksame Garantien für Vertraulichkeit und den Schutz ihrer 
Privatspbllre gegeben werden milssen, sowie in dem Wunsche, 
ihre Mitwirkung an den Verfahren des Internationalen Gerichts 
zu erleichtern und sicherzustellen. daß eine weitere Traumati
sierung verhindert wird. 

betonend, daß es notwendig ist, das Programm zum Schutz 
der Zeugen und Überlebenden von als Kriegsverbrechen 
begangenen sexuellen Mißhandlungen und Vergewaltigungen. 
die als Zeugen aussagen. weiter auszubauen und zu stärken. 
um sie wirksam vor Vergeltung zu schf1tzen. und in diesem 
Zusammenhang mit dem Ausdruck ihrer Unterstiltzung fiIr das 
Referat Opfer und Zeugen des Internationalen Gerichts. 

zutiefst beunruhigt über die Situation. der sich Opfer von 
Vergewaltigungen in Konflikten in verschiedenen Thilen der 
Welt, insbesondere in Bosnien und Herzegowinn, gegen
übersehen. sowie darüber. daß Vergewaltigung nach wie vor 
als Mittel der Kriegfilhnmg eingesetzt wird, 

mit Genugtuung über die Arbeit des Amtes des Hohen 
KommiSllllr'l der Vereinten Nationen für F1Ilchtlinge. der 
humanitliren Orgsnisationen und der nichtstaatlichen Organisa
tionen, die darauf gerichtet ist, die Opfer von Vergewaltigun
gen und Mißhandlungen ZU unter8ti1tzeu und ihr Leid zu 
mildern. 

unter Berllckslchtlgung der Resolution 3819 der Kommis
sion für die Rechtsstellung der Frau vom 18. März 1994"". 

Kenntnis nelunend von dem gemäß Resolution 48/143 
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs"'. 

1. verurteilt 1/IlChdriick/1ch die fortgesetzte verabscheu
ungswllrdige Praxis der Vergewaltigong und Mißhandlung von 
Frauen und Kindern in den Gebieten bewaffneten Konflikts im 
ehemaligen Jugoslawien. die eIn Kriegsverbrechen dmstellt; 

3. verkmgt. daß die Beteillgten diese empörenden Hand
lungen. die eIne grobe Verletzung des humanitliren Völker
rechts. namentlich der Genfer Abkommen vom 12. August 
1949 und der dazugehörigen Zusatzprotokol1e von 1977. 
dmstellen. sofort beendigen und unverzilglich Maßnalunen 
ergreifell. um im Einklang mit ihren Verpflichtungen aus 
diesen ÜberelnkIInften und aus den anderen anwendbaren 
internationalen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschen
rechte die Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
zu gewährleisten; 

4. fordert alle Mitgliedstaateq 1/IlChdriick/ich tnif, 
gemeInsam und einzeln in Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen Maßnabmoo zu ergreifen. damit dieser verabscheu
ungswllrdigen Praxis ein Ende gesetzt wird; 

5. verurteilt die fortgesetzte und hartnlickige Weigerung 
der Streitkräfte der bosnischen Serben, dem Sonderbericht
erstatter der Menschenrechtskommission, dem Sonderbeauf
tragten des Generalsekretlirs, dem Amt des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Flücht1inge und der Schutztruppe 
der Vereinten Nationen sowie anderen ztJstilndigen humanitll
ren und Menschenrechtsorganisationen Zugang zu den von den 
Serben kontrollierten Gebieten zu gewllhren. insbesondere zu 
Banja Luka, Bijeljina und anderen Gebieten, in denen die 
Situation An1aß zur Sorge gibt, verlangt, daß sofort ungehin
derter Zugang gewährt wird, und begrIIßt in diesem Zu
sammenhang die Resolution 941 (1994) des Sicherheitsrats 
vom 23. September 1994; 

6. erklllrt erneut. daß alle diejenigen. die Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und andere Verstöße gegen das 
humanitäre Vö1kerrecht begehen oder genehmigen, dafür 
individuell verantwortlich sind und daß Vorgesetzte, die nicht 
hinreichend sichergestellt haben. daß ihre Untergebenen sich 
an die einschlägigen internationalen Rechtsakte halten, ebenso 
verantwortlich sind wie die Täter; 

7. erklilrt. daß Vergewaltigung eIn schllndliches Ver
brechen ist, und legt dem Internationalen Gericht zur Verfol
gung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet 
des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße 
gegen das humanitäre Vö1kerrecht nahe, den Fli1len der Opfer 
von Vergewaltigung in den Gebieten bewaffneten Konflikts im 
ehemaligen Jugoslawien. inabesondere in Bosnien und 
Herzegowinn, gebllhtenden Vorrang zu geben; 

8. fordert die Mitgliedstaaten 1/IlChdriick/ich tnif, alles 
daranzusetzen. damit alle an diesen empörenden interna
tionalen Verbrechen unmittelbar oder mittelbar Beteiligten im 
Einklang mit den international anerkannten Gnmdsätzen eInes 
ordnungsgemiißen Verfahrens abgeurteilt werden; 

9. fordert den Leiter der Anklagebehörde des Interna
tionalen Gerichts 1/IlChdriick/ich tnif, zu erwiIgen. seiner 
Dienststelle Sachverstllndige für die Verfolgung von sexuellen 
Gewaltverbrecben beizugehen. wie in ihrer Resolution 481153 
vom 20. Dezember 1993 empfohlen; 

10. fordert die Staaten fl1If, dem Leiter der Anklagebehür
de und dem Internationalen Gericht Sachverstlindige zur Ver-



fIlgung ZU stellen. insbesondere Sachverständige für die 
Verfolgung von sexuellen Gewaitverbrechen; 

11. ermutigt den SonderberlchtetSlllttel der Menschen
rechtskommlssion für die Menschenrechtssituation im 
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien, den vielerorts, 
insbesondere in Bosnien und Hetzegowien, vorkommenden 
Vergewaltigungen auch weitethin besondere Aufmetksamkeit 
zu widmen, und spricht seiner Gruppe von weiblichen Sach
verstilndigen für die von ihnen geleistete Atbeit ihre An
erkennung aus; 

12. fonJert alle Staaten und zuständigen Organisationen 
IIllCIuIrIJcklih auf, die vom Sonderberichterstatter in seinen 
Berichten vorgelegten Empfehlungen sofort ernsthaft zu 
prüfen. insbesondere die Empfeh1img. den Opfern von Ver
gewaltigungen im Rahmen von Progmmmen zur Rehabilite
tion von durch den Krieg tranmatisimen Frauen und Kindern 
weiter die erforderliche iIrztliche und psychologische Betreu
ung zukomtnen zu lassen; 

13. fordert alle Staaten auf, mit dem Internationa1en 
Gericht und der Ank1agebehllrde bei den Ermittlungen gegen 
Personen, die des Eißsatms von VetgeWaltigungen als Kriegs
waffe beschuldigt wenlen, und bei deren Verfolgung sowie 
beim Schutz, der Beratung und der Unterstlltzung von Opfern 
und Zeugen zusammenzuarbeiten; 

14. ist sich dessen bewl4Jt. daß die Opfer von VetgeWal
tigungen und sexueller Gewalt außerordentliches Leid erdul
den und daß es angemessener Maßnahmen bedarf. diesen 
Opfern Hi1fe zu leisten. und verleiht ihre! Besorgnis 
insbesondere hinsichtlich des Wohls derjenigen Opfer Aus
drock, die zu den im eigenen Land Vertriebenen ode! ander
weitig durch den Krieg Betroffenen gehören, die scbwere 
'll:aumaIa erlitten haben und die psychosozia1e und anderweiti
ge Hi1fe benötigen; 

15. fonJert alle Staaten und alle in Betracht kommenden 
zwischenstaat1i und nichtstaatlichen Organisationen. 
insbesondere auch das Kinderhilfswerk der Vereinten Natio
nen, das Amt des Hohen KmnmiAAMI der Vereinten Nationen 
für Flllchtlinge und die Weltgesundheitsorganisation, nach
drllckUch auf, den Opfern von Vergewaltigungen und Miß.. 
handl1mgen bei ihre! physischen und psychischen Rehabilita
tion entsprechende Hi1fe zu gewllbren und die gemeinwesen
gestiItzten Hi1fsprognumne zu unterstI1tzen; 

16. ersucht den GenetalsektetIi die erforderlichen Mittel 
bereitzustellen, über die er in dem Gebiet vetfllgt, um allen 
künftigen Missionen freien und sicheten Zugang zu Haftorten 
zu ermög1icben; . 

17. ersucht den GeneraIsektetII tJlfPerdem, splltestens bis 
zum 1. MlIIz 1995 einen aktualisierten Sacbbericht vorzulegen. 
in dem die Frage der Vergewaltigung und Mißhandlung von 
Frauen in den Gebieten bewaffneten Konflikts in Bosnien und 
Hetzegowina behandelt wird, insbesondere in den Gebieten, zu 
denen dem Sonderberichtetstallel der Zugang verweigert wird, 
und in dem die zur Durcbfülmmg diese! Resolution ergriffenen 
Maßnahmen dargeste1lt werden; 

18. beschließt. ihre Behandlung dieser Frage auf ihre! 
fIlnfzigsten 'llIgung fortzusetzen. 

94. Plenarsltvmg 
23. D~ember 1994 
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4!11206. Die MenscbllllJ.'eChflllltuatloD In Ru ....... 

Die Generalve1'Sfll//llllung. 

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erklärung der MenschenrechteI! • dem 1ntema
tiona1en Pakt über wirtscbaftliche, sozia1e und kultute1le 
Rechte"'. dem lntemationa1en Pakt über btltgerliche und 
politische Rechte"·. der Konvention über die Verhütung und 
Besttafung des Völkermotdes'09 und anderen anwendbaren 
Rechtsaklen auf dem Gebiet der Menschenrechte und des bu
manitIIren Rechts, 

unter Hinweis auf die Resolution 8-3/1 der Menschen
rechtskommissiun vom 25. Mai 1994'''. tnit der die K0mmis
sion einen Sonderberlchtetstatter zur Uutetsuchung der Men
schenrechtssituation in Ruanda eingesetzt bat, 

unter Hinweis auf die Einsetzung der Sachverstilndigen
kommission nach Resolution !l35 (1994) des Sicherheitsrats 
vom 1. Juli 1994. deren Auftrag darin besteht, über schwere 
Verstöße gegen das bumanitIIte Völkerrecht in Ruanda Bericht 
zu OJstatten, 

vateftt betroffen über die Berichte des Sonderberichterstat
telS und der Sachverstlindigenkomtnission, wonach in Ruanda 
Völkermotd, systematische, weitverbreitete und f1agrante 
VetStöße gegen das humanitllre Völkerrecht und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit begangen worden sind, die zu 
massenhaften Verlusten an Menschen1ehen gefilbrt haben, 

sowie zutiefst betroffen über die Berichte des Sonderbe
richtetslllttets und der Sachverstllndigenkommisoion, wonach 
der ethnische und politische bewaffnete Konf1ikt in Ruanda zu 
anderen schweren Menschenrechtsverletz und Verstö.Ben 
gegen die Menschenrechte gefilbrt bat, namentlich zur Verlet
zung des Rechts auf Lehen, des Rechts auf körperliche und 
geistig-seelische Unversehrtheit, des Rechts, nicht der Foltet 
und andeter gmusamer. unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung untetwotfen zu wenIen, sowie des Rechts, nicht 
aufgnmd der ethnischen Herkunft diskriminiert zu werden und 
Schutz vor der Aufstachelung zu solcher Diskriminierung zu 
erhalten, 

In BekrlJ,ftlgung der von der We1tkonferenz über Men
schenrechte bekllndetM großen Besorgnis über die Verlet
zungen der Menschenrechte im Zuge bewaffneter Konflikte, 
von denen die Zivilbevölkerung. insbesondere Fnwen. Kinder. 
ältere Menschen und Behinderte, betroffen sind .... 

feststellend, daß im Anschluß an die Waffenruhe vom 
18. Juli 1994 eine neue Regierung in Ruanda gebildet wunIe, 
die sich bemüht, tmch den durch den btlrgerkriegsälm1ichen 
Konf1ikt verutSaCbten umfaugteichen SchlIdeu die Herrschaft 
des Rechts wiederberzustellen und die Zivi1verwaltung sowie 
die soziale, rechtliche, materielle, wirtschaftliche und men
schenrecbtliche lnfrasttuktut Ruandas wiederautZubauen. 

mit Besof8111s feststellend, daß die Lage _ der Bemühun
gen der Regierung Ruandas um die Gewähr1eistung des 
Friedens und der Sicherheit und die Wiederherstellung der 
Hemchaft des Rechts nach wie vor unsicher ist, wie aus Be-

." SIeho OJ/Idtd Recortb of the _ ond SocItd Ctnmd/, 1994. 
Supp/emJmt No. 4B (B/19941241Add.2-BlCN.4I1994/132fAdd.2). Kap. U. 

... Sielte AlCONF.lS7124 (Tell 1), Kap. m. AhsdtitItt I, ZIffer 29. 
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richten über das Verschwinden von Personen. wiIlJdlrliche g1iooSla"""l anschließend, Beiträge zur Ausweitung der Men-
Festnahmen und Inhaftnahmen, summarische Hinrichtungen schenrechtsaktivitäten im Feld bereitzustellen, 
und die Zerstllrung von Vermögenswerten hervorgeht, und mit 
Genngtnung darüber. daß sich die Regierung Ruandas ver
pflichtet hat, die Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten zu schützen und zu fördern und der Straf
freiheit ein Ende zu bereiten, indem gegen die fiIr Vergeltungs
maßnahmen Verantwortlichen ennitte\t wird und diese 
strafrechtlich verfolgt werden. 

besorgt über die Gefahr. die von den weiter auftretenden 
Fällen von Gewalttlltigkeit und Intoleranz in Ruanda ausgeht, 
welche die uneingeschdlnkte Verwirklichung der biligerlichen, 
politischen. sozialen und kultorellen Rechte behindern, 

sowie besorgt darüber. daß diese Ereignisse ein Klima der 
Unsicherheit schaffen. welches die Flüchtlinge und die 
Vertriebenen an der Heimkeht hindert, sich dessen bewußt, 
daß die Heimkehr diese: Personen eine Grundvoraussetzung 
für die NormaIisierung der Situation in Ruanda und in den 
LiIndem der Region ist, und außerdem besorgt über Berichte, 
wonach in den Flüchtlingslagern, insbesondere von den ehe
maligen ruandischen Behörden nach wie vor Einschüch
terungs. und Gewalthandlungen begangen werden, durch die 
die Flücbtlinge davon abgehalten werden. heimzukeIrren. 

Im Bew!f!Jtsein dessen, daß !f<:hniscbe Hi1fe und Beratungs
dienste der Regierung Roandas behilflich sein werden. die s0-

ziale, rechtliche. materielle. wirtschaftliche und menschen
rechtliche Infrastruktor Ruandas wiederaufzubauen, 

ferner besorgt über die nach wie vor vorkommenden 
Behinderungen der homanitären Hi1fsIieferungen, insbesonde
re durch die ehemaIigen ruandischen Behörden, die bereits 
zum Abzug einiger nichtstaatIicher Organisationen gefDhrt ha
ben. die fiIr die Verteilung der Hilfsgüter in den Lagern 
außerhalb Roandas verantwortIich sind, 

mit Genugtuung über die Bemflhungen des Generalsekre_ 
tärs, seines Sonderbeanftragte fiIr Ruanda, der Hohen Kom
missarin der Vereinten Nationen fiIr FlüchtIinge, der Sekre
tariats-Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten und der 
nichtstaatIichen Organisationen sowie der Menschenrechts
kommission nnd ihrer Sonderberichtetstattet. 

in WUrdigung der vom Hohen Kommissar der Vereinten 
Nationen fiIr Menschenrechte ergriffenen Initiativen, nament
lich der Besuche, die er Ruanda zur rechten Zeit abgestattet 
hat, sowie mit Genugtnung über die Anstrengungen, die er 
unternommen hat, um sicherzustellen, daß der Sonderbericht
erstattet von einer Gruppe von Menschenrechtsbeauft im 
Feld unterstützt wird, die in enger Zusammenarbeit mit der 
Hilfsmission der Vereinten Nationen fiIr Ruanda und anderen 
in Ruanda tätigen Organisationen und Prognunmen der 
Vereinten Nationen vorgehen, sowie in WOrdigung seiner 
Bemflhnngen um die Erleichterung der Koordiniernng und der 
Zusammenarbeit zwischen der Sachvers1llndigenkomon 
und dem Sonderberichterstatter. 

Im BewrtJtsein der wichtigen Rolle, die den Menschen
n:chtsbeauftmgt im Feld bei der Schaffung eines der vollen 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten 
förderlichen Umfelds und bei der Verhinderung weiterer 
Verstöße zukommen wird, in Anbetracht der Notwendigkeit 
der raschen Dislozierung einer ausreichenden Zahl solcher 
Beauftragten. damit sie diese Aufgabe wahrnehmen können, 
und sich der Aufforderung des Generalsekretärs an die Mit-

betonend, daß alle Parteien in Roanda die Gl1Indsätze des 
am 4. August 1993 in At1Ischa unterzeichaeten Friedensab
kommens zwischen der Regierung der Ruandischen Republik 
und der Ruandischen Patriotischen Front"'" anzuwenden ha
ben, das den Rahmen fiIr Frieden, nationale Aussöhnung und 
Einheit in Roanda darstellt, und mit Genngtnung Ober die Be
mflhungen, die der derzeitige Vorsitzende der Versammlung 
der Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrikani
schen Einheit, der Generalsekretär der Organisation der afri
kanischen Einheit und der Präsident der Vereinigten Republik 
Thnsania. All Hassan Mwinyi, in seiner Eigenschaft als Ver
mitt1er im Friedensprozeß von At1Ischa, unternommen haben, 

unter Hinweis auf die Resolution 965 (1994) des Si
cherheitsrats vom 30. November 1994. in der der Rat das 
Mandat der Hilfsmission erweitert hat, um zur Sicherheit und 
zum Schutz der Vertriebenen, Flüchtlinge und getiihrdeten Zi
vilpersonen in Roanda beizutragen, Sicherheit und Unterstüt
zung fiIr die Verteilnng von Hilfsgötern sowie für die huma
nitären Hilfseinsätze zu gewlihr1eisten, zur Sicherheit der 
Menschenrechtsbeanftragten und des Personals des interna
tionalen Strafgerichts zur Verfolgung der Personen, die fiIr 
Völkermord und andere schwere Verstöße gegen das hunumi
täre Vö1kerrecht im Hoheitsgebiet Roandas zwischen dem 
1.1anuar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich 
sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger. die fiIr während 
desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten 
begangenen Völkermord oder andere derartige Verstöße 
verantwortIich sind, in Ruanda beizutragen und bei der 
Aufstellung und Ausbildung einer neuen, integrierten natio
nalen Polizei behi1f1ich zu sein, sowie unter Hinweis auf den 
revidierten Dislozierungsplan des Generalsekretllrs fiIr die 
Hilfsmission. durch den die Sicherheit in allen Gebieten des 
Landes gefiIrdert und Bedingungen geschaffen werden sollen, 
die der Rückkeht der Flüchtlinge förderlich sind, 

sich dessen bewrifJt. daß das Ausmaß der '1i'agödie in 
Ruanda die Art von Koordinierung und die Ressourcen erf0r
dert, die die Vereinten Nationen wirksam erbringen können, 
und die Aufforderung unterstützend, die der Generalsekretär 
im Rahmen des Notbilfep1ans zur Wiederherstellung normaler 
VerbiUtnisse in Roanda an die MitgliooSlaateot der Vereinten 
Nationen, die Organisationen der Vereinten Nationen und die 
nichtstaatIicben Organisationen gerichtet hat, Roanda sofort 
koordinierte !f<:hniscbe und finanzielle Hi1fe zu gewähren, 

in Anerkennung dessen, daß wirksame Maßnabmen zur 
Verhinderung weiterer Verletzungen der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten angesichts der Situation in Ruanda ein zen
traler und integrierender Bestandteil der GesamtmaBnahmen 
der Vereinten Nationen sein müssen, 

sowie in Anerkennung dessen, daß eine starke Menschen
rechtskomponente fiIr den poIitiscben FrIedensprozeß und den 
Wu:derautbau Ruandas in der KonfIiktfolgezeit unerllßlich Ist, 

der Allffassung. daß die internationale Gemeinschaft und 
die Regierung Ruandas alle Bemflhungen um die Konsolidie
rung des Friedens, die GewIIhrleistung der vollen Achtung vor 
den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den Wreder-

.. SIebo A/48/824-S126915. Anbaug I; siehe 0JjIcI0l Records of the 
Secur/Iy Cormc/l, Forty-eighJh y...,.. s.pphmumtfor Oetober. Nuvember arul 
Dscember 1993. Dokument 8/26915. 



aufbau Jluandas genau verfolgen und weiter unterstiItzeD 
müssen, 

1. begrf4Pt die Berichte des SonderberichteIStaIteIS für 
die Menschenrechtssituation in Ruanda'01; 

2. verurteilt azif das entschiedenste alle VöIkermOId
handlungen und Verstöße gegen das humanitllre Völken'echt 
sowie alle Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen 
die Menschenrechte, zu denen es während des Konflikts in 
Ruanda, insbesondere nach den tragischen Ereignissen vom 
6. April 1994. gekommen ist; 

3. verurteilt tJ14ßerdem azif das entschiedenste die Bot
f\lhrung und Tötung von militiirischem Friedenssicherungs
persona\ der HilfsmiMion der Vereinten Nationen für Ruanda, 
die Tötung von Personal der im Lande tätigen humanitären 
Organisationen, die wiIIkiIrliche Tötung lmschu1diger Zivflpe1'
sonen und die Zerstörung von Verm1Igenswerten während des 
KonfJikts, a1Ies flagrante Verstöße gegen das immanitllre 
Völkerrecht; 

4. erklllrt erneut, daß alle Personen, die VölkermOId oder 
andere schwere Verstöße gegen das humanitIIre Völkerrecht 
begehen oder genehmigen oder für schwere Menschenrechts
verletzungen verantwortlich sind, dafIIr individuell verant
wortIich sind und zur Rechenschaft gezogen werden und daß 
die internationa1e Gemeinschaft a1Ies daransetum wird, um 
diejenigen, die dafIIr verantwortlich sind, im Einklang mit den 
internationalen GnJnds!!tzen des rechtlichen Gehörs vor 
Gericht ZU bringen; 

5. begrlJ,ßt die gemll8 Resolution 955 (1994) des Si
cherheitsrats vom 8. November 1994 erfolgte Schaffung des 
Internationalen SIlafgerichts zur Verfolgung der Personen, die 
für VöIkermOId und andere schwere Verstöße gegen das 
humenitllre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen 
dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verant
wortlich sind, sowie mandischer· Staatsangehöriger. die für 
während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbar
staaten begangenen Vö1kermOId und andere derartige Verstöße 
ve.nmtwortIich sind, und fordert die Staaten nachdrilckIlch auf, 
mit dem JntemationaIen Gericht voll ZlISS1D1Denzuarbeiten; 

6. ersucht die Staaten, die an schweren Verstößen gegen 
das humanitllre Völkerrecht, Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit oder VöIkermOIdhandlungen beteiligten Personen 
Schutz gewiihrt haben, in Zusammenarbeit mit dem Interna
tiona1en Gericht für Ruanda die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen. um sicherzustellen. daß diese Personen nicht der 
Bestrafung entgehen; 

7. nimmt mit großer BesorsnIs Kenntnis von den Fest
stellungen des SonderberichteJstatte.ts. wonach es in Ruanda 
noch immer zum Verschwinden von Personen. wiUkDrlichen 

. Festnahmen und Inhaftnahmen. snmmarischen Hinrichtungen 
und zur Zerstörung von Verrnllgenswerten kommt, ermutigt 
die Regierung Ruandas, sicherzustellen, daß gegen die für 
solche Handlungen VerantwortIichen ermittelt wird und daß 
sie im Einklang mit den intemationaIen GnJOdsliRen des 
rechtlichen Gehörs strafrechtlich verfolgt werden, und begrüßt 
die von der Regierung Ruandas in dieser Hinsicht eingegange
nen Verpf1ichtungen; 

'" A/491508-S1199411157. AnbIIDge I und D und A/49/S081Add.l
SI199411157/Add.l. Anbang; siebe 0jJIdal RI1amIs ojtIUI SecuriIy c..,..,a, 
Forty.nlnth Year. Supplement for October. Novmnber und December 1994. 
Dnlmmente 8/199411157 und Add.!. 

8. ermutigt die Regierung Ruandas. die Achtung vor den 
Menschenrechten und Gnmdfreiheiten zu schützen und zu 
fIlrdem, betont, daß ein Umfeld geschaffen werden m.uß, das 
der Verwirklichung der bllrgerlichen, politischen, wirtschaftli
chen. sozialen und kultnreUen Rechte und der ROckkebr der 
FlOchtlinge und Vertriebene an ihre Heimstlitten förderlich ist, 
und begrüßt in dieser Hinsicht die von der Regierung Ruandas 
eingegangenen Verpf1ichtungen; 

9. bestlJrktdieRegierung Ruandas in ihtenBemjllmngen. 
alle Staatsbllrger. die nicht für VöIkermon:lhandlungen oder 
andere schwere Verstöße gegen das humanitllre Völkerrecht 
verantwortlich sind, unabhängig von ihrer ethnischen Zn
gehtlrigkeit in ihre Strukturen auf dem Gebiet der Verwaltung. 
der RechtspfJege, der Politik und der Sicherheit einzribeziehen; 

10. blltet die Mitgliedstaaten, die Organisationen und 
Organe des Systems der Vereinten Nationen sowie die zwi
schenstaatlichen und nichtstaallichen Organisationen, ver
stärkte Anstrengungen zu unternehmen, um der Regierung 
Ruandas durch die Gewilhrung finanzieller und technischer 
HiJfe bei ihten Bemj!lmngen um den Wiederaufbau der 
ZivilverwaItung und der sozialen, rechtlichen, materiellen, 
wirtschaftlichen und menschenrechtlichen Infrastruktur 
Ruandas behilflich zu sein; 

11. begrqpt die BemOhnngen der Regierung Ruandas um 
die Wiederherstellung der Herrschaft des Rechts und um den 
Wiederaufbau des mandischen JU8tizsystems und bittet die 
Mitgliedstaaten, die Organisationen und Organe des Systems 
der Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen, verstllrkte Anstrengungen zu 
unternehmen. um technische und finanzielle HiJfe für das 
Justizwesen bereitzustellen, insbesondere um die Unabhängig
keit und Unparteilichkeit der RichteJschaft zu gewllhr1eisten, 
und begrüßt in dieser Hinsicht die Anstrengungen, die das 
Sekre1ariats-Zentrum für Menschenrechte untemimmt, um 
dem Justizministerium Ruandas behilflich zu sein; 

12. bIltet die Mitgliedstaat"'!, die Organisationen und 
Organe des Systems der Vereinten Nationen sowie die zwi
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen tJ14ßer
dem, verstllrkte Anstrengungen zu unternehmen. um den 
Sicherheitsorganen in Ruanda, namentlich auch im Hinblick 
auf die Poll7Jliansbildung. technische und finanzielle Hilfe zu 
gewiIhten, und begrI1ßt in dieser Hinsicht die Hllfe, welche die 
Hilfsmission der Regierung Ruandas bei ihten Bemj!lmngen 
um die Aufstellung einer neuen integrierten Polizei gewIIhrt; 

13. verurteilt a1Ie, die - in einigen FllUen mit Gewalt - die 
freiwillige RllckfahruDg von FlOchtIingen verlJindem, und alle, 
die den HiJfebedürftigen, insbesondere in den FlOchtIings
lagern, den Zugang zu humanitllrer HiJfe verweigern, und 
fordert die zuständigen Behörden auf. die Sicherheit in diesen 
Lagern zn gewllhrleisten; 

14. fordert die znständigen Behörden in Ruanda und in 
der Region nachdrllckllch auf, in den FlOchtIings- und Ver
triebenen1agern die volle Achtung vor den Menschenrechten 
und Gnmdfreiheiten zn gewllhrleisten; 

15. begrqßt es, daß sich die Regierungen Zaires, der 
Vereinigten Republik Thnsanias und Burundis verpflichtet 
haben, bei der Lösung der Probleme behilflich zu sein, denen 
sich die FlOchtlinge gegen!Ibersehen. und fOIdert sie auf. alles 
zu tun, um die Sicherheit der FlOchtIlnIl" und des Personals zu 
gewllhrleisten. das den Flüchtlingen hnmanitllre HiJfe 1eistet; 
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16. foTikrtdie Regierungen der Region nachdrllckUch fllif, 
MaBnabmen zu ergreifen. um zu verbindern, daß ihr Hoheits
gebiet zur Verfolgung einer DestabiIisienmgsstratgie im 
Inneren Ruandas benutzt wird; 

17. foTikrt die ruandischen Behörden und das ruandische 
Volk 1IQCMrflcklIch fllif, sich fDr die nationale Aussöhnung 
und Binheit in Ruanda, fDr Frieden in dem Land und in der 
ganzen Region cioznsetren und gemeJOS8IIJ auf die Umsetzung 
der Onmds1!tz.e hinzuarbeiten, die in dem in Aruscba unter
zeichneten Friedf.osabkommen zwischen der Regierung der 
Roandischen Republik und der RDaodischen Patriotischen 
Front"" enthalten sind, das den Rabmeo fDr Frieden, nationale 
Aussöbnung und Binheit in Ruanda darstellt; 

18. begrqßtdieAnslrengungen, die der Hohe Kommissar 
fDr Menschenrechte der Vereinten Natiooen unternimmt. um 
sicherzustellen, daß die BemDhungen der Vereinten Nationen 
um die Koofliktheilegung und Friedeoskonsolidierung in 
Ruanda eJoe starke Menscheorechtskopooente aufweisen und 
durch ein umfasaeodes Hilfsprogramm auf dem Gebiet der 
Meoscheorechte wirlcsam unterstIltzt werden, das oach Bedarf 
auf die Sachkenntois und Kapazitliteo aller Thile des Systems 
der Vereinten Natiooen zurllckgreift, die in der Lage sind, zur 
Förderung und zum Schutz der Menschenrechte in Ruanda 
beizutragen; 

19. begrtJjlt ar(/Jerdem die KooperatiODSbereJtschaft, die 
die Regierung Roandas dem Hohen Kommissar der Vereinten 
Natiooen fDr Menscheorechte und dem Sonderberichtenltalter 
gegeoflber bewiesen hat, sowie die 'I1Itsache, daß die Regie
rung den Einsatz von im Feld tlIIigen MenschenrechlSbeanf
!ragten akzeptiert hat, in Anbetracht der wichtigen Rolle, die 
ihnen in enger Zusammenarbeit mit der Hilfsmisoion und 
anderen in Ruanda tlIIigen Orgaoisationen und Programmen 
hei der Schaffung eines Klimas des Vertrauens und eines 
sicheren Umfelds zukommt, das die volle Achtung vor den 
Meoscheorechten und Grundfreiheiten begllnstigt und weitere 
Verstöße verhindert; 

20. bittet die MitgUedstaaten, sich vemtlIrkt um die 
Unterstf1tzung der in Ruanda im Feld dmchgefOhrten Men
schentech1sakti.vitllten zu bemIIhen; 

21. eTBUChtden Genetalsekretär,geeigneteMaßnabmenzu 
etgIeifen, um die Bereitstellung angem Si Der fioanzieller und 
menschlicher Ressourcen sowie logistischer Unterstlltzuog fDr 
die rasche DisIozierung einer ausreichenden Zahl von Men
scheorechtsbeauftmgten im Feld und die Durcbfllhrung von 
technischen Hilfsprogrammen und Beratungsdieosten sicher
zustellen; 

22. ersucht den Genera1sektetii flI4IJenJem, dem Sonder
beauftnlgten alle erforderlichen Ressourcen zur Verfllgung zu 
stellen, damit er seinen Auftrag erfIIIlen kann; 

23. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrw 
fIInMgsten Tagung fortzusetzen. 

94. Plenorsltvmg 
23. Dezember 1994 

49J7JY1. Die MeDScl1emeclttlIln Afgitgn!stan 

Die Generrzlversammlung, 

geleitet von den Gruods1!tz.en der Charta der Vereinten 
Nationen, der Al1gemeJoen ErkIllrung der Menschenrechtell 

und der Intematinnalen Menschenrecblsp17 sowie von den 
anerkannten humanitliren Normen, die in den Geofer Ab
kommen vom 12. August 1949170 und den dazugehörigen 
ZusaIzprotokoUen von 1977171 enthalten sind, 

Im BewuJJtseln ihrw Aufgabe, die Achtung vor den Men
schenrechten und Grundfrelheiten fDr alle zu fIIrdern und zu 
festigen, sowie entschlosaen, steIS wachsam zu bleiben, was 
Menschenrechtsverletzuogen betrifft, wo immer diese VOI" 
kommen, 

erneut erkIilmtd, daß alle Mitgliedstaatrm verpfIicbtet sind, 
die Menschenrechte und Grundfrelheiten zu fIIrdern und zu 
sch1I!zen und die Verpflichtungen zu erfIIllen, die sie kraft der 
verschiedenen internationalen Rechtsakte aus freien StfIcken 
eingegangen sind, 

unter Hinweis auf die Resolution 1984137 des WIrtschafts
und Sozialrats vom 24. Mai 1984, in der der Rat den Vorsit
zenden der Meoschenrechtskommission ersucht hat, einen 
Sonderberichtmstatter zur Untersuchung der Menschemechts
situation in Afghanistan zu ernennen, mit dem Auftrug, 
VorscblIIge auszuarbeiten, die dazu beitragen könnten, den 
vollen Schutz der Menschenrechte der Bewohner dieses 
Landes vor, wfIhrend und nach dem Abzug aller ansllimljscben 
Streitkrli.fte sicherzustellen, 

sowie unter Hinweis auf alle ihre Resolutionen zu dieser 
Frage sowie die Resolotioneo der Menschenrechtskoon 
und die Beschlflsse des Wirtschafts- und Sozia1raIs, 

Insbesondere Kenntnis nehmend von der Resolution 
1994184 der Menschemechtskommission vom 9. Miirz 199432

, 

in der die Kommission beschloß, das Mandat ihres Sonderbe
richtetSlatteis für die Menschenrechtssituation in Afghanistan 
um ein 1ahr zu verlllngern und ihn ZU ersuchen, der General
versammlung auf ibrer neunundvierzigsten Thgung Bericht ZU 
Cisbltten, sowie von dem Beschluß 19941268 des WIrtschafts
und Soziakats vom 2S.1u1i 1994, in dem der Rat den Beschluß 
der Kommission billigte, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolmion 481152 vom 
20. Dezember 1993 sowie mit Besorgnis feststellend, daß sich 
die Meoschenrechtssituation in Afghanistan 1994 aufgrund des 
Wiederauflebeos groSange1egter Kampfhandlungen weiter 
verschlechtert hat, 

unter Hinweis auf das am 14. November 1970 verabschie
dete Öbereinlrommen fIber die Mittel zum Verbot und zur 
Verhiltung der unerlaubten Binfuhr. Ansf1Ihr und Eigentums
flbertragung von Kulturgut"", 

feststellend, daß oach dem Fall der frf1heren afghanischen 
Regierung für eine Übergangszeit ein JsJmnjsclter Slaat Afgha
nistan geschaffen wurde, 

mit tiefer Besof81llsfeststellend, daß tro1Z der Bemflhungen 
und Initiativen, namentlich auch seitens der afghanischen 
Regierung. zur Sicherung vo1ls!llndigen Friedens und echter 
Stabilitllt in Thilen des HoheJtsgehiets von Afghanistan, 
insbesondere in Kabul, oach wie vor eine Situation der 
bewaffneten Konfrontation besteht, die vor allem die Zivilbe
völkerung in Mitleidenschaft zieht, welche noch immer das 

... Orgmrieatlon dor V __ filrli<zlel1llJ1g. _aad 
KuIbIr,lIJJcortls ofthe Gtmeml Conforence, SbaunIh -. Parts. 12 ()c. 
tDbsr to 14 November 1970, VoL I, Rerolulions, Seite 135. 
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Ziel wahlloser militllrischer Angriffe der rivalisierenden 
Gruppen sowie von Nabrungsmittelblockaden ist, und die zu 
einem spnmgbafteo Anstieg der Anzahl der im eigenen Land 
Vertriebenen gefIIhrt bat, 

besorgt darIIber, daß die in dem Land hemchende Situation 
die Sicherheit der Angehllrigen aller ethnischen und religiösen 
Gruppen, einschließlich der Minderheiten, beeintriichtigt, 

insbesondere besorgt darllber, daß die bewaffnete Kon
fmnIDtion in Afghanistan zu einer Situation gefIIhrt hat. in der 
es unmöglich ist, im ganzen Land ein einheidiches Justiz
system einzurichten, 

mit ~ KennIIIJs nehmend von den Meldongen über 
Verletzungen der in dem Internationalen Pakt über biIrgerliche 
und politische Rechte"s verankerten Rechte, wie des Rechts 
auf Lehen, Freiheit und persönliche Sicherheit sowie Mei
nungsfreiheit, freie Meinungsäußetung und Vereinigungs
freiheit, 

in großer Sorge über die von einigen Mitgliedern der 
kriegfilhrenden Parteien in Afghanistan begangenen wieder
kehrenden Menschenrechtsverletzungen, die gezielt oder in 
erster Linie gegen Frauen gerichtet sind, und über den Mangel 
an Achtung vor Frauen und ihrer köJperlichen Unversehrtheit 
und WiIrde, wie vom Sonderberichterstatter berichtet, 

besorgt über Berichte, wonach rivalisierende Gruppen Per
sonen aus politischen Gründen in Haft balten, insbesondere in 
GeflIngnissen, die von politischen Parteien unterhalten werden, 

besorgt feststellend, daß sich einige Parteien durch die 
Herstellung und den Verkauf unerlaubter Drogen Waffen und 
anderes militlirisches GerIIt beschaffen. 

feststellend, daß noch viel zu ton bleiht, damit die Behand
lung der Gefangenen den Genfer Abkommen vom 12. Angust 
1949 und den dazugehllrigen Zusatzprotokollen von 1977 
entspricht, 

in großer Sorge über die Situation der Flüchtlinge und 
Blnnenvertrlebenen, die sich aufgrund der in Afghanistan 
hemchenden Situation 1994 weiter verschlechtert bat, und mit 
dem Ausdruck der Hoffnung, daß die VeriJältnisse im Lande 
eine rasche Wiederaufnahme der Rückff1lmmg der noch im 
Exil lebenden Personen ermöglichen werden, 

mit Genug/Ull1lg über die Anstrengungen, die einige Nach
barllInder unternehmen, um trotz schrumpfender finanzieller 
und sonstiger Ressourcen den afghanischen Flüchdingen bis ZU 
ihrer Rückfllbrung Hilfe zu gewäbren, 

in dem Bew/f/Jtsein, daß Frieden und Sicherheit in Afgha
nistan Voraussetzung sind fiIr die erfolgreiche Rückfllbrung 
der mebr als drei Millionen Flüchtlinge und insbesondere fiIr 
die Herbeifflbrung einer umfassenden politischen Lösung und 
die Bildung einer frei und demokratisch gewilhlten Regierung, 
fiIr die Beendigung der bewaffneten Konfrontation in Kabul 
und in einigen Provinzen, fiIr die Rllumung der in vielen 
Thi\en des Landes angelegten Minenfelder, fiIr die Wiederher
stellung einer wirksamen öfI'endichen ClewaIt im ganzen Land 
und fiIr den Wtederautbau der WIrtSChaft, 

feststellend, daß die von dem Islamischen Staat Afghanistan 
1992 erlassene Generalamnestie ohne jedwede Diskriminie
rung angewandt werden sollte und daß die von rivalisierenden 

Parteien ohne Gerichtsverfahren auf afgbanischem H0heits
gebiet in Haft gehaltenen Personen bedingungsins freigelassen 
werden sollten, 

in WUrdlgl/1lg der Aktivitäten, die das Amt des Hohen 
KommiSSlß'll der Vereinten Nationen fiIr Flüchtlinge und das 
Internationale Komitee vom Roten Kreoz in Zusammenarbeit 
mit den afghanischen Behörden sowie nlchtstaatliche Organi
sationen zugunsten des Volkes von Afghanistan durchführen, 

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Sonder
bericbtetstnners"" und von den darin enthaltenen ScbluBfnlgo
rungen und Empfeblungen, 

in WUrdlgung der Bemühungen, die der Sonderbericht
erstatter unternimmt, um die Resolution 1994145 der Men
schenrechtskommission vom 4. März 199432 und die Erk1llrung 
und das Aktionsprogramm von Wien", die von der Welt
konferenz über Menschenrechte am 2S.Juni 1993 verabschio
det wurden, umzusetzen,indem er in seinen Bericht lnforma
tionen über Menschentechtsverletzungen an Frauen aufnimmt, 

feststellend, daß der Sonderberichterstatter vier Provinzen 
in Afghanistnn besucht bat, sowie bedauernd, daß es ihm 
aufgrund des anhaltenden Raketen- und Artilleriebeschusses 
Kabuls nicht möglich war, die Hauptstadt des Landes zu 
besuchen, 

1. begrl4fJt die KooperationsbereItschaft, welche die 
Behörden in Afghanistan in Anbetracht der dort derzeit 
hemchenden UmstJ!nde gegenüber dem Sonderberichterstntte 
der Menschenrechtskommission fiIr die Menschenrechts
situation in Afghanistan bewiesen haben; 

2. begrl4fJt atjßerdem die Kooperationsbereitschaft, 
welche die Behörden in Afghanistan insbesondere gegenüber 
dem Koordinator für humanitllre und wirtschaftliche UnterstIlt
zungsprogramme in bezug auf Afghanistan und gegenüber 
internationalen Organisationen, wie beispielsweise den San
derorganlsationen, dem Amt des Hohen Kommissars der Ver
einten Nationen für Flüchtlinge und dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz, bewiesen haben; 

3. fordert alle afghanischen Parteien nacht:lrllcklich auf, 
gegebenenfalls unter der Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen alles zu ton, um eine umfassende politische Lösung 
zu erzielen, was die einzige Möglichkeit zur Herbeifllhrung 
des Friedens und der vollstilndigen Wiederherstellung der 
Menschenrechte in Afghanistan ist, beruhend auf der freien 
Ausübung des Selbstbestimmungsrechts durch das Volk, lns
besondere durch freie und unvertii\scbte Wahlen, auf der EIn
stellung der bewaffneten KonfmnlDtion und auf der Schaffung 
von Bedingungen, die den etwa drei Millionen Flilchdingen so 
bald wie mllg\ich die freie, sichere und wilrdige Rückkebr in 
ihre Heimat ermöglichen, wann immer sie dies wünschen, und 
die allen Afghanen die uneingeschränkte Wahrnebm,mg der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten gestatten; 

4. begrl4fJt alle die Bemühungen um die Herbeifilbrung 
einer umfassenden, friedlichen politischen Lösung des Kon
flikts in Afghanistan, insbesondere die Anstrengungen der 
gemiiB der Resnlution 48J208 der Generalversammlung vom 
21. Dezember 1993 eingerichteten Sandermission der Ver
einten Nationen in Afghanistan, die den Auftrag bat, ein 

... A/49/6S0. Anhang. 
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breites Spektrum afgbaniscber FlIbrer zu konsultieren und ihre 
Auffassungen darüber einzuholen, wie die Vereinten Nationen 
Afghanistan am besten dabei unterstiltzen können, die na
tionale Wrederannäherung und den Wtederaufbau des Landes 
zu erleichtern, und ihre Feststellungen, Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen dem Generalsekretär vorzulegen, damit dieser 
entsprechende Maßnahmen veranlaBt; 

5. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Koopera
tionsbereitschaft, die das afgbanische Volk und seine FIIbrer 
gegenüber der Sondermission bewiesen haben, und fordert alle 
afghanischen Parteien nachdrilcklich auf, weiter mit ihr 
zusammenzuarbeiten, um eine umfassende Lösung der Krise 
in Afghanistan herbeizufiJhreo; 

6. fordert sowohl die Sondermission als auch den 
Sonderberichterstatter noeJulrllcklich tUif, einschIlIgige Infor.. 
mationen ausmtauschen, einander zu konsultieren und mitein
ander zusammenzuarbeiten; 

7. bittet die Vereinten Nationen, auf Ersuchen der 
afgbanischen Regierung und unter gebflhrender Berücksichti
gung der afghanischen 1i'aditionen Beratende Dienste und 
technische Hilfe für die Ausarbeitung einer Verfassung, die 
internationa1 anerkannte Menschenrechtsgrundslltze enthalten 
sollte, sowie für die Durchführung direkter Wahlen anzu
bieten; 

8. erkennt an, daß die Förderung und der Schutz der 
Menschenrechte wesentliche IDemente bei der Herbeiftlhrung 
einer umfassenden Lösung der Krise in Afghanistan sein 
sollten, und fordert alle afgbanischen Parteien auf, die Men
schenrechte zu achten; 

9. fordert alle afghanischen Parteien nachdriiddlch tUif, 
die in den Geofer Abkommen vom 12. August 1949 und den 
dazugehörigen ZusaIzprotokollen von 1977 verankerten aner
kannten bnmaniffiren Nonnen zu achten, den Binsa1z von Waf
fen gegen die Zivilbevölkeruog einzustellen, alle Zivilpersonen 
vor Vergeitungsmaßnahmen und Gewalttitigkeit, insbesondere 
vor Mißhandlung, Folterung und summarischen Hinrichtun
gen. zu schützen und die gleichzeitige FreilaSS'mg von Gefan
genen zu beschleunigen, gleichviel, wo sie inhaftiert sind; 

10. fordert die afghanischen Bebörden nachdrilcklich tUif, 
den Opfern schwerer Menschenrechtsverletzungen aus
reichende und wirksame Rechtsbebelfe zu bieten und die Täter 
im Einklang mit international anerkannten Nonnen vor Gericht 
zu bringen; 

11. fordert alle afgbanischen Parteien mit Nachdruck tUif, 
die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten von 
Frauen sicherzustellen, damit ihre Ehre und WiIrde im Ein
klang mit den Beatimmungen der internationalen Rechtsakte 
auf dem Gebiet der Menschenrechte und dem humanitllreo 
Recht gewlihrleistet sind; 

12. fordert alle Staaten und Beteiligten tUif, alles zu tun, 
um ihren Beschluß 47/428 vom 16. Dezember 1992 mit dem 
TItel "Kriegsgefangene und Vermißte infolge des Krieges in 
Afghanistan" umzusetzen, und fordert sie auf, alles zu tun, 
damit alle Kriegsgefangenen, insbesondere die frDheren 
sowjetischen Kriegsgefangenen, sofort freigelassen werden, 
wie dies in Artikel 118 des Genfer Abkommens vom 12. Au
gust 1949 llber die Behandlung der Kriegsgefangenen'" 
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vorgesehen ist, in Anbetracht dessen, daß die Feindseligkeiten, 
in welche die ehemalige Sowjetonion verwickelt war, von 
Rechts wegen und tatslIchIich beeodet sind, und damit außer
dem insbesondere nach den zahlreichen Afghanen gesucht 
wird, die infolge des Krieges noch immer vermißt werden; 

13. fordert mit Nachdnu:k die bedingungslose FreiIassong 
aller Gefangenen, die von rivalisierenden Gruppen auf 
afgbanischem Hoheitsgebiet ohne Gerichtsvelbandlung in Haft 
gehalten werden, und fordert die Schließung der von politi
schen Parteien unterhaltenen Gef'Jingoi_; 

14. fordert die Behörden in Afghanistan tUif, eingehende 
Nachforschungen llber das Schicksal derjenigen Personen 
anzustellen, die im Verlauf des Konflikts verschwunden sind, 
Amnestie-Erlasae in gleicher Weise auf alle Inhaftierten 
anzuwenden, die Dauer der Untersuchungshaft zu ~eddhzen, 
alle Gefangenen, insbesondere Untersuchungsgefangene und 
in Resozialisiernngszentren für 1ugendliche in GewaInsatn 
gehaItene Personen, im Einklang mit den vom Ersten Kongrell 
der Vemnten Nationen für Verbrechensverhlltuog und die 
Bebandlung Straffl11Ilger verabschiedeten Mindestgrundslllzen 
für die Behandlung von Gefangenen"" zu behandeln und auf 
alle yerdllchtigten oder VernrteiIten Artikel 14 Absatz 3 tf) 
sowie 5 bis 7 des Internationalen Paktes llber bllrgerIiche und 
politische Rechte anzuwenden; 

15. unterstreicht die Notwendigkeit der Auslieferung der 
humanitIIren HiIfsgilter durch die ErmlIglichung des ungehin
derten Zugangs llber alle Hauptstraßen nach KabuI; 

16. appelUert an alle Mitgliedstaaten, Afghanistan aus
reichende !>lIIDanitl!re HiIfe ~ gewiihren, um so zur Linderung 
des Leids der FIlichtlinge und insbesondere zur Verbesserung 
der Lebensbedingungen von Frauen, Kindern, Witwen und 
Waisen beizutragen, und fordert die NachharIllnder auf, den 
afghanischen FIlichtlingen weiter Hilfe zu gewilbreo; 

17. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrlIckIlch 
tUif, die immer größer werdenden finanziellen Arulttenguogen 
ZU unterstil1zen, die humanitlire Organisationen wie das Amt 
des Hohen KommiSSß1'!l der Vereinten Nationen für FIIiehtlinge 
und andere Organisationen der Vereinten Nationen sowie 
nichtstaatliche Organisationen unternehmen, um den afgha
nischen FIlichtlingen beizustehen; 

18. fordert die HoheKommissarin der Vereinten Nationen 
für FIlichtlinge nachdrilcklich mif, die afghanischen FIIIcht
linge in den Nachbarllindern weiter zu untelStillzen, bis ihre 
freiwillige Rllckfilhrung unbeschadet ihrer Sicberheit und der 
Wahrnehmung ihrer grundlegenden wirtschaftlichen und 
sozialen Rechte durchgefllhrt werden kann; 

19. appelliert eindringUch an alle Mitgliedstaaten und 
humaniffiren Organisationen, die Durchfilhrung der vom 
Koordinator für humanitl!re und wirtschaftliche UnterstIIt
zungspiogiamme in bezog auf Mgbanistan gepIanten Projekte 
sowie die Programme der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für FIlichtlinge, insbesondere die Pilotprojekte für 
die Rllckfllhrung von FIfIchtIingeo. auch weiterbin zu fllrdern; 

20. appelliert erneut an alle Mitglied!!laßteo, die hlUnao/tll
ren Organisationen und alle Betei1igten, in der Frage der Mi
nensnche und -rilumung voll zusammenzuarbeiten, um den 
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FlOcbtlingm. und Vertriebenen die Heimkehr in Sicherheit und 
Würde zu erleichtern; 

21. fonlen alle KonfIiktparteien 1IIlChdrIlcklich mif, alle 
erforderlichen Maßnahmen zu ergtelfen, um die Sicherheit des 
Personals der humanitllren OIgaoisationen zu gewährleisten, 
die an der Durchfllhnmg der humanitiiren und wirtschaftlichen 
Hilfsprogramme der Vereinten Nationen in bezug auf Afgha
nistan und der Programme der Hohen Kommissarln der Vet'
einten Nationen fIIr Flüchtlinge mitwirken, damit ,weitere 
heklagenswerte VorflUIe wie diejenigen vermieden werden, die 
unter dem genannten Personal Menschenleben gekostet haben; 

22. bittet die OIgaoisation der Vereinten Nationen fIIr 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur, den Zwischenstaatlichen 
Ausschuß fIIr die Förderung der Rückgabe beziehungsweise im 
Falle unerlaubter Aneignung der Rückerstattung von Kulturgot 
an das Ursprungsland zu beauftragen, auf Aufforderung und in 
Zusammenarbeit mit den afghanischen BehOrden ZU untersu
chen, wie das Museum von Kabul wiederhergestellt werden 
kann, insbesondere durch die Ausfindigmachung der dem 
Lande gehörenden gestohlenen GegenstlInde, Maßnahmen zur 
Verhinderung der unerlauhten Einfahr, Ausfuhr und der Ober
tragung der Eigentumsrechte an dem dem Museum von KabuI 
gehörenden Kunstgegenstlin vorzuschlagen und dem Exe
kutivrat der OIgaoisation der Vereinten Nationen fIIr Erzie
hung, WtsSeDSChaft und Kultur darüber Bericht ZU Clstatten; 

23. empftehlt die Ohersetzung des Berichts des Sonderbe
richterstatters in die Sprachen Dari und Paschtu: 

24. fanlen die Behürden in Afghanistan 1IIlC1uIrllcklich 
mif, mit der Menschenrechts1mmmission und ihrem Sonderbe
richterstatter auch weiterhin voll zusammenzuarbeiten; 

25. fanlen den SonderhericbterS1atteI mif, weiter informa
tionen Ober spezifische Fälle schwerer Menschenrechtsverlet
zungen zu sauuneln und sich noch umfassender und stärker um 
die Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen zu be
mOhen. die gezielt oder in erster Linie gegen Frauen gerichtet 
sind, um den wirksamen Schutz ihrer Menschenrechte zu 
gewährleisten; 

26. ersucht den Genera1sekretllr, dem Sonderbericht
erstatter jede erforderliche Unterstützung zu gewilhren; 

27. beschließt, die MenschenrechlBsituation in Afghani
stan auf ihrer t1lnfzigsten Thgung im Lichte der von der Men
schenrechtskommission und vom Wlrtschafts- und Sozialrat 
vorgelegten zusätzlichen Erkennmisse weiter zu behandeln. 

94. Plenarsitz.rmg 
23. Dezember 1994 

49/208. Umfeseude VenrirkUclumg der Erklllnmg und 
des AktIOiISprograDIIDS von WIen und diesbezilgll
che AnsclaIußmaßnahmen 

Die Generalvenommlwlg, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/121 vom 
20. Dezember 1993, in der sie die Erk1llrung und das Aktions
programm von Wien gebilligt hat. die von der Weltkonferenz 
über Menschenrechte'" die im Juni 1m in Wien stattfand. 
verabschiedet wurden, 

In Bekrilftlgung der Auffassung der Konferenz, daß die 
Förderung und der Schutz der Menschenrechte fIIr die interna
tionale Gemeinschaft eine vorrangige Angelegenheit ist, 

In Anbetracht dessen, daß die FOrderung der allgemeinen 
Achtung und Binha1tung der Menschenrechte und Grund
freiheiten eines der in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Hauptziele der Vereinten Nationen und eine der 
wichtigsten PrioritIiten der OIgaoisation ist, 

mit Genugtl/U1lg Ober die Resolution 19!1419S der Men
schenrechlBkommission vom 9. März 1994 Ober die Welt
konferenz über Menschenrechte"', in der die Kommission 
unter anderem alle Sonderheauftrag SonderherichtetstatWr, 
unabhlingigen Sachverständigen und tbemenhezogenen 
Arbeitsgruppen der Kommission aufgefordert hat. den in der 
Erk1llrung und dem Aktionsprogramm von Wien entbaItenen 
B)npfehlungen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats von 
Rechnung zu tragen, 

in Anerkennung der in der Erk1llrung und dem Aktions
programm von Wien bekundeten dringenden Notwendigkeit, 
FiUle der Verweigerung oder Verletzung von Menschenrechten 
zu beseitigen, 

iJberz.eugr, daß die Konferenz einen wichtigen Beitrag zur 
Sache der Menschenrechte geleistet bat und daß die Erk1llrung 
und das Aktionsprogramm von Wien in wirksame Maßnahmen 
seitens der Staaten, der Z1JstlIndigen Organe und OIgaoisatio
nen der Vereinten Nationen sowie der anderen in Betracht 
kommenden OIgaoisationen, einschließlich der nichtsmm1i
ehen Organisationen, umgesetzt werden miIssen, 

eingedenk dessen, daß die Erk1llrung und das Aktions
programm von Wien den Vereinten Nationen und der intema
tiunalen Gemeinschaft einen QJnfasse'lden Rahmen von 
Grundsiitzen, Zielen und Mitteln für die FOrderung und den 
Schutz der Menschenrechte an die Hand gehen, 

feststellend, daß die Arbeitslast und die Aufgaben des 
Systems der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Men
schenrechte durch die in der Erk1llrung und dem Aktions
programm von Wien vorgesehenen Tiltigkeiten weiter zu
genommen haben und daß die Generalversammlung auf ihrer 
achtundvieJ:zigsten 'Thgung erste Maßnahmen exgtiffen hat. um 
die Diskrepanz zwischen den vorhandenen Mitteln und den 
auftragsgemllßen Aktivitäten zu verringem, 

daran erinnernd, daß der Genera1sekretllr und die General
versammlung von der Konferenz ersucht worden sind, soforti
ge Maßnahmen zu ClgLelfen, um die Ressourcen fIIr das Men
schenrechtsprogramm im Rahmen des ordentlichen Hanshalts 
der Vereinten Nationen jetzt und für die Zukunft etbeblich zu 
erhöhen, 

Kenntnis nehmend von der Auffassung, die der Genera1se
kretär in seinem Bericht"'" zum Ausdruck gebracht hat. 
wonach die umgehende UnterstOtzung eines detaillierten Plans 
zur Verwirklichung der Erk1lIrung und des Aktionsprogramms 
von WIClI, samt den in diesem Zusammenhang erforderlichen 
finanziellen Beschlüssen, die Verwirklichung des breiten 
Spektrums von Zielen auf dem Gehiet der Menschenrechte 
erleichtem kfumte, die von der Konferenz vorgegeben worden, 
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feststellend, daß die Leiter aller Organisationen der 
Vereinten Nationen auf der ersten ordentlichen 'l1Igung 1994 
des Verwa\tungsausschusse fiIr Koordini im April 1994 
die Auswirkungen der Ergebnisse der ~ auf ihre 
jeweiligen Prognunme erörtert und sich verpflichtet haben, den 
Hohen J{ommissar der Vereinten Nationen fiIr Menschenrech
te, wie in der Resolution 48/141 vom 20. Dezember 1993 
dargelegt, bei der Koordinierung der mit Menschenrechts
fragen befaßten Organe, Organisationen und SondermJ!anisa
tionen der Vereinten Nationen zu unterstiltzen, 

1/QCh Behandlung des Berichts des Genemlsekretll:rs iIber 
die AnschlnBmaRnabmoo an die WeitkoDferenz iIber Men
schenrechte"" und des Berichts des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen fiIr Menschenrechte"", 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretiirs 
iIber die Anschlußmaßnahmen an die WeitkoDferenz über 
Menschenrechte und von dem Bericht des Hohen Kl>mmissars 
der Vereinten Nationen fiIr Menschenrechte; 

2. schließt sich der Au1fassung des Generalsek:retllrs 
an, daß die ErIdlirung und das Aktionsprogramm von Wren, 
ihre entsprechende Verwirklichung vorausgesetzt, einen 
Meilenstein in der Geschichte darstellen werden und daß 
hierzu konzertierte Anstrengungen seitens der Regierungen 
sowie der einzelstaatlichen Menschenrechtsinstitntionen, der 
intemationalen Organisationen, der Menschenrechtsorgane der 
Vereinten Nationen und der nichtstaatIichen Organisationen 
erforderlich sind; 

3. TIUlCht sich die in der Erkliirung und dem Aktions
programm von Wien bekundete Belailftigung der Wichtigkeit 
der Förderung der allgemeinen Achtung sowie der EinhaItung 
und des Schutzes aller Meoschenrechte und Grundfreiheiten 
im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen ZU eigen; 

, 4. ersucht den Generalsekretllr, fiIr die mllglichst weite 
Verbreitung der Erkliirung und des Aktiousprogramms von 
Wien zu sorgen; 

5. fonlert alle Staaten 1/QChdrilckllch mif, der Erkliirung 
und dem Aktionsprogramm von Wien breite PuhIiziW zu 
verschaffen, um die Öffentlichkeit stärker fiIr die Frage der 
Meoschenrechte und Grundfreiheiten zu sensibiIisieren; 

6. fonlert alle Staaten mif, im Lichte der Empfehlungen 
der Konferenz weitere Maßnahmen zur vollen Verwirklichung 
der Menschenrechte zu ergreifen; 

. 7. ersuchtden Generalsekretär, die Generalversammlung, 
die Menschenrechtskommission und die andeten mit Men
schenrechlsfragen befaßten Organe und Gremien des Systems 
der Vereinten Nationen, weitere Maßnahmen zur vollen 
Umsetzung aller Empfehlungen der Konferenz zn treffen; 

8. wiederholt das Ersuchen der Konferenz, es mögen 
sofortige Maßnahmen mgrift'en werden, um die Ressourcen fiIr 
das Menschenrechtsprogramm im Rahmen des ordentlichen 
Haushalts der Vereinten Nationen jetzt und fiIr die Zukunft 
erheblich zu erhöhen; 

9. ersucht den Hohen Kommissar fiIr Menschenrechte als 
denjenigen AmIstriiger der Vereinten Nationen, der die Haupt-
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verantwortung fiIr die MeoschenrechtsaktiviWen der Ver
einten Nationen triIgt, bis spiItestens 15. Februar 1995 zwecIcs 
Erstellung des Programmhanshaltsplans fiIr den Zweijab
reszeitranm 1996-1997 einen Bericht vorzulegen, der einen 
detaillierten Plan des pmsonellen und finanziellen 
Ressourcenbedarfs fiIr die Umsetzung derjenigen Empfeh
lungen der Erkliirung und des Aktionsprogramms von Wien 
enthlilt, die von den znstllndigen Organen der Vereinten 
Nationen gebilligt worden sind oder zu denen diese OJgane 
Beschilisse gefaSt haben; 

10. ersucht den Hohen Kl>mmissar <lI4fJenlem, in seinen 
Jahresbericht an die Generalversammlung einen Abschnitt 
über die zur nmfassenden Verwirklichung der Erkliirung und 
des Aktionsptogtaouns von Wien mgliffenen Maßnahnten und 
die dabei erzielten Fortschritte anfznnehmen; 

n. beschlisßt, diese Frage auf Wer fi1nfzigsten Thgnng 
unter dem UnteIpunkt ·Umfassende Verwirklichung der 
Erkliirung und des Aktionsprogramms von Wien und dies

. bezilgliche AnschIIIRmallnabmCOH zn behandeln. 

94. PlenarsItvmg 
23. Dezember 1994 

49/200. Sdmtz von KIndern, die von bewalfneten KoDfllk· 
ten betrolfen sind 

DIe Generalvel'Slllll11llrmg, 

in Bekr4ftlgung Wer Resolution 44I2S vom 20. November 
1989, mit der sie die Konvention über die Rechte des Kindes 
verabschiedet hat, und Wer Resolution 3318 (XXIX) vom 
14. Dezember 1974, mit der sie die ErkIIirung iIber den Schutz 
von Frauen und Kindem in Zeiten eines Notstands und im 
bewaffaeten Konflikt verldlndet hat, 

damn erinnernd, daß die Genfer Abkommen vom 12. An
gust 19491'10 und die dazugehörigen Zusatzprotokolle von 
1977171 sowie Artikel 38 der Konvention über die Rechte des 
Kindes den Kindem besonderen Schutz und eine Sonderbe
handlung einräumen, 

sowie unter Hinweis auf die We1terkliirung über das 
Übe.rleben, den Schutz und cUe Entwicklung der Kinder" und 
den :Aktionsplan zur Verwirklichung der Welterkliirung iIber 
das ÜberIehin, den Schutz und die Entwicklung der Kinder in 
den neunziger Jahren", die von dem im September 1990 in 
New York abgehaltenen Weltkindetgipfel verabschiedet wur
den, und unter Betonung der Notwendigkeit, ihre Bestimmun
gen umzusetzen, 

im HinblJck auf die Arbeit des Ausschusses fiIr die Rechte 
des Kindes an der Erstellung des Vorentwurfs fiIr ein Fakolta
tivprotokoll zur Konvention flber die Rechte des Kindes, in 
denen es um die Beteiligung von Kindem an bewaffaeten 
Konflikten"" gebt, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Ausschusaes fiIr 
die Rechte des Kindes iIber seine vom 10. bis 28. Januar 1994 
in Genf abgehaltene fiInfIe Thgung210

, 

unter Hinweis auf die Resolution 1994/94 der Menschen
rechtskommission vom 9. März 199432

, 
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eingedenk dessen, daß eine geplante Studie auf der im 
1uni 1993 in Wien ahgehaltenen Weltkonferenz über Men
schenrechte nachdrilckliche Untetsttitzung gefunden hat, wie 
aus Abschnitt TI Ziffer 50 der Erklllrung und des Aktions
programms von Wien' hervorgeht, 

zutiefst besorgt darIlber. daß sich die Situation der Kinder 
in vielen 'ThiIen der Welt infolge von bewaffneten Konflikten 
weiter verschlechtert, und lIberzeugt, daß sofortige Maß
nahmen geboten sind, 

in der Oberzeugung. daß die von bewaffneten Kontllkten 
betroffenen Kinder des besonderen Schutzes der interna
tionalen Gemeinschaft bedilrfen und daß alle Staaten auf die 
Milderung ihrer Not hinwirken müssen. 

in Anerkennung der wertvollen Arbeit, die die Organe und 
Organisationen sowie andere zuständige zwischenstaatliche 
und nichtstaatliche Organisationen auf diesem Gebiet leisten, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481157 vom 20. De
zember 1993. 

1. gibt ihrer ernsten BesOl'JPlis Ausdruck über die 
tragische Situation, in der sich Kinder in vielen 'ThIlen der 
Welt infolge von bewaffneten Kontllkten befinden; 

2. fordert die Staaten ~ die Bestimmungen der Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949 und der dazugehörigen 
Zusatzprotokolle von 1977 sowie der Konvention über die 
Rechte des Kindes, die den von bewaffneten Kontllkten 
betroffenen Kindern besonderen Schutz und eine Sonderhe
handlung einrIIwnen, voll zu achten; 

3. erkennt an, daß Kinder in Situationen des bewaffneten 
Konf6k1s und in der unmittelbaren Konfliktfolgezeit das Recht 
auf ausreichende BmlIbrung und eine angemessene lIrzt1iche 
Betreuung und Unterkunft haben; 

4. erkennt tlI{/Jerdem an, daß Schwangen: unter ähnlichen 
Umstlinden das Recht auf dieselbe Betreuung und denselben 
Schutz haben; 

5. ersuchl die MitgliedsIm!fen und die Organisationen der 
Vereinten Nationen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats 
geeignete Maßnahmen ZU ergreifen. um die Gewährung von 
humanitllrer Hilfe und Soforthilfe sowie den humanitären 
Zugang zu Kindern in Situationen des bewaffneten Konflikts 
und in der unmittelbaren Konfliktfolgezeit zu erleichtern; 

7. ersucht den Generalsekretär. einen Bericht über die 
konkreten Maßnahmen vorzulegen, die zur Milderung der 
Lage der Kinder in bewaffneten Konflikten e.tgtiffen wurden, 
und sich dabei auf die Jnfonnationen zu stiItzen. die von den 
Mitgliedstaaten und den Organen und Organisationen der 
Vereinten Nationen sowie von anderen zuständigen zwischen
staatlichen und nichtstaatlichen Otganisationen bereitgestellt 
weIden; 

8. nimmt mit GenugtUUng Kenntnis von dem Bericht des 
Ausschusses für die Rechte des Kindes über seine fiIDfte Ta
gung und den darin enthaltenen Empfehlungen zur Lage der 
Kinder. die von bewaffneten Konflikten bettofl'en sind"'; 

.11 OjJiz/elles Proto/aJU der Generalversammlung, N6IIIIlUIdvImVgste 
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9. begrtjfJt die Ernennung einer Sachverstlindigen mit 
dem Auftrag. im Einklang mit dem von der Gene.talvmsamm
lung. in Resolution 481157 niedergelegten Mandat eine 
umfassende Studie dieser Frage zu erste11en; 

10. nimmt Kenntnis von dem Zwischenbericht des 
Generalsekretllrs vom 4. NoVe.tDber 1994 über die '11tigkeit 
der genannten Sachverstäudigen'D7; 

11. steIlt fest. daß die Sachverstlindige gemeinsam vom 
Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte und vom Kin
derlIilfswerk der Vereinten Nationen tmtetstlltzt wird; 

12. ersucht den Gene.ta1sekretl. sicherzustellen, daß das 
Zentrum für Menschenrechte im Rahmen der vorhandenen 
Mittel mit den Mitarbeitern und sonstigen Ressourcen ausge
stattet wird, die es benötigt, um der Sachverstlindigen bei der 
wirksamen Wahrnehmung ihres Auftrags behilflich zu sein; 

13. ersucht die Mitgliedstaaten und die Organe und 
Organisationen der Vereinten Nationen sowie andere zuständi
ge zwischenstaatliche und nichtstaatliche Organisationen, 
namentlich anch den Ausschuß für die Rechte des Kindes, das 
KinderhiJfswork der Vereinten Nationen, das Amt des Hohen 
KMllnissan der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, die 
Weltgesundhei1sorganlsation und das Internationsle Komitee 
vom Roten Kreuz, zu der in Ziffer 9 erbetenen Studie bei
zutragen; 

14. bittet die Menschenrechtskommission, sich auf ihrer 
einundfünfzigsten Tagung mit der Studie zu befassen; 

15. ersucht den GeneraIsekretll der Generslversammlung 
auf ihrer fIlni'Ligsten Tagung einen Bericht über die Studie 
vorzulegen; 

16. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfzigsten Tagung 
untet dem Punkt "Förderung und Schutz der Rechte von 
Kindern" zu behandeln. 

94. plenaraftl.ung 
23. Der,ember 1994 

491210. Notwendigkeit wirksamer 1ntematio1llller Maß
nahmen zur Verh1ndemDg und Abscbafl'ung des 
K1nderbandels, der KlnderptoStllutlon und der 
KInderpornographfe 

Die Generalversammlung. 

eingedenk der Erklllrung und des Aktionsprogramms von 
Wien. die von der am 25. Juni 1993 in Wien ahgehaltenen 
Weltkonferenz über Menschemechte' verabschiedet wurden 
und in denen wirksame Maßnahrmm gegen die Tötung 
weililicher Neugeborener. schlldliche Kinderarbeit, Kinder
und Organhandel, Kinderprostitution, Kinderpomograph 
sowie andere Fmmen sexuellen Mißbrauchs gefordert werden, 

unter Hinweis auf die mit ihrer Resolution 44I2S vom 
20. Nove.tnber 1989 verabschiedete Konvention über die 
Rechte des Kindes, 

unter Hinweis auf die Weiterklllrung über das Überleben, 
den Schutz und die Entwicklung der Kinder'" und den Ak
tionsplan zur Verwirklichung der Welterklllrung über das 
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Überleben, den Schutz und die Entwicklung der Kinder in den 3. forrlert die Regierungen nachdrilcklich tI14f, auch 
90er Jahren", die von dem im September 1990 in New.York weiterhin nach Lösungen sowie nach Mitteln und Wegen zu 
abgehaltenen Weltkindergipfel verabscbiedet wurden, suchen, um die internationale Ztl!!l!!J!JJ!ffllarbeit zur Beseitigung 

eingedenk der Resolution 1992/74 der Menscbenreclds
kommission vom 5. März 1992"', mit der die KommissiQII das 
AktiOIdlplogtamm zur VexhOtung von Kindexbandel, Kinder
prostitution und Kinderpomographie verabschiedet bat, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481156 vom 20. De
zember 1993, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1994190 der 
Menscbenrecbtskommission vom 9. März 1994", 

In Anerkennung der gewaltigen Anstrengungen, welche die 
Vereinten Nationen auf diesem Gebiet unternehmen, nament
lich das Kinderbilfswerk der Vereinten Nationen, der Aus
schuß fOr die Rechte des Kindes und der Sonderberichtetsratter 
dex Menscbenrecbtskommission fOr Kinderbendel, Kinder
prostitution und Kinderpomograpbie, 

tIefbesorgt darilber, daß Kinder nach wie VOi fOr Prostitu
tion, sexuell mißbräuchliche Handlungen und sndere TlIIig
keiten ausgenutzt wexden, die bliufig auch eine Ausbeutung 
der AIbeitskraft von Kindexn darstellen, 

"QJtiefst beunruhigt darilber, daß es nach wie VOi zu Kin
derbsndel und snderen Praktiken kommt, die mit dem Vex
schwiDdenJassen von Kindern, recb1swidrigen Adoptionen, der 
Aussetzung von Kindern, Kindesraub und Entfilfmmgen fOr 
kommexzielle Zwecke vexbunden sein können, 

eingedenk der vexscbiedenen Ursachen, die das Auf
kommen und Fortbestehen dieser besonderen Umstlinde 
beeinflussen, einschließlich insbescndere AImut, AIbeits
losigkeit, Hungex, Natu:rlWastrophen, Intolenmz. Aushmmmg 
der Kindexnxbeit und bewaffnete Konflikte, sowie deren 
nachteilige Auswirkungen auf die Rechte des Kindes, 

In der Erkenntnis, daß es einen Markt gibt, der die Zu
nahme dieser gegen Kinder gerichteten kIiminelIen Praktiken 
begilnstigt, 

unter BerUcksichtigU118 der Notwendigkeit, daß die 
Regiexungen mit dem SonderberichteIstat!eI zlIS8JDmen
arbeiten und ibm InfOImationen Ober diese Angelegenheit zur 
Verfilgung stellen, 

die Auffassung vertretend, daß es notwendig ist, auf 
nstionalex und internationalex Ebene die Anstrengungen zu 
venIoppeln, um die Rechte der Kinder in der ganzen Welt zu 
fil.rdem und zu schlitzen, 

1. begrilßt den vorläufigen Bericht des Sonderbericbt
exstattets der Menschenrecbtskommission fOr Kinderbsnde1, 
Kindexprostitution und Kinderpornograpbie212

; 

2. verleiht Ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck Ober die 
h6cbst beunruhigende weltweite Zunahme von Verstößen 
gegen die Rechte des Kindes, insbesondere die wachsende 
Zahl von VoxflUlen im Zt'S8JDmenbang mit dem Kinderbsndel, 
der Kinderprostitution und der Kinderpornograpbie; 
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dieser abwegigen Praktiken zu verstärken; 

4. bekundet Ihre Unterstlltzung fOr die AIbeit des 
Sonderberichtetstatters, der von der Menscbenrecbtskommis
sion mit dem Auftrag exnsnnt wunIe, die Frage des Kin
derbsnde1s, der Kinderprostitution und der Kinderpornogra
pbie in der ganzen Welt zu unteIsnchen, und fordert ihn 
nachdrllcklich auf, seine Bem1Ihungen zur Brfflllung seines 
Auftrags fortzusetzen; 

5. forrlert alle Regierungen ntlChdrIlckUch tI14f, mit dem 
Sonderberichtetstattet znsammenZl1arlleiten und ibm hcbilflich 
zu sein, indem sie ihm alle exbetenen Informationen zur 
Vexf!lgung stel1en; 

6. forrlert die Staaten tI14f, soweit Dicht bereits geschehen 
Vertragsstaalen der Konvention Ober die Rechte des Kindes ZU 

weIden, und fordert die Vertragsstaa!eiI der Konvention auf, 
innerstaailicbeMaBnabmen zur Umsetzung der Bestimnnmgeil 
der Konvention zu mgxeifen; 

7. nimmt Z!U Kenntnis, daß der Wirtschafts- und Sozialtat 
in seinex Resolution 1994190 vom 9. März 1994 eine allen 
Mitgliedern offenstebende AIbeitsgxuppe mit dem Auftrag 
eingesetzt bat, mit VOllIIDIl und in engex ZuS8JDmenarbeit mit 
dem Sonderberlcbterstatte und dem Ausschuß fUr die Rechte 
des Kindes Richtlinien fOr den möglichen Entwurf eines 
Fakultativprotokolls zur Konvention Ober die Rechte des 
Kindes betreffend Kindexbandel, Kinderprostituton und 
Kinderpornograpbie zu exsteIIen sowie die fUr die Vexhin
derung und Beseitigung diesex abnoxmen Praktiken exfOIderli
ehen grandlegenden Maßnahmen zu emxbeiten; 

8. ersucht den Generalsekretll, den Bexicht der AIbeits
grnppe den Regierungen, dem SonderberichteIstat!eI und den 
in Betracht kommenden zwiscbensIaatIicben und nicht
matlicben Oxganisationen zu übermitteln; 

9. bittet den SonderberichteIstat!eI, sich im Rahmen 
seines Mandats auch weiterhin mit den wirtschaftlichen, 
soziäIen, xecbtlicben und kultuxe1len Faktoren zu befassen, die 
diese Philnome beeinflussen; 

10. ersucht den Sonderberichtelstattet, der Generalvex
S8!Dmlung auf ihrer filnfzigsten Thgung einen vOlläufigen 
Bericht vorzulegen; 

11. ersucht den Cleneralsekretllr, si<;hexzuste11en, daß das 
Sekretariats-Zentnun fOr Menschenrechte im Rahmen der 
vorhandenel!. Mittel mit den Mitatbeitetn und anderen Ressour
cen ausgestattet wird, die es benötigt, um dem Sonderbericht
erstatter und der AIbeimgrnppe bei der wirkS8JDen Brfflllung 
ihres Auftrags bebllilich zu sein; 

12. beschlWJt, diese Fmge auf ihrer fOnfzigsten 'IlIgung 
unter dem Punkt "Fl>Iderung und Schutz der Rechte des 
Kindes" zu bebendeln. 

94. Plenarsitamg 
23. Dezember 1994 



49/211. Durddilhrung der Konvention iIber die Rechte des 
Kindes 

Dle Generalversmnmlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44I2S vom 20. No
vember 1989. mit der sie die Konvention über die Rechte des 
Kindes verabschiedet bat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/112 vom 
16. Dezember 1992 und die Resolution 1994/91 der Mett
scheDrechtskommission vom 9. März 199432

• 

Kenntnis 1I8hmend von dem Bericht des Ausschusses flIr 
die Rechte des Kindes über seine zweite bis tllnfte 'Thgung210 
und von dem am 10. Oktober 1994 in New York abgeba!tenen 
Treffen der Vertragsstaa!en der Konvention über die Rechte 
des Kindes, 

e1'1Ulut erkUlrrmd. daß die Rechte der Kinder eines be
sonderen Schutzes becIiIrfen und es verlnngen. daß die Situa
tion der Kinder in der ganzen Welt stlindig veIbessert wird und 
ihre Entwicklong und Erziebung in Frieden und Sicherheit 
stnttfindet. 

z.utiefst besorgt dariIber. daß die Sitnation der Kinder in 
vielen 'lbilen der Welt infolge von unbefriedigenden sozialen 
und wirtschaftlichen Verbli!tnisse1t, Naturkatastrophen. be
waffneten Konflikten. Ausbeutung. Analpbabeten1:llm, Hunger 
und Behinderung nach wie vor kritisch ist, und davon über
zeugt. daß dringend wirksame nationale und internationale 
Maßnahmen getroffen werden müssen. 

eingedenk der wichtigen Rolle, die den Vereinten Nationen 
und dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen bei der FIlr
derung des Wohls der Kinder und ihrer Entwicklung zukommt. 

ermutigt durch die Thtsache, daß bisher eine beisPIellos 
große Zahl von Staaten Unterzeichner und Vertragsparteien 
der Konvention geworden sind und damit unter Beweis gestellt 
haben. daß ein breites politisches Engagement zugunsten der 
F!lrderung und des Scbutus der Rechte des Kindes vorhanden 
ist, 

in der O'beTVIugung. daß die Konvention als Normen 
setzende Errungenschaft der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Menscbenrechte einen positiven Beitrag zum 
Schutz der Rechte der Kinder und zur Gewährleistung ihres 
Wohls leistet. 

unter Hinweis auf die Empfehlung in der Erklärung und 
dem Aktionsprogramm von Wien'. die am 25.1uni 1993 von 

. der Weltkonferenz über Menschenrechte in W'ten verab
schiedet wurden, wonach Maßnahtnell wgtlffen werden sollen, 
um die weltweite Ratifikatioo der Konvention bis 1995 und die 
weltweite Unterzeichnung der WelterkUlrung über daa Überle
ben. den Schutz und die Entwicklung der Kinder" und des 
Aktionsplans zur Verwirklichung der We1terkllirung über daa 
Überleben. den Schutz und die Entwicklung der Kinder in den 
neunziger Jahren". die im September 1990 von dem Welt
kinclergipfel in New York verabschiedet wurden. sowie deren 
wirksame UmaetZllng zu erreichen, 

emsthqft besorgt über diejenigen Vorbebalte zu der 
Konvention. die ihrem Ziel und Zweck wideraprechen oder aus 
anderen GrIInden mit dem internationalen Vertragsrecht 
unvereinbar sind, und daran erinnernd, daß die Staaten in der 
Erkllirung und dem Aktionsprogramm von Wien nachdrilck
lieh aufgefordert werden, solche Vorbehalte zurückzunehmen. 

nach Belumdlung des Berichta des GeneraIsekretlb vom 
20. September 1994 über den Stand der Konvention"'. 

1. nimmt mit Genugtuung KenntnIs von dem Bericht des 
Generalaekretlfrs über den Stnnd der Konvention flIr die 
Rechte des Kindes; 

2. erin1I8rt mit tiefer Genugtuung an daa am 2. Sep
tember 1990 erfolgte lnkta"ll1reten der Konvention als wichtige 
Etappe in den internationalen Bemilhnngen um die F!lrderong 
der universalen Achtung und Einhaltnng der Menschenrechte 
und Grundfrejbeiten; 

3. bringt ihre Genugtuung vun Ausdruck über die Zahl 
der Staaten, die die Konvention seit ihrer Auflegung zur 
Unterzeichnung. zur Ratifikation oder zum Beitritt am 26. Ja
nuar 1990 unterzeichnet und ratifiziert haben beziebungsweise 
ibr beigetteten sind; 

4. legt allen Staaten eIndrlngUch nahe, soweit noch nicht 
geschehen. die Konvention vorrangig zu unterzeichnen. zu 
ratifizieren beziehnngsweise ibr beizutieten, damit 1995 die 
universelle Ratifikation erreicht wird; 

5. hebt hervor. wie wichtig es ist, daß die Vertragsstaaten 
die Bestimmnngen der Konvention vollinhalt11ch ums_; 

6. legt denjenigen Vertragsstaaten der Konvention, die 
Vorbehalte angebracht haben. elndringUch nahe, zu pr!Ifen. ob 
ihre Vorbehalte mit Artikel 51 der Konvention und anderen 
einschlligigen Regeln des VÖJken:eChtS vereinbar sind, mit dem 
Ziel. die Vorbebalte zurückzunehmen; 

7. fonlert die Vertragsstaaten mif. dem Ausschuß flIr die 
Rechte des Kindes ihre Berichte gemlIß den zu diesem Zweck 
erate11ten Richtllnien rechtzeitig vorzulegen; 

8. begrqpt die konstruktiven und nfltzlichen Ergebnisse. 
die der AusschnB flIr die Rechte des Kindes auf &einen ersten 
sieben 'Thgungen eJZielt hat; 

9. vermerkt aq/Jerdem mit Genugtuung. daß der Aus
schuß flIr die Rechte des Kindes als Thil &einer wichtigen 
Aufgaben im Zusammenhang mit der Überwachung der 
wirkaamen UmselZ'mg der Konvention die von den Vertrags
ataaten der Konvention angebrachten Vorbebalte und BrkIl!
rungen behandelt hat; 

10. nimmt mit Genugtuung davon KenntnIs. daß der 
Ausschuß flIr die Rechte des Kindes den vorläufigen Entwurf 
eines Fakultativprotokolls zu der Konvention. betieffend die 
Betelllgung von Kindern an bewaffneten Konflikten .... aus
gearbeitet hat; 

11. ersucht den Ausschuß flIr die Rechte des Kindes, daa 
Kinderh1lfswerk der Vereinten Nationen im Binklang mit 
Artikel45 a) der Konventinn zu bitten. in 711samllleJllldleit mit 
dem Sekretariats-Zentrum flIr Menschenrechte Berichte zu 
spezifischen Fragen unter anderem im Zusammenhang mit der 
Ausbeutung und Mißbandbmg von Kindern vorzulegen. mit 
dem Ziel. die Beatimmungen der Konvention und ihre Um
setzung beaaer bekannt zu machen und konlaete Maßnahmen 
auf nationaler und internationaler Ebene zu UIlteistI\tzen; 

12 gibt Ihrer Besorgnis Ausdruck über die zunebmende 
ArbeiisIast des Ausschusses flIr die Rechte des Kindes und die 

'" A/49/4fIJ. 
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sich daraus ergebenden Schwierigkeiten im Hinblick auf die 
Erfi1I1ung seiner Aufgaben; 

13. billigt die Empfehlung, die in der auf dem Treffen der 
Vertragsstaaten der Konvention Ober die Rechte des Kindes am 
10. Oktober 1994 im Konsens verabscbiedeten Resolution 
enthalten ist, worin die Vertmgsotaaten die Empfehlung des 
Ausschusses flir die Rechte des Kindes bestII1igten, der zufolge 
die Zahl der jllbrIichen 'Thgungen des Ausschusses ebenso wie 
die Zahl der 'IlIgungen der vor den 'l1Igungen zusammen
tretenden Arbeitsgroppe ab 1995 auf drei angehoben wird; 

14. ermlJchtigtden GeneraIsekretll, die genannteEmpfeh
[ung IIJJIZUSetzen; 

15. ersucht den Generalsekretllr, Im Rahmen des verfilg
baren Gesamthaushalls flir die BCIei1stenung des entsprechen
den Personals und der entsprechenden Einrichtungen zu sor
gen, damit der Ausschuß flir die Rechte des Kindes seine 
Aufgaben wirkungsvoll und rasch erflIllen kann; 

16. ersucht die Organe und OJganisationen der Vereinten 
Nationen, sich Im Rahmen ihres jeweiligen Mandats verstlIrkt 
um die Verbreitung von Informationen Ober die Konveution, 
die Förderung ihres Verstllndnisses und die UnterstlItzung der 
Regierungen bei ihrer Umsetzung zu bemühen; 

11. bittet die zwischenstnstlichen und nichtstaatlichen 
OJganisationen, sich verstärkt um die Verbreitung von Infor
mationen Ober die Konvention, bei Erwachsenen wie auch bei 
Kindern. sowie um die Förderung ihres Verstllndnjsses zu be
mühen; 

18. stellt fest, daß der Wn1schafts.. und Sozialrat zwei 
allen Mitg1ierlstaatm offenstehende Arbeitsgroppen eiugesetzt 
hat, mit dem Auftrag, a) den Entwurf eines FakuItativprow
kolls zu der Konvention, betleffend die Beteiligong von Kin
dero an bewaffneten Konflikten, beziehungsweise b) Richt
Iinien flir den möglichen Entwurf eines Fakullativprotokolls zu 
der Konvention, betreffend KinderhandeI, Kinde.tplostitution 
und Kindetpornograpbie, sowie die grand1egenden Maß
nahmen flir deren Verhfltung und Beseitigung auszuarbeiten; 

19. ersucht den GeneraIsekretll, der Generalversammbmg 
auf ihrer einundfllnfzigsten 'Thgung einen Bericht Ober den 
Stand der Konvention vorzulegen; 

20. beschließt, den Bericht des GeneraIsekretlI auf ihrer 
einundfilntZigsten 'Thgung unter dem Punkt "Menschenrecht 
fragen" zu behandeln. 

94. P1entus/tvmg 
23. De:.ember 1994 

49/212. DIe Not der StnLßenIdnder 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/136 vom 20. De
zember 1993, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1994/93 der Men
schenrechtskommission vom 9. März 199432, 

mit Genugtuung über die besondere Aufmerksamkeit, die 
in der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien', 
insbesondere in Abschnitt I Ziffer 21, den Rechten des Kindes 
geschenkt werden, 

unter Hinweis auf die mit ihrer Resolution 44125 vom 
20. November 1989 verabscbiede.te Konvention Ober die Rech-

te des KIndes, die ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Rechte 
aller Kinder, einscldießlich der Straßenkinder, ist, 

eTfll!ut eridlJrend, daß Kinder eine besonders schwache 
Groppe der Gesellschaft sind, deren Rechte eines besonderen 
Schutzes bedürfen, und daß Kinder, die in besonders schwieri
gen VerMltniS!!101\ leben, wie beispielsweise StraBenl<inder, 
seitens ihrer Familie und ihres Gemeinwesens sowie im 
Rahmen einzeIstaatlicher Anstrengongen und der interna
tionalen Zusammenarbeit besondere AvfinllrksamJceit, beson
deren Schutz und besondere Hilfe verdienen, 

In der ErwlJgung, daß alle Kinder dns Recht auf Gesund
heit, Wohnung und Bildung, auf einen angemessenen Lebens
standani und auf Freiheit von Gewalt und Drangsa1ierung 
haben, 

VlSitifst besorgt Ober die wachsende Zahl von Straßen
I<indem in der ganzen Welt sowie Ober dns Elend, in dem diese 
Kinder hlIufig zu leben gezwungen sind, 

ilJfIJerst besorgt darüber, daß die Tötung von Straßen
l<indern und die GewalttätigJceit gegen Stra8enI<inder dns 
grundlegendste aller Rechte, nämlich dns Recht auf Leben, 
bedrohen, 

bestIlrzt darüber, daß weiterhin gravierende Straftaten 
dieser Art an Stra8enI<indern verübt werden, 

In der ErwlJgrmg, daß die Regierungen verpflichtet und 
daflir verantwortlich sind, alle Straftaten gegen Straßenkinder 
zu untersuchen und die Täter zu bestrafe.!, 

sowie In der EtwIJgung, daß RechtsvorscInif allein nicht 
ausreichen, um Verstöße gegen die Menschenrechte, ins
besondere auch gegen die Menschenrechte der StraBenkinder, 
zu verhüten und daß die Regierungen ihre Gesetze anwenden 
und gesetzgeberische Maßnahmen durch ein wirksames 
Vorgehen unter anderem auf dem Gebiet der Rechtsdumhset
zung und in der Rechtspflege sowie Im Rahmen von sozialen 
Programmen und Programmen auf dem Gebiet der Bildung 
und der IiffentIichen Gesundheit ergänzen soDen, 

mit Genugtuung über die von einigen Regiernngen unter
nommenen Anstrengungen, wirksame Maßnahmen zur Lösung 
der Frage der StraßenkInder zu ergreifen, 

sowie mit Genugtuung darüber, daß der Not der Straßen
l<inder PublizlIiIt verschafft wird und daß dns diesbezügliche 
Problembewußtsein zunimmt, sowie mit Genugtuung Ober die 
Leistungen der nichtstnstlichen Organisationen bei der Förde
rung der Rechte dieser Kinder und bei der Bereitstellung prak
tischer Hilfe zur Verbesserung ihrer Lage sowie mit dem Aus
druck ihres Dankes daflir, daß sie ihre Anstrengongen fortset
zen, 

feTfll!r mit Genugtuung über die wertvo1le Arbeit des 
Kinderbiltiwerks der Vereinten Nationen und seiner natio
nalen Komitees zur Linderung des Leids der Straßenkinder, 

mit Dank Kenmnls nehmend von der wichtigen Arbeit, die 
auf diesem Gebiet von den Vereinten Nationen geleistet wird, 
insbesondere vom Ausschuß flir die Rechte des Kindes, von 
dem Sonderberichterstatter der Menschenrechtskotnmission 
flir KinderbandeI, Kinde.tprostitn und Kindetpornograpbie 
und vom Programm der Vereinten Nationen flir die interna
tionale Drogenbekilmpfung, 

eingedenk der untetscbiedlichen Ursacllen flir dns PhlIno
men der StraBenI<inder und flir ihre MarginaIisierun, nament-



lieh Armut, Landflucht, Arbeitslosigkeit, Auflllsmtg des 
Fami1ienverbandes. Intoleranz, Ausbeutung und Krieg. sowie 
eingedenk dessen, daß diese Ursachen hlI.utig durch gra
vierende sozioökonomische Schwierigkeiten verschlimmert 
werden und sich ihre Lösung dadurch noch schwieriger 
gestaltet, 

In Anerkennung dessen, daß die VerhUtung und Lösung 
bestimmter Aspekte dieses Problems im Kontext der wirt
schaftlichen und sozialen Entwicklung erleichtert werden 
könnte. 

eingedenk dessen, daß in der Erldllrung und dem Akti0ns
programm von WJ.eII alle Staaten mit Nachdruck aufgefordert 
werden, gestiitzt auf die internationale Zusammenarbeit das 
akute Problem der Kinder in besonders schwierigen Um
ständen anzugehen. und daß ihnen eindringlich nahegelegt 
wird, nationale und internationale Mecbanismen und Ptogtam
me für die Verteidigung und den Schutz von Kindern, ein
schließlich Straßenkindern. zu verstärken. 

1. verleiht Ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck llber die 
ständige Zunahme der aus der ganzen Welt gemeldeten Fälle. 
in denen Straßenkinder als Täter oder als Opfer in schwere 
Verbrechen. Drogenmißbrauch, Gewalttiltigkeit und Prostitu
tion verwickelt sind; 

2. legt den Regierungen elndringUch nahe. sich auch 
weiterhin aktiv um umfassende Lösungen für die Probleme der 
Straßenkinder zu bemflhen, Maßnalnnen zu ihrer vollen 
Wtedereingliederung in die Gesellschaft zu ergreifen und unter 
anderem dafiIr zu sorgen. daß sie eine angemessene ErnlIh
nmg. Wohnung. Gesundheitsversorgung und Bildung etbaIten; 

3. fordert alle Regierungen 1IDChdrllcklfch auf, die 
Achtung der grundlegenden Menschenrechte, insbesondere des 
Rechts auf Leben, zu gewährleisten und dringende Maßnah
men zu ergreifen, um die Tötung von Straßenkindero zu 
verhindern und Gewalttiltigkeit und Folter gegen sie zu 
bekämpfen; 

4. betont, daß die strikte Binhaltung der Konvention lIber 
die Rechte des Kindes einen bedeutsamen ScInitt auf dem Weg 
zur Lösung der Probleme der Straßenkinder darstellt, und 
fordert alle Staaten auf. soweit noch nicht geschehen, mit Vor
rang Vertragsparteien der Konvention zu werden; 

5. fordertdie internationale Gemeinschaftauf, durch eine 
wirksame internationale Znsam!l!l!l!llTbeit die 1Iemf1hungen der 
Staaten um die Verbesserung der Lage der Straßenkinder ZU 
unterstII1zen, und legt den Vertragsslaaten der Konvention fIher 
die Rechte des Kindes nahe, dieses Problem bei der Erstellung 
ihrer Berichte an den Ausschuß für die Rechte des Kindes zu 
berflcksichtigen und in Übereinstimmung mit Artikel 45 der 
Konvention zu erwIIgen, Ersuchen um fachliche Beratung und 
Unterstiltzung im Hinblick auf Initiativen zur Verbesserung 
der Lage der Straßenkinder zu stellen; 

6. spricht dem Ausschuß für die Rechte des Kindes Ihre 
Anerkennung aus für die Aufmerksamkeit, die er bei seinen 
Überwachungsaktivitliten der Situation von Kindern schenkt, 
die, um fIherIehen zu können. gezwungen sind, auf der Straße 
zu 1eben und zu arbeiten. und bittet den Ausschuß ernent, die 
Möglichkeit einer allgemeinen Bemerkung zu dem Problem 
der Straßenkinder in Erwägung zu ziehen; 

7. empfiehlt dem Ausschuß für die Rechte des Kindes 
und den anderen zustlIndigen Organen für die Kontrolle der 

Vertragseinhaltnng. dieses zunehmende· Probiem bei der 
PrOfung der Berichte der Vertragsstaaten zu berilcksichtigen; 

8. bittet die Regierungen, die Organe und Organisationen 
der Vereinten Nationen. namentlich das Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen, sowie die zwischenstaatlichen und nicht
staatlichen Organisationen, miteinander zusammenzuarbeiten, 
um sicherzustellen, daß sich die Öffentlichkeit des Prob1ema 
der Straßenkinder in stärkerem Maße bewußt wird und daß 
wirksamere MaßnalulHlII zur Lösung dieses Prob1ema gettotfen 
werden, indem sie unter anderem Entwicklungsprojekte 
einleiten und unteIstfltzen, die sich auf die Lage der Straßen
kinder positiv auswirken können; 

9. fordert die Sonderberichterstatter. die Sonderbeauf
tragten und die Arbeitsgruppen der Menscheorechtskommis
sion und der Unterkommission für die Verhfltung von Dis
kriminierung und den Schutz von Minderheiten auf, im 
Ralnnen ihres jeweiligen Mandats der Not der Straßenkinder 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

10. beschließt. diese Frage unter dem Tagesordnungs
pnnkt "F!lrdenmg und Schutz der Rechte der Kinder" auf ihrer 
fllntZigsten Tagung weiter zu behandeln. 

94. Plenonilzung 
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49/213. Jahr der 'Thlenmz 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 481126 vom 20. Dezem
ber 1993. mit der sie das Jahr 1995 zum Jahr der 'Th1eranz 
erldllrt hat, 

sowie unter Hinweis darauf, daß in der PrlIambel der Charta 
der Vereinten Nationen erldllrt wird, daß die Übung von 
'Thleranz einer der Gnmdslltze ist, die angewandt werden 
mflssen, um die von den Vereinten Nationen verfo1gten Ziele 
der VerhUtung von Krieg und der Wahrung des Friedens zu 
erreichen. 

betonend, daß eines der in der Charta niedergelegten Ziele 
der Vereinten Nationen darin besteht, eine internationa1e 
Zusammenarbeit herbeiznfIlbren, um internationale Probleme 
wirtschaftlicher. sozialer, kultureller und humanitllrer Art zu 
lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und Orund
freiheiten für alle, ohne Unterschied nach Rasse. Geschlecht, 
SpraChe oder Religion, zu fIIIdern und zu festigen, 

eingedenk der Erldllrung und des Aktionsprogramms von 
Wien'. die am 25. Juni 1993 in Wien von der Weltkonferenz 
über Menschenrechte verabscbiedet wurden, 

In der Oberz.eugrmg. daß 'Thleranz das Fundament einer 
jeden Blltgelgesellscbaft und des Friedens ist, 

im Hinblick auf ihren Beschluß 35/424 vom S. Dezember 
1980 und die Resolution 1980/67 des Wutschafts- und 
Sozialrats vom 25. Juli 1980 betteffend Richt1lnien für 
internationale Jahre und Jahrestage. 

feststeHend, daß die Begehung des Jahres der Toleranz 
keinerlei finanzielle Auswirkungen für die Vereinten Nationen 
~wird, 
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Kenntnis nehmend von der Mitteilung des Generalsekrctiirs 
vom 30. September 1~2" zur Übennitiiung des Berichts des 
Generaldirektors der Organisation der Vereinten Nationen fDr 
Erziehung, WJSSeDSChaft und Kultur, 

I. bekundet ihm Genugtuung darilber, daß die 0Iganisa
tion der Vereinten Nationen fDr Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur die Federl'IIhrung fDr das Jahr der 'lbleranz Obernehmen 
wird; 

2. empfiehlt den Sonderorganisationen, Regionalkom
missionen und anderen Orgnnisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, in ihren jeweiligen Gremien zu prilfen, 
wie sie zum Erfolg des Jahres beitragen können; 

3. jorrJert alle Mitgliedstaaten auf, mit der Organisation 
der Vereinten Nationen fDr Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur bei der Durchfllhrung der nationalen und interna
tionalen Programme fDr das Jahr ZJIS!III!menmarbeiten und sich 
aktiv an der DurchfIIhrung der Aktivilliten zu beteiligen, die im 
Rahmen des Jahres veranstaltet werden sollen; 

4. bittet interessierte zwischenstaatliche und nicht
staatliche Orgnnisationen, sich in ihrem jeweiligen Zuständig
keitsbereich zu bemilhen, einen entsprechenden Beitrag zu den 
Programmen fDr das Jahr und zu den diesbezllglichen An
schlußmaßnahmen zu leisten; 

5. ersucht die Otganisation der Vereinten Nationen fDr 
Erziehung, WlSSeDSChaft und Kultur, zum Abschluß des Jahres 
eine Grundsatzerklärung sowie als AnschIußmaßnnhme an das 
Jahr ein Aktionsprogramm auszuarbeiten und diese der 
Generalversammlung auf ihrer einundflinfzigsten 'Thgung 
vorzulegen; 

6. beschlUifJt, das Ende des Jahres im Rahmen einer 
Sondergedenksitg des PIenums ihrer fiInfzigsten 'Thgung zu 
begeben und auf ihrer einundflinfzigsten 'Thgung die An
schlußmaßnahmen an das Jahr zu prfIfen. 

94. Plenarsttvmg 
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49/214. IntematioaaIe Dekade der aut.ocldhonen BevlIIke
rungsgmppen der Welt 

Die Generalversammlung, 

eingedenk dessen, daß eines der in der Charta niedergeleg
ten Ziele der Vereimen Nationen darin besteht, eine interna
tionale zusammenarbeit herbeizufllhren, um internationnle 
Probleme wirtschaftlicher, sozinIer, knItureller und humanitä
rer Art zu lösen und die Achtung vor den Menschenrechten 
und Grundfreibeiten fDr alJe, ohne Unterschied nach Rasse, 
Geschlecht, Sprache oder Religion, zu fördern und zu festigen. 

in Anerkennung des Wertes und der Vielfalt der Kulturen 
und der sozialen Otganisationsformen der autochthonen Be
vö1kerungsgruppen der Welt, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/163 vom 21. Dezem
ber 1993, mit der sie die Internationale Dekade der autoch
thonen Bevö1kerungsgruppen der Welt, beginnend mit dem 
10. Dezember 1994, verkllndet bot, 

Im Bewt4Jtsein der Notwendigkeit, die wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Situation der autochthonen Bevölke-
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rungsgruppen unter voller Achtung ihrer unverwecbselbaren 
Eigenständigkeit und ihrer eigenen Initiativen zu verbesse.m, 

erneut erkliJmnd, daß das Ziel der Dekade darin besteht, die 
internationale Zusammenarbeit zur Lösung der Probleme zu 
verstärken, denen sich die autochthonen BevIlIkenmgsgru 
auf Gebieten wie den Menschenrechten der Umwelt, der Ent
wicklung, der Bildung und der Gesundheit gegenflberseben, 

daran erinnernd, daß ab dem ersten Jahr der Dekade jedes 
Jahr ein 'IlIg als Internationaler 'IlIg der autochthonen Bevö1ke
rungsgruppen begangen wird, 

mit Genugtuung Ober die Empfehlung der Arbeitsgruppe 
fDr nutochthone Bevö!kerungsgtuppen der Unterknmmisslon 
fDr die Verhlltung von Diskriminierung und den Schutz von 
Minderheiten der Menschenrechtskommission, den interna
tionalen 'IlIg jedes Jahr am 9. August zu begehen, dem Jah
restag des ersten z,'S!III!mentretens der Arbeitsgruppe im Jahre 
1982, 

sowie mit Genugtuung Ober die Ernennung des Beigeord
neten Generalsekretärs fDr Menscbenrecfo'e zum Koordinator 
der Dekade, 

in rkr Erwligung, daß es geboten ist, im Rahmen der 
Dekade die Binrichtung eines stIindigen Forums fDr nutoch
thone Bevö1kerungsgruppen im System der Vereinten Natio
nen zu prIIfen. und daran etinnernd, da' die Menschenrechts
kommission in ihrer Resolution 1994/28 vom 4. März 199432 

die Arbeitsgruppe ersucht bot, sich vormngig mit der Möglich
keit der Einrichtung eines stlindigen Forums fDr autocbthone 
Bevö1kerungsgruppen zu befassen, 

unter Hinweis atif ihr Ersuchen an den Koordinntor, er 
möge das Aktivitätenprogramm fDr die Dekade in voller Zu
S!III!menurbeit und in engem Benehmen mit den Regierungen, 
den mstilndigen Orgnnen, der Internationalen ArbeItsorgnnisa
tion und den anderen SonderorgaPisationen sowie mit den 
Otganisationen der autochthonen Bevö1kerungsgruppen und 
den nicbtstnatlichen Otganisationen koordinieren, 

sowie unter Hinweis atif ihr Ersuchen an die Sonder
orgaPisationen, die Regionalkommissionen und die anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, mit den 
Regierungen und in Partnerschaft mit den autochthonen 
Bevö1kerungsgruppen zu prilfen, wie sie zum Erfolg der 
Dekade beitragen können, und mit Genngtunng über die 
daraufhin eingegangenen Empfehlungen, 

in rkr Erwligrmg, daß es geboten ist, die antochthonen 
Bevölkerungsgruppen bei der Planung und Durchfllhrung des 
Aktivitätenprogramms fDr die Dekade zu konsultieren und mit 
Ihnen ZJlSIIIll!IIeIlbeiten, und daß eine angemessene finan
zielle Unterstlltzung seitens der internationalen Gemeinschaft, 
so auch Untersliltzung seitens der Vereinten Nationen und der 
Sonderorgallisationen, sowie geeignete Koordinierungs- und 
K(U!1munikationsmechanismen erforderlich sind, 

unter Hinweis atif ihm Bitte an die OrgwrlsatIonen der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen und andere nichtstaatliche 
Organisationen, zu erwIlgen, wie sie zum Erfolg der Dekade 
beitragen können, mit dem Ziel, ihre Vorstellungen der Ar
beitsgruppe fiIr autochthone Bevölkerungsgruppen mitzuteilen, 

Kenntnis nehmend von dem Beschluß 1992/255 des 
W"utsebafts- und SoziaIrats vom 20. Juli 1992, in dem der Rnt 



VL R .... ln!lonen - DrIUR AussdmII 

die 0Igane und Sonderorganisationen der Vereinten Nationen 
ersucht bat, sicherzustellen, daß die gesamte von ihnen finan
zierte oder gewiIbrte teA:hniscl:te Hilfe mit den auf autochthone 
Bev61kerungsgruppen anwendbaren internationalen Oberein
kI1nften nnd Normen vereinbar ist, und worin er Maßnahmen 
ZIIl" Förderung der Koordinienmg auf diesem Gebiet sowie der 
stilrkeJ:en Einbeziehung autochthoner Bev6Ikerungsgruppen in 
die Planung und Durcbftlhrung der sie betteffenden Projekte 
angeregt bat, 

Inder ~gung, daß dieEntwicklung der mrtochthonen 
Bevölkerungsgruppen in ihren LIIndem zum sozioökono
mischen, kulturellen und umweltbezogenen Fortschritt in uIIen 
LIIndem der Welt beitragen wird, 

In der ErwilgU1lg, daß die autochthonen Bevölkerungs
gruppen in der Lage sind beziehungsweise sein sollten, mit 
Hllfe geeigneter Mechanismen ihren eigenen Beitrag zum 
Fortschritt der Menschheit zu leisten, 

eingedenk der einschlägigen Empfehlungen der Welt
koDferenz über Menschenrechte, der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung und der Interna
tinna1en Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, 
insbesondere des Kapitels 26 der Agenda 21'" über die 
Anerkennung nnd Stlirkungder Rolle autochthoner Bevölke
rungsgruppeo nnd ihrer Gemeinschaften, 

mit Genugtuung über den Vorschlag, in Verbindung mit der 
Dekade nnd dem fDnfzigsten Jahrestag der Vereinten Nationen 
1995 in Manila eine Kulturolympiade der antochtbonen 
Jugend zu veranstalten, 

entschlossen, die Wahrnehmung der Rechte der autoch
thonen Bevölkerungsgruppen und die volle Entfaltung ihrer 
eigenständigen Kulturen und Gemeinschaften zu flIrdem, 

1. nimmt Kenntnis von dem vorillufigen Bericht des 
Generalsekretllts vom 28. September 1994 über ein umfassen
des Aktionsprogramm flIr die internationale Dekade der 
autochthonen Bevölkerungsgruppeo der Welf" nnd den An
hlingen zu diesem Bericht; 

2. beschließt, das in Anhang n des Berichts des Ge
neralsekretllrs enthaltene kurzfristige Aktivitlitenprogrumm flIr 
I!l9S zu verabschieden, nnd bittet die Menschenrechtsk 
ston, das kurzfristige Programm auf ihrer einnndfDnfzjgsten 
'IlIgung zu behandeln, um es gegebenenfalls anzupassen oder 
zu ergiinzen; 

3. bittm die Regierungen, dem General8ekretlir bis Ende 
August I!l9S scbriftliche Stellungnahmen zu dem vorlilufigen 
Bericht nnd seinen AnhlIngen vorzulegen, zwecks BrsteIlung 
eines endgOltigen umfassenden Aktionsprogramms flIr die 
Dekade, das der GeneraIsekretII der Generalversammlung auf 
ihrer fDnfzigsten Thgung vorlegen soll; 

4. beschlleJJt, daß die Dekade zur Verwirklichung ihrer 
Ziele einen operativen Schwe:rpunkt haben wird nnd daß sie 
unter dem Motto "Autochthone Bevölkerungsgruppen: Part
nerschaft in der Aktion" stehen wird; 

S. legt der Menschenrechtskommission nahe, den in der 
Anlage zu Resolution 199414S der Unter!commission flIr die 
Verhütung von Diskriminierung nnd den Schutz von Min-
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derheiten vom 26. August 1994 enthaltenen Entwurf der Erklä
rung der Vereinten Nationen lIber die Rechte der antochtbonen 
Bev61kerungsgruppen143 unter Mitwirkung von Vwllelem der 
antochthnnen Bev6lkerungsgruPpen auf der Grundlage der von 
der Kommission fesIzulegenden geeigneten Verfahren und im 
Einklang mit diesen zu priIfen, damit die Generalversammlung 
den Entwurf einer Erklärung im Laufe der Dekade ver
abschieden kann; 

6. erkennt an, wie wichtig es ist, daß im Laufe der 
Dekade die Einrichtung eines stilndigen Forums flIr autoch
thone Bevölkerungsgruppeo im Rahmen der Vereinten 
Nationen gepriIft wird, wie in der Erklärung nnd dem Aktions
programm von Wien! empfohlen, die von der Weltkonferenz 
lIber Menschenrechte am 25. Juni 1993 in Wien verabschiedet 
wurden, nnd ersucht die Menschenrechtskommission, dies
bez!lgliche Empfehlungen abzugeben; 

7. erkennt aqf1eniem an, wie wichtig es, daß die mensch
liche und institutionelle Kapazitllt der autochthonen Bevölke
rungsgruppeo gestlIrkt wird, damit sie eigene Lösungen flIr 
ihre Problwne erarbeiten können, nnd wnpfieh1t zu diesem 
Zweck der Universitllt der Vereinten Nationen, zu erwägen, in 
jeder Region eine oder mehrere Hochschnien finanziell zu 
unterstiItzen, die die Funktion von Zentren flIr wissenschaft:li
ehe Spitzenleistungen nnd flIr die Verbreitung von Fachwissen 
llbernebmen sollen, und bittet die MenscbeurecMskommission, 
geeignete Millel zur Umsetzung dieser Empfehlung zn be
nennen; 

8. beschließt, daß der Internationale Thg der autoch
thonen Bevölkerungsgruppen wllhrend der Dekade jedes Jaht 
am 9. August begangen wird, ersucht den Generalsekretlir, die 
Begehung dieses Thges im Rahmen der ZIIl" VerfI!gung stehen
den Hanshaltsmittel zu unterstiItzen, und legt den Regierungen 
nahe, diesen Thg auf nationaler Ebene zn begehen; 

9. danJctder Gutwillens-Bo1schafterin Rigobetta Menchd 
Thm flIr die von ihr ge1eistete Arbeit nnd verleiht ihrer Hoff
nung Ausdruck, daß sie bei der Förderung der Dekade auch 
weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird; 

10. empfiehlt, der vermehrten und effektiveren Mit
wirkung der autochthonen Bevölkerungsgruppeo an der 
Planung nnd DurchfIIhrung der Aktivitllten flIr die Dekade 
besondere Aufmerlcsamkeit zu schenken, so auch dadurch, daß 
die Zuständigen Organe und Sonderorganisatinnen der Ver
einten Nationen im Einklang mit Artike1 101 der Charta der 
Vereinten Nationen, im Rahmen der verfiIgbaren Mittel nnd im 
Benehmen mit den Regierungen auf nationaler, regionaler und 
internationaler Ebene gegebenenfalls autochthone Staats
angeh6rige von Mitgliedstaaten als Bedienstete einstellen; 

11. empfiehlt zu diesem Zweck. unmittelbar vor der 
dreizehnten Thgung der Arbeitsgruppe flIr autochthone 
Bev6lkerungsgruppeo eine im Rahmen der vorhandenen 
Hanshaltsmillel zu finanzierende zweite Fachtagung über die 
Planung der Dekade einzuberufen, nnd fordert die Regierun
gen, die Organe der Vereinten Nationen, die Sonderorganlsa
tinnen und insbesondere die Organisationen der autochthonen 
Bevölkerungsgruppen nachdrflck\ich auf, im Einklang mit den 
vereinbarten Verfahren aktiv an dieser Thgung mitzuwirken; 

12. besch~t, sich auf einer spllteten Thgung mit der 
Einberufung von Thgungen zu befassen, die im Laufe der 



Dekade in entsprechenden Abständen zur Planung und 18. bittet die Finanz- und Entwicklungsinstitutionen, die 
ÖbeIprilfung abgehalten werden sollen, und fordert die operativen Programme und die Sonderorganisationen der 
Regierungen, die Otganeder Vereinten Nationen, die Sonder- Vereinten Nationen, im Einklang mit den bestehenden Verfab
organisationen und insbesondere die Organisationen der ren ihrer Leitungsglel11ien 
autochthonen BevöIkerungsgruppen auf, an diesen ThgIlngen 
aktiv mitzuwirken: a) im Rahmen ihres jeweiligen ZustlIndigkeitsbereichs 

der Verbesserung der Lebensbedingungen der autochthonen 
13. empfiehlt, der Generalsekretär möge Bevölketungspuppen höhere Prioritlit einzQräwnen und mehr 
a) im ersten Quarta\ 1995 den Freiwilligen Fonds flIr die Mittel daflIr bereitzustellen, unter besonderer BerilcJ<siclrti-

Dekade einrichten und diesen Fonds in die jedes Jahr am gung der Bedilrfnisse der in den EntwickiungsUlndem leben-
Amtssitz der Vereinten Nationen abgehaltene Beitragsank1in- den autochthonen Bevö1ketungsgruppen, namentlich indem sie 
digungskonferenz flIr Entwick1ungsaktivitäten aufnebmen: gezielte Aktionsprogramme zur Verwirklichung der Ziele der 

Dekade erstellen: 
b) die Vertreter der Vereinten Nationen in LIIndem mit 

autochthonen Bevölkerungsgruppen ersuchen, sich auf 
geeignetem Weg flIr eine verstiirkte Mitwirkung der autoch
thonen Bevölkerungsgruppen an der Planung und Durch
filhrung der sie betreffenden Projekte einzusetzen: 

c) den in Betracht kommenden Konferenzen der Ver
einten Nationen, die im Laufe der Dekade einberufen werden, 
eindringlich nabelegen, soweit wie möglich und nach Bedarf 
den wirksamen Beitrag der Auffassungen der autochthonen 
Bevölkerungsgruppen ZU filrdem und zu erleichtern; 

d) sicherstellen, daß Informationen aber die Programm
aktivitäten flIr die Dekade und aber die Möglichkeiten der 
autochthonen Bev6lkerongsgtuppen zur Mitwirkung an diesen 
Aktivitäten in allen Ländern und nach Möglichkeit in den 
autochthonen Sprachen verbreitet werden, wobei dies aus den 
vorhandenen Hausbaltsmitteln zu finanzieren ist; 

e) der Generalversammlung auf ihrer f1Infzigsten Thgung 
aber die Fortschritte berichten, die auf nationaler, regionaler 
und interuationaler Ebene bei der Erreichung dieser Ziele 
gemacht wurden: 

14. ersucht den Hohen Kwnmissar der Vereinten Nationen 
fiJr Menschenrechte, bei der Wabrnabmung seiner Aufgaben 
den besonderen Anliegen der autochthonen Bevölkerungs
grnppen und den Zielen der Dekade Rechnung zu tragen; 

15. ersucht den Beigeordneten Generalsekretär flIr Men
schenrechte, eingedenk des Beitrags, den die autochthonen Be
vö\kerungsgtuppen 1eisten können, innerhalb des Sekretariats
Zentrums flIr Menschenrechte eine Gruppe einzurichten, deren 
Aufgabe darin besteht, die die autochthonen Bevö1kerungs
gruppen belIeffenden Aktivitäten des ZenIrums zu unterstlltzen 
und insbesondere Aktivitäten fiJr die Dekade ZU planen zu 
koordinieren und durcbzufllbren: ' 

16. bittet den Beigeordneten Generalsekretiir flIr Men
schenrechte, die Ernennung eines Beauftragten flIr Spenden
aktionen in Erwägung zu ziehen, der neue F'manzierungs
quellen fiJr die Dekade erschließen könnte: 

17. ersucht den Verwaltungsausschuß flIr Koordinierung, 
im Rahmen seines interlIistitutionellen Prozesses Konsultatio
nen aber die Dekade zu flIhren und flIr eine entsprechende 
Koordinierung zu sorgen, mit dem Ziel, dem Koordinator der 
Dekade bei der ErfiII1ung seiner Aufgabe behilflich zu sein, 
und der Generalversammlung in jedem Jahr der Dekade aber 
die Aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen im Zusam
menbang mit der Dekade Bericht zu erstatten; 

b) auf geeignetem Weg und in Zusammenarbeit mit den 
autochthonen Bevölkerungsgrnppen Sondcrprojekte zur 
SIlirkung ihrer Initiativen auf Oemeinwesenebene einzuIeiten 
und den Austausch von Informationen und Fachwissen 
zwischen den autochthonen BevölkerungsllluPpen und anderen 
in Frage kommenden Sachverständigen zu er\eichteru; 

c) An1aufstellen flIr die Koordinierung der im Rahmen 
der Dekade durchgeflthrten Aktivitäten mit dem Zentrum flIr 
Menschenrechte zu benennen; 

19. legt den Regierungen nahe, die Dekade .zu unter
stI1tzen, indem sie 

a) Beitrllge an den 'Il:eubandfonds der Vereinten Natio
nen flIr die Dekade entrichten; 

b) im Benebmen mit den autochthonen BevöIkerungs
. gruppen entsprechende Programme, Pläne und Berichte im Zu
sammenhang mit der Dekade ausarbeiten; 

c) sich im Benehmen mit den autochthonen Bevö1ke
rungsgruppen bemühen, den autochthonen Bevö\kerungs
gtuppen mehr Verantwortung flIr ihre eigenen Angelegen
heiten zu geben und ihnen bei Entscheidungen aber die sie 
belIeiJenden Angelegenheiten ein wirksames Mitspracherecht 
einzuräumen; 

d) Nationalkomitees oder andere Mechanismen schaffen, 
an denen autochthone Bevö1ketungsgruppen beteiligt sind, um 
sicherznsteIlen, daß die Ziele und Aktivitäten der Dekade auf 
der Grundlage der vollen Partnerschaft mit den autochthonen 
Bevölkerungsllluppen geplant und durchgefllhrt werden; 

20. legt den Regierungen außerdem nahe, zur UnterstIJt. 
zung der Btreichung der Ziele der Dekade die Möglichkeit zu 
erwägen, nach Bedarf Beitrfige an den Fonds flIr die Bntwick
Inng der autochthonen Bevölkerungsgruppen Lateinamerikns 
und der Karibik zu entrichten; 

21. appelliert an die Regierungen sowie die zwischen
staatlichen und nic1JtstaatHchen OtganisaIionen, die Dekade zu 
unterstl1tzen, indem sie In Zusammenarbeit mit den autoch
. thonen BevöIkerungsgruppen Mittel flIr Aktivitäten zur 
Verwirldichung der Ziele der Dekade benennen; 

22. beschlUißt, den Punkt ·Akti~itätenprogramm der Inter
nationalen Dekade der autochthonen Bevö\kerungsllluppen der 
Welt" in die vorillufige 'llIgesordnung ihrer fOnfzigsten 'Ill
gung A"!zunehmen 
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